
 

 

  

 

 SPD.de 

 

Anträge  

zur ordentlichen Bundeskonferenz der 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

(AfA) 

 

vom 8. bis 10. April 2022 

 

in Bad Kreuznach 



Die Antragskommission tagte am 4. und 5. März 2022 im Willy-Brandt-Haus 

in Berlin zu den Anträgen für die AfA Bundeskonferenz 2018 in Nürnberg.  

 

Mitglieder der Antragskommission vom Bundesvorstand: 

 

Michael Jung (Leitung) 

Andreas Trägler 

 

Von den Bezirken/Landesverbänden benannte Mitglieder: 

 

LV Bayern Ursula Weser 

BZ Braunschweig Matthias Disterheft 

LV Baden-Württemberg Sarah Schlösser 

Bezirk Hannover Gregor Szorec 

BZ Hessen-Nord Ullrich Messmer  

LV Rheinland-Pfalz Hans-Herbert Rolvien 

LV Sachsen Jadranka Česljarević   

LV-Schleswig-Holstein Katharina Mahrt 

LO Hamburg Renate Kleinfeld 

LV Berlin Gotthard Krupp 

  



Grundsätze der Antragsberatung 
�� Annahme (und dann ggf. Weiterleitung an genannte 

Empfänger:innen): 

Die AfA macht sich den kompletten Inhalt des Antrags zu eigen. 

Er wird zur Beschlusslage der AfA 

  

�� Annahme in geänderter Fassung der Antragskommission (und dann 
ggf. Weiterleitung an genannte Empfänger:innen): 

Die AfA macht sich kompletten geänderten Inhalt des Antrags zu 

eigen.                                Er wird zur Beschlusslage der AfA 

�� Als Material zu:            

Hintergrundmaterial für einen anderen Antrag (nicht Annahme) 

  

�� Erledigt durch:             

Inhalt erledigt durch anderen Antrag oder sonstiges Handeln (nicht 

Annahme) 

  

�� Ablehnung:                   

Inhalt wird nicht geteilt und abgelehnt 

  

�� Überweisung grundsätzlich an AfA Bundesvorstand: 

Inhalt wird grundsätzlich geteilt, Antrag muss aber noch überarbeitet und 

geprüft werden. Keine Annahme 

Bei Überweisung an AfA-Bundesvorstand kann auch der Auftrag für ein 

Konzept, eine Überarbeitung oder das spätere Stellen zu einem 

Bundesparteitag/Parteikonvent enthalten sein. 

  

Weiterer Hinweis:                

Begründungen werden nicht mitbeschlossen und tauchen im Beschlussbuch 

nicht auf.
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Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maßnahmen für die Stärkung der be-

trieblichen Mitbestimmung ein: 

• BetrVG an den digitalen Wandel anpassen: Neue Formen der Arbeit erfordern einen 

neuen Arbeitnehmer*innen- und Betriebsbegriff, damit möglichst vielen Beschäftigten be-

triebliche Mitbestimmung zugutekommt. 

• Mitbestimmung bei Aus- und Weiterbildung und Datenschutz: Betriebsräte brauchen 

umfassende Initiativrechte bei der Mitbestimmung in den Bereichen der Aus- und Weiter-

bildung und im Bereich von Datenschutz und KI-Einsatz. Die SPD setzt sich in diesem Rah-

men für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz ein. 

• Umstrukturierungen nicht zu Lasten der Beschäftigten: Der Mitbestimmungskatalog 

wird so erweitert, dass Betriebsräte auch bei Umstrukturierungen der Arbeitsorganisation 

und der Arbeitsabläufe mitbestimmen können. 

• Gleichberechtigung als demokratisches Prinzip im Betrieb durchsetzen: Dem Betriebsrat 
ist ein umfassendes Mitbestimmungsrecht bei Gleichstellungsmaßnahmen einzuräumen. 

Es wird ferner geprüft, wie eine geschlechtergerechte Freistellungsregelung umgesetzt 

werden kann. Darüber hinaus wird geprüft, wie das BetrVG die Geschlechtervielfalt besser 

abbilden kann. 

• Union-Busting bekämpfen: Beschäftigte, die eine Betriebsratswahl initiieren, werden 

besser geschützt. Der besondere Kündigungsschutz darf nicht länger auf drei initiierende 

Beschäftigte beschränkt sein, sondern muss weitere Beteiligte und Ersatz-Bewerber*innen 

umfassen. 

• Effektive Durchsetzung der Mitbestimmungsrechte: Dem Betriebsrat muss ein gesetzli-

cher Unterlassungsanspruch bei Nichtbeachtung der Beteiligungsrechte zur Seite gestellt 

werden. 

• Konsequente Strafverfolgung bei Behinderung von Betriebsratswahlen und –arbeit: Der 

Straftatbestand der Behinderung von Betriebsratswahlen muss nach der Aufwertung zum 

Offizialdelikt wirksam und effektiv verfolgt werden. Dafür sind entsprechende Schwer-

punktstaatsanwaltschaften zu bilden, um wirkungsvoller gegen Behinderungen von Be-

triebsratsgründungen vorgehen zu können. 

 

 

Begründung: 

Die Demokratie ist nicht nur fundamental für unser politisches System, sondern auch für 
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unsere Wirtschaftsordnung. Viele demokratische Elemente in der sozialen Marktwirt-

schaft sind sozialdemokratische Errungenschaften. Es bestehen jedoch weiterhin Lücken, 

die geschlossen werden müssen. Außerdem ist die Entwicklung von neuen demokrati-

schen Instrumenten notwendig, um auf die sich verändernde Wirtschaftswelt im Rahmen 

der Digitalisierung und Globalisierung zu reagieren. Zentral ist dabei, bestehende Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten in Betrieben auszuweiten, Mitbestimmung in allen Bereichen si-

cherzustellen und dem starken Rückgang an Betriebsräten durch wirksame Sanktionen 

entschlossen entgegenzutreten. 

 

Die betriebliche Mitbestimmung basiert heute noch immer weitgehend auf rechtlichen 

Grundlagen, die lange vor Beginn des digitalen Wandels entstanden sind. So stehen bei-

spielsweise den erheblich erweiterten Optionen von Arbeitgeber*innen zur Verlagerung 

von Arbeitsvolumina und Standorten – auch in die Crowd oder Cloud und über nationale 

Grenzen hinweg – keine adäquaten Mitbestimmungsmöglichkeiten der nationalen und eu-

ropäischen Interessenvertretungen gegenüber. Es bedarf einer Erweiterung der Mitbe-

stimmungsrechte von betrieblichen Interessenvertretungen sowie der Gestaltungsmög-

lichkeiten von europäischen Betriebsräten und SE-Betriebsräten bei Out- und Crowd-sour-

cing, Near- und Offshoring, um der Gefahr gravierender Einflussverluste von Betriebs- und 

Personalräten zu begegnen und der Ausbreitung prekärer Beschäftigung an der Peripherie 

von Unternehmen entgegenzuwirken. 

 

Neben den konkreten Arbeitsbedingungen, die sich insbesondere durch den technischen 

Fortschritt stetig weiterentwickeln, wandeln sich auch die Arbeitsverhältnisse. Aktuelle 

Tendenzen digitaler und (schein-) selbstständiger Arbeit außerhalb betrieblicher Struktu-

ren waren damals annähernd unbekannt. Jede Fassung des Betriebsverfassungsgesetzes 

ist ein Kind ihrer Zeit. Da sich Arbeits- und Wirtschaftswelt rasant wandeln, müssen die 

entsprechenden Regelungen angepasst werden, damit der Wandel im Sinne der Beschäf-

tigten gestaltet werden kann. Die veränderten Beschäftigungsverhältnisse erfordern eine 

gesetzliche Neudefinition des Arbeitnehmer*innen- und Betriebsbegriffs. Das sind die Tür-

öffner zu arbeitnehmer*innenschützenden Normen. Sind auch Personen vom Arbeitneh-

mer*innenbegriff umfasst, die in neuartigen Beschäftigungsformen erwerbstätig sind, so 

finden die entsprechenden Regelungen Anwendung. Gleiches gilt für einen neuen Gege-

benheiten angepassten Betriebsbegriff. Dies zeigen sowohl der spezielle Fall „Ryanair / 
AirMalta“ im Bereich der Luftfahrt als auch die Anstrengungen zur Verhinderung von Be-
triebsratswahlen beim Lieferdienst „Gorillas“. Die neuen Formen der defactoabhängigen 

Beschäftigung beispielsweise im Bereich von Fahrradlieferdiensten und bei anderen For-

men des Crowd- oder Clickworkings schaffen dringenden Handlungsbedarf. 

 

Notwendige Trendwende in der betrieblichen Mitbestimmung 

Ähnlich wie bei der Tarifbindung ist auch im Bereich der betrieblichen Mitbestimmung ein 

starker Rückgang zu verzeichnen. Zahlen des Instituts für Arbeitsmarktforschung (IAB) aus 

dem Jahr 2018 zeigen, dass die Verbreitung von Betriebsräten zurückgeht. Seit Anfang der 

2000er Jahre nimmt der Anteil an Betrieben mit Betriebsräten deutlich ab. Der Anteil der 

Beschäftigten, die in einem Betrieb mit einem Interessenvertretungsorgan der betriebli-

chen Mitbestimmung beschäftigt sind, sank im Westen von 51% Mitte der 1990er Jahre 

auf 40 % im Jahr 2020. 

 

Diese Entwicklung gilt es aufzuhalten, wenn Demokratie in sämtlichen Lebensbereichen 

erlernt und gelebt werden soll. 
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Einen zeitgemäßen Betriebs- und Arbeitnehmer*innenbegriff finden 

Darüber hinaus ist die Mitbestimmung durch einen erweiterten Arbeitnehmer*innenbe-

griff, der der steigenden Anzahl von externen, durch digitale Vernetzung längerfristig in 

betriebliche Prozesse eingebundenen Erwerbstätigen Rechnung trägt, zu modernisieren. 

Dabei gilt es, die Mitbestimmung zu erweitern, um eine stärkere Einflussnahme auf die 

Planung und Verortung von Produktion und Dienstleistungen sowie Investitionsentschei-

dungen zu erlauben und darüber hinaus die Rechte der Beschäftigten zu schützen. Gene-

rell ist ein Ausbau der Mitbestimmungsrechte von Personal- und Betriebsräten grundle-

gend, um den Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu 

werden. Hierzu gehören auch mehr Mitbestimmungsrechte für arbeitnehmerähnliche Per-

sonen (§ 12 a Tarifvertragsgesetz) durch die Schaffung eines aktiven und passiven Wahl-

rechts bei den Betriebsrats- und Personalratswahlen. Auch bei zentralisierten IT-Struktu-

ren und betriebs- und verwaltungsübergreifendem Arbeiten muss eine aktive und gestal-

terische Mitbestimmung der vor Ort zuständigen Personal- und Betriebsräte möglich sein. 

Die aktive Einbeziehung der Beschäftigten und ihrer Vertretungen in den Gestaltungspro-

zess trägt auch zur Steigerung der Qualität der Dienstleistungen bei. Neben dem Arbeit-

nehmer*innenbegriff im Kontext der betrieblichen Mitbestimmung bedarf insbesondere 

der Betriebsbegriff einer Anpassung an die veränderten Betriebsstrukturen und Anforde-

rungen des digitalen Wandels und der Globalisierung. Es darf Unternehmen nicht möglich 

sein, durch Änderungen der Betriebsstruktur die betriebliche Mitbestimmung auszuhe-

beln. 

 

Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände: Aus- und Weiterbildung 

Wir leben in einer Zeit einer umfassenden wirtschaftlichen Transformation. Die Wirtschaft 

muss gemeinsam mit den Beschäftigten klimafreundlicher gestaltet werden – deshalb 

werden sich zum Beispiel Industrie, Energie- und Automobilsektor dramatisch verändern. 

Gleichzeitig schafft die Digitalisierung neue Stellen, macht andere überflüssig oder beein-

flusst die Arbeitsabläufe enorm. Die Fragen von Aus- und Weiterbildung betreffen unmit-

telbar die Arbeitsbedingungen und den Lebenslauf der Beschäftigten. Außerdem bleiben 

die Unternehmen und unser Land auch nur mit adäquat aus- und fortgebildeten Arbei-

ter*innen wettbewerbsfähig. Die Betriebsräte müssen deshalb an diesen Prozessen betei-

ligt werden, indem sie umfassende und wirksame Initiativrechte für die Aus- und Weiter-

bildung der Belegschaft erhalten. Die Kontrolle über den beruflichen Werdegang der Be-

schäftigten darf nicht alleine bei den Arbeitgeber*innen liegen. 

 

Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände - Datenschutz 

Um die Mitbestimmung angesichts des digitalen Wandels der Arbeitswelt wirksamer im 

Sinne der Beschäftigten auszugestalten, muss die Mitbestimmung nicht nur bei der Wei-

terbildung, sondern auch bei der Datenerhebung und –verarbeitung ausgeweitet werden. 

In Bezug auf die Datenerhebung und -verarbeitung sind Mitbestimmungs- und Initiativ-

rechte des Betriebsrats bezüglich eines Datenschutzes im Sinne der Beschäftigten erfor-

derlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Masse an im betrieblichen Kontext er-

hobenen Daten nicht zum Nachteil der Beschäftigten verwendet wird, sondern die Be-

schäftigten vom digitalen Wandel profitieren. Der Beschäftigtendatenschutz ist im Katalog 

der Mitbestimmungsrechte explizit zu ergänzen. Darüber hinaus muss der Betriebsrat in 

die Lage versetzt werden, im Rahmen der Mitbestimmung entsprechenden externen Sach-

verstand miteinzubeziehen. 

Der Datenschutz wird über § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bereits teilweise als mitbestimmungs-

pflichtiger Bereich umfasst. Auch die Regelungen der DSGVO und des BDSG finden Anwen-
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dung. In Anbetracht der zunehmenden und weitreichenden Bedeutung des Beschäftigten-

datenschutzes durch den digitalen Wandels bedarf es eines eigenen Beschäftigtendaten-

schutzgesetzes. 

 

Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände – Personalplanung und Änderungen im Ar-

beitsablauf 

Damit Umstrukturierungen der Betriebe und der Arbeitsorganisation nicht zu Lasten der 

Beschäftigten einseitig umgestaltet werden können, müssen die Mitbestimmungsrechte 

im Bereich von Personalplanung und Arbeitsablauf gestärkt werden. Nur so kann Mitbe-

stimmung im Sinne einer Wirtschaftsdemokratie gewährleistet werden. Um Outsourcing 

und eine Fragmentierung der Belegschaften einzudämmen, müssen Outsourcing-Maßnah-

men der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegen. Auch der Einsatz von Leiharbeit, 

Werkverträgen und vergleichbaren Instrumenten, die eine Fragmentierung der Beleg-

schaft herbeiführen können, müssen vom Betriebsrat mitbestimmt werden. Diesem ist 

hierbei ein hartes Zustimmungsverweigerungsrecht im Sinne des § 99 BetrVG an die Hand 

zu geben. 

Auch Änderungen im Arbeitsablauf müssen einer weitgehenden Mitbestimmung der Be-

schäftigten zugänglich sein. Die Beschäftigten müssen nicht nur effektiv vor einer nicht-

menschengerechten Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen geschützt werden, sondern 

bedürfen eines effektiven Mitbestimmungsrechts bezüglich der Gestaltung ihrer Arbeits-

bedingungen und Arbeitsabläufe. 

Outsourcing kann zur Fragmentierung der Belegschaft und zur Umgehung von Mitbestim-

mungsrechten genutzt werden. Um dies zu verhindern, muss die betriebliche Mitbestim-

mung in diesem Bereich gestärkt werden. Die in § 92 Abs. 1 BetrVG normierten Unterrich-

tungs- und Beratungsrechte müssen als echte Mitbestimmungsrechte ausgestaltet wer-

den. Änderungen im Arbeitsablauf betreffen die Beschäftigten unmittelbar. Im Sinne einer 

umfassenden Demokratisierung der Wirtschaft und der Betriebe ist die Bedeutung der 

Auswirkungen entsprechender Entscheidungen in der betrieblichen Mitbestimmung ange-

messen abzubilden. Die bestehenden Regelungen der §§ 90, 91 BetrVG sind dabei nicht 

ausreichend. Vielmehr muss dem Betriebsrat über ein Informationsrecht hinaus eine 

echte und generelle Mitbestimmung bei der Änderung von Arbeitsabläufen gewährt wer-

den. 

 

Geschlechtergerechtigkeit als demokratisches Prinzip im Betrieb durchsetzen 

Um den Anspruch der Demokratisierung sämtlicher Lebensbereiche verwirklichen zu kön-

nen, ist die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der betriebli-

chen Mitbestimmung erforderlich. Dies betrifft nicht nur umfassende Mitbestimmungs-

rechte bei Gleichstellungsmaßnahmen, sondern auch die betriebsverfassungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen, wie die Freistellung von Betriebsratsmitgliedern des Minderheiten-

geschlechts mindestens im Verhältnis zu dessen Anteil im Betriebsrat auszugestalten ist. 

Hierbei ist zunächst zu prüfen, wie eine Regelung ausgestaltet werden kann, die eine Frei-

stellung im Sinne der Gleichstellung aller Geschlechter gewährleistet. 

Die Gleichstellung der Geschlechter ist elementarer Bestandteil einer demokratischen 

Ordnung. Ein materielles Verständnis von repräsentativer Demokratie erfordert die Einbe-

ziehung aller Geschlechter und sichert deren gleichberechtigte Teilhabe. Daher sind dem 

Betriebsrat nicht nur umfassende Mitbestimmungsrechte bei Gleichstellungsmaßnahmen 

zu ermöglichen, sondern auch die Berichtspflicht des Arbeitgebers in Bezug auf das Entgelt 

und entsprechende Maßnahmen zur Reduktion der Entgeltungleichheit zwischen den Ge-

schlechtern muss gesetzlich festgeschrieben werden. Um darüber hinaus gleichstellungs-
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politische Fortschritte durchzusetzen, ist das Betriebsverfassungsgesetz diesbezüglich wei-

terzuentwickeln. Dabei ist zu prüfen, wie eine Regelung der Freistellung ausgestaltet sein 

muss, um eine gleichberechtigte Mitwirkung an den Aufgaben des Betriebsrats sicherzu-

stellen. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwiefern dem diskriminierenden Umstand abgehol-

fen werden kann, dass auch diverse Personen im BetrVG berücksichtigt werden. 

 

Reichweite der betrieblichen Mitbestimmung erweitern – „Union-Busting“ verhindern 

Die betriebliche Mitbestimmung muss gegenüber der sich ausbreitenden Praxis des soge-

nannten „Union-Bustings“ gewappnet sein. Diese Praxis, die von einer ganzen Branche aus 
Kanzleien und Detekteien getragen wird, hat sich darauf spezialisiert, Gremien der be-

trieblichen Mitbestimmung, soweit sie bestehen, aufzulösen oder deren Gründung von 

vornherein zu verhindern. Um dieser Praxis das Handwerk zu legen, muss der Schutz der 

Beschäftigten im Vorfeld von Betriebsratsgründungen erweitert werden. 

Darüber hinaus muss überprüft werden, inwiefern das Institut der vertraglichen Probezeit 

gerade bei auf kurze Dauer befristeten Arbeitsverträgen dazu führt, strukturell eine be-

triebliche Mitbestimmung zu unterdrücken. Denkbar wären in dieser Hinsicht neue Rege-

lungen zur Kopplung einer maximalen Probezeitlänge an die jeweilige Gesamtlaufzeit des 

Arbeitsvertrags. 

 

Effektive Durchsetzung der Mitbestimmungsrechte 

Die besten Mitbestimmungsrechte verhelfen den Beschäftigten nicht zu wirksamer Mitbe-

stimmung, wenn sie durch Umgehung und Missachtung sanktionsfrei ausgehebelt und 

nicht durch entsprechende Verfahrensrechte effektiv durchgesetzt werden können. Zwar 

erkennt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts über den gesetzlich normierten 

Unterlassungsanspruch (§ 23 Abs. 3 BetrVG) einen allgemeinen Unterlassungsanspruch 

des Betriebsrats an. Dieses Richterrecht muss im Gesetz festgeschrieben und konkretisiert 

werden. Dem Betriebsrat muss ein effektiver Unterlassungsanspruch bei Nichtbeachtung 

jeglicher seiner Beteiligungsrechte zur Seite stehen. Nur wenn die Verfahrensrechte wir-

kungsvoll sind, kann bei Missachtung der Mitbestimmungsrechte durch den Arbeitgeber 

dem Betriebsrat zu seinem Recht verholfen werden. Zugleich können entsprechende Un-

terlassungstatbestände eine abschreckende Wirkung entfalten. Wirksame, angemessene 

und abschreckende Sanktionen der Missachtung von Mitbestimmungsrechten fordert 

auch die europäische Richtlinie 2002/14/EG. 

 

Konsequente Strafverfolgung der Behinderung von Betriebsratswahlen und Betriebs-

ratstätigkeit 

Wer Betriebsratswahlen oder die Betriebsratstätigkeit verhindert oder erschwert, begeht 

kein Kavaliersdelikt, sondern wendet sich gegen demokratische Strukturen in Betrieben. 

Der derzeitige Straftatbestand des § 119 BetrVG ist in der Praxis ein stumpfes Schwert. Die 

Zahl an Strafverfolgungen und Verurteilungen ist im Vergleich zur Bedeutung dieser Straf-

tat verschwindend gering. In den Jahren 2007 bis 2016 kam es bundesweit zu 63 Anklagen 

wegen Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder. Allein im Land 

Nordrhein-Westfalen sind zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 31. Dezember 2017 ins-

gesamt 47 Strafanzeigen nach § 119 Abs. 2 BetrVG gestellt worden, davon wurden insge-

samt 38 eingestellt. 

In einem ersten Schritt muss die Verfolgung von Amts wegen nun geltendes Recht wer-

den. In einem weiteren Schritt sind Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu bilden, um die 

entsprechenden Kompetenzen der Strafverfolgungsbehörden zu bündeln und eine effek-

tive Strafverfolgung der Behinderung der Betriebsratsgründung und -arbeit zu gewährleis-

ten. 
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Auch das Unionsrecht gebietet diese Anpassung. In Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2002/14/EG 

werden von den Mitgliedstaaten angemessene Sanktionen für Verstöße gegen die in der 

Richtlinie normierten Mitbestimmungsrechte verlangt. Diese Sanktionen müssen wirksam, 

angemessen und abschreckend sein. Der Straftatbestand des § 119 BetrVG besitzt zwar 

Abschreckungswirkung. Diese wird jedoch durch die unzureichende Verfolgung dieser 

Straftat erheblich gemindert. Daneben sind Zweifel an der Wirksamkeit dieser Sanktion 

begründet, die zu einer solch geringen Verfolgungs- und Verurteilungsquote führt, wäh-

rend sich Union-Busting und ein Rückgang der betrieblichen Mitbestimmung verstärken. 

 

Eine demokratische Gesellschaft erfordert direkte Mitbestimmungsmöglichkeiten für Bür-

ger*innen in allen wesentlichen Lebensbereichen. Eine Demokratie, die am Werkstor oder 

an der Bürotür aufhört, ist nur eine halbe Demokratie und wird ihrem Anspruch nicht ge-

recht. 

Insbesondere der digitale Wandel kann nur gemeinsam mit den Beschäftigten in deren In-

teresse gestaltet werden und erfordert in besonderem Maße die Beteiligung der Beschäf-

tigten, die dessen Auswirkungen direkt betrifft. Darüber hinaus kann die praktizierte Mit-

bestimmung in allen wesentlichen Lebensbereichen und insbesondere in Bereichen un-

gleicher Machtverhältnisse zu einer größeren Akzeptanz demokratischer Prozesse im All-

gemeinen führen. Wer Demokratie in allen Lebensbereichen erlernt und lebt, kann sie 

auch besser verstehen. In Zeiten, in denen die Demokratie Angriffen ausgesetzt ist, wird 

sie am besten dadurch geschützt, indem sie in allen Lebensbereichen fest verankert wird. 

Antragsbereich A/ Antrag 2 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

AfA-Bundesvorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Parteivorstand und Bundestagsfraktion 

 
 

Mehr Demokratie in der Wirtschaft wagen - Mitbestimmung im Unter-
nehmen sicherstellen und ausbauen! 
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Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maßnahmen für die Sicherung und den 

Ausbau der Unternehmensmitbestimmung ein: 

 

• Montanmitbestimmung als Blaupause: Im Aufsichtsrat haben Arbeitgeber*innen- und 

Arbeitnehmer*innenseite gleich viel Mitspracherecht. 

• Erweiterung des Mitbestimmungskatalogs: Der gesetzliche Mitbestimmungskatalog ist 

zu erweitern. Der Aufsichtsrat muss auch bei wirtschaftlichen Angelegenheiten, der Perso-

nalbemessung, der Managementvergütung, der Aus- und Weiterbildung, der Beschäfti-

gungssicherung und Qualifizierung, neuen Formen der Arbeitsorganisation und der Ar-

beitsgestaltung mitbestimmen. Auch bei der Sitzverlagerung oder Schließung von abhängi-

gen Unternehmen oder Teilen von diesen muss eine Zweidrittelmehrheit des Aufsichtsrats 

zustimmen. 

• Schwellenwerte absenken: Die Schwellenwerte für das Mitbestimmungsgesetz müssen 

auf 1 000 Beschäftigte und für das Drittelbeteiligungsgesetz auf 250 Beschäftigte verrin-

gert werden. 
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• Umgehung der Mitbestimmung verhindern: Ein Mitbestimmungserstreckungsgesetz 
stellt die Mitbestimmung auch bei Sitzverlagerung und SE-Umwandlungen sicher. 

• Missachtung der Mitbestimmung unter Strafe stellen: Die Umgehung und Sabotage von 
Mitbestimmung muss sanktioniert werden. Mitbestimmungsfeindliche Unternehmen sol-

len abgeschreckt werden. 

• Spielräume zum Schutz der Mitbestimmung nutzen: Spielräume bei der Umsetzung von 

europäischen Vorgaben müssen auf nationaler Ebene zum Schutze der Mitbestimmung 

genutzt werden. 

 

Begründung: 

Die Demokratie ist nicht nur fundamental für unser politisches System, sondern auch für 

unsere Wirtschaftsordnung. Viele demokratische Elemente in der sozialen Marktwirt-

schaft sind sozialdemokratische Errungenschaften. Doch diese Errungenschaften müssen 

verteidigt und weitergedacht werden. Der Stillstand in der Mitbestimmungspolitik muss 

beendet werden. Es braucht mehr demokratische Teilhabe von Arbeitnehmer*innen, nicht 

weniger! Die Mitbestimmung von Beschäftigten ist dabei Kernelement einer nachhaltigen 

Unternehmensführung – die ökologische, soziale und ökonomische Langfristigkeit für alle 

vor die kurzfristige Maximierung von Profiten für wenige stellt! 

 

Stärkung und Ausbau der Mitbestimmung 

Das Leitziel der Unternehmensmitbestimmung muss sein, dass Arbeitgeber*innen- und 

Arbeitnehmer*innenseite in allen größeren privaten und öffentlichen Unternehmen je-

weils gleich viel Mitspracherecht haben. Dies betrifft insbesondere die Mitsprache im Auf-

sichtsrat. Hierfür wollen wir die besonders weit ausgebauten paritätischen Mitbestim-

mungsregeln aus der Montanindustrie auf das Mitbestimmungsgesetz übertragen und da-

mit auf alle größeren Kapitalgesellschaften übertragen. Außerdem muss sichergestellt 

werden, dass die Mitbestimmung alle wichtigen Bereiche der Unternehmen umfasst: wirt-

schaftliche Angelegenheiten, Personalbemessung, Managementvergütung, Beschäfti-

gungssicherung, Qualifizierung, neue Formen der Arbeitsorganisation, Arbeitsgestaltung 

und Arbeitszeit. Die Zuständigkeiten des (mitbestimmten) Aufsichtsrates müssen in einem 

gesetzlich vorgegebenen Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte geregelt sein. Einer 

qualifizierten Minderheit im Aufsichtsrat von einem Drittel seiner Mitglieder sollte zudem 

möglich sein, den Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte zu ergänzen. Außerdem 

sollte - analog zum VW-Gesetz - für alle großen Konzerne in Deutschland bzw. in der EU 

gelten: wer Unternehmensteile und abhängige Unternehmen verlagern oder schließen 

will, soll dafür die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit im paritätisch besetzten Auf-

sichtsrat benötigen. 

 

Schließung von Lücken im System der Mitbestimmung in Deutschland und in Europa 

Wir wollen das Schluss ist mit der Umgehung der Mitbestimmung! Durch sogenannte 

Scheinauslandsgesellschaften, also Unternehmen ausländischer Rechtsform mit Verwal-

tungssitz oder Zweigniederlassung in Deutschland bzw. deutschen Personengesellschaften 

mit ausländischem Komplementär, versuchen eine steigende Zahl von Unternehmen, die 

deutsche Mitbestimmung zu umgehen. Das System der Mitbestimmung darf nicht durch 

Rechtsformwahl aushebelbar sein. In allen in Deutschland tätigen Unternehmen muss die 

Mitbestimmung unabhängig von der Rechtsform möglich und gesichert sein. Dies muss 

insbesondere für Unternehmen mit europäischen Rechtsformen oder Rechtsformen aus 

anderen EU-Mitgliedsstaaten gelten. Durch grenzüberschreitende Sitzverlegung, Ver-

schmelzung oder Spaltung von Unternehmen in einen anderen EU-Mitgliedstaat sowie die 
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Nutzung von europäischen Rechtsformen, wie etwa die Europäische Aktiengesellschaft 

(SE), kann die Mitbestimmung vermieden werden. Daher unterstützen wir die gewerk-

schaftliche Forderung nach Einführung eines sogenannten Mitbestimmungserstreckungs-

gesetzes. Auch die Verwendung von Stiftungen und Personengesellschaften – wie im deut-

schen Einzelhandel gängig - darf nicht zu einer Umgehung der Mitbestimmung führen. 

 

Darüber hinaus muss die Mitbestimmung auf europäischer Ebene gestärkt werden. Um 

die Mitbestimmung langfristig zu schützen und auszubauen, bedarf es einer Rahmenricht-

linie für Information, Konsultation und Unternehmensmitbestimmung auf europäischer 

Ebene. Diese soll unter anderem Mindeststandards zur Mitbestimmung in Unternehmen 

europäischen Rechts (wie der Europäischen Aktiengesellschaft und der Europäischen Ge-

nossenschaft) und bei grenzüberschreitender Verschmelzung sowie bei allen weiteren aus 

der Anwendung europäischen Gesellschaftsrechts resultierenden Gesellschaftsformen 

einführen. 

 

Absenkung der Schwellenwerte 

Wir wollen die Schwellenwerte für das Erreichen der Drittelbeteiligung und für das Mitbe-

stimmungsgesetz absenken. Die Schwellenwerte für das Mitbestimmungsgesetz sollten 

auf 1 000 Beschäftigte und für das Drittelbeteiligungsgesetz auf 250 Beschäftigte verrin-

gert werden. Außerdem muss bei der Bestimmung der Unternehmensgrößen der Gestal-

tungs- und Umgehungsspielraum eingeschränkt werden. So muss im Drittelbeteiligungsge-

setz die gleiche Konzernregelung wie im Mitbestimmungsgesetz gelten, wonach alle Ar-

beitnehmer*innen einem „herrschenden Unternehmen“ zugerechnet werden. 
 

Missachtung der Mitbestimmung strafbar machen 

Die Verhinderung von Mitbestimmung in Unternehmen muss strafbewährt sein. Es darf 

nicht sein, dass sich Unternehmen durch eine gesetzwidrige Nichtanwendung des Drittel-

beteiligungsgesetzes folgenlos den Regeln der Mitbestimmung entziehen können. Verhin-

dern lässt sich dies nur mit effektiven Sanktionen. Die Mitbestimmungsvermeidung ist die 

Verweigerung eines Unternehmens gegenüber seiner gesellschaftlichen und sozialen Ver-

antwortung. 

 

Eine demokratische Gesellschaft erfordert direkte Mitbestimmungsmöglichkeiten für Bür-

ger*innen in allen wesentlichen Lebensbereichen. Eine Demokratie, die am Werkstor oder 

an der Bürotür aufhört, ist nur eine halbe Demokratie und wird ihrem Anspruch nicht ge-

recht. 

Darüber hinaus kann die praktizierte Mitbestimmung in allen wesentlichen Lebensberei-

chen und insbesondere in Bereichen ungleicher Machtverhältnisse zu einer größeren Ak-

zeptanz demokratischer Prozesse im Allgemeinen führen. Wer Demokratie in allen Le-

bensbereichen erlernt und lebt, kann sie auch besser verstehen. In Zeiten, in denen die 

Demokratie Angriffen ausgesetzt ist, wird sie am besten dadurch geschützt, indem sie in 

allen Lebensbereichen fest verankert wird. 

 

Unternehmensmitbestimmung in Deutschland kann ausgebaut werden 

Wir brauchen mehr demokratische Teilhabe von Arbeitnehmer*innen in Unternehmen. 

Damit soll die alleinige Orientierung der Unternehmen an der Profitmaximierung verhin-

dert werden. In Deutschland sorgen das Drittelbeteiligungsgesetz, das Mitbestimmungsge-

setz und das Montanmitbestimmungsgesetz für eine demokratische Teilhabe der Beleg-

schaft und ihrer Vertreter*innen an unternehmerischen Entscheidungen. In Kapitalgesell-

schaften mit mehr als 500 Beschäftigten stellen die Arbeitnehmer ein Drittel der Sitze im 
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Aufsichtsrat. In Kapitalgesellschaften mit mehr als 2 000 Beschäftigten ist der Aufsichtsrat 

paritätisch besetzt. Allerdings hat die*der Aufsichtsratsvorsitzende, die*der immer der 

Anteilseigner*innenseite angehört, eine Doppelstimme. In Unternehmen der Montanin-

dustrie mit mehr als 1 000 Beschäftigten herrscht eine echte Parität. Eine von beiden Sei-

ten benanntes „neutrales Mitglied“ kann bei einem Stimmenpatt den Ausschlag geben. 
Die Schwellenwerte für das Erreichen der Drittelbeteiligung und für das Mitbestimmungs-

gesetz sind vor dem Hintergrund steigender Produktivität nicht mehr zeitgemäß. Wichtig 

hierbei ist auch die Zählung der Arbeitnehmer*innen. Bereits 2019 bestätigte der BGH, 

dass LeihArbeitnehmer*innen  und -arbeitnehmer auch im Entleihunternehmen bei der 

Anwendung der Schwellenwerte berücksichtigt (mitgezählt) werden müssen. 

 

Mehr Mitbestimmung verbessert die Lage von Arbeitnehmenden 

Arbeitnehmer*innen werden demnach in Deutschland am wachsenden Wohlstand real 

nicht ausreichend beteiligt. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der niedrigen Lohnquote 

und der – trotz boomender Wirtschaft – wachsendem Niedriglohnsektor wider. Mit ur-

sächlich hierfür ist das Shareholder-Value-Prinzip, das einzig und allein das Eigentümer*in-

neninteresse nach raschen und hohen Profiten in den Mittelpunkt des unternehmerischen 

Wirtschaftens stellt. Gesetzlich hat dies Ausdruck in einer Stärkung der Aktionär*innen ge-

funden, teilweise zu Lasten der im Aufsichtsrat repräsentierten Arbeitnehmer*innen. Eine 

Weiterentwicklung und Stärkung der Mitbestimmung kann dem etwas entgegensetzen. 

Dazu gehört, die Mitbestimmung in zentralen unternehmerischen Entscheidungen zu er-

weitern. Dies setzt einen gesetzlich vorgegebenen Katalog zustimmungsbedürftiger Ge-

schäfte voraus, der alle Maßnahmen der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, 

darunter Betriebsschließungen, Standortverlagerungen und Unternehmensverkäufe um-

fassen sollte. Denn die Praxis zeigt, dass die Zustimmungskataloge der Aufsichtsräte häufig 

zu knapp ausgestaltet sind. 

 

Mehr Mitbestimmung hilft dem gesamten Unternehmen 

Von mehr Mitbestimmung im Unternehmen profitieren nicht nur die Arbeitnehmer*in-

nen, sondern das gesamte Unternehmen und damit auch die Eigentümer. So zeigt eine ak-

tuelle Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, dass Unternehmen mit 

Mitbestimmung besser durch eine Wirtschaftskrise kommen als Unternehmen ohne sol-

che Strukturen. Vor und in der Wirtschafts- und Finanzkrise haben Belegschaftsvertretun-

gen immer wieder Alternativkonzepte zu Standortverlagerungen oder Massenentlassun-

gen eingebracht, um für die langfristigen Interessen ihres Unternehmens zu kämpfen. In 

Zeiten einer globalen Pandemie ist die Krisenfestigkeit von Unternehmen im Interesse al-

ler Bürger*innen. Mitbestimmte Unternehmen investieren in Krisenzeiten mehr in For-

schung und Entwicklung sowie in das Anlagevermögen, sodass eine Anpassung an verän-

derte Rahmenbedingungen einfacher gelingen kann. Ohne dieses Engagement hätte sie 

die Krise viel stärker getroffen. Daher ist Mitbestimmung zeitgemäßer denn je. Das ist die 

Lehre aus der Weltwirtschaftskrise. Unternehmensmitbestimmung führt zu ausgewogene-

ren und krisensicheren Entscheidungen. Die europäische Wirtschaft steht auch heute vor 

fundamentalen Veränderungen durch Digitalisierung und Klimawandel. Die Transforma-

tion von Wirtschaft und Gesellschaft kann nur gelingen, wenn Beschäftigte mitentschei-

den und gestalten können. Dafür bedarf es einer deutlichen Stärkung der Mitbestimmung 

auf allen Ebenen. 

 

Mitbestimmung erhöht außerdem die Motivation und Produktivität der Mitarbeiter*innen 

und trägt wesentlich zum nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen bei. Je-
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des ins Ausland verlagerte dritte Großunternehmen und sogar jedes zweite Kleinunter-

nehmen kehrt nach einiger Zeit nach Deutschland zurück. Umso wichtiger ist es, die Mit-

bestimmung bei wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen durch einen gesetzlich 

vorgegebenen Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte zu stärken, der auch Standort-

verlagerungen umfassen sollte. Mitbestimmung ist ein Standortvorteil. Die Volkswagen 

AG lebt das vor. Der größte Autobauer der Welt ist Volkswagen nicht trotz, sondern we-

gen einer starken Mitbestimmung und damit einer rechtlichen und wirtschaftlichen 

Gleichstellung von Arbeitnehmer*innen geworden. 

 

Umgehung der Mitbestimmung wachsendes Problem 

Obwohl die Mitbestimmung nachweislich positive Effekte für Beschäftigte, Unternehmen 

und Gesellschaft hat, gerät sie in Deutschland und Europa unter Druck. Aufgrund der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zur völligen Niederlassungsfrei-

heit, können in Deutschland ansässige Unternehmen mit einer ausländischen Rechtsform 

geführt werden. Hierdurch ist es ihnen möglich, die deutsche Mitbestimmung zu umge-

hen. Für die Beschäftigten heißt das: keine demokratische Teilhabe am Unternehmen und 

damit keine Mitbestimmungsrechte. In den letzten Jahren ist der Anteil von Firmen aus-

ländischer Rechtsform deutlich gestiegen. Die europäische Rechtsprechung billigt jedoch 

den nationalen Gesetzgebern einen Spielraum für den Schutz von Arbeitnehmer*innenin-

teressen zu, den es zu nutzen gilt. Die Unternehmensmitbestimmung muss an die verän-

derten Rahmenbedingungen, an die Europäisierung und Internationalisierung der Unter-

nehmen angepasst werden. Die Interessen der Menschen müssen im Vordergrund eines 

sozial verantwortbaren Wirtschaftens stehen – Stakeholder müssen Vorrang haben, Nach-

haltigkeit muss vor Kurzfristigkeit stehen. 

 

Welches Ausmaß die Mitbestimmungsflucht erreicht hat, machen Zahlen der Hans-Böck-

ler-Stiftung deutlich. Mindestens 800 000 Beschäftigte werden durch die bekannten Ver-
meidungspraktiken und rechtlichen Schlupflöcher um ihre Mitspracherechte gebracht. So 

hatten Ende 2018 nur noch 638 Unternehmen einen paritätisch mitbestimmten Aufsichts-

rat, wie ihn das deutsche Recht für Kapitalgesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten 

vorschreibt. Im Jahr 2002 waren es noch 767. 

 

Hier wird beispielsweise die europäische Rechtsform Societas Europaea (SE) genutzt. Denn 

die deutschen Schwellenwerte für einen mitbestimmten Aufsichtsrat gelten nicht für eine 

SE. Wenn sich ein deutsches Unternehmen in eine SE umwandelt, wird zunächst in einem 

besonderen Verhandlungsgremium über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat verhandelt. 

Sollte es zu keiner Einigung kommen, greift eine Auffangregelung, die sich am bisherigen 

Niveau der Mitbestimmung orientiert. Wenn jedoch noch keine Mitbestimmung exis-

tierte, dann kann die Auffangregelung auch keine Mitbestimmung schützen, selbst wenn 

die Anzahl der Beschäftigten nach der Eintragung der SE massiv zunimmt und die Schwel-

lenwerte der deutschen Mitbestimmungsgesetze überschritten werden. Mit anderen 

Worten: Ein Zustand ohne oder mit einer nur geringen Mitbestimmung kann eingefroren 

werden, für alle Zeiten („Einfriereffekt“). Dieser Umstand wird von immer mehr Unterneh-
men ausgenutzt. Im Jahr 2020 schätzte die Hans-Böckler-Stiftung, dass vier von fünf der 

großen SEs keinen mitbestimmten Aufsichtsrat haben. 

 

Darüber hinaus hat die europäische Richtlinie zur grenzüberschreitenden Umwandlung, 

Verschmelzung und Spaltung von Unternehmen (als Teil des Unternehmensrechtspaketes 

der EU) weitere Möglichkeiten zur Vermeidung der Mitbestimmung schaffen. Die Richtli-

nie orientiert sich zwar grundsätzlich an den Regelungen zu SE, bietet jedoch keine Lösung 
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für die „Einfrierproblematik“. Zudem enthält sie die Möglichkeit, eine verhandelte Rege-
lung zur Mitbestimmung durch eine grenzüberschreitende oder innerstaatliche Folge-

Restrukturierung nach einem Bestandsschutz von vier Jahren völlig abzustreifen. Kurzum: 

Das EU-Unternehmensrechtspaket bietet keinen wirksamen Schutz der Unternehmens-

mitbestimmung. 

 

Ein weiterer Fluchtweg aus der Mitbestimmung führt über die Wahl einer ausländischen 

Rechtsform – und wurde vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gebahnt. Demnach fallen 

Unternehmen, die beispielsweise als niederländische B.V. auftreten, nicht mehr unter die 

deutschen Mitbestimmungsgesetze – selbst dann nicht, wenn sie den Schwerpunkt ihrer 

Geschäftstätigkeit in Deutschland haben. Ein Beispiel hierfür ist das Modehaus C&A. 

 

Und schließlich gibt es auch noch Gesetzeslücken im deutschen Recht. So ist mit der 

GmbH & Co. KG eine der am weitesten verbreiteten Rechtsformen in Deutschland vom 

Drittelbeteiligungsgesetz gänzlich ausgenommen. Erst bei mehr als 2000 Beschäftigten 

gelten die Mitbestimmungsregeln auch für diese Unternehmen. Ebenso existiert im Drit-

telbeteiligungsgesetz keine Konzernzurechnung: Anders als bei den Vorschriften zur pari-

tätischen Mitbestimmung zählen die Beschäftigten von Tochtergesellschaften hier nicht 

mit, wenn es um die Schwellenwerte im Mutterkonzern geht – es sei denn, die Töchter ha-

ben sich in einem Beherrschungsvertrag explizit der Leitung durch das Mutterunterneh-

men unterstellt. Was aber eher selten ist. Konzerne können so einen mitbestimmten Auf-

sichtsrat verhindern, auch wenn sie fast 2000 Beschäftigte haben. 

 

Wie man die Mitbestimmung unter Ausnutzung der deutschen Gesetze auch als Großkon-

zern mit Zehntausenden Beschäftigten komplett aushebeln kann, machen die Einzelhan-

delsketten Aldi und Lidl vor. Unter dem Dach von Familienstiftungen, die vom Mitbestim-

mungsrecht nicht erfasst werden, operieren Regionalgesellschaften, die mit stets weniger 

als 2000 Arbeitnehmern keinen paritätischen und als GmbH & Co. KG auch keinen drittel-

beteiligten Aufsichtsrat haben müssen. 

 

Über die rechtlichen Vermeidungskonstruktionen hinaus gibt es hunderte Unternehmen, 

die gegen das Drittelbeteiligungsgesetz verstoßen. Obwohl sie eine rechtliche Verpflich-

tung haben, einen Aufsichtsrat mit Vertretern der Beschäftigten zu bilden, geschieht dies 

nicht. Eine Studie von Prof. Dr. Walter Bayer und Thomas Hoffmann belegt, dass eine 

Missachtung des Drittelbeteiligungsgesetzes weit verbreitet ist. Daher muss festgestellt 

werden, dass durch Gesetzesverstoß mind. 100.000 Arbeitnehmer*innen um ihre Mitbe-

stimmungsrechte gebracht werden. Hier helfen nur wirksame Sanktionsmechanismen! 

 

Mitbestimmung fördert sozialen Frieden 

Der soziale Frieden wird durch die Umgehung der Unternehmensmitbestimmung gefähr-

det. Studien zeigen hingegen, dass Volkswirtschaften von der Unternehmensmitbestim-

mung profitieren. Unternehmen mit ausgedehnter Mitbestimmung weisen eine gerech-

tere Einkommensverteilung auf, besitzen eine gute wirtschaftliche Attraktivität, verfügen 

über eine starke Weltmarktposition und der soziale Frieden ist weitestgehend sicherge-

stellt. 
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Antragsbereich A/ Antrag 3 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu A2 

 
Mitbestimmung in europäischen Aktiengesellschaften SE sichern 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Die SPD setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass die Schwächen in der Gesetzgebung bei 

der Gründung einer europäischen Aktiengesellschaft SE unverzüglich und vollständig aus-

geräumt werden, damit nicht länger diese Gesellschaftsform als Vehikel zur Mitbestim-

mungsvermeidung missbraucht werden kann. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer*in-

nen in Betrieben und Unternehmen ist für die SPD ein sehr zentraler Baustein in der De-

mokratie auch und insbesondere in der Arbeitswelt. Die Beschäftigten dürften nicht länger 

an den betrieblichen und unternehmerischen Mitgestaltungs- und Mitbestimmungspro-

zessen gehindert werden. Die Mitbestimmungsrechte müssen unabhängig von der Rechts-

form eines Unternehmens gelten. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 4 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Nord 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu A1 und A2 
 

Zukunftsfeste Mitbestimmung 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

Das aktuelle Betriebsverfassungsgesetz sowie das Mitbestimmungsgesetz gehen im 

Grunde auf die Jahre 1972 und 1976 zurück. Zwar gab es durchaus erfolgreiche Verbesse-

rungen in einzelnen Bereichen (z.B. Geschlechterquote in Betriebsräten), dass die grundle-

genden Veränderungen der Arbeitswelt (Globalisierung, Digitalisierung, neue Wertschöp-

fungsketten) werden nicht oder ungenügend abgebildet. 

Es häufen sich Fälle der Ver- und Behinderung von Betriebsratsarbeit. 

Immer häufiger versuchen Geschäftsleitungen systematisch die Bildung von Betriebsräten 

zu verhindern oder engagierte Interessenvertretungen bzw. einzelne ihrer Mitglieder aus-

zuschalten. Fast immer ziehen „Beraterfirmen" und auf dieses Geschäftsfeld spezialisierte 

Anwaltskanzleien die Fäden im Hintergrund. Bedauerlicherweise findet dies gerade bei 

Neugründungen von Betrieben, Auslagerungen und Gesundheits- und Pflegedienstleistun-

gen statt. 

Gleichzeitig führt die digitale Veränderung der Arbeitswelt dazu, bestehende Produktions-

formen aufzulösen und die Wertschöpfungsketten national und international neu zu orga-

nisieren. Durch die Internationalisierung sind die Einflussmöglichkeiten bestehender Ar-

beitnehmervertretungen nicht oder selten gegeben. 
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Die AfA fordert ein neues Leitbild gelebter Demokratie in der Arbeitswelt – ein Leitbild, 

das Selbstbestimmung und individuelle Beteiligung einfängt und kollektive Standards si-

chert. 

Sie sind als gesetzlich verbriefter Grundrechtekatalog zu entwickeln. 

Zentrale Bestandteile dieser Grundrechte sind: 

- das Recht auf freie Meinungsäußerung auch im Betrieb 

- ein Ausbau der Zurückbehaltungsrechte, 

- das Recht auf faire Behandlung und angemessene Arbeitsbedingungen, 

- sowie ein Recht auf Achtung des Privatlebens, der Privatsphäre und der eigenen Daten. 

Das wirksam werden solcher Grundrechte setzt eine den veränderten Bedingungen ge-

recht werdende Mitbestimmung voraus, die auf der Höhe der Zeit ist, und eine funktionie-

rende Gewerkschaftsarbeit rechtlich absichert. 

Deshalb fordert die AfA den Ausbau der Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen 

und ein Verbandsklagerecht, das den Beschäftigten bei der Ausübung seiner Rechte unter-

stützt. 

 

Europa 

Es gilt die in Europa bestehenden Standards in den Mitgliedsländern zu sichern und nicht 

durch einen Angleichungsprozess nach unten zu nivellieren. Gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit an jedem Ort muss auch heißen: gleiche soziale Standards, Beteiligungsrechte und 

Mitbestimmung. 

Die Unternehmensverantwortung für die Einhaltung der Sozialstandards, der ILO Kernar-

beitsnormen und die Form der Arbeitnehmerbeteiligung wird Bestandteil jährlich zu veröf-

fentlichender Nachhaltigkeitsberichte. Dabei ist die Wertschöpfungskette mit einzubezie-

hen. 

Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten werden verpflichtet, im Rahmen ihrer Jah-

resabschlüsse diese Nachhaltigkeitsberichte vorzulegen. 

Verstöße gegen die Veröffentlichungspflicht führen zum Ausschluss von öffentlichen Auf-

tragsvergaben. 

Die Handlungsebenen liegen hier bei den europäischen Institutionen, aber vor allem auch 

in den europäischen Mitgliedsländern. 

 

Mitbestimmung 

Im Bereich der Mitbestimmung heißt dies, erfolgreiche Beteiligungsformen wie bei Eisen 

und Stahl oder auch VW auszubauen und auf weitere Wirtschafts- und Dienstleistungsbe-

reiche (die z.T. bereits Konzernstrukturen erreicht haben) zu erweitern. 

Das Sondermandat für leitende Angestellte auf Arbeitnehmerseite wird abgeschafft. Das 

Doppelstimmrecht für Aufsichtsratsvorsitzende entfällt. 

Der Schwellenwert für die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes wird auf 500 Kon-

zernbeschäftigte und auf einen Umsatzschwellenwert von 300 Millionen € im Jahr festge-
legt. 

Verlagerungen, Neugründungen sowie Neuorganisation von Unternehmensteilen sowie 

grundlegende strategische Entscheidungen zur Unternehmensentwicklung bedürfen der 

Zustimmung der Arbeitnehmervertreter/innen im Aufsichtsrat (ähnlich wie im VW Ge-

setz). 

 

Betriebsverfassung 

Hier sind die Voraussetzungen für Betriebsratsgründung zu verbessern. 

Das vereinfachte Wahlverfahren ist auf Betriebe mit bis zu 100 (statt bisher 50) Wahlbe-

rechtigten auszuweiten ohne Zustimmung des Arbeitgebers. 
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Dies bedarf der Verbesserung des Kündigungsschutzes, z.B. Kündigungsschutz für Bewer-

ber zum Wahlvorstand. 

Die Mitglieder des Wahlvorstands werden für den Zeitraum bis zur nächsten Betriebsrats-

wahl in die Schutzbestimmungen des § 78 BetrVG aufgenommen. 

Die Mitglieder des Wahlvorstands und die Beschäftigten, die erstmalig die Wahl eines Be-

triebsrats einleiten, werden als zu schützende Personen in den § 119 Abs. 1 Nummer 3 Be-

trVG aufgenommen. 

Befristete Beschäftigte, die in einen Betriebsrat gewählt wurden, erhalten im Betriebsver-

fassungsgesetz analog zu § 78a einen besonderen Schutz. 

Gegenüber den staatlichen Aufsichtsbehörden, betroffenen Gewerkschaften und der Öf-

fentlichkeit haben Unternehmen darzulegen, dass die gesetzlichen und tariflichen Stan-

dards eingehalten werden. Die Nichteinhaltung bzw. unvollständige Darstellung unterliegt 

den Strafbestimmungen des Paragrafen 119 BetrVG. 

Die Verfolgung von Verstößen gegen §119 BetrVG wird Bestandteil eigenständiger Ermitt-

lungsaufgaben der Staatsanwaltschaften. Sie werden zusätzliche Schwerpunktabteilung im 

Bereich Wirtschaftskriminalität. Dabei gelten Anfangsinformationen (z.B. wistle blowing) 

als Ermittlungsgrund. 

Innerhalb der Wertschöpfungskette hat die im auftraggebenden Betrieb vertretene Ge-

werkschaft das Recht Betriebsratswahlen einzuleiten und die Anwendung der Tarifbestim-

mungen des auftraggebenden Betriebes zu verlangen. 

 

Die Veränderung von Produktionsabläufen, Verlagerungen von Unternehmensabteilungen 

sowie die Schließung einzelner Betriebsteile bedürfen der zwingenden Mitbestimmung 

der Betriebsratsgremien. Entsprechende Konditionen werden in Tarifverträgen mit den 

zuständigen Gewerkschaften geregelt. 

Der Betriebsrat erhält Mitbestimmung bei der Vergabe von Aufträgen im Rahmen von 

Werkverträgen. Ein Zustimmungsverweigerungsrecht bei dem Fehlen tariflicher und be-

triebsverfassungsrechtlicher Standards wird geschaffen. Sachgrundlose Befristungen von 

Arbeitsverhältnissen werden abgeschafft. 

Öffentliche Auftragsvergaben werden an das Vorhandensein von Mitbestimmungsstruktu-

ren und die Einhaltung bestehender Tarifstandards geknüpft. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD wird bei der Aufstellung der 

Kandidatinnen und Kandidaten zum Bundestag das persönliche Engagement für diese 

Ziele zur Voraussetzung für die Abstimmung bei ihrer Nominierung machen. 

Das gilt auch für Wahlen zum Parteivorstand. 
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Antragsbereich A/ Antrag 5 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Thüringen 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu A1 

 
 

Konsequent für Mitbestimmung – Betriebsräte und Gewerkschaften 
stärken, Bekämpfung von Betriebsräten und Gewerkschaften durch Ar-
beitgeber verhindern 
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Der Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Die Arbeitslosen-

quote ist deutlich gesunken, die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in Thüringen sind 

spürbar besser geworden. Dennoch sind die Arbeitsbedingungen längst nicht vergleichbar 

mit denen in Westdeutschland. Tarifbindung und Mitbestimmung sind auch 30 Jahre nach 

der Wende noch unterdurchschnittlich. 

In einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI), einem gewerk-

schaftsnahen Forschungsinstitut, gaben 60% der befragten Gewerkschaftssekretär*innen 

an, dass ihnen mindestens ein Fall einer versuchten Verhinderung einer Betriebsratswahl 

bekannt sei. Einschüchterung von Kandidat*innen für den Betriebsrat wurden dabei ge-

nauso als Methoden benannt wie Kündigungen. Auch wurde beschrieben, dass Arbeitge-

ber versuchen, einzelne Mitglieder des Betriebsrates herauszukaufen. Zunehmend unter-

stützt wird dies von Anwaltskanzleien, die darauf spezialisiert sind, bzw. von Unterneh-

men angeheuert werden, Betriebsräte und gewerkschaftlich Aktive durch u.a. Kündigun-

gen einzuschüchtern und mürbe zu machen, um sie aus dem Unternehmen zu drängen 

und somit betriebliche Mitbestimmung zu verhindern. 

Dabei erleben wir momentan gleichzeitig, dass Beschäftigte – anders als in den vergange-

nen 30 Jahren – heute eher bereit sind, sich für ihre Arbeitsbedingungen einzusetzen. Bei-

spiele, wie die Tarifauseinandersetzung an der Celenus Rehaklinik in Bad Langensalza zei-

gen, dass das von der Arbeitgeberseite nicht nur positiv aufgenommen wird. Vielmehr las-

sen dieser und auch andere Fälle die Vermutung zu, dass Arbeitgeber bewusst und strate-

gisch gegen gewerkschaftlich engagierte Beschäftigte und aktive Betriebsräte vorgehen, 

die sich für Mitbestimmung und gute Arbeit einsetzen. Auch wenn das nicht auf alle Ar-

beitgeber in Thüringen zu verallgemeinern ist, so hat das Verhalten einiger hier doch dras-

tische Auswirkungen auf den Arbeits- und damit auch den Wirtschaftsstandort Thüringen. 

Eine feindliche Mitbestimmungskultur trägt nicht zur Motivation von Beschäftigten bei, 

sich gewerkschaftlich zu engagieren und als Betriebsrat aktiv zu werden. Doch gerade in 

Unternehmen, in denen starke Betriebsräte tätig sind und Tarifbindung existiert, ist die 

Zufriedenheit unter den Beschäftigten ausgeprägter und die Löhne höher, als in Unterneh-

men ohne Mitbestimmungsstrukturen. 

Ziel der AfA ist es deshalb, Mitbestimmung und Tarifbindung zu stärken, um die Arbeitsbe-

dingungen zu verbessern und gute Bezahlung sicherzustellen. Das ist die Grundlage der 

Fachkräftesicherung. Um das zu ermöglichen, brauchen wir starke Betriebsräte und gut 

organisierte Gewerkschaften. 

Um das zu ermöglichen werden wir: 

 

- Betriebsräte und Gewerkschaften in ihrer Arbeit unterstützen. Wir begrüßen die Initia-

tive von Beschäftigten Betriebsräte zu gründen und sich für Tarifabschlüsse einzusetzen. 

Betriebliche Mitbestimmung ist gelebte Demokratie. 
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- Das Thema Bekämpfung von Betriebsräten und Gewerkschaften, sowie einem wirksa-

men Umgang damit, auf Landes- und Bundesebene thematisieren. 

- Die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur wirksameren Strafverfolgung 

gegen Unternehmen, die bewusst bzw. vorsätzlich versuchen Mitbestimmung zu verhin-

dern, diskutieren und prüfen. Außerdem setzen wir uns für verstärkte und wirksamen 

Sanktionen ein. 

- Bildungsangebote für Betriebsräte und Gewerkschaften zum Thema Bekämpfung von Be-

triebsräten und Gewerkschaften, sowie den Umgang damit fördern. 

- Einrichtung einer Task Force mit Vertreter*innen von Politik, Sozialpartnern und Justiz, 

um Maßnahmen für eine wirksamere Strafverfolgung zu erarbeiten. 

- Uns auf Bundesebene für die Stärkung der Schutzfunktion für Betriebsräte und Betriebs-

ratsinitiatoren im Betriebsverfassungsgesetz einsetzen. 

- Preis für „Gute Arbeit und Mitbestimmung“ ausloben, der vom Land an Unternehmen 
und Betriebsräte vergeben wird. 

- Da wo wir als Sozialdemokrat*innen Verantwortung haben, setzen wir uns für gute Ar-

beit und gute Löhne ein. 

- Mitbestimmung und Demokratie im Unternehmen als Teil des Unterrichts in Schule und 

Berufsschule etablieren. 

- Im Rahmen von Vergaben und Wirtschaftsförderung Tarifbindung und Mitbestimmung 

als verbindliche Kriterien einführen – aus Landes- und auf kommunaler Ebene. 

- Wir setzen uns für die Einführung des Verbandsklagerechts für Gewerkschaften ein. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 6 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 

 
 

Stärkung der Interessensvertretungen der Beschäftigten durch Ände-
rung der § 14 TzBfG und § 2 WissZeitVG 
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Die AfA Bundeskonferenz fordert die Ergänzung des § 14 TzBfG um einen Abs. 5 TzBfG so-

wie die Änderung des § 2 Abs. 5 WissZeitVG im folgenden Wortlaut: 

§ 14 Abs. 5 TzBfG 

(5) Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages verlängert sich um die Dauer der 

Amtszeit des Betriebs-/Personalrats, der Schwerbehindertenvertretung oder der Gleich-

stellungsbeauftragten, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in den Betriebsrat, 

Personalrat oder in die Schwerbehindertenvertretung gewählt worden ist oder als Gleich-

stellungsbeauftragte ernannt worden ist oder im Laufe der Wahlperiode ein ordentliches 

Mitglied ausgeschieden ist, und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in die Interessens-

vertretung nachgerückt ist. Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin kann dieser automati-

schen Verlängerung widersprechen. Dann endet das Arbeitsverhältnis, wie im Arbeitsver-

trag vereinbart. 

§ 2 Abs. 5 WissZeitVG - Änderungsvorschläge sind Fettgedruckt. 
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(5) Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages nach Absatz 1 verlängert sich im 

Einverständnis mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter um 

1. Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens ein 

Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit, die für die Betreuung oder Pflege eines oder mehre-

rer Kinder unter 18 Jahren, auch wenn hinsichtlich des Kindes die Voraussetzungen des § 

15 Absatz 1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vorliegen, oder pflegebe-

dürftiger sonstiger Angehöriger gewährt worden sind, 

2. Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder 

eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, 

künstlerische oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

3. Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz und Zeiten eines Beschäftigungsverbots nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 

Absatz 1 Nummer 3 und § 16 des Mutterschutzgesetzes in dem Umfang, in dem eine Er-

werbstätigkeit nicht erfolgt ist, 

4. Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes, 

5. die Dauer der Amtszeit des Betriebs- oder Personalrats, der Schwerbehindertenvertre-

tung oder der Gleichstellungsbeauftragten, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in 

den Betriebsrat, Personalrat oder in die Schwerbehindertenvertretung gewählt worden ist 

oder als Gleichstellungsbeauftragte ernannt worden ist oder im Laufe der Wahlperiode ein 

ordentliches Mitglied ausgeschieden ist, und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in die 

Interessensvertretung nachgerückt ist. Dies gilt auch für Arbeitsverträge, die aufgrund von 

Absatz 2 befristet geschlossen wurden. 

6. Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, in denen ein gesetzlicher oder ta-

rifvertraglicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht besteht. 

Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin kann dieser automatischen Verlängerung wider-

sprechen. Dann endet das Arbeitsverhältnis, wie im Arbeitsvertrag vereinbart. 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1, 2 und 5 soll die Verlängerung die Dauer von jeweils zwei 

Jahren nicht überschreiten. Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 6 werden in dem Umfang, in 

dem sie zu einer Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages führen können, nicht auf 

die nach Absatz 1 zulässige Befristungsdauer angerechnet. 

Begründung: 

Stärkung der Betriebs-und Personalratsarbeit 

Die befristeten Arbeitsverträge haben im Jahr 2017 mit über 3,15 Millionen einen neuen 

Höchststand erreicht (vgl. IAB-Kurzbericht 16/2018). Darüber hinaus wird fast jede zweite 

Neueinstellung befristet (43,5% befristete Neueinstellungen - vgl. IAB-Betriebspanel 1996-

2017; hochgerechnete Werte - auf Betriebsebene berechnete Anteile). Dies hat nicht nur 

Auswirkungen auf die Arbeitnehmer*innen selbst, sondern schlägt sich auch auf die Arbeit 

der Interessenvertretungen nieder. 
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Wie der Gesetzgeber mit der Einführung des besonderen Kündigungsschutzes für Interes-

senvertretungen (z.B. § 15 KSchG) erkannt hat, setzt eine interessengerechte Vertretung 

einen höheren Schutz der Gremiumsmitglieder voraus. Dieser Schutz bleibt jedoch den 

Betriebs- und Personalratsmitgliedern*innen dann verwehrt, wenn sie einen befristeten 

Arbeitsvertrag haben. Artikel 7 der Europäischen Richtlinie 2002/14/EG vom 11. März 

2002 verpflichtet die Mitgliedstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitnehmervertre-

ter*innen bei der Ausübung ihrer Funktion einen ausreichenden Schutz und ausreichende 

Sicherheiten genießen, die es ihnen ermöglichen, die ihnen übertragenen Aufgaben in an-

gemessener Weise wahrzunehmen. Läuft ein Arbeitsvertrag jedoch während der Wahlpe-

riode aus, so endet der Arbeitsvertrag, ohne dass den Betriebs- und Personalräten*innen 

ein, dem besonderen Kündigungsschutz vergleichbarer Schutz zur Seite steht. 

Besteht im Laufe der Tätigkeit in der Interessensvertretung die latente Gefahr, dass 

die/der Arbeitgeber*in den befristeten Arbeitsvertrag nicht verlängert, führt dies u.a. 

dazu, dass sich weniger Arbeitnehmer*innen, insbesondere der jüngeren Generation, im 

Rahmen der Betriebs- bzw. Personalratsarbeit engagieren. 

Neben dem Problem des fehlenden Nachwuchses für die Betriebs- und Personalratsarbeit, 

folgt aus der Unterrepräsentation der jüngeren Generation der Arbeitnehmerschaft im Be-

triebs- und Personalrat, dass ihre Interessen in der Gremiumsarbeit ggf. nicht ausreichend 

berücksichtigt werden bzw. nicht in die Meinungsbildung des Gremiums der Interessen-

vertretung einfließen. 

Selbst wenn Arbeitnehmer*innen für die Betriebs- und Personalratstätigkeit gewonnen 

werden konnten, bleiben negative Einflüsse auf die Betriebs- und Personalratsarbeit wei-

terhin bestehen. Denn es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die befristeten Arbeit-

nehmer*innen sich in einem Interessenkonflikt befinden. Auf der einen Seite müssen sie 

in ihrer Funktion als Betriebs- und Personalrät*innen die Interessen der Arbeitnehmer*in-

nen konsequent vertreten. Auf der anderen Seite müssen die Betriebs- bzw. Personal-

räte*innen befürchten, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. Dies kann dazu führen, dass 

sie bei der Wahrnehmung der Betriebs- und Personalratstätigkeit gehemmt und damit die 

Interessen der Arbeitnehmer*innen nicht in vollem Umfang gewahrt werden. 

Im Übrigen kann die Situation der befristeten Arbeitsverhältnisse von den Arbeitge-

bern*innen in der Weise ausgenutzt werden, dass sie gezielt Arbeitsverträge von den Ar-

beitnehmer*innen nicht verlängern, die für den Arbeitgeber*innen unliebsame Themati-

ken forcieren bzw. auf diesen Gebieten Kompetenzträger sind. In diesem Zusammenhang 

kann eine mögliche Strategie seitens der Arbeitgeber*innen sein, eine anliegende Ent-

scheidung bis zu dem Zeitpunkt zu verzögern, bis der Arbeitsvertrag des Kompetenzträ-

gers ausläuft. 

Ferner ist die Kürzung der Passage „…einer Freistellung im Umfang von mindestens einem 
Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit…“ des § 2 Abs. 5 Nr. 5 WissZeitVG insbesondere mit 
Blick auf die Durchführung der Gremiumsarbeit ratsam. Denn ein Aspekt für die Freistel-

lung der Mitglieder von Interessenvertretungen ist die Sicherstellung einer ordnungsge-

mäßen Geschäftsführung der Gremien. Ist der Schutz der Personalräte*innen an eine Frei-

stellung von mindestens einem Fünftel geknüpft, so könnte dies dazu führen, dass die 

Freistellungen künstlich auf alle Personalratsmitglieder aufgeteilt werden, um einen um-

fassenden Schutz der Personalrät*innen zu erreichen. Dies würde in der alltäglichen Praxis 



Seite 31 von 293 

 

 

 

120 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

135 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

165 

 

 

nicht nur zu einer aufwändigen Koordination der Interessenvertreter*innen bei der Orga-

nisation der Gremiumsarbeit führen, sondern auch auf Seiten der Arbeitgeber die Planung 

der Arbeitsabläufe erschweren. 

Aufgrund der dargelegten Problematiken wird nicht nur die Position der befristet beschäf-

tigten Betriebs- und Personalräte*innen und weiteren Mitgliedern der Interessenvertre-

tungen, sondern auch die Position der durch die Interessenvertretungen repräsentierten 

Arbeitnehmer*innen geschwächt. Daher sollten im Interesse der Arbeitnehmer*innen die 

befristeten Arbeitsverhältnisse der Betriebs- und Personalräte*innen und den weiteren 

Mitgliedern der Interessenvertretungen um die Dauer der Betriebs- und Personalratstätig-

keit verlängert werden, damit ein, mit dem besonderen Kündigungsschutz vergleichbarer, 

Schutzmechanismus erreicht wird. 

Von einer bloßen Verlängerung der Dauer des befristeten Arbeitsvertrages bis zum Ende 

der Amtszeit sollte abgesehen werden. Dies würde zwar an sich bereits einen Mehrwert 

darstellen. Ein Schutz, der die noch bestehende Laufzeit des befristeten Arbeitsvertrages 

und den zeitlichen Aspekt der Arbeit in einer Interessenvertretung gleichermaßen berück-

sichtigt, wird jedoch nur dann erreicht, wenn sich die Laufzeit des befristeten Arbeitsver-

trages um die Dauer der Arbeit in der Interessenvertretung verlängert. 

Für die Verlängerung der Laufzeit des Vertrags um die Dauer der Arbeit in der Interessen-

vertretung spricht ferner, dass bei dieser Variante eine erneute Kandidatur des amtieren-

den Mitglieds der Interessenvertretung möglich ist. Anders wäre es hingegen, wenn der 

Vertrag lediglich bis zum Ende der Amtszeit verlängert werden würde. In diesem Fäll wäre 

eine erneute Kandidatur mangels bestehenden Arbeitsverhältnisses ausgeschlossen. 

Bisheriger Gesetzestext: 

§ 14 TzBfG 

(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen 

Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn 

1.der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht, 

2.die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Über-

gang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern, 

3.der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird, 

4.die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt, 

5.die Befristung zur Erprobung erfolgt, 

6.in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen, 

7.der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine 

befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder 
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8.die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht. 

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 

Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei 

Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten 

Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demsel-

ben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestan-

den hat. Durch Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchstdauer der 

Befristung abweichend von Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen 

Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwen-

dung der tariflichen Regelungen vereinbaren. 

(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die kalendermä-

ßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur 

Dauer von vier Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch die 

mehrfache Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Dies 

gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung 

von Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung des Un-

ternehmens ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung 

der Gemeinde oder dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines Arbeitsvertra-

ges nach Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 

(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 

Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn 

des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor 

Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungslos im 

Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist, 

Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungs-

maßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. Bis 

zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung des Arbeitsver-

trages zulässig. 

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Bisheriger Gesetzestext: 

§ 2 Abs. 5 WissZeitVG 

(1) Die Befristung von Arbeitsverträgen des in § 1 Absatz 1 Satz 1 genannten Personals, 

das nicht promoviert ist, ist bis zu einer Dauer von sechs Jahren zulässig, wenn die befris-

tete Beschäftigung zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen 

Qualifizierung erfolgt. Nach abgeschlossener Promotion ist eine Befristung bis zu einer 

Dauer von sechs Jahren, im Bereich der Medizin bis zu einer Dauer von neun Jahren, zuläs-

sig, wenn die befristete Beschäftigung zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder 

künstlerischen Qualifizierung erfolgt; die zulässige Befristungsdauer verlängert sich in dem 

Umfang, in dem Zeiten einer befristeten Beschäftigung nach Satz 1 und Promotionszeiten 

ohne Beschäftigung nach Satz 1 zusammen weniger als sechs Jahre betragen haben. Die 

vereinbarte Befristungsdauer ist jeweils so zu bemessen, dass sie der angestrebten Qualifi-

zierung angemessen ist. Die nach den Sätzen 1 und 2 insgesamt zulässige Befristungsdauer 

verlängert sich bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um zwei Jahre 
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je Kind. Satz 4 gilt auch, wenn hinsichtlich des Kindes die Voraussetzungen des § 15 Absatz 

1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vorliegen. Die nach den Sätzen 1 

und 2 insgesamt zulässige Befristungsdauer verlängert sich bei Vorliegen einer Behinde-

rung nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder einer schwerwiegen-

den chronischen Erkrankung um zwei Jahre. Innerhalb der jeweils zulässigen Befristungs-

dauer sind auch Verlängerungen eines befristeten Arbeitsvertrages möglich. 

(2) Die Befristung von Arbeitsverträgen des in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Personals ist 

auch zulässig, wenn die Beschäftigung überwiegend aus Mitteln Dritter finanziert wird, die 

Finanzierung für eine bestimmte Aufgabe und Zeitdauer bewilligt ist und die Mitarbeiterin 

oder der Mitarbeiter überwiegend der Zweckbestimmung dieser Mittel entsprechend be-

schäftigt wird; die vereinbarte Befristungsdauer soll dem bewilligten Projektzeitraum ent-

sprechen. 

[…] 

(5) Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages nach Absatz 1 verlängert sich im 

Einverständnis mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter um 

1.Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens ein 

Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit, die für die Betreuung oder Pflege eines oder mehre-

rer Kinder unter 18 Jahren, auch wenn hinsichtlich des Kindes die Voraussetzungen des § 

15 Absatz 1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vorliegen, oder pflegebe-

dürftiger sonstiger Angehöriger gewährt worden sind, 

2.Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder 

eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, 

künstlerische oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

3.Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz und Zeiten eines Beschäftigungsverbots nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 

Absatz 1 Nummer 3 und § 16 des Mutterschutzgesetzes in dem Umfang, in dem eine Er-

werbstätigkeit nicht erfolgt ist, 

4.Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes, 

5.Zeiten einer Freistellung im Umfang von mindestens einem Fünftel der regelmäßigen Ar-

beitszeit zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehindertenver-

tretung, von Aufgaben eines oder einer Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten oder zur 

Ausübung eines mit dem Arbeitsverhältnis zu vereinbarenden Mandats und 

6.Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, in denen ein gesetzlicher oder ta-

rifvertraglicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht besteht. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, 2 und 5 soll die Verlängerung die Dauer von jeweils 

zwei Jahren nicht überschreiten. Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 6 werden in dem Um-

fang, in dem sie zu einer Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages führen können, 

nicht auf die nach Absatz 1 zulässige Befristungsdauer angerechnet. 
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Antragsbereich A/ Antrag 7 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an Bundestagsfraktion 

  
MITBESTIMMUNG STÄRKEN - Installation von Betriebsräten und Ju-
gend- Und Auszubildendenvertretung: Besserer Kündigungsschutz für 
die Gründer*innen 
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a) der besondere Kündigungsschutz von Mitarbeiter*innen, die zum Zwecke der Gründung 

eines Betriebsrats zur Betriebsversammlung aufrufen und 

b) der besondere Kündigungsschutz von Mitarbeiter*innen des resultierenden Wahlvor-

stands und 

c) der besondere Kündigungsschutz von Wahlbewerber*innen 

wird generell auf die Wahlperiode des zukünftigen Betriebsrats sowie die anschließende 

Frist des besonderen Kündigungsschutzes ausgeschiedener Betriebsratsmitglieder ausge-

dehnt. 

Begründung: 

1. Die Zahl der Betriebsräte in deutschen Unternehmen geht ständig zurück. Die Furcht 

vor Unternehmerrepressalien schon während der Gründungsphase muss für Mitarbei-

ter*innen, die ihre Interessenvertretung aktiv aufbauen wollen, minimiert werden. 

2. Zur Bewältigung der Herausforderungen durch Digitalisierung und Transformation im 

Arbeitsmarkt ist eine starke betriebliche Mitbestimmung eine zentrale Säule. 

Jugend- und Ausbildungsvertretungen (JAV) 

Änderung/Erweiterung der Zuständigkeit 

Die Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV) 

a) wird auf alle Arbeitnehmer*innen, die das 35. Lebensjahr nicht überschritten haben, 

ausgedehnt, wenn sie sich in Ausbildung befinden und 

b) das aktive / passive Wahlrecht wird dieser Gruppe uneingeschränkt gewährt. 
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Die Zuständigkeit der JAV ist aktuell auf AN bis zum 25. Lebensjahr begrenzt. In der heuti-

gen Arbeitswirklichkeit sind aber viele Azubis älter als 25 Jahre und/oder absolvieren eine 

zweite oder dritte Ausbildung. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 8 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Landtagsfrakionen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Weiterleitung SPD-Landtagsfraktionen 
 

Schwerpunktstaatsanwaltschaft Betriebsverfassungsgesetz 
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Die SPD-Landtagsfraktionen werden gebeten sich für die Schaffung einer Schwerpunkt-

staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Vergehen gegen Vorschriften des Betriebsverfas-

sungsgesetzes einzusetzen um „Union Busting“ stärker als bisher entgegenzuwirken. 

Begründung: 

Für bestimmte Deliktstypen kann die Zuständigkeit gemäß § 143 Abs. 4 Gerichtsverfas-

sungsgesetz GVG über den Bezirk eines Land- oder Oberlandesgerichts hinaus auf eine so-

genannte deliktspezifische Schwerpunktstaatsanwaltschaft übertragen werden. Zweck der 

Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften ist unter anderem die Spezialisierung 

auf die Verfolgung von Deliktstypen, die besondere Sachkenntnis verlangen, wie zum Bei-

spiel Wirtschaftsstrafsachen. 

Betriebsratsbehinderung ist in hohem Maße sozial schädlich und daher von hohem öffent-

lichem Interesse, zum Anderen stehen die Opfer und ihre Kolleginnen und Kollegen als 

Lohnabhängige in besonderer Abhängigkeit zu den Täter*innenn – die sich zumeist aus 

dem Kreis der Vorgesetzten und Personalverantwortlichen sowie deren Dienstleistern rek-

rutieren 

Der Begriff "Union Busting" kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Gewerk-

schaften sprengen, bekämpfen, kaputtmachen. Gemeint ist das systematische und profes-

sionell geplante Vorgehen gegen gewerkschaftliche Interessenvertretungen. In Deutsch-

land geht es dabei meistens um die Be- oder Verhinderung von Betriebsratsarbeit. Ein 

Phänomen, das es eigentlich gar nicht geben dürfte: Im Betriebsverfassungsgesetz ist die 

Mitbestimmung von Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmern klar geregelt und gesetzlich 

geschützt. Wer die Wahl oder die Arbeit eines Betriebsrats behindert oder stört muss mit 

einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen. Die Realität 

sieht leider anders aus. Seit einigen Jahren häufen sich die Fälle von „Union Busting“, in 
einigen Branchen ist die Behinderung oder Vermeidung von Betriebsräten inzwischen gän-

gige Praxis. Juristische Folgen hat das kaum: Die im Betriebsverfassungsgesetz vorgesehe-

nen Sanktionen werden nur in den seltensten Fällen durchgesetzt. Obwohl sie ganz offen-

sichtlich gegen geltendes Recht verstoßen, kommen die Unternehmen also oft straffrei 

davon. Dadurch nimmt das Unrechtsbewusstsein immer stärker ab, der bewusste Rechts-

bruch ist in einigen Branchen und Beschäftigungsformen längst normales Alltagsgeschäft. 

(zitiert nach DGB) 
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Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
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SPD-Bundestagsfraktion 
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Empfehlung der Antragskommission: Annahme  

Weiterleitung PV und Bundestagsfraktion 

  
Digitale Rechte von Betriebsräten stärken 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

1. Gerade auch Betriebsräte sollten einen digitalen Zugang von und zu den Arbeitnehmern 

ihres Betriebs erhalten. Dies ist gerade in Zeiten von Homeoffice eine unabdingbare Vo-

raussetzung für sinnvolle Betriebsratsarbeit und Mitbestimmung. Dazu gehören neben Te-

lefon, Videokonferenzen und E-Mail auch Medien, die Publikationen zeitnah zu den Ar-

beitnehmern bringen, wie digitale Nachrichtensysteme. 

2. Weiterhin müssen die gleichen Regeln auch für die Jugend- und Auszubildenden-vertre-

tungen (JAV) und die Schwerbehindertenvertretungen (SBV) gelten. 

3. JAV und SBV sind besser als bislang in die Arbeit eines Betriebsrates (BR) einzubinden: 

die JAV sollte im Themenfeld der Aus- und Weiterbildung Vorschlags- und Beratungsrecht 

beim BR haben, die SBV im Bereich des Sozialrechts. 

4. JAV und SBV sollten verpflichtend vom Betriebsrat zu bilden sein. 

 

Begründung: 

In seinem Gutachten „Digitale Zugangsrechte“ für Betriebsräte und Gewerkschaften“ führt 
dazu Prof. Dr. Wolfgang Däubler aus: 

„Die Kommunikation in vielen Betrieben verlagert sich zunehmend ins Digitale. Um ihre 
Aufgaben erfüllen zu können, müssen Betriebsräte und Gewerkschaften Zugang zu dieser 

Sphäre haben. Sonst droht die grundgesetzlich geschützte Koalitionsfreiheit ins Leere zu 

laufen. Die geltende Gesetzeslage räumt solche „digitalen Zugangsrechte“ bereits ein, 
ergibt ein neues Rechtsgutachten von Prof. Dr. Wolfgang Däubler für das Hugo-Sinzhei-

mer-Institut (HSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Da die Rechtsanwendung bisher aber kompli-

ziert ist und sich Unternehmen widersetzen, empfiehlt der Rechtswissenschaftler eine ge-

setzliche Klarstellung.“ (…) 
„Wer wirksam die Interessen von Beschäftigten vertreten will, muss mit ihnen kommuni-

zieren. Dafür gibt es unter anderem Betriebsversammlungen, Sprechstunden beim Be-

triebsrat, gewerkschaftliche Flugblätter oder Plakate. Das Problem: Die Digitalisierung 

macht solche traditionellen Formate zum Teil obsolet.“ 

 

Im Koalitionsvertrag steht zum Thema Mitbestimmung (s. S. 71): 

Betriebsräte sollen selbstbestimmt entscheiden, ob sie analog oder digital arbeiten. Im 

Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen Maßstäbe werden wir Online-Betriebsrats-

wahlen in einem Pilotprojekt erproben. Wir schaffen ein zeitgemäßes Recht für Gewerk-

schaften auf digitalen Zugang in die Betriebe, das ihren analogen Rechten entspricht. 
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UNION BUSTING VERHINDERN - Unterdrückung und Sabotage von Ar-
beitnehmervertretungen verhindern und bestrafen 
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35 

 

 

 

Teile der Unternehmerschaft in Deutschland wenden zunehmend amerikanische Metho-

den an, um betriebliche Interessensvertretungen zu bekämpfen. Sie versuchen systema-

tisch, die Gründung oder die Arbeit von Betriebsräten in ihren Unternehmen zu be- oder 

verhindern und arbeiten dabei oft mit spezialisierten Anwälten, Medienagenturen und De-

tekteien zusammen. Zu deren Repertoire gehören unter anderem die Verhinderung von 

Betriebsratswahlen die Einschüchterung und Überwachung von Betriebsräten und Be-

triebsratswahlkandidaten die Gewährung von Vorteilen für unternehmerfreundliche Be-

triebsräte die Verhinderung von kritischen Presseberichten. 

Diese Netzwerke, in denen verschiedene Akteure Dienstleistungen rund um Union Bus- 

ting entwickeln und anbieten haben sich im letzten Jahrzehnt in Deutschland entwickelt. 

Die gezielte Bekämpfung von Betriebsräten wird aufgrund der rechtlichen Bestimmungen 

in der Regel nicht offensiv beworben, aber zwischen den Zeilen formuliert („Prinzip der 
betrieblichen Effektivität“). Zu diesen Netzwerken gehören Unternehmensberater, An-
waltskanzleien, Arbeitgeberverbände und Wirtschaftsdetekteien, an denen Juristen und 

Betriebswirtschaftler ausgebildet werden. 

Die SPD hat in ihrem Zukunftsprogramm beschlossen, den Kündigungsschutz für Betriebs-

räte auszuweiten und eine Behinderung von Betriebsräten starker zu verfolgen. Dies wird 

nun nach dem Koalitionsvertrag der Ampel umgesetzt, indem die Behinderung der demo-

kratischen Mitbestimmung künftig als Offizialdelikt eingestuft werden soll. 

Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines modernen Betriebsverfassungsgesetzes. Bei 

einer gesetzlichen Novellierung müssen weitergehende Punkte mit aufgenommen wer-

den. 

Wir fordern deshalb die SPD Gremien, insbesondere die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich 

dafür einzusetzen bzw. bei der Neugestaltung des Gesetzes dafür zu sorgen, dass: 

• eine Beweislastumkehr bei Behinderung oder Störung der Wahl oder Arbeit eines Be-
triebs-/Personalrats geschaffen wird, 

• die sogenannte “fahrlässige Betriebsratsbehinderung” ebenfalls strafbar ist, 

• das ein besserer Schutz für Interessenvertreter*innen, die kritische Berichterstattungen 

vornehmen, erfolgt, 
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• Unternehmensberater, Anwaltskanzleien, Arbeitgeberverbände und Wirtschafts-detek-

teien, die durch ihr Handeln, die demokratischen Mitbestimmungsrechte ver- bzw. behin-

dern, bestraft werden, 

• die Rechtsanwaltskammern in ihren Standesordnungen den Gebührenanspruch für 
Rechtsanwälte ausschließen, wenn diese mit den Methoden des Union Busting werben o-

der zur Befriedigung von Mandanteninteressen diese gesetzwidrig anwenden, 

• dieses Unrechtsverhalten (Union Busting) künftig in Ausschreibungs- und Vergabe-ver-

fahren besonders negativ berücksichtigt wird. 

Der Begriff "Union Busting" kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Gewerk-

schaften sprengen, bekämpfen, kaputtmachen. Gemeint ist das systematische und profes-

sionell geplante Vorgehen gegen gewerkschaftliche Interessenvertretungen. In Deutsch-

land geht es dabei meistens um die Be- oder Verhinderung von Betriebsrats-arbeit. Ein 

Phänomen, das es eigentlich gar nicht geben dürfte: 

Im Betriebsverfassungsgesetz ist die Mitbestimmung von Arbeitnehmer*innen und Arbeit-

nehmern klar geregelt und gesetzlich geschützt. Wer die Wahl oder die Arbeit eines Be-

triebsrats behindert oder stört muss mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis 

zu einem Jahr rechnen. 

Die Realität sieht leider anders aus. Seit einigen Jahren häufen sich die Fälle von Union 

Busting, in einigen Branchen ist die Behinderung oder Vermeidung von Betriebsräten in-

zwischen gängige Praxis. Juristische Folgen hat das kaum: Die im Betriebsverfassungsge-

setz vorgesehenen Sanktionen werden nur in den seltensten Fällen durchgesetzt. 

Obwohl sie ganz offensichtlich gegen geltendes Recht verstoßen kommen die Unterneh-

men also oft straffrei davon. Dadurch nimmt das Unrechtsbewusstsein immer stärker ab, 

der bewusste Rechtsbruch ist in einigen Branchen und Beschäftigungsformen längst nor-

males Alltagsgeschäft. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 11 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Vereinfachte Betriebsratswahl reformieren 
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Wir fordern das vereinfachte Wahlverfahren bei Betriebsratswahlen zu reformieren. 

Diese Reformation soll insbesondere folgende Punkte beinhalten: 

- Ersetzung des Wahlvorstandes durch eine Wahlleiter*in. 

- Die Wahlleitung kann extern durch eine anerkannte zuständige Gewerkschaft besetzt 

werden. 
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- Schaffung von Strukturen, die es ermöglichen, in einer Wahlversammlung sowohl die 

Wahlleiter*in als auch den Betriebsrat zu wählen. 

- Die Formalitäten sollten auf ein Minimum reduziert werden, um Betriebsratswahlen in 

kleinen Betrieben zu erleichtern. 

Begründung: 

In kleineren Betrieben ist es oft schwierig, bei Erstwahlen drei geeignete Personen für den 

Wahlvorstand zu finden. Durch Verkürzung des Zeitablaufes kann besser gewährleistet 

werden, dass der Arbeitgeber die Betriebsratswahl nicht blockiert. Insgesamt wollen wir 

die Barrieren zur Schaffung eines Betriebsrats in kleinen Betrieben reduzieren. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 12 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an  

 
 

Unternehmenseinheitliche Betriebsräte für Bundesweite nichttarifge-
bundene Betriebe 
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Für Betriebe mit hoher Filialstruktur oder mit einer großen Zahl von Standorten und Mat-

rixorganisation ist im Betriebsverfassungsgesetz die erleichterte Bildung eines Unterneh-

menseinheitlichen Betriebsrats anstelle von Ortsbetriebsräten und Gesamtbetriebsrat vor-

zusehen. Zu ergänzen ist dieses Modell durch betriebliche Standortvertreter, die den Be-

triebsräten gleichzustellen sind. Das Modell kann von der SAP SE und der MATERNA SE 

übernommen werden. 

 

Die Klausel der „weiten Entfernung vom Hauptbetrieb“ in BetrVG § 4 Abs. 1 Nr. 1 ist zu 
streichen. 

Wir empfehlen, die Regelung in BetrVG § 3 Abs. 2 die Bildung von unternehmenseinheitli-

chen Betriebsräten per Betriebsvereinbarung zu ergänzen um eine Regelung, dass dies der 

Standardfall für Neugründungen in nicht tarifgebundene Unternehmen mit Matrixorgani-

sation oder hoher Filialstruktur sein soll. 

 

Begründung: 

Im Koalitionsvertrag steht zum Thema Mitbestimmung (s. S. 71): 

Betriebsräte sollen selbstbestimmt entscheiden, ob sie analog oder digital arbeiten. Im 

Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen Maßstäbe werden wir Online-Betriebsrats-

wahlen in einem Pilotprojekt erproben. Wir schaffen ein zeitgemäßes Recht für Gewerk-

schaften auf digitalen Zugang in die Betriebe, das ihren analogen Rechten entspricht. 
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Insbesondere bei der Gründung von Betriebsräten in nicht-tarifgebundenen Unternehmen 

der IT-Branche ist eine Matrixorganisation eine beliebte Organisationsform. 

Hinzukommen die Trends, der unternehmerischen Mitbestimmung durch Wechsel der Ge-

sellschaftsform zu einer SE auszuweichen, sowie einerseits der steigende Grad von Tarif-

flucht und andererseits der Trend, Betriebsratsgründungen Hemmnisse entgegenzustel-

len, neben zunehmender Gewerkschaftsferne bei Studienabsolventen, und schließlich 

Union-Busting durch einzelne Arbeitgeber. 

Diese Situation erschwert Betriebsratsgründungen in Unternehmen, die der Gründerszene 

entwachsen. In einem exemplarischen Fall, wie der Materna SE, ist es nur unter Zuhilfen-

ahme ungewöhnlicher Mittel (Beratung durch einen Richter des LAG Hamm, Gründung ei-

nes GBR, Abschluss einer GBV, Neuwahl des UBR) gelungen, eine rechtssichere Verfassung 

des Betriebsrats zu erreichen. 

 

Matrixorganisationen haben die Eigenschaft, dass die Zugehörigkeit der Arbeitnehmer zu 

einem Betriebsteil nicht immer zweifelsfrei festgestellt werden kann. Insbesondere bei 

Mehrfachunterstellungen für Projekte ist dies nicht mehr möglich. Ortsbetriebsräte lassen 

sich daher in solchen Betrieben nicht mehr rechtssicher bilden, da die zugehörigen Arbeit-

nehmer nicht bestimmt werden können. Weiterhin verschwimmt die Grenze zwischen 

Ortsbetriebsrat und Gesamtbetriebsrat, da die Betriebsverwaltung dann zentralisiert aus-

geführt wird, und es zweifelhaft ist, ob nicht von einem gemeinsamen Betrieb im Sinne 

des BetrVG zu sprechen ist, da lediglich die geographische Distanz der Arbeitsstellen als 

Argument übrigbleibt. Ein Argument, das in Zeiten von Telearbeit und Videokonferenzen 

als Alltagswerkzeug zunehmend an Überzeugungskraft einbüßt. 

 

Als Modell kann die Betriebsvereinbarung der Materna SE dienen. Darin wird für alle 

Standorte mit mehr als 20 Arbeitnehmern die Wahl von „Betrieblichen Standortvertretern 
(BSV)“ vorgeschrieben. Abhängig von der Mitarbeiterzahl in den Standorten wird die An-
zahl der BSVen festgelegt, die zu wählen sind. Diese BSVen sind dann zuständig für Stand-

ortbelange der Mitarbeitervertretungen, wie die Themen Arbeitsschutz und Arbeitssicher-

heit, örtliche Sozialeinrichtungen und -räume, sowie die Beratung über personelle Einzel-

maßnahmen. Im Rahmen ihrer Aufgaben sind sie ordentlichen Betriebsräten gleichge-

stellt. 

Weiterhin ist ein Sonderstandort „Homeoffice“ zu bilden, für den ebenfalls BSVen zu wäh-
len sein können. 

 

Wichtig erscheint noch, dass das Ziel der Demokratisierung der Betriebe durch verstärkte 

Mitbestimmung ergänzend durch Stärkung der Digitalrechte der Betriebsräte erreicht 

werden kann. 

Gerade bundesweite Betriebsräte sind auf den Einsatz digitaler Mittel angewiesen. Wie 

effektiv diese Mittel sein können wurde auch durch den Einsatz von Videokonferenzen als 

Virtuelle Betriebsversammlungen erwiesen. Die Teilnahmequote hat sich gerade unter der 

Arbeitnehmerschaft der Standorte fast verdoppelt, die Zufriedenheit mit der Vertretung 

durch den Betriebsrat stieg drastisch. 
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Antragsbereich A/ Antrag 13 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bayern 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

zuständige sozialdemokratische Bundesminister*innen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Betriebsratsgründungen durchsetzen und kontrollieren 
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Wenn ein Betrieb mehr als 5 Beschäftigte hat, muss ein Betriebsrat gewählt werden. Die 

Kontrolle muss geeignete Behörden auf Grundalge einer gesetzlichen Regelung wie bei-

spielsweise durch die Gewerbeaufsicht erfolgen. Im Handelsregister ist festzuhalten, ob 

ein Betrieb / Unternehmen über einen rechtmäßig gewählten Betriebsrat verfügt. Dazu 

bedarf es einer entsprechenden Ergänzung des §1 BetrVG und gegebenenfalls der Schaf-

fung handels- und landesrechtlicher Regelungen entsprechend den Zielsetzungen des Koa-

litionsvertrags. 

Zudem fordern wir die Einführung einer regelmäßigen zweijährigen Berichtspflicht für die 

Landesregierungen und die Bundesregierung über den Stand der Umsetzung der Regelun-

gen der Betriebsverfassung und der Personalvertretungsgesetze sowie der Gesetze zur 

Unternehmensmitbestimmung. Diese Berichte sollen auch Vorschläge enthalten, wie die-

sen Gesetzen flächendeckend Geltung verschafft werden kann. 

Begründung: 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Betriebsrats ist es, darauf zu achten, dass im Betrieb 

Normen und Vorschriften eingehalten werden. Dies ist in § 80 BetrVG wie folgt geregelt 

„Er muss darüber wachen, dass die geltenden Gesetze, Tarifverträge, Unfallverhütungs-

vorschriften, und Betriebsvereinbarungen zu Gunsten der Arbeitnehmer durchgeführt 

werden“. Außerdem hat ihn die Belegschaft gewählt, damit er ihre Interessen gegenüber 
dem/der Arbeitgeber*in vertritt. Ohne Betriebsräte besteht in keinem Betrieb die Chance 

das die Mitarbeiter*innen ihre Mitbestimmung und Informationsrechte einfordern kön-

nen. Auch die Kontrolle des/der Arbeitgebers*in bzgl. der Einhaltung der Normen und 

Vorschriften ist durch einen Betriebsrat sichergestellt. Dies führt zu einer Entlastung der 

Ämter und Behörden, welche bei einem bestehenden Betriebsrat im Betrieb ein Kontroll-

gremium vorfinden, auf welches zurückgegriffen werden kann. Je früher ein Betriebsrat in 

einem Betrieb etabliert wird, desto früher können auch bei wachsenden Strukturen die Ar-

beitnehmer*innenrechte gewahrt werden. 
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Antragsbereich A/ Antrag 14 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Gesetz 
 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) stärken – Streichung 
der Altersgrenze für Auszubildende in § 60 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG), Errichtung und Aufgabe der JAV 
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Um die JAV zu stärken, ist es sinnvoll, dass kein zur Berufsbildung Beschäftigter von der 

Wahl einer und der Vertretung durch eine JAV ausgeschlossen ist. 

 

Der § 60 Absatz 1 BetrVG soll insofern dahingehend geändert werden, dass sämtliche zur 

Berufsbildung Beschäftigte ein aktives Wahlrecht bei der Wahl einer JAV im Betrieb ha-

ben. 

 

Dies lässt sich erreichen, indem man in der Norm: 

 

„§ 60 BetrVG, Errichtung und Aufgabe 

(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu ihrer Berufsausbildung 

beschäftigt sind und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen gewählt. 

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt nach Maßgabe der folgenden Vor-

schriften die besonderen Belange der in Absatz 1 genannten Arbeitnehmer wahr.“ 

 

Folgenden Passus streicht: „und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben“. 

Begründung: 

Die JAV ist das klassische Gremium, welches die Interessen der Jugendlichen und vor allem 

die Interessen der zur Berufsbildung Beschäftigter, also hauptsächlich Auszubildende und 

dual Studierende, im Betrieb vertritt. 

 

Bei der letztgenannten Gruppe gab es in den letzten Jahren eine Verschiebung der Alters-

struktur. So beginnen heute vermehrt Studienabbrecher eine Ausbildung, oder es wird 

nach der Berufsausbildung oft ein praxisintegriertes Studium angehängt. Beides führt 

nicht selten zu der Situation, dass Betroffene das 25. Lebensjahr während ihrer Ausbildung 

erreichen und aus dem Betreuungsbereich der JAV herausfallen. 

So sinkt zum einen die Anzahl an Wahlberechtigten, die direkte Auswirkung auf die Größe 

des JAV-Gremiums hat und zum anderen können die Interessen der Betroffenen nicht 

adäquat vertreten werden, da formal nur noch der Betriebsrat zuständig ist. In den meis-

ten Fällen sind es allerdings die JAV‘en, die die Experten und ersten Ansprechpersonen 
beim Thema Berufsbildung im Betrieb sind und weniger die Betriebsräte. Auch das Recht 

zur Teilnahme an Jugend- und Auszubildendenversammlungen fällt durch die Altersgrenze 

weg. 
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Antragsbereich A/ Antrag 15 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Kreisverband Hamburg-Nord 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Aufnahme des dritten Geschlechts in das BetrVg und die Wahlordnung 
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Seit dem Jahr 2001 schreibt das Betriebsverfassungsgesetz vor, dass dem Geschlecht, das 

im Betrieb in der Minderheit vertreten ist, eine bestimmte Anzahl an Mindestsitzen im Be-

triebsrat zusteht. Mit dieser Vorschrift wollte der Gesetzgeber die typische Unterrepräsen-

tanz der Frauen im Betriebsrat ausgleichen. 

Nun ergibt sich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, welches entschie-

den hat, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch die geschlechtliche Identität derje-

nigen schützt, die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen 

sind (Beschluss v. 10.10.2017, Az.: 1 BvR 2019/16), auch für die Wahlen zum Betriebsrat 

eine neue Situation, da der Gesetzgeber daraufhin das Personenstandsgesetz entspre-

chend abgeändert hat. Seit 1. Januar 2019 besteht die Möglichkeit, sich als „divers“ im 
Personenstandsregister eintragen zu lassen (sog. „dritte Option“). 

Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Bestimmung des Minderheitenge-

schlechts? 

Eine mögliche Diskriminierung könnte sich damit auch im Rahmen einer Betriebsratswahl 

ergeben. Schließlich muss nach § 15 Abs. 2 BetrVG das Geschlecht, das in der Belegschaft 

in der Minderheit ist, entsprechend seines zahlenmäßigen Verhältnisses im Betrieb vertre-

ten sein. 

• Muss also ab sofort das dritte Geschlecht bei der Bestimmung des Minderheitenge-
schlechts berücksichtigt werden, falls es im Betrieb vertreten ist? 

• Oder ist die Vorschrift dahingehend auszulegen, dass es in einem Betrieb auch mehrere 
Minderheitengeschlechter geben kann? 

Eine entsprechende Anpassung der Vorschriften zur Betriebsratswahl bzw. eine Klarstel-

lung, wie damit bei der Betriebsratswahl umzugehen ist, erfolgte jedoch nicht, so dass es 

neben der möglichen Diskriminierung des dritten Geschlechts massive Unsicherheiten bei 

den in diesem Jahr stattfindenden Betriebsratswahlen gibt. 

Vor diesem Hintergrund fordern wir die SPD-Bundestagsfraktion auf, dass das dritte Ge-

schlecht in die Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes und die dazugehörige Wahl-

ordnung aufgenommen wird. 
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Hierdurch soll vor allem die Diskriminierung des dritten Geschlechts unterbunden, aber 

auch eine Rechtssicherheit für Betriebsräte und Wahlvorstände geschaffen werden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 16 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bayern 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

zuständige sozialdemokratische Bundesminister*innen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagsfraktion 
 

Kirchliches Arbeitsrecht gemäß Betriebsverfassungsgesetz gestalten 
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• Es ist klar zu definieren, was unter verkündigungsnahen Tätigkeiten zu verstehen ist. 

Eine Ausnahme ist auf die Inhaber von festen Pfarrer*innenstellen zu beschränken. Sämt-

liche anderen Beschäftigten sind in die Prüfung miteinzubeziehen. 

• Da im Koalitionsvertrag ist nicht festgelegt, wer die Kirchen in den gemeinsamen Ge-

sprächen vertritt, sind in den Gesprächen und Verhandlungen über die Ausgestaltung bzw. 

die Angleichung des kirchlichen Arbeitsrechts zwingend die gewählten Mitarbeitervertre-

tungen der Kirchen und kirchlichen Wohlfahrtsverbände zu beteiligen. Den Vertretungen 

sind hierbei die gleichen Rechte wie Betriebsrät*innen einzuräumen. Die Mitarbeiterver-

treter*innen sind in gleicher Anzahl und Gewichtung und mit den gleichen Rechten wie 

die Arbeitgeber*innenseite in die Gestaltung und die Verhandlungen einzubeziehen. 

• Ferner ist die Gewerkschaft ver.di bei den Gesprächen und Verhandlungen zur Ausge-
staltung des kirchlichen Arbeitsrechts zu beteiligen. 

Begründung: 

Der Koalitionsvertrag enthält folgenden Passus zum Thema „Kirchliches Arbeitsrecht“: 
„Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatli-
chen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Verkündigungsnahe Tätigkeiten bleiben aus-

genommen.“ Diese Aussage ist viel zu unbestimmt und muss konkretisiert werden. Sowohl 

für die Mitarbeitenden der Kirchen, als auch für die Mitarbeitenden der kirchlichen Wohl-

fahrtsverbände (Caritas, Diakonie) gibt es von den Mitarbeitenden demokratisch gewählte 

Mitarbeiter*innenvertretungen, die nach einem Delegationssystem Gesamtvertretungen 

auf Landes- und Bundesebene wählen. Diese müssen in den Verhandlungen beteiligt wer-

den. Die evangelischen kirchlichen Mitarbeiter*innen vertritt hierbei die StäKo (Die „Stän-
dige Konferenz der Gesamtausschüsse der Mitarbeiter*innenvertretungen in der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland“ (StäKo) ist der Zusammenschluss der gliedkirchlichen Ge-
samtausschüsse. - http://staeko-ekd.de/1). Die Vertretung der Mitarbeiter*innenvertre-

tungen der Mitarbeitenden der Diakonie ist auf Bundesebene die Bundeskonferenz (BuKo 

- https://buko-diakonie.de2) Seitens der Caritas gibt es auf Bundesebene eine Bundes-

kommission (https://www.caritas.de/die-caritas/deutschercaritasverband/mitarbeiten-
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de/arbeitsrechtlichekommission/mitglieder/ak-mitglieder.aspx#BKom%20Mitarbeiter-

seite3) als Vertretung der Mitarbeitenden in der arbeitsrechtlichen Kommission. Für die 

bei der katholischen Kirche beschäftigten Arbeitnehmer*innen gibt es die Mitarbeiterver-

treter*innen in der KODA (https://koda.drs.de/koda-mitglieder.html4) Von Ver.di gibt es 

schon seit geraumer Zeit Konzepte zur Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts und zur 

betrieblichen Mitbestimmung. 

1http://staeko-ekd.de/ 

2https://buko-diakonie.de/ 

 

Antragsbereich A/ Antrag 17 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Hamburg 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme A16 
 

Das Arbeitsrecht ist nicht teilbar. Das kirchliche Sonderarbeitsrecht be-
enden. 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

MITBESTIMMUNG 

Der Satz „Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre ka-
ritativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform“ in Absatz 2 
des Betriebsverfassungsgesetzes ist objektiv eine rechtliche, historische und tatsächliche 

Diskriminierung der abhängig Beschäftigten in Kirchen, Diakonie und Caritas. Dieser Aus-

schluss aus der Geltung des Betriebsverfassungsgesetzes mindert ihre Mitbestimmungs-

rechte und verhindert die Beteiligung der Gewerkschaften. Dieser Satz muss gestrichen 

und diese Diskriminierung muss beseitigt werden. Das Betriebsverfassungsgesetz muss für 

alle Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmer gelten – auch in den christlichen Kirchen und 

ihren Wohlfahrtsverbänden. 

TARIFAUTONOMIE 

Beschäftigte in Kirchen, Diakonie und Caritas sind Arbeitnehmer*innen  und Arbeitnehmer 

wie in anderen Institutionen und Wohlfahrtsverbänden auch. Für sie muss auch das Tarif- 

und Streikrecht gleichermaßen gelten, wie es in einigen ev. Landeskirchen und Einrichtun-

gen bereits der Fall ist. 

JETZT POLITISCH HANDELN 

Bereits der ordentliche Bundesparteitag im November 2013 hat mit der Annahme des An-

trags Ar 23 vom Landesverband Berlin die SPD-Abgeordneten im Bundestag aufgefordert, 

sich für die Aufhebung der Sonderbestimmungen für das Arbeitnehmer*innenrecht in 

kirchlichen Einrichtungen einzusetzen. Der Satz unseres Zukunftsprogramms „Gemeinsam 
mit den Kirchen wollen wir einen Weg erarbeiten, ihr Arbeitsrecht dem allgemeinen Ar-
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beits- und Tarifrecht sowie der Betriebsverfassung anzugleichen“ wurde in den Koalitions-
vertrag übernommen. Die Zeit ist reif und die politischen Rahmenbedingungen sind vor-

handen: 

Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, gemeinsam mit den Koalitionsparteien die Aus-

nahmevorschrift für Kirchen, Diakonie und Caritas zu streichen. 

Begründung: 

1. Die Übernahme des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen aus der Weimarer Reichsver-

fassung in das Grundgesetz legitimiert kein kirchliches Sonderarbeitsrecht. Die Artikel 135 

– 141 WRV als Auswirkung der Novemberrevolution 1918/19 zielten auf die Unabhängig-

keit der Kirchen vom Staat, um die obrigkeitsstaatliche Einflussnahme auf kirchliche Perso-

nalentscheidungen zu beseitigen. Das Betriebsrätegesetz von 1920 kannte demgemäß 

keine Sonderregelung für die Kirchen. Das Streikrecht galt auch für kirchlich Beschäftigte 

wie für alle anderen Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmer. So streikten etwa im Jahr 

1920 die Friedhofsarbeiter in Hamburg 22 Tage und für 2.000 Berliner Friedhofsarbeiter 

wurde ebenfalls ein Tarifvertrag abgeschlossen. 

2. Die Beteiligung der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften an der betrieblichen Mitbe-

stimmung als zentraler Teil des Betriebsverfassungsgesetzes muss auch für kirchlich Be-

schäftigte gelten. In den allgemeinen Vorschriften in § 2 sind das Zusammenwirken und 

das Zutrittsrecht von Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertretern geregelt. An vierzig 

Stellen des Gesetzes, insbesondere beim Vorschlagsrecht für Wahlen sowie beim Teilnah-

merecht an Betriebsratssitzungen und Betriebsversammlungen, ist die Interessenvertre-

tung durch Gewerkschaften im Betriebsverfassungsgesetz vorgesehen. Die Ausgrenzung 

der Gewerkschaften als Tarif- und Sozialpartner stellt eine eindeutige Diskriminierung und 

eine Schwächung der organisierten Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmer in den Kirchen 

und ihren Einrichtungen dar. 

3. Tarifverträge und Streikrecht werden in Kirchen und Wohlfahrtsverbänden immer nor-

maler. Es gibt mittlerweile einzelne Tarifverträge und Streiks in den Kirchen und ihren Ein-

richtungen. Nach mehreren Urteilen und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts dürfen Gewerkschaften auch in kirchlichen Betrieben zu Streiks aufrufen. Die „Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen“, zusammengesetzt aus Mitarbeitervertretungen und Ar-
beitgebervertretern, sind keine unabhängigen Tarifkommissionen, die im Zweifel ein An-

gebot ablehnen und streiken können. Auch die europäische Rechtsprechung unterstützt 

diesen Trend. 

4. Die Ev. Kirche begründet in einer Denkschrift die sozialethische Bedeutung von Streiks. 

In der Denkschrift „Solidarität und Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt“ von 
2015 formuliert die EKD eine Würdigung des Streiks: „Der Streik ist kein Selbstzweck. Er 
dient der Erzwingung einer Einigung, die sonst blockiert wäre. Insofern manifestiert sich 

im Streikrecht die Zivilisierung des Konflikts … Sozialethisch ist das Streikrecht deswegen 

von hoher Dignität, da es die Schwächeren im Konflikt schützt.“ (S. 80) Aus dieser Würdi-
gung folgt für die Denkschrift die Forderung: „Ein allgemein verbindlich geltender Flächen-
tarifvertrag Soziale Dienste ist eine … wichtige Option.“ (S.129) 
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5. „Dienstgemeinschaft“ ist ein Begriff aus der völkischen Betriebsideologie der National-
sozialisten. Auch wenn sich das Wort freundlich und solidarisch anhört – und von man-

chen auch so gemeint sein kann: Historisch wurde mit dem Konzept „Dienstgemeinschaft“ 
1934 die Zerschlagung der Gewerkschaften und das Führerprinzip im öffentlichen Dienst 

durchgesetzt sowie die Gewerkschaften und die Mitbestimmung aus kirchlichen Betrieben 

und Unternehmen herausgehalten. Diese Bedingungen haben auch die gewerkschaftliche 

Organisierung der Beschäftigten maßgeblich behindert. 

6. Auch die Ablehnung des Caritas-Verbandes gegenüber dem Bundespflege-Tarifvertrag 

ist ein Ergebnis des kirchlichen Sonderarbeitsrechts. Mit dieser Entscheidung hat der Cari-

tasverband die Allgemeinverbindlicherklärung verhindert. Dadurch ist zwar nicht den Cari-

tas-Beschäftigten, aber indirekt hunderttausenden Pflegekräften bei privaten und kom-

merziellen Trägern eine Tarifangleichung ihrer Vergütungen und Arbeitsbedingungen vor-

enthalten worden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 18 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A 16 
 

Kirchliches Arbeitsrecht einschränken 
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Die Bezirkskonferenz möge beschließen, dass sie die Angleichung der Rechtsgrundlage der 

Mitarbeitervertretung in kirchlichen Organisationen an die in anderen Betrieben fordert. 

 

Dazu sollen folgende Gesetzesänderungen vorgenommen werden: 

 

 In Betriebsverfassungsgesetz §118, Abs. (1), streiche “konfessionellen, karitativen, erzie-
herischen”. 
 

 Streiche Betriebsverfassungsgesetz §118, Abs. (2) und Bundespersonalvertretungsgesetz 

§112 komplett. 

 

Der sogenannte „Dritte Weg“ soll abgeschafft werden. 

Begründung: 

Derzeit gelten die üblichen Regelungen zur Mitarbeitervertretung nicht in kirchlichen Or-

ganisationen, sondern die Organisation einer Mitarbeitervertretung wurde in deren Ver-

antwortung übergeben. Dies hat zur Folge, dass die Mitarbeitervertretung, falls sie über-

haupt existiert, in der Regel deutlich weniger Einfluss besitzt als in normalen Betrieben. 

 

Diese Benachteiligung der Arbeitnehmer in kirchlichen Organisationen gegenüber anderen 

Arbeitnehmern z. B. in der Chemieindustrie oder im Verkehrsgewerbe ist nach den Maß-

stäben eines aufgeklärten, säkularen Staates nicht zu rechtfertigen. 
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Es handelt sich bei den betroffenen Arbeitsplätzen in aller Regel auch nicht um Arbeits-

plätze, die eine besondere Loyalität zur jeweiligen Kirche erfordern, sondern häufig um 

Krankenpfleger, Erzieherinnen oder Angestellte, die alltägliche Dienstleistungen erbrin-

gen. Diese Arbeitskräfte stehen häufig im Wettbewerb zu anderen, privaten Unterneh-

men, so dass die kirchlichen Arbeitgeber aus der vorhandenen Diskriminierung sogar ei-

nen Wettbewerbsvorteil ziehen können. Dieser Zustand ist inakzeptabel. 

Antragsbereich A/ Antrag 19 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

AfA-Bundesvorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung PV und Bundestagsfraktion 
 

Gute Arbeit für alle solidarisch gestalten - Koalitionsvertrag konsequent 
umsetzen - weitere Perspektiven aufzeigen! 
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1) Die SPD ist die Partei für alle Menschen, die von ihrer Arbeit leben. Wir stehen solida-

risch an der Seite aller Arbeitnehmer*innen. In Zeiten, in denen sich die Spaltungen im Ar-

beitsalltag aktuell durch Corona und abhängig von der Möglichkeit und den Rahmenbedin-

gungen mobilen Arbeitens spür- und sichtbar weiter vertiefen, ist das besonders wichtig. 

Gleich, ob es um mobiles Arbeiten geht oder die immer schwierigere Präsenz am Arbeits-

platz: wir brauchen neben der Stärkung individueller Rechte wie beim Datenschutz und 

einem vernünftig eingebetteten Recht auf Homeoffice den Ausbau kollektiver Gestal-

tungsmacht in den Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen. Um den verschiedenen 

betrieblichen Anforderungen gerecht werden zu können, brauchen die Arbeitenden dort 

einen modernisierten Regulierungsrahmen. Wir werden aber auch die Beschäftigten nicht 

vergessen, die in der Regel an ihren Arbeitsplätzen präsent sein müssen. 

2) Es geht um mehr betriebliche Mitbestimmung, damit wir die Rechte der einzelnen und 

der gesamten Belegschaften durchsetzen, konkurrierende Interessen ausgleichen und Re-

gelungen kontrollieren können. Als Beispiele seien nur die Erfassung der Arbeitszeiten und 

der Nichterreichbarkeit in der Freizeit genannt. Ohne Betriebsrat, betriebliche Vereinba-

rungen und deren Kontrolle laufen diese Ansprüche ins Leere. Wir wollen auch diejenige 

derzeit wachsende Mehrheit der Beschäftigten zu schützen, die keine betriebliche Interes-

senvertretung haben. Daher bedarf es gesetzlicher Regelungen, die die Betriebe und Ein-

richtungen unter Zugzwang setzen, die bisher keinen Betriebs- oder Personalrat haben. 

Das muss zunächst über behördliche Kontrollen und verschärfte Sanktionen im Rahmen 

einer konsequenten Politik gegen das „Union Busting“ geschehen. Wir wollen das durch 

den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, Fördermitteln oder durch Beschränkungen 

beim Anwerben von ausländischen Fachkräften ergänzen. Ein gewerkschaftliches Ver-

bandsklagerecht und die gesetzliche Verankerung überbetrieblicher Mitbestimmungsor-

gane müssen die Behörden dabei unterstützen. Auch im Zuge der Transformation wollen 

wir regionale und/oder branchenbezogene Wirtschafts- und Sozialräte einrichten, die bei 

diesen Aufgaben mitwirken. Beschäftigte, die nicht oder nur zeitweise im Betrieb anwe-

send sind, müssen trotzdem jederzeit vom Betriebs- bzw. Personalrat, der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung erreichbar sein. Das ge-

werkschaftliche Zugangsrecht zu allen Beschäftigten eines Unternehmens ist generell zu 
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stärken und auf die nicht im Betrieb anwesenden Beschäftigten auszuweiten. Um Tarif-

flucht zu verhindern, neue Beschäftigungsformen zu schützen und Umstrukturierungen 

mitzugestalten, unterstreichen wir die Forderung nach Mitbestimmung der Betriebsräte in 

wirtschaftlichen Fragen. 

3) Die paritätische Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat wollen wir auf alle in 

Deutschland tätigen Betriebe und Unternehmen ab 1000 Beschäftigten nach dem Mon-

tan-Modell ausweiten. Das bedeutet unter anderem die Abschaffung des doppelten 

Stimmrechtes des/der Vorsitzenden und die europarechtliche Absicherung der Mitbestim-

mung über die nationalen Grenzen hinaus. 

1) Mobiles, hybrides und flexibles Arbeiten wirft komplexe rechtliche Fragen zum Schutz 

der Beschäftigten auf: Errichtung des Arbeitsplatzes, Unfallversicherung, Arbeitswege, 

Schutz der Privatsphäre, geregelte Zeiterfassung, Arbeitnehmerdatenschutz, Reichweite 

und Umsetzung der Arbeitsstättenverordnung und einiges mehr. Diese Fragen sind im un-

mittelbaren Zusammenhang und unter Beteiligung der Sozialpartner, im Bedarfsfall ge-

setzlich, zu regeln. Die Arbeitnehmerschaft darf weder zum Versuchskaninchen technik-

zentrierter und rein leistungssteigernder Management-strategien noch zum Opfer von 

Einsparungen bei Arbeitsräumen werden. Die rechtliche und soziale Absicherung der Be-

schäftigten ebenso wie die Kosten der Einrichtung und des Unterhalts von Homeoffice lie-

gen in der Verantwortung der Arbeitgeber. Das gilt entsprechend für mobile und hybride 

Arbeit. Ein Recht auf Homeoffice muss einem Recht auf Präsenz im Betrieb entsprechen. 

2) Hybrides Arbeiten erfordert einerseits innerbetriebliche Regelungen über dessen Kos-

ten, Zeiten und Ausstattung. Von der Umgestaltung der Pendlerpauschale (die geringer 

Verdienenden nicht hilft und hohe Einkommen bevorzugt) in ein einheitliches Mobilitäts-

geld bis zu den deutlich niedrigeren Nutzungsentgelten für öffentliche Verkehrsmittel be-

darf es andererseits auch neuer staatlicher Rahmenbedingungen, um Anreize für klimage-

rechtes Mobilitätsverhalten und flächensparen-de Bebauung zu setzen. 

3) Damit private Wohn- und Familienverhältnisse und das Lebensumfeld nicht neue Diskri-

minierungen auf dem Arbeitsmarkt auslösen (etwa im Hinblick auf das Vorhandensein ei-

nes Heimarbeitsplatzes und dessen Umfeld, auf Möglichkeiten der Flexibilität und auf fa-

miliäre Bedingungen) sollte auch die Wohnadresse bei Neueinstellungen - ähnlich wie 

Schwangerschaft oder Gewerkschaftsmitgliedschaft - im Zuge des Schutzes der Pri-

vatsphäre und dessen Abgrenzung von der betrieblichen Sphäre nicht angegeben werden 

müssen. 

4) Der Bereich prekärer Beschäftigung mit Befristungen, Leiharbeit, Scheinselbständigkeit, 

Minijobs, tariffreien Zonen und prekärer unfreiwilliger Teilzeit wächst weiter. Jüngste Bei-

spiele sind der Logistikbereich und die Liefer- und Zustelldienste. Crowd- und Clickworking 

drohen zu neuen Zonen rechtlich ungesicherter Arbeitsverhältnisse zu werden. In Zeiten 

des Lockdown wird noch dramatischer sichtbar, was mangelnde soziale und arbeitsrechtli-

che Sicherheit für die Betroffenen bedeuten. „Randbelegschaften“ und MinijoberInnen 
kann auch mit mobilen Arbeitsformen selten geholfen werden. Umso entschlossener müs-

sen wir gegen diese Benachteiligungen vorgehen. Wir wollen prekäre Arbeit weiter zu-

rückdrängen und schließlich beseitigen. Jede abhängige Arbeit löst Verpflichtungen eines 

Arbeit- oder Auftraggebers aus und muss auch ab der ersten Stunde der Sozialversiche-

rungspflicht unterliegen. 
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5) Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung droht sich mit der Ausweitung von Home-

office weiter zulasten der Frauen zu entwickeln. Das erfordert noch intensivere Anstren-

gungen für eine echte Gleichstellungspolitik in der Arbeitswelt, bei Lohnersatzleistungen 

und Rente, sowie bei der Nichterwerbsarbeit. Neben den „klassischen“ Instrumenten wie 
Kinderbetreuung und gleichen Karrierechancen brauchen wir einen neuen Anlauf zur Ab-

schaffung der Blockaden gegen die gleichberechtigte und gleich bezahlte Erwerbstätigkeit 

der Frauen. Deshalb müssen wir die sich ergänzenden Fehlanreize von Minijobs, Mitversi-

cherung und Ehegattensplitting unter Wahrung des Vertrauensschutzes abschaffen. Durch 

die eigenständige Absicherung der Frauen und ihre wirklich gleichberechtigte Teilnahme 

am Erwerbsleben stehen am Ende höhere Familieneinkommen und mehr gemeinsame 

freie Zeit. 

6) Beliebig dehnbare Arbeitszeitkonten, mobiles Arbeiten, generell wachsender Leistungs-

druck und zunehmende Stressfaktoren bringen hohe Risiken für die Gesundheit, vor allem 

auch in psychischer Hinsicht, mit sich. Humanisierung der Arbeit, wirksamer Arbeits- und 

Gesundheitsschutz gehören zu den Kernpunkten moderner Arbeitspolitik. Das Urteil des 

EuGh zur verbindlichen Erfassung der Arbeitszeiten durch die Arbeitgeber ist daher unein-

geschränkt zu begrüßen und ohne Abstriche in nationales Recht umzusetzen. Betriebs- 

und Personalräte sind flächendeckend in die Lage zu versetzen, dies ebenso betrieblich zu 

regeln und zu kontrollieren wie den Abbau von schädlichem Stress. Soweit betriebliche In-

strumente fehlen, ist die Kontrolle eine Aufgabe der zuständigen staatlichen Behörden o-

der der Gewerkschaften. Diese sind entsprechend rechtlich, personell, technisch und fach-

lich auszustatten. Digitalisierung kann und muss an dieser Stelle dazu beitragen, Belastun-

gen und Arbeitszeiten vollständig und objektiv zu erfassen. 

7) Derzeit entwickeln sich die Arbeitszeiten innerhalb der Arbeitnehmerschaft immer wei-

ter auseinander. Während sie in Vollzeit durchschnittlich immer länger werden, entsteht 

eine immer größere Zahl an „kleiner“ und kürzerer Teilzeit mit niedrigen Einkommen. 
Viele Menschen, vor allem Frauen und Beschäftigte mit hohen Belastungen, verkürzen in-

dividuell ihre Arbeitszeiten (und damit ihr Einkommen), auch durch früheren Rentenzu-

gang. Solche „Flexibilität“ und mobiles Arbeiten reichen nicht aus, um - gerade angesichts 

der steigenden Arbeitsverdichtung und physischen wie psychischen Belastungen - die Be-

dürfnisse der Beschäftigten nach generell kürzeren Arbeitszeiten zu befriedigen. Wir müs-

sen einerseits die Schutzregelungen des Arbeitszeitgesetzes verteidigen und andererseits 

eine neue gesellschaftliche Debatte um Arbeitszeitverkürzung eröffnen. Flexibilität hat 

dort ihre Grenzen, wo sie Gefahren für die Gesundheit, problematische Lebensentwürfe, 

Vermittlungshemmnisse, Diskriminierungen und/oder Spaltung von Belegschaften hervor-

bringt. 

8) Bei aller Beachtung neuer Arbeitsformen dürfen wir nicht vergessen, dass weiterhin 

eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz präsent sein müssen oder 

wollen. Das ist keine Randgruppe, die mit dem Etikett einer veralteten „Präsenzkultur“ an 
den Rand geschoben werden kann. Hier treffen oft belastende Arbeitsbedingungen, nied-

rige Einkommen und prekäre Beschäftigung aufeinander. Wichtiges Element einer Debatte 

um Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten muss es daher auch sein, dass wir die zuneh-

menden Belastungen durch Entfernungen und Fahrzeiten zum und vom Arbeitsplatz, also 

das beruflich bedingte Pendeln, nicht mehr allein bei den Beschäftigten abladen. Außer-

dem brauchen wir Instrumente, um zu verhindern, dass Beschäftigte, denen es verwehrt 

ist, mobil oder im Home-Office zu arbeiten, noch stärker benachteiligt werden. Wir wer-
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den Anreize für die Arbeitgeber entwickeln, a) mobile Arbeit und Homeoffice im Einver-

nehmen mit den Beschäftigten und ihren Interessenvertretungen zu ermöglichen und aus-

zubauen, b) Arbeit zu dezentralisieren anstatt in den Metropolen zu konzentrieren, c) sich 

stärker für den Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme zu interessieren, d) bezahlbare 

Wohnungen in der Nähe des Arbeitsplatzes zu schaffen, e) kleinere Teilzeitstellen zuguns-

ten von Vollzeit abzubauen und f) betriebliche Umstrukturierungen mit der Folge der Än-

derung des Arbeitsortes besser abzuwägen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Arbeits-

weg mit gewissen, möglicherweise nach Beschäftigungsdauer und Lebensalter gestaffel-

ten Anteilen auf die betriebliche Arbeitszeit anzurechnen. Auch eine finanzielle (Teil-) Ab-

geltung können wir uns vorstellen. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt, die weiter zu-

nehmende Konzentration der Arbeitsplätze in den Metropolregionen, überlastete Ver-

kehrssysteme, verfehlte Ansiedlungspolitik und betriebliche Umstrukturierungen führen 

zu einem ständig steigenden Anteil von Pendlerinnen und Pendlern mit immer längeren 

Arbeitswegen. Diese Entwicklung folgt immer weniger den individuellen Entscheidungen 

und Vorlieben der Beschäftigten. Ortsnahe, dezentrale Arbeitsplätze, etwa in KMUs und 

im Handwerk, würden durch derartige Strategien im Wettbewerb um Arbeitskraft besser 

gestellt, die regionale Wert-schöpfung in der Peripherie gestärkt und die Metropolen ent-

lastet. 

9) Qualifizierung ist für uns ein Kernelement der Arbeitswelt der Zukunft. Sie darf nicht 

nur theoretisch allen offenstehen und nicht nur im Rahmen der Arbeitsversicherung gere-

gelt sein. Qualifizierung muss Teil der betrieblichen Realität für alle werden. Das geht nur 

mit gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen einer echten „vierten Säule“ des Bildungssys-
tems, die zeitliche (Freistellung), qualitative (Zertifizierung) und finanzielle Ansprüche der 

einzelnen Beschäftigten regeln. Die flächendeckende Finanzierung wollen wir nicht durch 

neue steuerliche Subventionen an die Unternehmen oder zulasten der Beitragszahlenden 

in der Arbeitslosenversicherung mit der Gießkanne sicherstellen, sondern durch eine ge-

setzliche Umlage, die sich an der Größe und Ertragskraft der Unternehmen orientiert. Da-

mit und durch die Bildung regionaler oder branchenbezogener Fonds wollen wir auch Be-

schäftigten kleinerer und mittlerer Betriebe die Teilnahme an hochwertigen Weiterbil-

dungsangeboten ermöglichen. 

10) Der gesetzliche Mindestlohn muss armutsfest werden. Bei Vollzeitbeschäftigung be-

deutet das ein Nettomonatseinkommen oberhalb der Armutsgrenze, also oberhalb von 

60% des Medianlohnes (mathematischer Durchschnittswert). Daraus müssen sich auch ein 

ALG I und nach 45 Versicherungsjahren eine Rente jeweils oberhalb der Grundsicherung 

ableiten. Deshalb brauchen wir auch nach der Erhöhung auf 12€ eine dynamische Anpas-
sung dieser absoluten Untergrenze. Ausnahmen darf es nicht mehr geben. Dem (zu erhö-

henden) Mindestlohn entsprechend wollen wir ein Mindest-Kurzarbeitergeld in der Höhe 

des Nettoentgeltes bei Mindestlohn schaffen. 

11) Wir teilen die Auffassung, dass das bestehende System der Grundsicherung am Ar-

beitsmarkt grundlegend geändert werden muss. Es entwertet Erwerbsbiografien und Le-

bensleistungen, stellt Arbeitsuchende unter Generalverdacht, übt Druck auf Löhne und Ar-

beitsbedingungen aus, verursacht Ausgrenzung und Abstiegsängste. Auch spaltet es men-

tal, sozial und politisch die Gesellschaft. Eine längere Bezugsdauer von ALG I mit verbes-

serten Qualifizierungsmöglichkeiten und auch mehr Förderung für Langzeitarbeitslose sind 

der richtige Weg. Allerdings dürfen wir mit dem Begriff „Bürgergeld“ für die bisherigen 
Hartz IV- Leistungen keine falschen Vorstellungen wecken, sondern sollten die Regelungen 

beim ALG II viel deutlicher verbessern. Dieses muss, da es an Menschen gezahlt wird, die 
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dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, deutlich, mindestens 25%, über der Grundsiche-

rung liegen. Es muss den Arbeitsuchenden auch individuell, also ohne Einbezug einer „Be-
darfsgemeinschaft“, zur Verfügung stehen. Die bisherigen Regelungen zur Bedürftigkeits-
prüfung sind generell in Frage zu stellen und nicht nur für zwei Jahre. Langzeitarbeitslose 

sind wieder mit Beiträgen in die Rentenversicherung einzubeziehen. Arbeitsvermittlung 

hat zur Bekämpfung von Lohndumping die Arbeitsbedingungen für zumutbare Arbeit zu 

prüfen. 

12) Soweit es sich nicht um Pflichten von Arbeitgebern, beitragsgedeckte Leistungen der 

Arbeitslosenversicherung oder um Ausbildungsumlagen handelt, geht es bei den geforder-

ten Maßnahmen und Sozialtransfers um Zukunftsinvestitionen (Erhalt und Verbesserung 

des „Humankapitals“, Erhöhung der Erwerbstätigenquote, Ausbau der Fachkräftebasis, ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt). Dies hat der Staat im Interesse des Gemeinwohls zu orga-

nisieren und daher über Steuern zu finanzieren. Ein neues sozialdemokratisches Steuer-

konzept zielt daher auf eine sozial gestaltete Verbreiterung der Einnahmebasis und einen 

handlungsfähigen Staat ab. 

Die Arbeit der Zukunft muss Gute Arbeit sein. Das Recht auf Arbeit ist ein Recht auf gute 

Arbeit. 

Antragsbereich A/ Antrag 20 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bayern 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

zuständige sozialdemokratische Bundesminister*innen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A13 
 

Betriebsratsgründungen durchsetzen und kontrollieren 
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Wenn ein Betrieb mehr als 5 Beschäftigte hat, muss ein Betriebsrat gewählt werden. Die 

Kontrolle muss geeignete Behörden auf Grundalge einer gesetzlichen Regelung wie bei-

spielsweise durch die Gewerbeaufsicht erfolgen. Im Handelsregister ist festzuhalten, ob 

ein Betrieb / Unternehmen über einen rechtmäßig gewählten Betriebsrat verfügt. Dazu 

bedarf es einer entsprechenden Ergänzung des §1 BetrVG und gegebenenfalls der Schaf-

fung handels- und landesrechtlicher Regelungen entsprechend den Zielsetzungen des Koa-

litionsvertrags. 

Zudem fordern wir die Einführung einer regelmäßigen zweijährigen Berichtspflicht für die 

Landesregierungen und die Bundesregierung über den Stand der Umsetzung der Regelun-

gen der Betriebsverfassung und der Personalvertretungsgesetze sowie der Gesetze zur 

Unternehmensmitbestimmung. Diese Berichte sollen auch Vorschläge enthalten, wie die-

sen Gesetzen flächendeckend Geltung verschafft werden kann. 
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Begründung: 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Betriebsrats ist es, darauf zu achten, dass im Betrieb 

Normen und Vorschriften eingehalten werden. Dies ist in § 80 BetrVG wie folgt geregelt 

„Er muss darüber wachen, dass die geltenden Gesetze, Tarifverträge, Unfallverhütungs-
vorschriften, und Betriebsvereinbarungen zu Gunsten der Arbeitnehmer durchgeführt 

werden“. Außerdem hat ihn die Belegschaft gewählt, damit er ihre Interessen gegenüber 

dem/der Arbeitgeber*in vertritt. Ohne Betriebsräte besteht in keinem Betrieb die Chance 

das die Mitarbeiter*innen ihre Mitbestimmung und Informationsrechte einfordern kön-

nen. Auch die Kontrolle des/der Arbeitgebers*in bzgl. der Einhaltung der Normen und 

Vorschriften ist durch einen Betriebsrat sichergestellt. Dies führt zu einer Entlastung der 

Ämter und Behörden, welche bei einem bestehenden Betriebsrat im Betrieb ein Kontroll-

gremium vorfinden, auf welches zurückgegriffen werden kann. Je früher ein Betriebsrat in 

einem Betrieb etabliert wird, desto früher können auch bei wachsenden Strukturen die Ar-

beitnehmer*innenrechte gewahrt werden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 21 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch PV-Beschluss vom 21.06.2021 
 

Mitbestimmung stärken – Verlagerungen eindämmen 
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Eine wirksame Mitbestimmung ist ein Grundpfeiler unserer demokratischen und solidari-

schen Gesellschaft. Die Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen ist ein Instrument 

der Selbstbestimmung der Belegschaften: Wo Betriebs- und Personalräte mitbestimmen, 

kann das Profitstreben der Arbeitgeber begrenzt werden. Mit starker Mitbestimmung kön-

nen humane Arbeitsbedingungen geschaffen und Ausgleich und Verständigung hergestellt 

werden. Nur mit Mitbestimmung auf Augenhöhe kann der Wandel in der Arbeitswelt er-

folgreich und menschengerecht erfolgen. 

Wir brauchen stärkere Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte, damit be-

triebliche Zukunftsvereinbarungen, die mittel- und langfristige Investitionsentscheidun-

gen, Standortsicherung, Kündigungsschutz und verbindliche Personal- und Qualifizierungs-

planung- und Entwicklung beinhalten, wenn nötig auch erzwingbar vereinbart werden 

können. Wir brauchen eine Ausweitung der Mitbestimmungsrechte gerade auch auf euro-

päischer Ebene. Derzeit laufen Konsultations- und Informationsrechte gerade bei global 

agierenden Unternehmen häufig ins Leere. 

Die SPD hat in ihrem Zukunftsprogramm weitgehend die Forderungen der AFA zum Thema 

Mitbestimmung übernommen. Im Koalitionsvertrag der Ampel sind wesentliche Punkte 
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zum Thema betriebliche Mitbestimmung sowie Unternehmensmitbestimmung nicht aus-

reichend berücksichtigt bzw. nicht enthalten. 

Wir fordern deshalb die SPD Gremien, insbesondere die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich 

dafür einzusetzen bzw. gesetzlich auf den Weg zu bringen, dass 

• die Mitbestimmungsrechte der Betriebs-und Personalräte bei der Leiharbeit und bei 

Werkverträgen erweitert und Betriebsvereinbarungen zur Regelung der Leiharbeit und 

zum Einsatz von Werkverträgen erzwingbar werden, 

• die Mitbestimmungsrechte der Betriebs-und Personalräte bei mittel- und langfristigen 

Investitionsentscheidungen, Standortentscheidungen und mit Blick auf die Digitalisierung 

gestärkt werden, 

• die betriebliche Mitbestimmung erweitert wird damit Verlagerungen verhindert und die 

zunehmende Zersplitterung unserer Belegschaften gestoppt werden, 

• Mitbestimmungs- und Initiativrechte bei erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen ge-

schaffen und gestärkt werden und Zukunftsvereinbarungen zukünftig erzwingbar werden. 

• die Mitbestimmungsrechte der Betriebs-und Personalräte bei wirtschafts- und struktur-

politischen Fördermaßnahmen geschaffen werden, 

• Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mitbestimmungspflichtige Maßnahmen mindestens 

so lange nicht durchführen dürfen, bis die vorgeschriebene Beteiligung der Interessenver-

tretungen erfolgt ist, 

• Unternehmen in ausländischer Rechtsform und Sitz in Deutschland in deutsches Mitbe-
stimmungsrecht einbezogen werden müssen, 

• die Mitbestimmung im Unternehmen mit einer Senkung des Schwellenwertes für die 

Geltung der paritätischen Mitbestimmung ausgebaut werden muss, 

• Maßnahmen gegen Mitbestimmungsflucht von Unternehmen entwickelt und eingesetzt 
werden, 

• die Rechte der europäischen Betriebsräte gestärkt und für alle Unternehmen europäi-

schen Rechts Mindeststandards zur Unternehmensmitbestimmung geschaffen werden. 

Das muss besonders für die Europäische Aktiengesellschaft und für die grenzüberschrei-

tende Umwandlung, Verschmelzung oder Spaltung von Unternehmen mit unterschiedli-

chen nationalen Rechtsformen gelten. 

• die Sozial- und Arbeitsschutzstandards in den EU-Mitgliedsstaaten gestärkt werden. 

Durch die Festlegung allgemeingültiger Regeln für angemessene Arbeitsbedingungen so-

wie Gesundheit und Sicherheit muss der Schutz der Beschäftigten verbindlich weiterent-

wickelt und an neue Risiken angepasst werden. 
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Arbeit 2020 und ihre Zukunft 
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1) Bedeutung und Veränderung von Arbeit 

 

Arbeit ist nicht nur das halbe Leben, sondern das Ganze. Einerseits stammt alles, was wir 

von unserem ersten Atemzug an bis zum Lebensende verbrauchen, aus menschlicher An-

strengung unter Nutzung natürlicher Ressourcen, also aus Arbeit. Das gilt für zurücklie-

gende, geronnene Arbeit in Form von Gebäuden, Geräten, Maschinen, Computern und 

Programmen ebenso wie für aktuell geleistete Arbeit. Andererseits entscheidet unser Ar-

beitsleben darüber, in welcher Weise wir einen wesentlichen Teil unserer Lebenszeit ver-

bringen und wie wir schließlich am gesellschaftlichen Leben und Reichtum teilnehmen. 

Letzteres gilt für den weitaus überwiegenden Teil der Menschheit, der nicht von ererbtem 

Vermögen leben kann. Auch wenn derzeit weltweit die Zahl der Multimillionäre und Milli-

ardäre steigt, ändert sich das Zahlenverhältnis nur im Promillebereich. Ein paar Dutzend 

Superreiche besitzen soviel wie die Hälfte der ganzen Menschheit. Auch sie leben von 

nichts anderem als von Arbeit, nur ist dies überwiegend die Arbeit anderer. 

In Deutschland besitzt das oberste Prozent der Bevölkerung mehr als ein Drittel des ge-

samten Vermögens, die untere Hälfte so gut wie nichts und das finanziell schwächste 

Zehntel (immerhin rund 8 Millionen Personen) mehr Schulden als Guthaben. In den letz-

ten drei Jahrzehnten öffnete sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter. 

 

Die Arbeit und ihr Wandel - nicht eindimensional 

Die Arbeit wird nicht verschwinden, auch wenn uns bei jeder neuen technologischen 

Welle seit Beginn der Industrialisierung immer wieder versucht wird, etwas anderes weis-

zumachen. Aber sie wird laufend verändert. Man kann nicht davon sprechen, dass sie 

„sich verändert“, also aus sich selbst heraus. Es geht nicht um einen naturwüchsigen, 
zwangsläufigen Prozess, sondern um Mechanismen, die in unserem Wirtschaftssystem 

und dessen Gesetzlichkeiten und Machtverhältnissen liegen. 

Die Chancen des Wandels können vor allem in Mobilität, Flexibilität, mehr Selbstbestim-

mung, Reduzierung belastender, monotoner und unterfordernder Tätigkeiten, Zeiterspar-

nis und dem Abbau von Hierarchien bestehen. Ein Teil der Beschäftigten profitiert schon 

heute davon. Die Unternehmen bemühen sich um Akzeptanz von neuen Techniken. 

Politisch geht es um dreierlei: 

- zu einer realistischen Einschätzung der Triebkräfte und zu erwartenden Entwicklungen zu 

gelangen, 

- die Vorteile und Chancen dauerhaft zu sichern, stärken und auszubauen, 

- sowie dafür zu sorgen, dass nicht nur - wie bisher - eine Minderheit davon profitiert und 

sich die Spaltungen bei den Arbeitsbedingungen weiter vertiefen, sondern Arbeit und Ein-

kommen möglichst gerecht und gleichmäßig verteilt werden. 

Dazu müssen wir individuelle, vor allem aber kollektive Gestaltungsspielräume schaffen 
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und gesetzlich absichern. 

 

Die vielzitierte Digitalisierung als aktuelle Form des technologischen Wandels stellt nur 

eine Dimension der Veränderungen dar, wenn auch eine wichtige. Sie ist nicht, wie man 

oft hören und lesen kann, Musik einer näheren oder ferneren Zukunft, sondern sie ist in 

vollem Gange. Sie wird auch nicht in absehbarer Zukunft beendet sein. Sie ist ein langer 

Prozess, der nach und nach alle Bereiche der Arbeits- und Nicht-Arbeitswelt durchdringen 

wird. Diese Prozesshaftigkeit heißt auch, dass sich laufend Eingriffsmöglichkeiten eröff-

nen. 

Digitalisierung durchdringt Kopf- und Handarbeit, Konsum und Freizeit, nicht nur jeweils in 

sich, sondern gegenseitig. Ein Beispiel dafür ist die fortlaufende Neujustierung der Anbie-

ter-Kunden-Beziehungen, etwa in Gestalt der immer weiter fortschreitenden Verlagerung 

bisher professioneller Arbeit auf die Kunden wie beispielsweise im Fahrkartenverkauf, bei 

Bankdiensten, Online-Shopping, Postdienstleistungen, öffentlicher Verwaltung. Für die Be-

schäftigten entstehen dabei neue Abhängigkeiten, Anforderungen, Dequalifizierungen und 

Höherqualifizierungen, zeitliche und räumliche Verlagerungen von Arbeit. Neue Tätigkeits-

felder tun sich auf, andere entfallen ganz oder teilweise. Gleichzeitig werden Erwerbsar-

beit und „Freizeit“ kontinuierlich verschränkt und entgrenzt. 
Die Arbeit selbst wird jetzt auch in qualifizierteren, bisher besser gestellten Tätigkeitsbe-

reichen verändert. Das führt immerhin dazu, dass die publizistische und politische Auf-

merksamkeit bei Digitalisierung höher ist als bei früheren technologischen Veränderungs-

prozessen, geht es doch bei den Betroffenen nunmehr auch um diejenigen, die landläufig 

zu den sogenannten Mittelschichten gerechnet werden. 

 

Die „digitale Revolution“ stellt jedoch keine gesellschaftliche Umwälzung im Sinne einer 
Neuordnung des Oben und Unten dar, sondern zementiert und polarisiert die bestehen-

den Macht- und Besitzverhältnisse. Die „Mitte“ erodiert. Besonders deutlich wird das 
nicht nur in der Einkommens- und Vermögensstatistik, sondern auch in nahezu allen Le-

bensbereichen: die Aufstiegschancen bildungsferner und einkommensschwacher Bevölke-

rungsgruppen sinken seit längerem in dem Maße, wie die Risiken des Abstiegs für Reiche 

und formal Hochgebildete abnehmen; Wohlhabendere und formal Gebildetere leben län-

ger und gesünder; Wohngebiete und Lebensgewohnheiten entmischen sich. 

 

 

In der aktuellen Digitalisierungsdebatte übersehen viele, dass diese Digitalisierung nicht 

im luftleeren Raum stattfindet, sondern im Rahmen kapitalistischer Globalisierung. Die Di-

gitalisierung erlaubt eine weitere Verflechtung der Volkswirtschaften zu einem Weltmarkt, 

die Organisation immer komplexerer und zergliederterer Wertschöpfungsketten, weiter 

expandierende Finanzmärkte, immer intensiveren Standortwettbewerb, immer stärkeren 

Druck auf Arbeits- und Lebensbedingungen. Gleichzeitig wirkt die Globalisierung auf die 

Digitalisierung zurück, indem sie zum Instrument dieser Art von Globalisierung wird. Der 

globale kapitalgetriebene Wettbewerb formt die digitale Arbeit. Stichworte hierfür sind 

Google, Amazon, Lieferando, Airbnb und Uber, Plattformarbeit und Cloudworking. Hier or-

ganisieren Arbeitgeber profitträchtige Arbeit, wollen jedoch keine Arbeitgeberpflichten 

übernehmen und die Rechte der Arbeitenden aushebeln. 

 

 

Die Richtung und den Takt für Digitalisierung und Globalisierung wiederum geben die Fi-

nanzmärkte vor. Digitalisierung und entfesselte Globalisierung ermöglichen, erleichtern 

und beschleunigen die Bewegung von immer größeren Massen an Finanzkapital. Dessen 



Seite 57 von 293 

 

 

90 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

135 

 

 

 

Dimensionen haben mittlerweile das Volumen der Vorkrisenzeit von 2007/8 wieder über-

schritten und umfassen ein Vielfaches der realen Wertschöpfung und des realen Welthan-

dels. Diese Kapitalmassen bewegen sich nicht nach den Vorstellungen einer Herde von 

Kleinaktionären und Pensionisten, sondern nach den Algorithmen, die ganz wenige Groß-

anleger, Fonds, Banken und Spekulanten entwickeln lassen. Der Überhang an Finanzkapi-

tal drückt sich auch in der aktuellen langanhaltenden Niedrigzinsphase aus. 

 

Der Finanzkapitalismus läutet auch eine neue Runde der Konzentration von Macht und 

Geld ein. Digitalkonzerne wie Facebook und Google haben nicht nur große globale Markt-

macht, sondern faktisch Monopole. Anlagesuchendes Finanzkapital durchdringt den real-

wirtschaftlichen Sektor, große Industrien bis weit in den bisher von Familienunternehmen 

geprägten Mittelstand hinein. Es erfasst sämtliche Dienstleistungsbereiche wie die bisher 

öffentliche Daseinsvorsorge, wie Krankenhäuser und Wasserversorgung, wie Altersvor-

sorge und Bildungsfinanzierung. Internationale Finanzinvestoren diktieren unternehmeri-

sche Entscheidungen und Managementstrategien, einschließlich den Umgang mit Gewerk-

schaften und Mitbestimmung, einschließlich Fragen der Steuervermeidung und Steuerhin-

terziehung. Und: Sie üben permanenten und massiven Einfluss auf Staaten und Regierun-

gen aus. 

 

Teilweise unabhängig von der Digitalisierung, teilweise beschleunigt durch sie, setzt sich 

die Tertiarisierung insbesondere der hochindustrialisierten Volkswirtschaften fort, also der 

Anstieg des Anteils der Dienstleistungen an der gesellschaftlichen Wertschöpfung. Das gilt 

für vor- und nachgelagerte industrienahe Dienstleistungen von Logistik bis Information 

und Kommunikation ebenso wie für gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen wie Bil-

dung und Erziehung, Gesundheit und Pflege, Ver- und Entsorgung. Gleichzeitig verschwim-

men die Grenzen zwischen Produktion und Dienstleistungen. Dies zeigt sich an den Strate-

gien des Outsourcing, also der Auslagerung von ursprünglich industriellen Arbeitsanteilen 

auf andere Unternehmen, Betriebe und Plattformen. Es gilt Effizienz zu steigern und Ar-

beitskosten zu senken. Aufgrund anderer Produktivitäts- und Verteilungsmuster steigt im 

Dienstleistungsbereich die Zahl der Arbeitsplätze überproportional an. In weiten Teilen 

handelt es sich hier um schlecht bezahlte, oft prekäre Arbeit. Insbesondere in Deutschland 

ist der Dienstleistungsbereich zum Sinnbild für die Spaltung unserer Gesellschaft gewor-

den. 

 

Schließlich und endlich stehen wir vor einer von der Endlichkeit der natürlichen Ressour-

cen und dem Klimawandel erzwungenen Transformation der gesamten Volkswirtschaft. 

Auch sie wird nicht nur einzelne Branchen wie aktuell die Automobilindustrie und den 

Energiesektor erfassen, sondern nach und nach alle Branchen und Lebensbereiche. Die 

entscheidenden Impulse des ökologischen und nachhaltigen Umbaus der Wirtschaft wer-

den nicht aus dem Verbrauchsverhalten und anderen individuellen Lebensstilen kommen, 

sondern aus der Umstrukturierung der weltweiten Produktion und Dienstleistung, also 

von dort, wo Arbeit geleistet wird. Nicht ohne Grund befürchten viele Beschäftigte für sich 

und ihre Umgebung nachteilige Entwicklungen. 

 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem globalen und digitalen Finanzkapitalismus haben ei-

nes deutlich gemacht: Der in politischen Kreisen so beliebte Diskurs von Chancen und Risi-

ken der Globalisierung und der Digitalisierung hat unter den im wörtlichen Sinne herr-

schenden Bedingungen eine deutliche Schlagseite: er verschiebt die Gewichte von Macht 

und Geld weg vom Faktor Arbeit und weg von den arbeitenden Menschen. Chancen wie 

Risiken sind sehr ungleich verteilt. Kapital, erst recht Finanzkapital, besitzt auch aufgrund 
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seiner grenzenlosen globalen Beweglichkeit einen uneinholbaren Vorsprung vor der Na-

tur, dem Menschen und seiner Arbeit. 

Das gilt im nationalen wie im internationalen Maßstab. Mit der Durchsetzung des globalen 

Finanzkapitalismus wurde ein gigantisches Räderwerk der Umverteilung von unten nach 

oben, aber auch zwischen und innerhalb der Weltregionen in Bewegung gesetzt. Dies bil-

det auch, zusammen mit dem unserer Produktionsweise geschuldeten Klimawandel, den 

Hintergrund der Migrationsbewegungen, vieler Krisen und (Bürger-)Kriege auf der ganzen 

Welt. 

Arbeiterbewegung und soziale Politik verloren und verlieren unter diesen Gegebenheiten 

an Einfluss. Der Neoliberalismus als politische Entsprechung der ökonomischen und tech-

nologischen Umbrüche feierte nahezu weltweit Siegeszüge. Neoliberale Politik treibt das 

Werk der gesellschaftlichen Spaltung und Umverteilung weiter voran. Der Konzentration 

von Macht und Kapital und ihren neuen digitalen Werkzeugen stehen also Individualisie-

rung, Spaltung und neue Abhängigkeiten gegenüber. 

 

 

Nicht erst in den letzten drei Jahrzehnten konnten wir erleben, wie stark sinnvolle Arbeit, 

angemessener Lohn und gute, befriedigende Arbeit zusammenhängen. Nicht nur der DGB-

Index „Gute Arbeit“ zeigt, dass gute Löhne, Gesundheit und Arbeitszufriedenheit ebenso 
miteinander einhergehen wie das Gegenteil in Form von Prekarität, gesundheitlichen Be-

lastungen und Unzufriedenheit. Arbeit und Leistung werden von den Einkommen mehr 

und mehr entkoppelt. Galt es als Binsenweisheit, dass in entwickelten Industrieländern Ar-

mut ihre Ursache vor allem in Arbeitslosigkeit hat, so hat die Machtverschiebung zwischen 

Kapital und Arbeit und die Prekarisierung von Teilen des Arbeitsmarktes dazu geführt, 

dass es immer mehr Armut in Arbeit gibt. Konstant mehr als ein Fünftel der Beschäftigten 

in Deutschland lebt inzwischen in einer Situation von Niedriglohn und Prekarität. Daran 

haben bisher weder der nunmehr seit über zehn Jahren anhaltende Beschäftigungsboom 

noch der häufig beklagte Fachkräftemangel viel geändert. 40% aller Arbeitenden sind seit 

zwei Jahrzehnten von den Wachstums- und Produktivitätssteigerungen abgehängt. Deren 

Löhne stagnieren, während eine tariflich abgesicherte, dünner werdende mittlere Gruppe 

gerade noch mit dem allgemeinen Wachstum mithält und sich die Managervergütungen in 

astronomische Höhen bewegen. 

Die Zahl der „Privatiers“, also der Menschen die „überwiegend“ ohne Leistung und Arbeit 
von ihrem Vermögen leben, stieg seit dem Jahr 2000 um 68% auf jetzt 627000. Deren Ver-

mögen und Lebensverhältnisse entziehen sich weitestgehend statistischen und behördli-

chen Erkenntnissen, während abhängig Beschäftigte und Bezieher*innen sozialer Leistun-

gen ihr Einkommen dem Staat weitestgehend offenlegen müssen. Die Tatsache, dass man 

„die im Dunklen nicht sieht“, bestimmt leider auch den öffentlichen Diskurs über Vertei-
lungsgerechtigkeit. Die Kleinen werden gegeneinander ausgespielt. 

Arbeit wird für immer mehr Menschen ihres Sinns der Existenzsicherung durch ein dem 

Reichtum der Gesellschaft angemessenes Einkommen beraubt. Das bedeutet nicht nur 

eine materielle Benachteiligung, sondern beeinflusst massiv das Alltags- und Selbstbe-

wusstsein der Betroffenen und ihrer Familien. Die gesellschaftliche Spaltung schlägt sich 

immer stärker in auseinander laufenden Grundeinstellungen, Lebensstilen und politischen 

Einstellungen nieder, ob es um den Klimawandel, sexuelle Neigungen oder Migration geht. 

Der Niedriglohnsektor, prekäre Lebensbedingungen und mangelhafte staatliche Siche-

rungssysteme strahlen in die gesamte Gesellschaft aus. Das Abhängen wachsender Bevöl-

kerungsteile und Regionen löst zwangsläufig bei den anderen, vorerst weniger betroffe-

nen Teilen der Gesellschaft Abstiegsängste aus. Wenn derzeit fast gebetsmühlenartig eine 
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gespaltene und verunsicherte Gesellschaft beklagt wird, müssen wir die Ursachen benen-

nen und Lösungen angehen. Der erhobene Zeigefinger reicht nicht aus. 

Nicht die Geflüchteten, Verfolgten, Migranten, Juden oder andere Minderheiten haben 

die Spaltung unserer Gesellschaft herbeigeführt. Unterschiedliche Teile unserer Gesell-

schaft haben unterschiedlich auf den seit 2015 verstärkten Zustrom von Zuwandernden 

reagiert und lediglich die vorhandenen Spaltungen offengelegt. Die Zuwanderung traf auf 

polarisierte Lebensverhältnisse und Bewusstseinsformen, die viel mit der Einkommens- 

und Wohnsituation, der Bildung und dem Sicherheitsgefühl zu tun haben. Wie zahlreiche 

Untersuchungen zeigen, hängt die Einstellung gegenüber Geflüchteten nur am Rande von 

deren konkret erfahrbarem Vorhandensein ab, sondern von bereits vorher vorhandener 

Frustration und Unsicherheit. 

Der Schlüssel dafür liegt wiederum in der Arbeitswelt: Menschen in prekärer Arbeit, mit 

niedrigen Einkommen, Abstiegserfahrungen oder Brüchen und Entwertung ihrer Erwerbs-

biografie, in ungünstigen oder peripheren Wohnverhältnissen sowie in Regionen mit ho-

hen Verlusten an Arbeitsplätzen sind weitaus empfänglicher für Rassismus, Fremdenfeind-

lichkeit und Nationalismus als besser gestellte und gut abgesicherte Menschen in boo-

menden Metropolen und deren Umland. Abstiegsängste machen auch Teile des selbstän-

digen Mittelstandes und der klassischen Industriearbeiterschaft anfällig für rechtsextre-

mes Denken und Wahlverhalten. Auch eine Abwehrhaltung gegenüber dem vorherrschen-

den Diskurs zum Klimawandel kann so - auch wenn wir sie nicht teilen - erklärt werden. 

 

2) Ansatzpunkte einer solidarischen Politik für gute Arbeit 

 

Die Menschen erwarten von ihrer Arbeit eine sichere materielle Existenz ohne Angst, ein 

angemessenes Einkommen mit sozialer Sicherheit, aber auch Sinn, Selbstbestimmung und 

Mitbestimmung. Diese Erwartungen haben individuelle und kollektive Dimensionen. Der 

Wandel eröffnet neue Verteilungsspielräume, menschlichere Arbeitsgestaltung, Wirt-

schaftsdemokratie. Sozialdemokratische Politik muss die umfassende Gestaltung der Ar-

beit der Zukunft wieder zum Kern ihrer politischen Konzepte und ihres politischen Han-

delns machen. 

Demokratie, Politik und Staat müssen ihre Handlungsspielräume erweitern anstatt Anpas-

sung an angebliche Sachzwänge zu organisieren. Anstatt den Staat als Anbieter eines mög-

lichst wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und Rechtssystems in der globalen Standortkon-

kurrenz zu betrachten, wollen wir den Primat der Politik erkämpfen. 

 

a) Solidarische Arbeitsmarktpolitik 

 

Wir werden die Spaltungen in der Gesellschaft nur abbauen, wenn wir die Spaltung in den 

Arbeitsverhältnissen überwinden. Konkret brauchen wir eine neue Ordnung auf dem Ar-

beitsmarkt, die auch in Zeiten der Digitalisierung wirkt und wieder Solidarität gewährleis-

tet. 

Zunächst muss es darum gehen, dass jeder Lohn für eine in Vollzeit beschäftigte Person 

vor Armut schützt. Die daraus abgeleiteten Lohnersatzleistungen einschließlich der Rente 

müssen oberhalb der Grundsicherung liegen. In Zahlen ausgedrückt wäre das aktuell ein 

Mindestlohn von mehr als 12,50€ pro Stunde ohne jede Ausnahme, ohne Verrechnungs-
möglichkeit und ohne Arbeitszeitverlängerung. 

Gleichzeitig gilt es, sämtliche Formen prekärer Arbeit radikal einzuschränken, also Leihar-

beit (so weit sie denn sein muss) ab der ersten Stunde zu gleichen Bedingungen zu garan-

tieren, Dienst-und Werkverträge mit wenigen, klaren und kontrollierbaren Kriterien von 

abhängiger Beschäftigung abzugrenzen und sozial abzusichern, Plattformarbeit und 
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Cloudworking gesetzlich als abhängige Beschäftigung zu definieren, sowie befristete Ar-

beitsverhältnisse auf den Kern des Notwendigen einzugrenzen. Das bedeutet: sachgrund-

lose Befristung abschaffen und Befristungsgründe reduzieren. 

Die Systeme der Arbeitslosenversicherung sind zu einer Arbeitsversicherung zusammenzu-

fassen. Das Arbeitslosengeld I muss die tragende Säule werden. Es muss leichter werden, 

durch Beiträge in dieses System zu kommen. Langjährige Beitragszeiten, aber auch beson-

dere individuelle Bedarfe und betriebliche Strukturbrüche, müssen zu Leistungsbezug von 

mehr als einem Jahr berechtigen und Rechte auf hochwertige Qualifizierung garantieren. 

Qualifizierungszeiten dürfen nicht auf die Bezugsdauer angerechnet werden. 

Arbeitslosengeld II ist, wie ursprünglich geplant, von der Grundsicherung, also der Sozial-

hilfe, zu unterscheiden. Wer dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, dafür Verpflichtungen 

hat, oftmals auch arbeitet, muss mehr als Grundsicherung erhalten, muss Zugang zu Quali-

fizierung, zu öffentlich geförderter Beschäftigung, zu den notwendigen Unterstützungen 

für eine Reintegration in die Arbeitswelt haben. Die Angst vor Vermögensverlust muss 

ebenso vom Tisch wie der Zwang, jede Arbeit anzunehmen. Als zumutbar darf nur noch 

tariflich abgesicherte bzw. zu ortsüblichen Bedingungen geregelte, nicht prekäre Arbeit 

gelten. Das Konzept der Bedarfsgemeinschaft mit gegenseitiger Einkommens- und Vermö-

gensanrechnung entwertet Arbeitsleistung, untergräbt partnerschaftlichen Zusammenhalt 

und zementiert Armutsbiografien. Es ist deshalb durch eine individuelle Betrachtung zu 

ersetzen. 

Die Grundsicherung selbst muss ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Deshalb sind 

die Bedarfssätze im Sinne der Wohlfahrtsverbände weiterzuentwickeln und eine eigen-

ständige Kindergrundsicherung einzuführen. 

 

Das System der Arbeitsversicherung wie alle Systeme der gesetzlichen Sozialversicherun-

gen sollten auch weiterhin auf dem Faktor Arbeit aufbauen. Jede Form von bedingungslo-

sem Grundeinkommen würde komplett auf staatlicher Zuteilung beruhen und neue Unge-

rechtigkeiten schaffen, zumal es sich nicht an Bedarfen orientieren würde. Wenn es eine 

bedarfsdeckende Grundsicherung sein sollte, wäre es vollends unfinanzierbar - wenn es 

weniger sein sollte, wäre es nicht menschenwürdig und gerecht, da es alle anderen, auch 

bedarfsbezogenen sozialen Leistungen ersetzen soll. Es entwertete die Arbeit derjenigen, 

die es finanzieren sollen, durch immense Steuern oder Abgaben. Es gaukelt der Gesell-

schaft eine soziale Gewissensleistung vor, die in Wirklichkeit eine Stilllegungs- und Stillhal-

teprämie für die Verliererinnen und Verlierer von Globalisierung, Digitalisierung und Fi-

nanzkapitalismus darstellt. Es gaukelt den Menschen vor, auch ohne Arbeit ein auskömm-

liches Leben führen zu können. An den Macht- und Verteilungsverhältnissen änderte das 

BGE nichts. Den Kampf um die humane Gestaltung von Arbeit hat man aufgegeben, wenn 

man davon ausgeht, dass Arbeit ohnehin immer weniger und unwichtiger wird. Wo aber 

das Geld, die Wertschöpfung, herkommen soll, wenn immer weniger Menschen arbeiten, 

verrät man uns nicht. 

 

Die genannten Ordnungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt stellen jedoch bestenfalls ei-

nen notwendigen Rahmen gegen die weitere Ausfransung und Prekarisierung des Arbeits-

marktes dar. Für die Herstellung von Würde und Sinn von Arbeit reicht das bei weitem 

nicht aus. Die Dynamiken des Arbeitsmarktes erfordern gesetzliche Regelungen zur Stär-

kung des Flächentarifvertrages und der Verhandlungsposition der Gewerkschaften. Nur 

weniger als die Hälfte aller Beschäftigten wird noch von einem Tarifvertrag geschützt. Des-

halb gilt es die Allgemeinverbindlichkeit effektiv zu erleichtern, Tarifflucht durch Outsour-

cing, OT-Mitgliedschaft im bzw Austritt aus dem Arbeitgeberverband oder bei betriebli-



Seite 61 von 293 

 

 

290 

 

 

 

 

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

 

 

 

315 

 

 

 

 

320 

 

 

 

 

325 

 

 

 

 

330 

 

 

 

 

335 

 

 

 

chen Umstrukturierungen, zu verhindern. Das geht vor allem durch Nachwirkungsregelun-

gen. Ferner brauchen die Gewerkschaften Verbandsklagerechte bei Verstößen gegen ge-

setzliche Regelungen und wirksameren Schutz und härtere Sanktionen gegen das um sich 

greifende Union-Busting, also das systematische Mobbing gegen Gewerkschaften und Be-

triebsräte. Auch im Arbeitsleben darf es keine rechtsfreien Räume geben. 

 

Bis hierher ging es um die Rahmenbedingungen von Arbeit. Sie neu zu gestalten kann 

Druck und Erpressungspotential von den Beschäftigten nehmen und mehr Sicherheit 

schaffen. Wer meint, dies alles bliebe eher wirkungslos, sollte sich die Geschichte der De-

regulierung der Arbeitsmärkte in Deutschland und anderswo anschauen. In der Summe 

von ökonomischem Strukturwandel und neoliberaler Politik wurden Gewerkschaften und 

Beschäftigte schrittweise so entmachtet, dass auch durch noch so engagierte Gegenwehr - 

wenn es sie denn gab - der gewerkschaftliche Einfluss insgesamt abnahm. Dies wiederum 

führt in einem Teufelskreis nicht zu Mitgliederzuwachs und Kampfbereitschaft, sondern zu 

Resignation. Trotz widriger Bedingungen haben es die DGB-Gewerkschaften in den Tarif-

auseinandersetzungen der letzten Jahre geschafft, in den von ihnen noch organisierten 

Bereichen innovative und volumenmässig erfolgreiche Abschlüsse durchzusetzen. Vor al-

lem konnten sie ihre vorherrschende Stellung in den betrieblichen Interessenvertretungen 

behaupten. Die noch geregelten Branchen drohen jedoch zu Inseln im weiten gewerk-

schaftsfreien Meer zu werden. 

 

b) Gestaltung der Arbeit 

Ein „Erfolg“ der Deregulierung der Arbeitsmärkte unter dem Motto „sozial ist, was Arbeit 
schafft“ und der Defensivposition der Arbeitnehmerschaft, der Gewerkschaften und der 
Sozialdemokratie besteht darin, dass die Arbeit selbst weitgehend aus dem Blickfeld der 

öffentlichen Aufmerksamkeit, aber erst recht der kollektiven und politischen Gestaltung 

geriet. Arbeitsinhalte, Leistungsdruck und Leistungsverdichtung, Stress, Mobbing, Konkur-

renzdruck, Stress, Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, zunehmende psychische Erkran-

kungen, Erwerbsminderung, das sind nur einige Schlagworte aus einer entmenschlichten 

Arbeitswelt. Wir kennen das vom Hörensagen, aus dem alltäglichen Erleben, aus den Sta-

tistiken der Kranken- und Rentenversicherung. Woran es nach dreißig Jahren Kompetenz-

verlust, Lehrstuhl- und Stellenabbau in Wissenschaft und Forschung und einer einseitig ka-

pitalorientierten Betriebswirtschaftslehre (an deren Ende Hochschulabsolventen noch nie 

etwas vom Betriebsverfassungsgesetz gehört haben wollen) weitestgehend fehlt, sind fun-

dierte Kenntnisse über den tatsächlichen und zu erwartenden Wandel der Arbeitswelt, 

seine Auswirkungen auf den Menschen und die betrieblichen und politischen Handlungs-

bedarfe. Mehr Arbeitsforschung tut also Not. 

 

Zunächst geht es hier um den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ein großer Teil schon der 

jüngeren Arbeitnehmer*innen glaubt nicht daran, das gesetzliche Rentenalter gesund und 

in Arbeit erreichen zu können. Viele Beschäftigte suchen schon ab 50 nach einem Ausstieg 

aus dem Beruf. Manche problembewusste Arbeitgeber bieten kompensatorisch Fitness 

und Entspannung im Betrieb an. Betriebliches Eingliederungsmanagement gehört eigent-

lich zum Pflichtenkatalog, wird aber nicht annähernd flächendeckend praktiziert. Von ei-

ner präventiv ausgerichteten, flächendeckenden, verbindlichen Strategie einer Humanisie-

rung 4.0 hört man außerhalb einschlägiger Fachtagungen wenig. 

 

Symptomatisch hierfür ist die Arbeitszeitdebatte. Angesichts von Arbeitsverdichtung, 

Stress und zu erwartenden Produktivitätsfortschritten ist eine gleichmäßigere Verteilung 
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von Arbeitszeit angesagt. Teilzeitbeschäftigte (vor allem Frauen) wollen länger, Vollzeitbe-

schäftigte kürzer arbeiten. Das kann uns kaum wundern, gibt es doch auch bei den Ar-

beitszeiten eine starke Polarisierung: Vollzeit wird immer länger (durchschnittlich schon 

jetzt über 43 Stunden in der Woche), Teilzeit immer kürzer (16 Stunden). Die Hälfte der 

Überstunden wird nicht bezahlt. 

Der Trend geht in Richtung 35-Stunden-Woche, wenn es nach den Menschen geht. Dort, 

wo Gewerkschaften mit neuen Tarifverträgen ein Wahlrecht zwischen Arbeitszeit und 

Geld geschaffen haben, entscheiden sich erstaunlich viele Beschäftigte für mehr Freizeit. 

„Vereinbarkeit“ heißt für die Menschen: Vereinbarkeit von Leben und Arbeit. 

Politisch sehen sich dagegen die Arbeitgeberverbände in der Offensive. Sie streben wei-

tere Flexibilisierungen auf gesetzlicher Basis an: sie wollen die täglichen Mindestruhezei-

ten zugunsten flexibler Wochenarbeitszeiten abbauen. Wir sehen hier vorrangig den 

Wunsch nach ständiger Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der Beschäftigten. 

Am Ende geht es einmal mehr darum, wer über die Zeit der Menschen verfügt und wer sie 

kontrolliert. Die Digitalisierung erlaubt die Kontrolle zunächst dort, wo die Daten zusam-

menlaufen, also bei der Geschäftsführung. Wir brauchen auch diesbezüglich mehr Trans-

parenz und Mitbestimmung für die betrieblichen Interessenvertretungen. Die auch von 

vielen Beschäftigten gewünschte Flexibilisierung darf nicht gegen die ebenso notwendige 

Arbeitszeitverkürzung ausgespielt werden. Sie ist ebenso eine Frage der Selbst- und Mit-

bestimmung der Arbeitenden. 

Der EuGh verlangt nunmehr von den Arbeitgebern die umfassende und kontrollierbare Er-

mittlung der Arbeitszeiten. Dies ist lückenlos und wirksam in nationales Recht umzuset-

zen. Wir wollen die Beschäftigten nicht erneut auf einen jahrelangen Rechtsweg schicken. 

 

 

Die Nutzung künstlicher Intelligenz und der Chancen der Digitalisierung benötigt weiterhin 

menschliche Arbeit. Die Arbeitnehmer*innen müssen dazu befähigt werden, selbst die 

Technik zu beherrschen anstatt von ihr beherrscht zu werden. Dazu braucht man neue 

Qualifikationen, die nicht nur von der nachwachsenden Generation kommen sollten, son-

dern die sich auch die gegenwärtig Beschäftigten aneignen können. Die laute Klage der Ar-

beitgeber über den Fachkräftemangel, vor allem in den sogenannten MINT-Fächern, doku-

mentiert die schweren Versäumnisse der Vergangenheit und markiert den enormen Hand-

lungsbedarf in Gegenwart und Zukunft. Da es sich allmählich herumspricht, dass der in vie-

len Bereichen diagnostizierte Personalmangel nicht einfach mit Zuwanderung bekämpft 

werden kann, ist eine „Qualifizierungsoffensive“ in aller Munde. Es wird höchste Zeit, 
diese Offensive aus dem Nebel der pflichtgemäßen Digitalisierungsrhethorik auf den Bo-

den umfassenden und konkreten Handelns zu holen. Dabei geht es sowohl um die Reform 

des staatlichen Bildungssystems und auch der staatlichen Arbeitsmarktpolitik (ansatzweise 

erkannt in der derzeitigen Debatte um das Ende der Kooperationsverbote im Grundgesetz 

und im Qualifizierungschancengesetz). Wir müssen jedoch auch die Duale Berufsausbil-

dung und die betriebliche Weiterbildung stärker in den Blick nehmen. Die Duale Ausbil-

dung muss attraktiver, qualitätsgesichert, breiter angelegt (Erweiterung auf bisher fach-

schulische Ausbildungen), um Weiterbildung erweitert und mit weiterführenden Ausbil-

dungen besser verzahnt werden. 

 

Die betriebliche Weiterbildung kann keine Privatveranstaltung der Unternehmen und ih-

rer Beschäftigten bleiben. Zwar haben zahlreiche, vor allem große Unternehmen die An-

strengungen für die Deckung ihres Bedarfs an Fach- und Führungskräften erhöht. Wir 

brauchen aber ein flächendeckendes System der Weiterbildung für alle Menschen. Da 

geht es zunächst um Transparenz, Vergleichbarkeit von Lehrgängen, Zertifizierung in einer 
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bisher unüberschaubaren privat organisierten Trägerlandschaft. Da geht es aber vor allem 

um Rechtsansprüche auf Weiterbildung für alle Beschäftigten und in Verbindung damit 

um eine gesetzliche Finanzierung, die es auch kleineren und mittleren Betrieben ermög-

licht, mit ihren Beschäftigten an diesem System teilzunehmen. 

 

Einhaltung gesetzlicher und tariflicher Vorschriften, Arbeits- und Gesundheitsschutz, fle-

xible Arbeitszeiten, Qualifizierung... alles das kann nur auf betrieblicher Ebene konkreti-

siert und umgesetzt werden. Deshalb gehört die Demokratisierung der Wirtschaft auf die 

Tagesordnung. Zwar gibt es in Deutschland rund 180 000 betriebliche Interessenvertrete-

rInnen, aber das vielgefeierte Sozialpartnerschaftsmodell befindet sich auf dem Rückzug. 

Nur noch eine Minderheit der Beschäftigten wird durch einen Betriebsrat vertreten. Er-

leichterte Wahlverfahren, bessere und früher ansetzende Schutzmechanismen für Be-

triebsratsgründer, schärfere Sanktionen gegen Union-Busting, mehr mitbestimmungs-

pflichtige Tatbestände vor allem bei wirtschaftlichen Entscheidungen, das Ende von Aus-

nahmen wie im Bereich der Kirchen - all das muss dazu führen, dass eine Betriebs-, Perso-

nal-, Auszubildenden- und Schwerbehindertenvertretung in allen Betrieben, Verwaltungen 

und Einrichtungen zum Normalfall wird. 

Flucht aus der Mitbestimmung im Aufsichtsrat beispielsweise durch Rechtsformänderung 

ist zu unterbinden. Unser Ziel ist echte paritätische Mitbestimmung ab 1000 Beschäftigten 

nach dem Modell der Montanindustrie. Was früher die Macht der Kohle- und Stahlindust-

rie war, sind heute in viel höherem Maße die globalen Industrie-, Finanz- und Internetkon-

zerne, die DAX-30-Unternehmen und die IT-basierten Plattformen. Sie bedürfen nicht nur 

der datenschutz-, kartell- und steuerrechtlichen Kontrolle, sondern auch der aktiven Ge-

staltung durch die Belegschaften. 

Deshalb müssen wir die Mitbestimmung aus der Ecke der Funktionärsthemen holen und 

sie zu einer Frage der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Macht und Gegenmacht 

machen, zu einer Frage der Demokratie in unserer Gesellschaft. 

 

Die weltweiten ökologischen Krisen, der Klimawandel und die Endlichkeit der Ressourcen 

zwingen zu einem Umbau der industriellen Produktion. Die Notwendigkeit dieser umfas-

senden ökonomischen Transformation zeigt sich derzeit in Deutschland am stärksten in 

den Bereichen Mobilität und Energie. Es besteht die Gefahr, dass diese Transformationen 

auf dem Rücken der in diesen Bereichen Beschäftigten ausgetragen werden. So verlief die 

Energiewende nicht gerade als Musterbeispiel für sozial-ökologischen Umbau. Tariflich ge-

regelte Arbeit mit ordentlichen Bedingungen wurde vielfach ersetzt durch neu entstan-

dene Unternehmen und Branchen, in denen man von Sozialpartnerschaft nicht viel wissen 

wollte. 

Wirtschaftsdemokratie bedeutet daher auch, die Auseinandersetzung um Arbeit und Um-

welt, um das Was und Wie, den Sinn und Unsinn von Produktion und Dienstleistung wie-

der aufzunehmen. Notwendig sind dafür Institutionen und Instrumente, die den Betroffe-

nen angemessene Arbeitsbedingungen ebenso wie belastbare Mitbestimmungsrechte, 

auch und neu in Fragen der regionalen und branchenbezogen Strukturpolitik, sichern. Die 

„abhängig Beschäftigten“ müssen zu Subjekten, zu Gestaltern und Gestalterinnen von In-
novationsprozessen werden. Gerade wenn jetzt öffentliche Gelder für Klimaschutz, Inno-

vation und Transformation eingesetzt werden (wie beispielsweise in dem Programm der 

Bundesregierung für die Braunkohleregionen), sind die Belegschaften und Gewerkschaf-

ten an den Entscheidungen über den Einsatz dieser Mittel zu beteiligen. 

 

c) Soziale Sicherung 

Arbeit als Quelle unseres Wohlstands muss ein menschenwürdiges Leben für alle sichern, 
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auch für die, die - aus welchen Gründen auch immer - noch nicht oder nicht (mehr) arbei-

ten können. Bildung, Pflege, Gesundheit, Rente sind sozialstaatliche Aufgaben. Alle Erfah-

rungen mit Privatisierung in diesen Bereichen, zeigen die Überlegenheit umlagefinanzier-

ter, gesetzlicher Systeme. Wer gerade in Zeiten großer Umbrüche von den Menschen Fle-

xibilität, Innovationsbereitschaft, Bildung und Motivation erwartet, muss soziale Sicher-

heit gewährleisten. Deshalb brauchen wir eine armutsfeste, lebensstandardsichernde ge-

setzliche Rente ebenso wie eine sozialstaatliche volle Absicherung des Pflegerisikos. Unser 

Gesundheitswesen muss ohne private Zuzahlungen allen Menschen Leistungen nach dem 

jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik gewähren. Instrumente hierfür sind die Er-

werbstätigenversicherung bei der Rente, in die alle Erwerbstätigen entsprechend ihrem 

Einkommen einzahlen, sowie die Bürgerversicherung bei Gesundheit und Pflege. Um die 

Beiträge zu diesen Systemen in Grenzen zu halten, beitragsungedeckte, aber gesellschaft-

lich notwendige Ausgaben zu finanzieren, benötigen wir höhere Zuschüsse aus Steuermit-

teln und Mindestbeiträge der Arbeitgeber. Die Bewältigung des demografischen Wandels 

darf nicht allein beim Faktor Arbeit abgeladen werden. 

In Zeiten des globalen Steuerwettbewerbs, neoliberaler Umverteilung von unten und aus 

der Mitte nach oben, restriktiver Haushaltspolitik der schwarzen Nullen und des schlanken 

Staates wurden schon seit den 80er Jahren die öffentlichen Infrastrukturen und der Faktor 

Arbeit auf Verschleiß gefahren. Was beim Faktor Arbeit nur schwer messbar ist - Stich-

worte unterbliebene und mangelhafte Bildung, Personalmangel im öffentlichen Dienst - , 

lässt sich beim Faktor Infrastruktur zumindest insofern messen, als dass die Abschreibun-

gen bei öffentlichen Gebäuden, Verkehrsnetzen, Ver- und Entsorgung usw signifikant hö-

her lagen als die Investitionen. Dabei sind die Privatisierungsorgien bei Bahn, Post, Tele-

kommunikation, Krankenhäusern und Treuhandvermögen noch gar nicht berücksichtigt. 

Deutschland liegt im internationalen Vergleich der Industrieländer weit zurück und er-

reicht bei weitem die vorgegebene Drei-Prozent-Quote für öffentliche Investitionen nicht. 

Die Früchte dieser Versäumnisse ernten wir jetzt: marode öffentliche Gebäude, überlas-

tete Verkehrsnetze, Investitionsblockaden bei den digitalen und energetischen Netzen, 

fehlende Planungs- und Umsetzungskapazitäten in den Behörden, schlechte Ausstattung 

der öffentlichen Verwaltungen... 

Die Mängel an staatlicher Daseinsvorsorge und bei der Infrastruktur treffen nicht alle Be-

völkerungsgruppen gleich. Arbeitnehmer*innen , wirtschaftlich schlechter gestellte und 

eher an der Peripherie lebende Menschen sind in wesentlich höherem Maße auf solche 

Angebote angewiesen. Finanzkräftige Personenkreise, nicht jedoch Menschen mit mittle-

ren und geringeren Einkommen, können sich das meiste privat erwerben, von Bildung 

über Mobilität und Sicherheit bis hin zu attraktivem Wohnraum. 

Öffentliche Investitionen und Daseinsvorsorge sind also einmal eine Frage der Gerechtig-

keit. Sie liegen jedoch gleichzeitig im wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Inte-

resse, um Arbeit effizienter einsetzen zu können und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schonen. 

 

d) Steuergerechtigkeit 

Die genannten Maßnahmen erfordern auf allen staatlichen Ebenen höhere Einnahmen. 

Eine neue, Steuerpolitik muss also diese Mehreinnahmen durch neue Steuergesetze und 

wirksameren Vollzug erbringen und gleichzeitig die Belastungen umschichten. Die Vor-

schläge sind altbekannt, aber deshalb nicht weniger richtig: Abflachung der Einkommen-

steuerprogression im Eingangsbereich, später einsetzender, aber höher ansteigender Spit-

zensteuersatz, Wiedererhebung von Vermögenssteuer und wirksamere Erbschaftsbesteu-

erung, umfassende Finanztransaktionssteuer, in sich schlüssige Neukonzeption des Drei-
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ecks Minijob - Ehegattensplitting - Familienmitversicherung bei der Krankenkasse. Letzte-

res hat zum Ziel, dass bei ordentlichen Erwerbseinkommen keine Nachteile für die Familie 

entstehen, wenn beide Partner Erwerbsarbeit leisten. 

 

e) Internationale Absicherung 

Die Zukunft der Arbeit entscheidet sich auch auf internationaler Ebene. Auf nationaler 

Ebene allein sind gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit nicht mehr durchzusetzen. Wer 

den Menschen etwas anderes vorgaukelt, täuscht sie über die realen Macht- und Produk-

tionsverhältnisse. Den Amazons, Googles, Blackrocks und Siemens kann man auf nationa-

ler Ebene nicht mehr auf Augenhöhe gegenübertreten. 

An der Steuerpolitik zeigt sich besonders deutlich, dass die öffentlichen Hände überall an 

Handlungsfähigkeit gewinnen müssen, wenn ein Mindestmaß an Gerechtigkeit erreicht 

werden soll. International agierende Unternehmen und Anleger können sich derzeit - teil-

weise auch legal - einer angemessenen Besteuerung entziehen, während kleinere Unter-

nehmen, die Arbeitenden und die VerbraucherInnen der Besteuerung auf nationaler 

Ebene unterworfen sind. 

Auch Lohn- und Sozialdumping lassen sich auf nationaler Ebene nicht bekämpfen, ebenso-

wenig Finanz- und Konjunkturkrisen. Die Europäische Union ist zwar nicht die Lösung an 

sich, kann und muss aber eine wichtigere und wirksamere Handlungsebene werden. Zu-

nächst muss sie aufhören, sich als europäische Agentur zur Durchsetzung neoliberaler 

Wirtschafts- und Finanzpolitik zu verstehen. Sie muss sich dem oftmals von ihr selbst pro-

pagierten Sozialmodell verpflichten und die „soziale Säule“ aufbauen. Vor allem geht es 
darum, nationale Politiken im Sinne der Bevölkerungsmehrheiten nicht zu konterkarieren, 

sondern zu flankieren. Soziale Mindeststandards, einheitliche Kapitalbesteuerung, trans-

nationale Investitionen, Wirtschaftsdemokratie und eine an sozialen und ökologischen Kri-

terien orientierte Handelspolitik sind einige Stichworte hierfür. 

 

3) Öffentlichkeits-ARBEIT 

Wer Politik aus der Perspektive von Arbeit machen will, muss dafür sorgen, dass die öf-

fentliche Debatte und die politischen Akteure und Akteurinnen diese Sichtweise wieder 

stärker einnehmen. Davon sind wir derzeit weit entfernt. Der Arbeitsbereich ist nicht nur 

eine Blackbox in den Talkshows, sondern auch in der Zukunftsdebatte der Sozialdemokra-

tie. Die „hart arbeitenden Menschen“ dürfen wir nicht den Neoliberalen und Rechtsextre-
men als Redewendung überlassen, wenn es darum geht, sie gegen noch schlechter ge-

stellte Personengruppen wie Langzeitarbeitslose oder Migranten auszuspielen. 

Wer gestalten will, braucht dafür auch das Personal in Gewerkschaften, Verbänden, Me-

dien und in den politischen Parteien. Redaktionsstuben und Parteien sind aktuell weitge-

hend frei von den Arbeitserfahrungen der Mehrheit. Es muss daher nicht verwundern, 

dass sich große Teile der Bevölkerung nicht mehr in unserer repräsentativen Demokratie 

vertreten fühlen. Daraus erwachsen Glaubwürdigkeitsdefizite und Misstrauen, gerade vor 

dem Hintergrund der Vorherrschaft neoliberaler Denkmuster. Dieser Mangel an Vertrauen 

berührt sehr stark das Verhältnis zum politischen System, zu Demokratie, Rechtsstaat und 

Freiheit. Er schafft Raum für Spalter und Hetzer. Im Ergebnis heißt das: wer unser Zusam-

menleben menschlicher gestalten, die Demokratie retten und ausbauen will, muss bei der 

und mit der Arbeit anfangen! 
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Der Bundesparteitag nimmt den Beschluss des Parteivorstandes mit dem Titel „Arbeit-So-

lidarität-Menschlichkeit“ zustimmend zur Kenntnis und fordert eine Weiterentwicklung 
der darin enthaltenen Positionen. 

 

Der vorliegende Beschluss des SPD-Parteivorstandes ist ein Quantensprung im Zuge der 

inhaltlichen Erneuerung der Partei. Er enthält wesentliche vorwärtsweisende Positionen, 

wie beispielsweise: 

- eine klare Zielbestimmung für höhere Löhne, vor allem durch einen höheren Mindest-

lohn und mehr Tarifbindung; 

- die rechtliche Absicherung neuer Erwerbsformen; 

- Schritte zu einer solidarischen Arbeitsversicherung einschließlich Qualifizierung, Abkehr 

von der bisherigen Hartz-IV-Logik; 

- Kindergrundsicherung als Schritt weg von der Idee der Bedarfsgemeinschaft; 

- Einstieg in eine neue Arbeitszeitdebatte. 

Zu begrüßen sind auch die veränderte Einordnung und Begründung der vorgeschlagenen 

Maßnahmen. Im Mittelpunkt steht die Gestaltung der Arbeitswelt unter veränderten Be-

dingungen. Es geht um die Stärkung der Rechte der arbeitenden Menschen, ein neues 

Verständnis von Sozialstaat aus der Perspektive derjenigen, die ihn brauchen - und das 

sind fast alle. 

 

Wir werden uns allen Versuchen widersetzen, diese Neupositionierung als ideologisch und 

schädlich für Konjunktur und Wirtschaftsentwicklung abzuqualifizieren. Gleichzeitig treten 

wir allen Verdächtigungen entgegen, es handle sich um reine Wahltaktik. 

Wir werden auch dafür sorgen, dass die Themen Arbeit und soziale Gerechtigkeit wieder 

im Mittelpunkt der politischen Debatte in Deutschland und Europa stehen. Ablenken gilt 

nicht. 

 

Der Bundesparteitag hält eine Präzisierung und Weiterentwicklung des jetzt vorgelegten 

Vorschlages vor allem an folgenden Punkten für erforderlich: 

 

1) Die SPD ist die Partei für alle Menschen, die von ihrer Arbeit leben. Es darf nicht der Ein-

druck entstehen, wir kümmerten uns nur um bestimmte Gruppen, beispielsweise jene 

vielleicht 40% der Beschäftigten, für die mobiles (Büro-)Arbeiten in Frage kommt oder die, 

die mit individuellen Rechten ausgestattet, ihre Bedürfnisse als Einzelpersonen durchset-

zen können. Deshalb müssen wir deutlich machen, dass wir auch den Arbeitsalltag der 

großen Mehrheit im Blick haben. Gleich, ob es um mobiles Arbeiten geht oder die Präsenz 

am Arbeitsplatz: wir brauchen den Ausbau kollektiver Gestaltungsmacht in den Betrieben, 

Verwaltungen und Einrichtungen. Es geht um mehr betriebliche Mitbestimmung, damit 
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wir die Rechte der einzelnen durchsetzen, konkurrierende Interessen ausgleichen und Re-

gelungen kontrollieren können. Als Beispiele seien nur die Erfassung, Verkürzung und Re-

gelungen der Arbeitszeiten und der Nichterreichbarkeit in der Freizeit genannt. Ohne Be-

triebsrat und betriebliche Vereinbarungen laufen diese Ansprüche ins Leere. Die bisheri-

gen Vorschläge für die Errichtung von mehr Betriebsräten reichen nicht aus, um auch die 

Mehrheit der Beschäftigten zu schützen, die bisher keine betriebliche Interessenvertre-

tung haben. Daher bedarf es gesetzlicher Regelungen, die solche Betriebe unter Zugzwang 

setzen, die keinen Betriebs- oder Personalrat haben, seien es behördliche Kontrollen, ge-

setzlich errichtete überbetriebliche, beispielsweise gewerkschaftliche Interessenvertre-

tungen, sei es der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen und Subventionen. Um Tarif-

flucht zu verhindern, um neue Beschäftigungsformen zu schützen und Umstrukturierun-

gen mitzugestalten, unterstreichen wir die Forderung nach Mitbestimmung der Betriebs-

räte in wirtschaftlichen Fragen. Die paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat wollen wir 

auf Betriebe und Unternehmen ab 1000 Beschäftigten ausweiten, und zwar auf alle Bran-

chen nach dem Montan-Modell. 

2) Mobiles und flexibles Arbeiten wirft komplexe rechtliche Fragen zum Schutz der Be-

schäftigten auf: Unfallversicherung, Schutz der Privatsphäre, geregelte Zeiterfassung, Ar-

beitnehmerdatenschutz, Reichweite und Umsetzung der Arbeitsstättenverordnung und 

einiges mehr. Diese Fragen sind im unmittelbaren Zusammenhang und unter Beteiligung 

der Sozialpartner, im Bedarfsfall gesetzlich, zu regeln. Die Arbeitnehmerschaft darf nicht 

zum Versuchskaninchen profitorientierter oder technikzentrierter Managementstrategien 

werden. 

3) Trotz einiger Erfolge wie bei der Brückenteilzeit wächst der Bereich prekärer Beschäfti-

gung mit Befristungen, Leiharbeit, Scheinselbständigkeit, Minijobs, tariffreien Zonen und 

prekärer unfreiwilliger Teilzeit weiter. Diesen Trend müssen wir endlich brechen und pre-

käre Arbeit weiter zurückdrängen und schließlich beseitigen. 

4) Beliebig dehnbare Arbeitszeitkonten, mobiles Arbeiten, generell wachsender Leistungs-

druck und zunehmende Stressfaktoren tragen hohe Risiken für die Gesundheit, vor allem 

auch in psychischer Hinsicht, in sich. Humanisierung der Arbeit, wirksamer Arbeits- und 

Gesundheitsschutz gehören zu den Kernpunkten moderner Arbeitspolitik. Das Urteil des 

EuGh zur verbindlichen Erfassung der Arbeitszeiten durch die Arbeitgeber ist daher unein-

geschränkt zu begrüßen und ohne Abstriche in nationales Recht umzusetzen. Betriebs- 

und Personalräte sind in die Lage zu versetzen, dies betrieblich zu regeln und zu kontrollie-

ren. Wo diese fehlen, ist die Kontrolle Aufgabe der zuständigen staatlichen Behörden, die 

entsprechend personell, technisch und fachlich auszustatten sind. 

5) Mehr Flexibilität und mobiles Arbeiten reichen nicht aus, um die Bedürfnisse der Be-

schäftigten nach generell kürzeren Arbeitszeiten zu befriedigen. Wir müssen einerseits die 

Schutzregelungen des Arbeitszeitgesetzes verteidigen und andererseits eine neue gesell-

schaftliche Debatte um Arbeitszeitverkürzung eröffnen. Flexibilität hat dort ihre Grenzen, 

wo sie Gefahren für die Gesundheit, problematische Lebensentwürfe, Vermittlungshemm-

nisse, Diskriminierungen und/oder Spaltung von Belegschaften hervorbringt. 

6) Ein wichtiges Element einer Debatte um Arbeitszeiten sollte sein, dass wir die zuneh-

menden Belastungen durch Entfernungen und Fahrzeiten zum und vom Arbeitsplatz, also 

das beruflich bedingte Pendeln, nicht mehr allein bei den Beschäftigten abladen. Wir wer-

den Anreize für die Arbeitgeber entwickeln, 

• mobile Arbeit im Einvernehmen mit den Beschäftigten und ihren Interessenvertretungen 

zu ermöglichen, 

• Arbeit zu dezentralisieren anstatt in den Metropolen zu konzentrieren, 
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• sich stärker für den Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme zu interessieren und 

• bezahlbare Wohnungen in der Nähe des Arbeitsplatzes zu schaffen. 

7) Qualifizierung ist für uns ein Kernelement der Arbeitswelt der Zukunft. Sie sollte nicht 

nur theoretisch allen offenstehen und nicht nur im Rahmen der Arbeitsversicherung recht-

lich gesichert sein. Qualifizierung muss Teil der betrieblichen Realität für alle werden. Das 

geht nur mit gesetzlichen Bestimmungen, die zeitliche (Freistellung), qualitative (Zertifizie-

rung im Rahmen einer echten vierten Säule des Bildungssystems) und finanzielle Ansprü-

che der einzelnen Beschäftigten regeln. Die flächendeckende Finanzierung wollen wir 

nicht durch neue steuerliche Subventionen an die Unternehmen mit der Gießkanne si-

cherstellen, sondern durch eine gesetzliche Umlage, die sich an der Größe und Ertrags-

kraft der Unternehmen orientiert und mit der Bildung regionaler oder branchenbezogener 

Fonds auch Beschäftigten kleinerer und mittlerer Betriebe die Teilnahme an hochwertigen 

Weiterbildungsangeboten ermöglicht. 

8) Der gesetzliche Mindestlohn muss armutsfest werden. Bei Vollzeitbeschäftigung bedeu-

tet das ein Nettomonatseinkommen oberhalb der Armutsgrenze, also oberhalb von 60% 

des Medianlohnes (mathematischer Durchschnittswert). Daraus müssen sich auch ein ALG 

I und nach 45 Versicherungsjahren eine Rente jeweils oberhalb der Grundsicherung ablei-

ten. Deshalb brauchen wir eine dynamische Anpassung dieser absoluten Untergrenze. 

9) Wir teilen die Auffassung, dass das bestehende System der Grundsicherung am Arbeits-

markt grundlegend geändert werden muss. Es entwertet Erwerbsbiografien und Lebens-

leistungen, stellt Arbeitsuchende unter Generalverdacht, übt Druck auf Löhne und Arbeits-

bedingungen aus, verursacht Ausgrenzung und Abstiegsängste. Auch spaltet es mental, 

sozial und politisch die Gesellschaft. Eine längere Bezugsdauer von ALG I mit verbesserten 

Qualifizierungsmöglichkeiten und auch mehr Förderung für Langzeitarbeitslose sind der 

richtige Weg. Allerdings dürfen wir mit dem Begriff „Bürgergeld“ für die bisherigen Hartz 
IV- Leistungen keine falschen Vorstellungen wecken, sondern sollten die Regelungen beim 

ALG II viel deutlicher verbessern. Dieses muss, da es an Menschen gezahlt wird, die dem 

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, deutlich, mindestens 25%, über der Grundsicherung 

liegen und den Arbeitsuchenden individuell, also ohne Einbezug einer „Bedarfsgemein-
schaft“, zur Verfügung stehen. Die bisherigen Regelungen zur Bedürftigkeitsprüfung sind 
generell in Frage zu stellen und nicht nur für zwei Jahre. Langzeitarbeitslose sind wieder 

mit Beiträgen in die Rentenversicherung einzubeziehen. Arbeitsvermittlung hat zur Be-

kämpfung von Lohndumping die Arbeitsbedingungen für zumutbare Arbeit zu prüfen. 

10) Soweit es sich nicht um beitragsgedeckte Leistungen der Arbeitslosenversicherung o-

der um Ausbildungsumlagen handelt, geht es bei den geforderten Maßnahmen und Sozial-

transfers um Zukunftsinvestitionen (Erhalt und Verbesserung des „Humankapitals“, Erhö-
hung der Erwerbstätigenquote, Ausbau der Fachkräftebasis, gesellschaftlicher Zusammen-

halt). Dies hat der Staat im Interesse des Gemeinwohls zu organisieren und daher über 

Steuern zu finanzieren. Ein neues sozialdemokratisches Steuerkonzept zielt daher auf eine 

sozial gestaltete Verbreiterung der Einnahmebasis ab und sucht dafür neue Mehrheiten. 

 

Die Arbeit der Zukunft muss Gute Arbeit sein. Das Recht auf Arbeit ist ein Recht auf gute 

Arbeit. 
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Es sind bewegten Zeiten, in denen wir leben. Wir befinden uns in einer spannenden und 

sehr gegensätzlichen Phase unserer Geschichte. 

Die Welt verändert sich vor unseren Augen, bedrohlich und verheißungsvoll zugleich. Ein 

globaler Markt von nie gekannten Ausmaßen ist entstanden, ein fieberhafter, wissen-

schaftlich-technischer Fortschritt verändert unsere Lebens- und Arbeitswelt, drohende 

ökologische Zerstörungen erfordern den Umbau von Wirtschaft und Industrie. 

Klimawandel, Energiewende, Elektromobilität, Globalisierung, Industrie 4.0, Digitalisie-

rung, Demografie, und vieles mehr verändern erheblich alle Bereiche unserer Wirtschaft 

und Gesellschaft und reichen tief in unseren Alltag hinein. 

Es gilt, die tief greifenden Umbrüche in Arbeitswelt und Gesellschaft, die wir gegenwärtig 

erleben, sozial gerecht, wirtschaftlich vernünftig und im Interesse der Beschäftigten zu ge-

stalten. Das Leitmotiv der AfA „Für Arbeit und soziale Gerechtigkeit!“ muss weiter gelten, 
denn für diese beiden nach wie vor aktuellen Ziele engagieren sich Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten seit über 150 Jahren. Wir werden in Zukunft noch stärker dafür 

kämpfen müssen, dass wir unserem Ziel einer menschlichen, solidarischen und vielfältigen 

Gesellschaft näherkommen. 

Überlassen wir den Wandel allein den Gesetzen von Markt und Profit, wird dieser Prozess 

nicht gelingen. Damit Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen im Wandel nicht unter die 

Räder geraten, bedarf es einer zielgerichteten politischen Gestaltung aller Prozesse. 

In den nächsten Jahren und Jahrzehnte müssen diese dynamischen Veränderungsprozesse 

in geordnete Bahnen gelenkt werden, damit sie zur Verbesserung der Lebens- und Ar-

beitsbedingungen der Menschen beitragen, statt noch mehr Unsicherheit, Ungleichheit 

und Ungerechtigkeit auszulösen. 

Wir brauchen eine neue Strategie für eine gute Arbeitswelt: 

Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen! Reguläre Arbeitsverhältnisse mit guten Bedingun-

gen und einer besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, eine hohe Tarifbindung, Qua-

lifizierungschancen- und rechte und eine starke Mitbestimmung sollenselbstverständlich 

sein. Eine neue Arbeitsmarktpolitik in Verbindung mit einem sozial, ökologisch und demo-

kratisch gestalteten technologischen und demografischen Wandel soll den Weg in eine Ar-

beitswelt, Wirtschaft und Gesellschaft eröffnen, in der die Menschen sichere Zukunftsper-

spektiven haben, ihr Leben verlässlich und selbstbestimmt planen können, in der soziale 
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Gerechtigkeit herrscht und das Zusammenleben durch Weltoffenheit, Vielfalt und Solidari-

tät geformt ist. 

Das ist die Chance, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie in 

Deutschland und Europa zu sichern. 

Wir wollen eine soziale, ökologische und demokratische Transformation. Dazu brauchen 

wir Investitionen in neue Technologien und Zukunftsarbeitsplätze, in eine moderne Infra-

struktur, in Regional- und Strukturpolitik und vor allem in Qualifizierung, um den Beschäf-

tigten eine Brücke in die neue Arbeitswelt zu bauen. Berufliche Weiterbildung ist dabei ein 

entscheidender Schlüssel, um den Wandel aktiv und im Sinne der Beschäftigten zu gestal-

ten. Sie eröffnet Chancen und bietet Schutz. 

Die Arbeitgeber in Industrie und Dienstleistung müssen ihre Strategien zur Bewältigung 

des Wandels offenlegen und sie müssen ihre Belegschaften an der Gestaltung der Verän-

derungen beteiligen. 

Wir brauchen stärkere Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte, damit be-

triebliche Zukunftsvereinbarungen, die mittel- und langfristige Investitionsentscheidun-

gen, Standortsicherung, Kündigungsschutz und verbindliche Personal- und Qualifizierungs-

planung- und Entwicklung beinhalten, wenn nötig auch erzwingbar vereinbart werden 

können und damit unsichere Arbeitsverhältnisse wie Leiharbeit und Befristungen einge-

dämmt werden. 

Wir unterstützen die Ziele des DGB für eine Politik des sozialen Fortschritts, 

• die allen Menschen den Zugang zu guter und sicherer Arbeit sowie sozialer Sicherheit 

garantiert und sich dafür auf eine funktionierende Sozialpartnerschaft und eine hohe Ta-

rifbindung stützt 

• die die Würde des Menschen im Arbeitsleben durchsetzt, indem sie prekäre Beschäfti-

gung und Ausbeutung bekämpft, unfreiwilligen Formen atypischer Beschäftigung ein Ende 

setzt und dadurch die bestehende Spaltung des Arbeitsmarktes überwindet 

• die durch einen starken Sozialstaat, ein inklusives Bildungssystem, handlungsfähige 
staatliche Einrichtungen und eine umfassende öffentliche Daseinsvorsorge für gleichwer-

tige Lebensverhältnisse und Sicherheit sorgt 

• die den demografischen Wandel so gestaltet, dass in der Arbeitswelt und in der Rente 
ein Altern in Würde möglich ist 

• die den digitalen Wandel für sozialen Fortschritt nutzt und den Einsatz der neuen Tech-

nologien darauf ausrichtet, den Menschen mehr Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben 

zu ermöglichen 

• die angesichts des Wertewandels und der fortschreitenden Pluralisierung von Lebenssti-

len und –entwürfen dafür sorgt, dass die Beschäftigten über weitreichende Mit- und 

Selbstbestimmungsrechte bei der Gestaltung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen verfü-

gen 
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• die, basierend auf dem Konzept einer gerechten Strukturentwicklung, die internationa-

len, europäischen und deutschen Klimaschutzziele sozialverträglich und nachhaltig um-

setzt 

• die sich darauf verpflichtet, die Globalisierung und europäische Integration fair und soli-
darisch zu gestalten 

• die die Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten beendet und faire Mobilität 

sichert, indem sie den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ auf 
dem europäischen Arbeitsmarkt uneingeschränkt durchsetzt, die gesellschaftlichen Teilha-

bechancen von Menschen mit Migrationshintergrund verbessert und das deutsche System 

zur Zu- und Einwanderung von Erwerbstätigen grundlegend reformiert 

• die in Deutschland und Europa für die Unantastbarkeit des Grundrechts auf Asyl und für 
die Einhaltung der UN-Flüchtlingskonvention eintritt und dafür Sorge trägt, dass Geflüch-

tete in Arbeitsmarkt und Gesellschaft integriert werden. 

Unsere Forderungen 

Angesichts des vor uns liegenden Wandels und der beschriebenen Situation fordern wir 

I. Bekenntnis zur Industrie 

Kleine und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der Volkswirtschaft. Ob Friseur o-

der Elektriker, ohne die mittelständischen Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe gibt es 

keinen Wirtschaftsaufschwung. Der Mittelstand, als Stütze der Wirtschaft und Gesell-

schaft ist in vielen Bereichen der wichtigste Arbeitgeber. Weitere Wirtschaftsbereiche wie 

Handel und Gesundheit kommen dazu. Allerdings ist nach wie vor die Industrie die Grund-

lage für die Beschäftigung von Millionen von Menschen in Deutschland. Im Zentrum guter 

Industriepolitik stehen für uns stabile Arbeitsplätze und gute tarifvertraglich abgesicherte 

Arbeitsbedingungen. 

Die SPD muss sich an allen Stellen dafür einsetzen und ihre politisch Verantwortlichen 

müssen dafür sorgen, 

• dass die Industrie wieder in den Mittelpunkt der politischen Debatte rückt, denn sie si-

chert Millionen gut bezahlte, tarifgebundene und mitbestimmte Arbeitsplätze. 

• dass Herausforderungen insbesondere der Digitalisierung und des Klimawandels mit 

Technologien „Made in Germany“ und mit „Guter Arbeit“ bewältigt werden. Diese Chan-

cen sind sicherzustellen. 

• Dass die Erschließung zukunftsträchtiger Geschäftsfelder mit einer klimagerechten 

Transformation und mit „Guter Arbeit“ einhergeht 

II. Wirksame finanzpolitische Maßnahmen 

Investitionen in die infrastrukturellen Rahmenbedingungen des sozial-ökologischen Struk-

turwandels werden mit den derzeitigen fiskalpolitischen Spielräumen nicht zu finanzieren 

sein. Eine Abkehr von der schwarzen Null ebenso wie eine gerechtere Besteuerung von 
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höheren Einkommen und Vermögen müssen Grundlage einer nachhaltigen Investitionspo-

litik werden. 

Die Vermögensteuer ist wiedereinzuführen. Um eine gerechte Lastenverteilung zu errei-

chen, ist es erforderlich, 

• die Freibeträge für die Vermögensteuer zu erhöhen, z.B. auf 1 Mio. € für natürliche Per-
sonen, 

• die Bewertung der verschiedenen Vermögensarten (Grundvermögen, Land- und fort-

wirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen, sonstiges Vermögen) anzugleichen. 

• Eine Vereinfachung der Wertermittlung für den gemeinen Wert im Wege einer Pauscha-
lierung zu schaffen. 

• Die Tarifbelastung in Schritten einzurichten, nach Leistungsfähigkeit: 1 vH ab 1 Mio. € 
steuerpflichtigem Reinvermögen, danach 1,5 vH bis 20 Mio. €, 1,75 vH ab 100 Mio. € steu-
erpflichtigem Reinvermögen. 

Auf den Handel mit Wertpapieren mit Wertpapierkennnummer soll eine Finanztransakti-

onssteuer erhoben werden. Der Wertpapierhandel mit Aktien / Anleihen sowie der Deri-

vatehandel soll im Wege einer Abzugssteuer der Besteuerung unterworfen werden. 

III. Strukturpolitische Maßnahmen durch Land und Bund 

Die politischen Gremien haben darauf hinzuwirken, dass nachfolgende Maßnahmen 

durchgeführt werden: 

Deutschland muss sich an die Spitze des Strukturwandels stellen, um in den zentralen 

Technologiefeldern führend zu bleiben. Dies erfordert stärkere Investitionen und eine 

konsequente staatliche Forschungsförderung. 

Die Politik muss Investitionen in großem Maßstab planen und fördern. Nicht nur in der öf-

fentlichen Infrastruktur, sondern auch bei privaten Investitionen. Bessere Rahmenbedin-

gungen für Industrie- und Großprojekte statt immer bürokratischere Reglementierungen 

und steigenden Kosten. 

Insbesondere brauchen wir 

• Auflegung bzw. Einrichtung von Strukturfonds durch Land bzw. Bund 

Der Staat muss Verantwortung für die Beschäftigung in den betroffenen Branchen und Re-

gionen übernehmen und frühzeitig Chancen und Risiken der Transformation zur klima-

neutralen Produktion im Sinne der Beschäftigten gestalten. Dazu gehören insbesondere 

Strategien für „Gute Arbeit“, die Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungenund Qualifi-

kationen sowie einer entsprechenden Bezahlung fördern und prekäre Beschäftigung be-

kämpfen. 

Für Regionen, die vom Strukturwandel besonders betroffen sind, weil sie zum Beispiel 

stark von der Automobilindustrie oder anderen spezifischen Branchen und Wirtschafts- 
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oder Dienstleistungsbereichen abhängen, müssen Strukturfonds aufgelegt werden, um die 

Veränderungen abzufedern. Zur erfolgreichen Gestaltung von Strukturentwicklung und 

Vermeidung von Strukturbrüchen wird die Einrichtung von sogenannten Regionalfonds für 

die Regionen, die besonders mit den Auswirkungen der Transformation zu kämpfen haben 

benötigt. 

• Aufbau von Regionalbeiräten 

Zur Umsetzung und zur Entscheidung der Mittelverwendung aus den Regionalfonds muss 

eine Beteiligungsstruktur mit Regionalbeiräten aufgebaut werden. Über den Regionalbei-

rat müssen die zuständigen Gewerkschaften und weitere relevante Akteure vor Ort einge-

bunden werden. Den Regionalbeiräten obliegt es, auf Basis von regionalen Entwicklungs-

konzepten, eine Priorisierung der Projekte vorzunehmen. 

• Neuausrichtung der Unternehmensförderung 

Qualitative Aspekte von Guter Arbeit sind in die Förderrichtlinien zu integrieren 

Viele der in den jeweiligen Industriesektoren von transformationsbedingten Strukturbrü-

chen bedrohten Arbeitsplätze sind – durch Tarifvertrag und Mitbestimmung bedingt – 

‚Gute Arbeitsplätze‘. 

Deutschland wird die transformationsbedingten Strukturbrüche wirtschaftlich und ohne 

gesellschaftspolitische Verwerfungen nur meistern können, wenn das Prinzip Guter Arbeit 

hochgehalten wird. Ein Staat, der sich im Rahmen der eigenen industriepolitischen Neu-

ausrichtung nicht darum kümmert, dass Gute Arbeit auch in einer digitalisierten und de-

karbonisierten Industrie zum wesentlichen Element der Arbeitsbeziehungen wird, ver-

kennt den Wert von Tarifbindung und Mitbestimmung für den sozialen Zusammenhalt so-

wie für die wirtschaftliche Innovationsstärke der deutschen Industrie und ihrer Beschäftig-

ten. 

EU, Bund und Bundesländer geben jährlich erhebliche finanzielle Mittel aus, um auf viel-

fältige Weise Unternehmen zu unterstützen. Bei der Mittelvergabe spielen hingegen (mit 

Ausnahme der GRW in Ostdeutschland) qualitative Aspekte der geförderten Arbeitsplätze 

– z.B. Arbeitsbedingungen, Tarifbindung oder Akzeptanz der betrieblichen Mitbestimmung 

und der Unternehmensmitbestimmung – keine Rolle. 

Es gilt in jedem Programm, das an die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen gekop-

pelt ist, qualitative Aspekte von Guter Arbeit in die Förderrichtlinien zu integrieren. Dazu 

gehören nicht nur die zuschussbasierte Vergabe von Beihilfen und Fördermitteln über die 

Wirtschafts- und Strukturförderprogramme, sondern auch die kreditbasierte Förderung 

über nationale Förderbanken, wie z.B. über die KfW oder die Europäische Investitions-

bank. 

• Mitbestimmte Unternehmensförderung umsetzen 

Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen werden in die Kontrolle wirt-

schafts- und strukturpolitischer Fördermaßnahmen bislang nicht einbezogen. Dies ist inak-

zeptabel, weil das struktur- und wirtschaftspolitische Handeln des Staates u.a. mit be-

schäftigungspolitischen Argumenten begründet wird. Gewerkschaften und Betriebsräte 
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haben die Kompetenz, zu überprüfen, ob Arbeitnehmerschutzrechte – die per Gesetz fest-

geschrieben sind – in dem zu fördernden Betrieb eingehalten werden. Insofern wäre es 

nur konsequent, wenn die Beteiligung der Gewerkschaften und der Betriebsräte verpflich-

tend für alle Maßnahmen der nationalstaatlichen und europäischen Wirtschaftsförderung 

eingebunden werden. Es gilt, ein Verfahren zu entwickeln, das Unternehmen verpflichtet, 

an allen Standorten Betriebsräte über beantragte Subventionen zu informieren und das 

alle Subventionen gewährende Stellen verpflichtet, vor Bewilligung die Arbeitnehmerver-

treter über ihre Gewerkschaften anzuhören und zu beteiligen. 

IV. Öffentliche Auftragsvergabe an Kriterien Guter Arbeit ausrichten 

Das öffentliche Auftragswesen bietet dem Staat ein großes ökonomisches Steuerungs-po-

tenzial, um gute Arbeitsbedingungen zu fördern. In der Praxis werden die hiermit verbun-

denen Möglichkeiten derzeit jedoch nur eingeschränkt genutzt. Dies gilt sowohl für die 

vergabespezifischen Mindestlöhne als auch für die Regelungen zur Tariftreue. Bei den Ta-

riftreueregelungen erwartet die IG Metall zu Tariftreuevorgaben zurückzukehren, die sich 

auf repräsentative Tarifverträge beziehen. Die IG Metall fordert eine gesetzlich stärkere 

Bindung zur Tariftreueregelung sowie zu Kriterien unbefristeter Beschäftigung, Ausbildung 

und Standortperspektiven bei Auftragsvergaben auf Bundes-, Länder- und Kommunal-

ebene. 

V. Unternehmensmitbestimmung und betriebliche Mitbestimmung stärken 

• Zukunfts- und ggf. Restrukturierungskonzepts 

Die Betriebsräte sollen darüber hinaus ein eigenständiges Recht auf Erstellung eines Zu-

kunfts- und ggf. Restrukturierungskonzepts mit externer Beratung erhalten. 

• Zwingendes Mitbestimmungsrecht beim Interessenausgleich und bei Beschäftigungssi-

cherungsmaßnahmen 

Die Mitbestimmung von Betriebsräten bei Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung, bei 

Betriebsänderungen (Umorganisation, Produktionsverlagerungen, Beschäftigungsabbau) 

ist zu erweitern und durch ein zwingendes Mitbestimmungsrecht beim Interessenaus-

gleich zu stärken. 

Maßnahmen der Beschäftigungssicherung, z.B. eine Beschäftigungs- und Qualifizierungs-

gesellschaft, muss als Teil des Sozialplanes vom Betriebsrat durchgesetzt werden können. 

• Erweiterung der Widerspruchsgründe 

Die Widerspruchsgründe bei Kündigungen, z.B. bei Entlassungen trotz „schwarzer Zahlen“, 
sind zu erweitern. 

• Industriepolitische Handlungsmöglichkeiten in KMU stärken 

Die Gestaltung des Wandels kann ohne das Know-how und die Mitwirkung der Betriebs-

räte und Beschäftigten nicht gelingen. Die zeitlich und personellen Ressourcen von Be-

triebsräten sind aber insbesondere in der mittelständischen Industrie begrenzt. Die kom-

plexen Fragen und Zusammenhänge im betrieblichen Kontext erfordern jedoch vielfach 
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Expertise und Manpower, die nicht-freigestellte oder kleinere Gruppen von Betriebsräte 

nicht aufbringen können. 

Wir brauchen eine Beratung für Arbeitnehmervertreter bei 

• der Aufstellung von Zukunftsperspektiven. 

• der Neuausrichtung bestehender Geschäftsmodelle. 

• den unternehmenspolitisch-strategischen Konzernentscheidungen. 

• den Restrukturierungsentscheidungen mit übersteigerter Renditeerwartung. 

Gerade Betriebsräte in KMU sollten, angesichts der oft sehr begrenzten personellen und 

finanziellen Ressourcen, von einem entsprechenden Beratungsfonds profitieren. Hinzu 

kommt, dass gerade bei klein- und mittelständischen Unternehmen die Gefahr am größ-

ten ist, hinsichtlich der zukünftigen Transformationsprozesse abgehängt zu werden. Daher 

fordert die IG Metall von der Bundesregierung einen Beratungs- und Qualifizierungsfonds 

für Betriebsräte, um mit dem Arbeitgeber auf Augenhöhe über die ggf. erforderlichen 

Maßnahmen im Betrieb zu verhandeln. 

• Stärkung der Wirtschaftsdemokratie 

Als Gegenkonzept zur Finanzmarktliberalisierung bedarf es einer Stärkung der Wirtschafts-

demokratie. Mitbestimmung ist ein Pluspunkt im deutschen System und leistet ihren Bei-

trag zur nachhaltigen Gestaltung unserer Industrie. Sie wirkt im Interesse der Beschäftig-

ten auf die Unternehmenspolitik ein und stärkt so mittel- bis langfristige Investitionsent-

scheidungen, die für Innovationsprozesse von großer Bedeutung sind. Eine Gestaltung der 

industriellen Beziehungen nach wirtschaftsdemokratischen Prinzipien ist nicht nur in den 

Betrieben, sondern auch in Branchen bzw. in Clustern und darüber hinaus erforderlich. 

• einen Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung, sowie eine härtere Bestrafung von Be-

hinderung gewerkschaftlicher Arbeit 

• Mitbestimmung auf allen gesellschaftlichen Ebenen, als Erstes durch die volle Mitbe-

stimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten des § 106 (3) BetrVG und in allen personel-

len Angelegenheiten der Betriebsräte im BetrVG 

• Paritätische Mitbestimmung durch entsprechende Änderung der Mitbestimmungsge-

setze, ab 500 Arbeitnehmer. 

• die Verhinderung der Zergliederung der Betriebe in viele kleine neue Firmen. Beschäf-

tigte dürfen durch Umstrukturierung nicht entrechtet werden. 

• die Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte mit Blick auf die 

Digitalisierung 

• mehr zeitgemäße Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte bei einem stärkeren Beschäf-

tigten-Datenschutz 
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• Regelungen, die das Erstellen von Algorithmen mitbestimmungsfähig machen und ge-

währleisten, dass sie sich nicht vollkommen vom menschlichen Willen entfremden 

• Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und andere Arbeitsgesetze müssen unter ande-

rem durch Senkung der Schwellenwerte mehr Mitbestimmung in KMU-Betrieben ermögli-

chen. 

• Kirchliches Arbeitsrecht dem Gesetzlichen gleichstellen 

VI. Transformationskurzarbeitergeld als Beschäftigungsbrücke einführen 

Dringend erforderlich ist auch ein Transformationskurzarbeitergeld. Wenn durch den 

Strukturwandel Arbeitsvolumen wegbricht, können die Beschäftigten mit diesem neuen 

arbeitsmarktpolitischen Instrument in einem Betrieb gehalten und zugleich für die Arbeit 

an neuen Produkten geschult werden. 

Es geht um eine Verlängerung der Bezugsdauer, um anerkannte Qualifizierungsabschlüsse 

erreichen zu können, andererseits um die Weiterentwicklung zur Arbeitsplatzsicherung 

bei Strukturbrüchen durch die den Wandel in der Arbeitswelt. Das weiter entwickelte T-

KUG kann dazu beitragen, dass der Wandel nicht zu Entlassungen führt, sondern die Wei-

terbeschäftigung im Betrieb in den Mittelpunkt stellt. 

VII. Gleichwertige Lebensverhältnisse sichern gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Herkunft darf nicht über die Lebenschancen von Menschen entscheiden. Gleichwertige Le-

bensverhältnisse schaffen die Voraussetzungen für ein solidarisches Land und sichern den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jeder, egal wo er wohnt, hat den Anspruch auf gute Bil-

dung und Ausbildung, bezahlbaren Wohnraum, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

schnellem Internet, Mobilität und ärztlicher Versorgung usw. Mit den Ergebnissen der 

Kommission ‚Gleichwertige Lebensverhältnisse‘ legt die Bundesregierung einen Plan vor, 
wie wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herstellen können. Dabei müssen 

alle Akteure miteinbezogen werden. 

Reform der Hartz IV Gesetze: Die Bundesagentur für Arbeit muss zur Bildungsagentur um-

gestaltet werden. Aus- und Weiterbildung und Umschulungsmaßnahmen müssen Priorität 

haben. Auf Weiterbildung- und Umschulungsmaßnahmen muss es einen Rechtsanspruch 

geben. 

Der Bezug von Alg 1 muss 3 Jahre gewährleistet sein. Innerhalb des ersten Jahres wird 

eine adäquate Bildungsplanung mit den Betroffenen vorgenommen. Die Interessen der 

Betroffenen stehen im Vordergrund. Sanktionen werden nur noch verhängt, wenn Be-

troffene eine geeignete berufliche Bildungsmaßnahme oder nach einer solchen Bildungs-

maßnahme, eine ihrem Beruf- und Ausbildungsstand gemäße Arbeit ablehnen. Ableh-

nungsgründe sind Leiharbeit und eine Entlohnung unterhalb der ortsüblichen durch-

schnittlichen Tarife. Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt wird abgeschafft. Das volle 

Arbeitslosengeld in Höhe von 95% des Nettogehaltes wird gezahlt solange der/die Arbeits-

kraftbesitzer/in sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme befinden und ein Jahr nach 

dieser Maßnahme. Es heißt dann Bildungsgeld. Danach 85% des ehemaligen Nettolohnes. 

Sanktionen werden nur nach den o.g. Ablehnungen verhängt und dürfen nur bis zu 68 % 
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des Nettogehaltes verhängt werden, die Kosten der Unterkunft müssen in der tatsächli-

chen Höhe gesichert sein, ebenso der Lebensunterhalt nach einem angemessenen Waren-

korb. 

VIII. Arbeitsbedingungen 

• Änderungen der gesetzlichen Regelungen zu Arbeitszeit: 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur vollumfänglichen Dokumentations-pflicht 

der Arbeitszeit muss umgehend in nationales Recht umgesetzt werden. Wir fordern dem-

entsprechend eine Konkretisierung der gesetzlichen Regelung zur Erfassung von Arbeits-

zeit, um die Umgehungsstrategien der Unternehmen bei der Arbeitszeiterfassung wirksa-

mer zu verhindern. Denn die Erfassung von Arbeitszeiten ist die Voraussetzung dafür, dass 

Gesetzesverstöße verhindert, Arbeitszeiten vergütet oder ausgeglichen werden können 

und die Beschäftigten stärker selbst über ihre Arbeitszeiten bestimmen können. 

Als Grundsatz muss ebenso gelten: Arbeit umfasst alle arbeitsvertraglichen Tätigkeiten, 

die online oder offline am Arbeitsplatz oder außerhalb der Arbeitsstätte im Auftrag und 

auf Veranlassung des Arbeitgebers im Rahmen der vereinbarten Arbeitsaufgabe erledigt 

werden. 

Alle Arbeitszeiten sind zu erfassen, durch Freizeitausgleich abzugelten oder zu vergüten. 

Die gesetzliche Maximalarbeitszeit ist kurzfristig auf grundsätzlich acht Stunden pro Tag 

und 40 Stunden pro Woche festzulegen. 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit kann auch so vereinbart werden, dass der 

Durchschnitt über einen Zeitraum von nicht mehr als 3 Monaten 40 Arbeitsstunden be-

trägt. 

Mittelfristig ist die 35-Stundenwoche als gesetzliche Normalarbeitszeit festzulegen. 

• Neudefinition von Arbeitnehmerstatus und Arbeitsverhältnis 

• einen armutsfesten Mindestlohn - ohne Ausnahmen und mit wirkungsvollen Kontrollen 

bei entsprechender Ausstattung mit Kompetenzen und Personal 

• die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung sowie die Einschränkung der Befristungs-

gründe 

• die Einführung der befristeten Teilzeit mit einem Rückkehrrecht zur alten Arbeitszeit 

• die Reform der Minijobs auf Basis des DGB-Modells - Die Privilegierung von Minijobs 

muss beendet werden. Und es bedarf klarer Kriterien zur Abgrenzung zwischen abhängi-

ger Beschäftigung und (Solo)-Selbständigkeit. 

• eine intensivere und praxistaugliche Bekämpfung des Missbrauchs von Leiharbeit, Werk-

verträgen und Scheinselbstständigkeit. Der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 

gleichen Ort muss eingehalten werden. 
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• die Erhöhung der Tarifbindung, beispielsweise durch die Vereinfachung der Allgemein-

verbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, u. A. durch Mehrheitserfordernis bei der Ab-

lehnung eines entsprechenden Antrags und der Nachwirkung von Tarifverträgen bei Aus-

gründungen, Organisationsänderungen oder Verlassen des Tarifbereichs durch den Arbeit-

geber. 

• die Durchsetzung von Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt durch wirksame Kon-

trollen des Arbeits- und Sozialrechts sowie eine bessere und bundesweite Koordinierung. 

ein besserer arbeits- und sozialrechtlicher Rahmen für sichere Arbeit. 

• Präzisierung des Vergaberechts zum Schutz von Arbeits- und Sozialstandards, insbeson-

dere bei Personalübergang bei Bahn und Bus 

• Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshin-

tergrund und Reformierung des deutschen Systems zur Zu- und Einwanderung von Er-

werbstätigen 

• Vereinbarkeit 

– die Einführung der Familienarbeitszeit für Eltern und pflegende Angehörige, die als 

Lohnersatzleistung ausgestaltet werden soll. Damit Beschäftigte sich insbesondere neben 

der Arbeit der Pflege von Angehörigen widmen können, muss die Pflegezeit so weiterent-

wickelt werden, dass sie auch für Menschen mit geringeren Einkommen zugänglich wird. 

– die Einführung der Wahlarbeitszeit (Wahlarbeitsgesetz) 

– einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder bis zum 10. Lebensjahr, so-

wie für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf 

– gebührenfreie Kita-Plätze 

– bis zur Verwirklichung der Gebührenfreiheit, die steuerliche Gleichbehandlung von Ar-

beitgeberzuschüssen zu Hortplätzen mit denen für Kita-Plätze 

• Entgeltgleichheit 

– die Weiterentwicklung des Lohntransparenzgesetzes zu einem Entgeltgleichheitsgesetz, 

in alle Beschäftigten erfasst werden, verbindliche Kriterien für Prüfverfahren, verbindliche 

Verfahren zur Herstellung der Entgeltgleichheit und zur Bewertung gleichwertiger Arbeit 

sowie ein Verbandsklagerecht vorgesehen werden 

– von den Tarifvertragsparteien ihre Tarifverträge auf direkte und indirekte Diskriminie-

rung zu überprüfen und diskriminierungsfrei auszugestalten 

– die Aufwertung sozialer Berufe 

– ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, mit dem der Anteil der Frauen in allen 

Unternehmensebenen gesteigert wird 
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– eine feste Quote für börsennotierte oder mitbestimmte Unternehmen für Vorstände 

und Aufsichtsräte, mit dem Ziel in zwei Schritten Parität zu erreichen 

• Langzeitarbeitslosigkeit/Benachteiligte 

– einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, sowie die finanzielle Förderung der 

regionalen Arbeitsmärkte 

– die Einführung der Bürgerversicherung Gesundheit und Pflege 

– mehr bezahlbaren Wohnraum durch einen deutlichen Ausbau des sozialen und genos-

senschaftlichen Wohnungsbaus und gezielt für Studierende und Auszubildende 

– Sanktionen für Arbeitslose auf Nutzen und Wirkung überprüfen 

– die Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Welt 

– Konzepte für geflüchtete Menschen 

– die Paritätische Finanzierung der Sozialversicherung 

• Digitalisierung 

– Die Erfassung und Auswertung von Daten, darf einen Nutzer nicht für einen unverhält-

nismäßig geringen Nutzen, enteignet werden. Der Erwerb von Daten allein über AGB, 

muss ausgeschlossen werden, das Eigentum an Daten muss definiert und gewährleistet 

werden. Die ökonomische Nutzung von Daten ist an den Besitzer/Erzeuger der Daten zu 

koppeln und wird generell wie eine normale Ware behandelt. Das Recht zur Nutzung von 

Daten muss final immer beim Erzeuger der Daten liegen. 

– die Regulierung der Plattformarbeit 

– Die in der EU-Datenschutzgrundverordnung vorgesehene Möglichkeit, ein spezielles Be-

schäftigtendatenschutzgesetz zu erlassen, muss genutzt werden und ist einzuleiten. Ziel 

muss sein, das bestehende nationale Schutzniveau zu erhalten und insbesondere den Her-

ausforderungen der Digitalisierung zu begegnen. Es muss gewährleistet sein, dass Daten-

schutzbeauftragte unabhängig sind, ausreichend mit Ressourcen ausgestattet und über 

wesentliche Vorgänge informiert werden. Transparenz ist für Betroffene herzustellen. Die 

Verletzung des Datenschutzes muss gravierende Strafen zur Folge haben. Sanktionen müs-

sen deutlich spürbar sein, um Nachlässigkeiten oder Missbräuche zu vermeiden. 

IX. Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Erforderlich ist auch eine Modernisierung des Arbeitsschutzes, die sicherstellt, dass die Be-

schäftigten nicht an der „elektronischen Leine“ hängen, d.h. nicht immer und überall auf 
ihre Arbeitskraft zugegriffen werden kann. Höchstgrenzen bei der Arbeitszeit und der 

Schutz vor psychischen Belastungen sind auch in der „Arbeitswelt 4.0“ ein Muss. Kurz: Wir 

brauchen eine neue und ganzheitliche Humanisierung der Arbeitswelt! 
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• Die für alle Arbeitgeber bestehende Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen 

und entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen zu dokumentieren, muss von weiteren 

Maßnahmen flankiert werden, um bestehende Umsetzungsdefizite abzubauen. Die erfor-

derlichen Maßnahmen reichen von einer weiteren rechtlichen Konkretisierung und Syste-

matisierung der Gefährdungstatbestände über eine Effektivierung behördlicher Überwa-

chung bis hin zu wirksamen Sanktionsmaßnahmen. Eine Anti-Stress-Verordnung würde 

dazu beitragen, dass wirksame präventive Maßnahmen ergriffen werden. 

• Wir brauchen ein Initiativrecht und eine wirksame Mitbestimmung bei der Durchsetzung 

von Präventionsmaßnahmen im Betrieb durch den Betriebsrat. 

• Das Berufskrankheitenrecht muss reformiert werden. Die gesetzlichen Hürden für die 

Anerkennung einer Berufskrankheit müssen gesenkt werden. Regelungen zur Beweiser-

leichterung sind zu treffen. 

• Sofortprogramm für bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Pflege, ins-

besondere durch eine Mindestpersonalausstattung. 

X. Tarifbindung erhöhen und schützen 

Voraussetzung für anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen in allen Branchen ist 

eine hohe Tarifbindung. Tarifverträge verbessern nicht nur die Arbeitsbedingungen und 

Löhne der Beschäftigten, sie sichern auch sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zusam-

menhalt. Eine starke Tarifbindung liegt nicht nur im Interesse der Beschäftigten, sie hat 

eine gesamtgesellschaftliche Funktion. 

Entsprechende Vergabe- und Tariftreueregelungen stärken die Anerkennung tarifvertragli-

cher Regelungen und verhelfen ihnen zu breiter Geltungskraft. Der Staat kann an dieser 

Stelle in Sachen Tarifbindung mit gutem Beispiel vorangehen. 

• Die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen muss weiter 

erleichtert und präzisiert werden. 

• Tarifverträge für arbeitnehmer*innenähnliche Personen 

Neben dem Normalarbeitsverhältnis haben sich verschiedene andere Beschäftigungsfor-

men entwickelt, die die Realität der Arbeitswelt prägen. Auch Beschäftigungsformen ab-

seits der abhängigen Beschäftigung müssen in die Tariflandschaft integriert werden. Konk-

ret heißt das, die Anwendung von Tarifverträgen auf arbeitnehmer*innenähnliche Perso-

nen auszuweiten. 

• Vergabe und Wirtschaftsförderung – nur mit Tarifbindung 

Die Anerkennung und Stärkung tarifvertraglicher Reglungen kann auch über Vorschriften 

zur Tariftreue auf Länder- und Bundesebene erreicht werden, insbesondere gilt dies für 

die Vergabe öffentlicher Aufträge und die Wirtschaftsförderung. 

• Wirtschaftsförderung an Tarifbindung und Sozialstandards zu binden. 
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• Tariftreuegesetz und Vergaberichtlinien auf Bundesebene. 

Die novellierte europäische Entsenderichtlinie eröffnet diesbezüglich weitere Handlungs-

spielräume, insbesondere für ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene. Ein solches Gesetz 

kann zusätzlich ein Leuchtturm für die Länder sein, die bereits durch ihre Vergabe- und Ta-

riftreuegesetze einen Beitrag zur Stärkung der Tarifbindung leisten. Die bestehenden Re-

gelungen sind diesbezüglich weiterzuentwickeln. 

• Die kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen, etwa im Falle der Auslagerung von Be-

trieben oder Betriebsteilen ist ebenso notwendig wie ein 

• Verbandsklagerecht für Gewerkschaften 

• Fortgeltung und Nachbindung von Tarifverträgen sichern 

Dort, wo Arbeitgeber*innen Tarifverträge kündigen oder deren Wirksamkeit durch Um-

strukturierung der Betriebe umgehen oder einschränken wollen, müssen Fortgeltung und 

Nachwirkung von Tarifverträgen gesichert werden. Umgehungsmöglichkeiten durch Be-

triebsänderungen, Unternehmensumstrukturierungen und SE-Gründungen müssen unter-

bunden und Ketten von Betriebsübergängen als missbräuchlich qualifiziert werden. 

• Mindestlohn erhöhen, unverzüglich auf 15,00 € die Stunde und danach innerhalb von 5 

Jahren auf 20,00 €. 

XI. Ausbildung und Weiterbildung 

Die Industrie steht vor einem massiven Umbruch. Berufliche Weiterbildung ist dabei der 

entscheidende Schlüssel, um den Wandel aktiv und im Sinne der Beschäftigten zu gestal-

ten. Sie eröffnet Chancen und bietet Schutz. Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie 

bündeln Bund, Länder, Gewerkschaften, Wirtschaft und die Bundesagentur für Arbeit nun 

ihre Anstrengungen. 

Die nationale Weiterbildungsstrategie will den Beschäftigten den Überblick über den Wei-

terbildungsmarkt erleichtern und die Beratung verbessern. 

Wir wollen eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Bildungschancen 

und Zugang zu Aus- und Weiterbildung. 

Wir wollen Frauen und Männer darin unterstützen, das traditionelle Berufs- und Studien-

fachwahlverhalten zu überwinden. 

Wir wollen eine kostenlose (schulgeldfreie) Ausbildung für alle und gleichen Zugang für 

Frauen und Männer zu betrieblichen und überbetrieblichen Weiterbildung, für Teilzeitbe-

schäftigte und Eltern ebenso wie für Vollzeitbeschäftigte oder Ältere. 

Wir fordern deshalb, 

• mehr Geld in die Weiterbildung 
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• Rechtsanspruch auf Zeit für Weiterbildung und für Weiterbildung 

Durch den Wandel der Arbeitswelt verändern sich Berufsbilder und Qualifikationsprofile 

massiv. Weiterbildung ist zentral für Beschäftigungssicherung. Sie darf sich gerade deshalb 

nicht mehr auf Spezialisten und Führungskräfte beschränken. Alle Beschäftigtengruppen 

müssen die Chance bekommen, sich zu qualifizieren 

• Rechtsanspruch für Beschäftigte ohne Ausbildung auf Nachholen eines Berufsabschlus-

ses. 

• staatlich geförderte Bildungszeiten und Bildungsteilzeiten sollten eingeführt werden, um 

Umschulungen und Zusatzqualifizierungen attraktiver zu machen 

• den Ausbau der frühkindlichen Ganztagsbetreuung und einen Rechtsanspruch auf einen 

Ganztagsschulplatz 

• bereits in der Sekundarstufe 1 in den Unterricht integrierte Informationen über berufli-

che Möglichkeiten in der dualen und universitären Ausbildung, die die Rollenstereotypen 

überwinden, auf die Ausbildung vorbereiten und die Zahl der Ausbildungsabbrüche zu re-

duzieren. 

• eine geschlechtsneutrale Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit 

• weitere geeignete Maßnahmen für mehr Frauen in MINT-Berufen und mehr Männer in 

den sozialen Berufen 

• die Schulgeld-, Lernmittel- und Studiengebührenfreiheit bis zum Abschluss der Ausbil-

dung für alle gesetzlich geregelten Ausbildungsgänge, sowie die Meisterausbildung. 

• eine Ausbildungsplatzumlage zur Sicherstellung eines auswahlfähigen und bedarfsge 

rechten Angebotes an Ausbildungsplätzen und eine Ausbildungsgarantie 

• die Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) mit 

• der Überführung der verschulten Ausbildungen in die duale Ausbildung oder in ein dua-

les Studium 

• Fahrkostenübernahme, Qualitätssicherung und Übernahmeregelung 

• der Einführung einheitlicher Rahmenbedingungen für das Duale Studium 

• dem Ausbau in ein Weiterbildungssystem mit Qualitätssicherung und Zertifizierung, Frei-

stellungs- und Rechtsansprüchen und Finanzierungsmechanismen. Das reformierte und 

ausgebaute BBiG muss auch die Rechte von Aus- und Weiterbildungsangeboten für alle 

Beschäftigten sichern. Insbesondere für Ältere, Teilzeitbeschäftige oder Beschäftigte mit 

familiären Verpflichtungen während Erziehungs- und Pflegezeiten. Dazu gehört im Be-

darfsfall auch ein Kinderbetreuungsangebot. 
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• der Ausweitung der Weiter- und Fortbildung, die unternehmensunabhängig genutzt 

werden kann. Dabei wollen wir einheitliche Qualitätsstandards, die das heterogene Um-

feld der Weiterbildungssysteme transparenter und qualitätsbezogener macht. 

• Bundeseinheitliche Regelungen der Weiterbildung 

• Das Recht auf berufliche Fortbildung muss gesetzlich verankert und ein öffentliches Wei-

terbildungs-und Beratungssystem im Verbund von Berufsschulen, Hochschulen und BA 

muss ausgebaut werden. 

• Zudem brauchen wir einen Anspruch auf Aufstiegs-Bafög auch für eine zweite Ausbil-

dung. 

• Insgesamt brauchen wir eine bessere finanzielle Unterstützung für Berufswechsler/innen 

(„zweite Chance“), Geringqualifizierte oder Ausgebildete mit Studienwunsch: Die Befrei-

ung der Aufstockungsbeträge von der Sozialversicherung in der Bildungsteilzeit steht noch 

aus! 

• Eine Demokratisierung der Hochschulgremien verlangt auch, dass die Tarifpartner bei 

der Gestaltung der Lernziele und -inhalte von Hochschulen Einfluss nehmen können. 

Denn: Die Hälfte aller Berufstätigen kommt mittlerweile aus der Hochschule in unsere Be-

triebe. 

• Auch bei der betrieblichen Fortbildung brauchen wir mehr Mitbestimmung: ein Initiativ-

recht des Betriebsrats zur Durchsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen und die Veranke-

rung eines Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats über Lernangebote und deren Integra-

tion in die Arbeitsorganisation. 

• die Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung, die 

Veränderungen der Arbeitswelt für Arbeitnehmer*innen  bewältigbar macht und auch 

zweite, und weitere Chancen ermöglicht. 

• die Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) auch im Hochschul-

bereich 

• Gezielte Maßnahmen des Zugangs Geflüchteter zu Ausbildung und Integration in den Ar-

beismarkt. 
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AfA-Bundesvorstand 

Empfänger*in(nen): 
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Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagsfraktion 
 

Arbeitsmarktpolitik neu ordnen, Hartz-IV-Logik aufheben 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

Die bestehenden Regelungen zum Arbeitslosengeld II genügen zentralen Anforderungen 

an Gerechtigkeit und gute Arbeit nicht. Sie verstoßen an zentralen Punkten gegen unsere 

Grundwerte und den Auftrag an eine moderne, erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik: 

- Sie gehen von der Grundannahme aus, dass Arbeitslosigkeit nicht wirtschaftlichen Ver-

hältnissen und unternehmerischen Entscheidungen geschuldet ist, sondern individuellem 

Versagen. Sie unterstellen Langzeitarbeitslosen, dass sie behördlichen Druckes und weni-

ger der konkreten Hilfe bedürfen, um sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern; 

- Sie entwerten Erwerbsbiografien und Lebensleistungen, indem sie die Betroffenen nach 

jahrelanger Arbeit nach einem Jahr zu Grundsicherungsempfängern mit allen Folgen ma-

chen oder junge Menschen schon zu Beginn ihres Arbeitslebens entmutigen und unter be-

sonderen, unangemessenen Druck setzen; 

- Sie zwingen die Menschen, jede Arbeit auf einem zersplitterten und prekären Arbeits-

markt anzunehmen; 

- Sie zementieren selbst in Zeiten guter Arbeitsmarktlage einen umfangreichen Niedrig-

lohnsektor und setzen dauerhaft eine Lohnspirale nach unten in Bewegung; 

- Sie ermöglichen, ja verlangen Sanktionen gegen das ohnehin zu niedrig berechnete Exis-

tenzminimum und bedrohen Menschen in letzter Konsequenz sogar mit Obdachlosigkeit, 

Nahrungsmangel und Stromabschaltung nicht nur in ihrer Würde, sondern in ihrer materi-

ellen Existenz; 

- Sie lösen in weiten Teilen der Arbeitnehmerschaft berechtigte Abstiegsängste aus; 

- Sie spalten die Gesellschaft sozial und - wie wir immer mehr erleben - auch politisch. 

 

Mit dem von der SPD durchgesetzten Qualifizierungschancengesetz wurden erste richtige 

Schritte gemacht. Eine umfassende Reform der Arbeitsmarktpolitik ist unumgänglich, wie 

sie auch im Beschluss des Parteivorstandes „Arbeit, Solidarität, Menschlichkeit, Teil 1“ vor-
geschlagen ist. Wir brauchen ein Gesamtkonzept anstatt einzelner Reparaturen. Im Be-

reich der Arbeitsförderung/Ausstieg aus Hartz IV gehören dazu folgende Eckpunkte: 

 

- Möglichst vielen Menschen wollen wir Langzeitarbeitslosigkeit ersparen und sie vor sozi-

alem Abstieg schützen. Auch geht es darum, möglichst vielen Arbeitsuchenden und Ge-

ringverdienenden eine Perspektive zur Befreiung aus dem Hartz- IV-System zu eröffnen. 

Wer langjährig sozialversicherungspflichtig beschäftigt war (10 Jahre und mehr), soll deut-

lich länger im Regelkreis des ALG I verbleiben und dementsprechenden Zugang zu Weiter-

bildung, intensiver Betreuung und Vermittlung haben. 

- ALG I muss entsprechend der vorherigen Beschäftigungsdauer länger bezogen werden 

können und sich bei der Teilnahme an Weiterbildung entsprechend verlängern (ALG Q). 
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Zudem brauchen wir eine Mindesthöhe des ALG I, die eine Aufstockung durch ALG II unnö-

tig machen muss. Dazu kann ein armutsfester Mindestlohn einen wichtigen Beitrag leis-

ten. Der Übergang zum Bezug von ALG II sollte wieder über zeitlich gestreckte Abstufun-

gen erfolgen. 

- Arbeitslosengeld II wird Menschen gezahlt, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 

Wie ursprünglich von der Hartz-Kommission und der SPD vorgesehen, muss ALG II deut-

lich, nach unserer Auffassung um mindestens 25%, oberhalb der Grundsicherung liegen. 

- Beim ALG II ist von einer individuellen Betrachtungsweise der arbeitsuchenden einzelnen 

Menschen - einschließlich der Sonderbedarfe - anstatt der Bedarfsgemeinschaft auszuge-

hen. Eine Anrechnung von Einkommen anderer Familienmitglieder der Bedarfsgemein-

schaft muss unterbleiben. 

- Als zumutbar gilt in Zukunft nur noch nicht-prekäre, tariflich bzw. ortsüblich bezahlte Ar-

beit. 

- Die Förderung für Langzeitarbeitslose ist massiv auszubauen, vor allem, was Qualifizie-

rung und Vermittlung - auch in einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt - betrifft. 

- Die Grundsicherung ist bedarfsgerecht nach den Vorschlägen der Wohlfahrtsverbände 

anzuheben. Diese existenzsichernde Leistung ist von Sanktionen auszunehmen. Kinder be-

nötigen eine eigene Grundsicherung, in der alle ihnen zustehenden Leistungen zusam-

mengefasst werden. 

- Zeiten des Bezuges von ALG II sind künftig wieder als Beitragszeiten in der gesetzlichen 

Rentenversicherung mit einem halben Entgeltpunkt zu werten. 

- Die Bedürftigkeitsprüfung und die Anrechnung von „Vermögen“ stellen wir grundsätzlich 
in Frage. Die derzeitigen Grenzen sind viel zu niedrig, sie entwürdigen und lösen Angst 

aus. Es verstößt gegen den gesunden Menschenverstand, dass sich jemand im staatlichen 

Auftrag erst selbst arm machen muss, um dann staatliche Hilfe zu erhalten. Große Vermö-

gen wollen wir künftig wieder besteuern, Vermögenserträge und alle Formen von Einkom-

men sind ohnehin steuerpflichtig. Die Kontrolle in ihrer jetzigen Form erfordert überpro-

portionalen bürokratischen Aufwand, der besser bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit 

und des Lohndumpings betrieben werden sollte. 

- Um Lohndumping und der Ausnutzung der Notlage von Langzeitarbeitslosen vorzubeu-

gen, sollten die Job-Center in Zukunft verpflichtet werden, bei ihrer Vermittlungstätigkeit 

die Arbeitsbedingungen der aufnehmenden Betriebe zu prüfen. 

Das Lohnabstandsgebot muss durch die Austrocknung des Niedriglohnsektors erreicht 

werden und nicht durch das Herunterschrauben der Lohnersatzleistungen und der Grund-

sicherung. Dazu brauchen wir vor allem 

- einen deutlich höheren, armutsfesten Mindestlohn, 

- mehr Tarifbindung, 

- die Neuregelung der Minijobs mit Sozialversicherungspflicht ab der ersten Stunde, 

- wirksame Kontrollen bei der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zu den Arbeitsbe-

dingungen auch bei der Vermittlungstätigkeit der Arbeitsverwaltung 

- und die Abschaffung prekärer Arbeit. 
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Reform der Minijobs 
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Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten und in 

den Bundestag einzubringen, der folgende Forderungen umsetzt: 

 

• Minijobs sollen in ihrer sozialversicherungsrechtlichen Charakterisierung abgeschafft 
werden. Das bedeutet, dass Arbeitsverträge im geringverdienenden Bereich gewöhnlich 

sozialversicherungspflichtig werden sollen. Insbesondere heißt das, dass die Parität der 

Sozialversicherung gegeben sein soll, die Abgaben der Arbeitnehmenden sollen dem Kon-

zept der Midijobs angeglichen werden. 

• Die Midijobregelungen werden bis zu einem Einkommen von 1800€/Monat ausgeweitet 
und sind inflationsbedingt regelmäßig anzupassen. Ggf. werden Steuerfreibeträge so an-

gepasst, dass bisherige geringfügig Beschäftigte steuerlich nicht benachteiligt werden 

• Es soll Ausnahmen von der Krankenversicherungsplicht geben; diese greifen dann, wenn 
der: die Arbeitnehmende anderweitig krankenversichert ist (studentisch, familienversi-

chert). Für diese Ausnahmeregelungen soll eine angemessene und dynamische Grenze des 

Arbeitsentgeldes gefunden werden, die für diese Personengruppe weder zu Vor- noch zu 

Nachteilen führen soll. 

• Die Kopplung des Freibetrages von Sozialleistungen (BaFöG, Hartz IV etc.) an 450€ soll 
ebenfalls abgeschafft werden und durch einen für die Sozialleistung angemessenen, dyna-

misch berechneten Freibetrag ersetzt werden. 

Begründung: 

Unabhängig von den Vereinbarungen im Sondierungspapier bzw. dem Koalitionsvertrag, 

gilt weiterhin, dass Menschen, die in Minijobs arbeiten, in prekären Lebensverhältnissen 

gehalten werden. Minijobs laden durch ihre Art und Weise dazu ein, nicht in eine andere 

Art der Beschäftigung zu wechseln. Das betrifft vor allem Frauen und Menschen, die Erzie-

hungs- und Carearbeit leisten, oder aus weiteren Gründen nicht Vollzeit arbeiten können 

oder möchten sowie gering qualifizierte Menschen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass 

Minijobs, die während der Corona-Pandemie in Deutschland zu Hunderttausenden wegge-

fallen sind, in Kleinbetrieben zunehmend sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ver-

drängen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) (Okt.2021). In Betrieben der Größenordnung bis zu zehn 

Beschäftigten seien davon 500 000 Beschäftigungsverhältnisse betroffen. "Anders als er-

hofft, bilden sie zudem nur selten eine Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung" (zitiert nach dpa). 
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Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion und SPD-Landtagsfraktionen 
 

Sachgrundlose Befristung im Öffentlichen Dienst 
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Wir fordern, dass ab sofort im öffentlichen Dienst keine neuen Arbeitsverträge mit sach-

grundloser Befristung abgeschlossen werden. 

Die bisher abgeschlossenen Verträge sollen im Anschluss in ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis überführt werden. Ausgeschlossen bleiben hiervon selbstverständlich Arbeitsver-

hältnisse die im öffentlichen Dienst aufgrund eines Wahlamtes zustande gekommen sind. 

Begründung: 

Leider kommt der öffentliche Dienst selten seiner Vorbildfunktion nach und zeigt sich ge-

genüber der Privatwirtschaft öfter als unattraktiver Arbeitgeber. Dies hängt nicht nur mit 

den monetären Möglichkeiten zusammen, sondern auch damit, dass den Beschäftigten 

mit sachgrundlosen Befristungen unsichere Zukunftsaussichten gegeben werden. 

Gut zehn Prozent, 390.000 Beschäftigte, waren 2017 im Öffentlichen Dienst befristet an-

gestellt. Der Befristungsanteil lag somit im Öffentlichen Dienst 2017 so hoch wie bereits 

zehn Jahre zuvor. Bei den Neueinstellungen waren 61 Prozent befristet, wovon nur jede*r 

Vierte unbefristet übernommen wurde (Quelle: Bundestag). 

Gerade als Staat müssen wir im Sinne unserer Arbeitnehmer*innen  und Arbeitnehmer vo-

rangehen und gute Arbeit nicht nur am ersten Mai fordern, sondern auch konsequent um-

setzen! 
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Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

 
Empfehlung der Antragskommission: als Material zu A 19, Wort „Begründung“ streichen 

 
 

Reguläre Beschäftigungsverhältnisse stärken - Arbeit auf Abruf verhin-
dern 
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Das reguläre Beschäftigungsverhältnis, das Normalarbeitsverhältnis, unbefristet, sozial ab-

gesichert, tariflich bezahlt muss wieder zum Normalfall werden. 

Die SPD hat in den vergangenen Jahren neben vielen Verbesserungen den gesetzlichen 

Mindestlohn und die Regulierung bei Leiharbeit durchgesetzt. Dieser Weg muss konse-

quent weitergegangen werden. 

Wir fordern, dass reguläre Beschäftigungsverhältnisse gestärkt werden: 

Damit das Normalarbeitsverhältnis, unbefristet, sozial abgesichert, tariflich bezahlt, wie-

der zum Normalfall wird fordern wir deshalb die SPD Gremien, insbesondere die SPD-Bun-

destagsfraktion auf, sich dafür einzusetzen bzw. gesetzlich auf den Weg zu bringen, dass 

• prekäre Beschäftigung –, geringfügige Beschäftigung eingedämmt, insbesondere Befris-

tungen ohne sachlichen Grund abgeschafft und Befristungsgründe eingeschränkt werden 

• ein armutsfester Mindestlohn - ohne Ausnahmen und mit wirkungsvollen Kontrollen bei 

entsprechender Ausstattung mit Kompetenzen und Personal eingeführt wird 

• die Reform der Minijobs auf Basis des DGB-Modells erfolgt und klare Kriterien zur Ab-

grenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und (Solo)-Selbständigkeit geschaffen wer-

den 

• eine intensivere und praxistaugliche Bekämpfung des Missbrauchs von Leiharbeit, Werk-

verträgen und Scheinselbstständigkeit erfolgt. Der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit am gleichen Ort“ muss eingehalten werden. 

• Arbeit auf Abruf darf es nur in Ausnahmen und unter der Voraussetzung ordentlicher 

Normalarbeitsverhältnisse in Vollzeit geben 

• die Tarifbindung erhöht wird, beispielsweise durch die Vereinfachung der Allgemeinver-

bindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, u. a. durch Mehrheitserfordernis bei der Ableh-

nung eines entsprechenden Antrags und der Nachwirkung von Tarifverträgen bei Ausgrün-

dungen, Organisationsänderungen oder Verlassen des Tarifbereichs durch den Arbeitge-

ber 
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• die betriebliche Mitbestimmung ausgebaut wird und eine härtere Bestrafung der Behin-

derung gewerkschaftlicher Arbeit erfolgt 

• die Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten muss gestärkt werden damit 

eine Zergliederung der Betriebe in viele kleine neue Firmen erfolgreich verhindert und Be-

schäftigte durch Umstrukturierung nicht entrechtet werden 

• Verbandsklagerecht der Gewerkschaften entwickelt wird 

• Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt durch wirksame Kontrollen des Arbeits- und 

Sozialrechts und bessere und bundesweite Koordinierung durchgesetzt und ein besserer 

arbeits- und sozialrechtlicher Rahmen für sichere Arbeit geschaffen wird. 

Begründung: 

Existenzsichernde Erwerbsarbeit ist die Voraussetzung für gleichberechtigte gesellschaftli-

che 

Teilhabe und ein gutes Leben. Doch das Normalarbeitsverhältnis – Vollzeit, sozialversiche-

rungspflichtig, tariflich abgesichert, unbefristet und Existenz sichernd – wird mehr und 

mehr durch prekäre Beschäftigung – Teilzeit, geringfügige und/oder befristete Beschäfti-

gung, Leiharbeit sowie fehlende Tarifbindung zurückgedrängt. 

Vor allem im Einzelhandel ist es gang und gebe, dass den MitarbeiterInnen vertraglich nur 

sehr wenige Wochenarbeitsstunden (z.B. 10 oder 15) zugesichert werden. Ist viel Arbeit 

werden sie bis zu Vollzeit und darüber hinaus (ohne Mehrarbeitsstunden) eingesetzt. Gibt 

es weniger Arbeit fallen sie auf ihre Mindeststunden. Damit Kann keine Lebensgrundlage 

geschaffen (die allermeisten benötigen konstante Stunden um „Überleben“ zu können). 
Betroffen sind vor Allem Frauen. Der Arbeitgeber verlagert sein Risiko auf die Beschäftig-

ten. 

Gesellschaftliche Teilhabe wird erschwert, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten schwinden, 

auch die betriebliche Mitbestimmung wird untergraben. Vor allem durch den unsicheren 

Status der Beschäftigung werden prekär Beschäftigte zu Arbeitnehmern zweiter Klasse 

und stehen in ständiger Konkurrenz zu den „noch Gesicherten“. Dies erschwert nicht nur 

die Arbeit der Betriebs- und Personalräte und der Gewerkschaften, sondern führt zur sozi-

alen Spaltung der Lohnabhängigen. Auf diesem Nährboden gedeiht letztlich Rechtspopu-

lismus. Prekäre Beschäftigung trägt auch nicht dazu bei, Menschen den Sprung in den nor-

malen Arbeitsplatz zu ermöglichen, wie oft und gerne von der Arbeitgeberlobby behaup-

tet. Zusätzlich erfordert der Wandel in der Arbeitswelt neben der Absicherung von Be-

schäftigungsverhältnissen auch neue Definitionen des regulären Beschäftigungs-verhält-

nisses bzw. des Normalarbeitsverhältnisses. 
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Antragsbereich A/ Antrag 29 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Saar 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Beschlusslage 
 

Keine sachgrundlosen Befristungen mehr in Arbeitsverträgen 
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Die Forderung der AfA: 

Abschaffung der Sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. 

Der unbefristete Arbeitsvertrag mit Probezeit soll wieder zur Regel werden. 

Die Sicherung vorhandener Fachkräfte ist hiermit vollzogen. 

Die Anwerbung von jungen Fachkräften wird hiermit deutlich verbessert. 

Begründung: 

Es ist in vielen Branchen üblich geworden Mitarbeiter ohne Begründung mit einem befris-

teten Arbeitsvertrag einzustellen. Teilweise werden mit verschiedensten Tricks diese Ar-

beitsverträge über Jahre hinweg immer wieder verlängert und die Arbeitnehmer haben so 

eine jahrelange „Probezeit“. Lebensplanung ist so nicht möglich. 

Ein stetiger Gang zum Arbeitsamt mit neuer Frist und keine Identifikation mit „seinem“ 
Job und Unternehmen die Folge. Hierdurch sinkt automatisch auch die Motivation und Ar-

beitsleistung der Mitarbeiter auf dem „Schleudersitz“. 

Zudem muss endlich sichergestellt werden, dass unsere Fachkräfte von heute und morgen 

sichere Arbeitsstellen haben mit perspektive. Dies Fördert die Innovation und Stabilität 

unserer Unternehmen. 

Die deutsche Wirtschaft braucht diesen Schritt. Wir sind auch ohne Sachgrundlose Befris-

tung flexibel genug. 
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Antragsbereich A/ Antrag 30 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 
Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch SPD-Zukunftsprogramm 

  
Weiterbildung weiterdenken - Weiterbildung und Qualifizierung als 
Schlüsselelemente der Transformation stärken 
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Die notwendige sozial-ökologische Transformation stellt Gesellschaft und Wirtschaft vor 

mehrfache Herausforderungen, wie Digitalisierung und Umbau zu einer klimaneutralen 

Produktion. Hinzu kommt ein unsicheres weltwirtschaftliches Umfeld. 

In dem heute notwendigen mehrfachen Strukturwandel gilt es umso mehr Strukturbrüche 

und Brüche in den Erwerbsbiografien der Arbeiter*innen und Angestellten zu vermeiden. 

Als ein Mittel dazu sehen wir eine Qualifizierungsoffensive. Sie ist wichtig, damit keine Ar-

beitnehmerin und kein Arbeitnehmer in der Transformation abgehängt wird. 

Darin gilt es Zeiten zu erwartender Minderarbeit für die Qualifizierung der Beschäftigten 

bestmöglich zu nutzen, die Unternehmen wo notwendig dabei zu unterstützen und für Ge-

rechtigkeit unter der Belegschaft was Weiterbildung und Qualifizierung angeht Sorge zu 

tragen. 

Für ein Recht auf Weiterbildung 

Deshalb brauchen wir zunächst ein Recht auf Weiterbildung für jede und jeden, denn Wei-

terbildung in Deutschland ist noch zu ungleich verteilt. Zu oft bekommen in Unternehmen 

bereits gut qualifizierte Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmer Weiterbildungen, wäh-

rend für die Beschäftigten, für die Weiterbildung besonders wichtig wäre - Geringqualifi-

zierte oder Arbeitslose – entsprechende Angebote fehlen. Gerade Baden-Württemberg 

verzeichnet, bedingt durch die gute Einkommenssituation in mitbestimmten und tarifge-

bundenen Branchen, einen hohen Anteil an- und ungelernter Beschäftigter und das Land 

hat somit einen besonderen Qualifizierungsbedarf in der Transformation. (Vgl. Deutscher 

Weiterbildungsatlas 2018) 

Mehr Investitionen in Weiterbildung 

Die Transformation wird nur mit höherem Engagement für Weiterbildung gelingen. Das 

gilt gleichermaßen für die Unternehmen wie für den Staat. Lebensbegleitendes Lernen 

muss endlich auch im betrieblichen Alltag ankommen. Dabei ist Weiterbildung nicht nur 

ein betriebswirtschaftlicher Kostenfaktor für die Unternehmen, sondern eine Investition in 

ihre Zukunft. 

Konkret fordern wir: 
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- Der bereits bestehende Rechtsanspruch auf eine Weiterbildungsberatung wird ergänzt 

durch einen gesetzlichen Anspruch auf tatsächliche Weiterbildung und berufliche Neuori-

entierung. Dies stärkt die Interessen der Arbeitnehmer, die bislang in Fragen der Weiter-

bildung vom Arbeitgeber abhängig sind. 

- Die Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretungen bei Weiterbildung und Qualifizierung 

sowie ein Initiativrecht für die Ein- und Durchführung der betrieblichen Berufsbildung. 

- Ein Transformationskurzarbeitergeld muss Kurzarbeit und Qualifizierung verknüpfen. Die 

Vermeidung von Kündigungen und Arbeitslosigkeit durch geförderte Kurzarbeit, strategi-

scher Umbau des Unternehmens und Qualifizierung der Belegschaft können mit diesem 

Mittel Hand in Hand gehen. Gerade Beschäftigte und Betriebe bei grundlegenden Umbrü-

chen in ihrer Branche werden damit unterstützt. Dies geht einher mit einer Förderung 

durch die Bundesagentur für Arbeit. 

- Die generelle bezahlte Freistellung und Finanzierung der Weiterbildung durch die Arbeit-

geber. 

- Weiterbildung muss auch berufsbegleitend in Teilzeit möglich sein. Dabei sehen wir die 

Förderung des Entgeltnetto durch die Bundesagentur für Arbeit als Schlüsselelement, um 

diese Möglichkeit gerade für Geringqualifizierte attraktiv zu machen. 

- Eine Erhöhung des Budgets für Weiterbildung auf 1 % des allgemeinen staatlichen Bil-

dungsbudgets. Aktuell werden bundesweit weniger als 0,5 % des Bildungsbudgets für Er-

wachsenenbildung ausgegeben. (Zahlen, vgl. https://www.die-bonn.de/doks/2015-finan-

zierung-01.pdf) 

 

Antragsbereich A/ Antrag 31 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bremen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagfraktion 
 

„Stahlarbeiter*innen durch die Transformation begleiten“ 
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Sehr viel war bereits in den Medien zum Thema Stahl und der notwendigen Transforma-

tion hin zu einer CO2-Freien Stahlerzeugung. Ein Stahlwerk wie ArcelorMittal Bremen pro-

duziert genau so viel CO2 wie die Stadtgemeinde Bremen. Der Reduktionsprozess von Erz 

zum Stahl wird derzeit hauptsächlich mit Kohlenstoff aus Kohle dargestellt, eine Umstel-

lung auf grünen Wasserstoff, also solcher aus erneuerbaren Energie würde eine gewaltige 

Investition bedeuten, pro Hochofen käme man derzeit auf geschätzt 1 Milliarde Euro. Und 

das in einem Markt, der übersättigt ist, der durch Trumps Handelsbarrieren Umlenkmen-

gen in Europa verkraften muss und unter Überkapazitäten leidet. Ein Stahlkonzern wie Ar-

celorMittal hat in Europa 14 Hochöfen, da ist schon die Frage, ob hier je so viel investiert 

wird, oder ob in Zukunft halt auf klassische Weise hergestellter „dreckiger Stahl“ aus dem 
EU Ausland importiert wird. Das Bremer Stahlwerk ist in seine, Bestand gefährdet. Selbst 

bei Der EU Kommissionspräsidentin von der Leyen sind die Fragen nach einer Green Bor-

der Abgabe an den EU Aussengrenzen angekommen, die ein Level Playing Field, also eine 
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Gerechtigkeit in der CO2-Bepreisung und somit faire Wettbewerbsbedingungen herstellen 

soll. Aktuell blieb es aber immer nur bei Lippenbekenntnissen. Die Zukunft im Stahl ist un-

gewiss, die Fragen der Industriepolitik und der Erhaltung der Wertschöpfungsketten hier 

in Deutschland und Europa blieben bis dato unbeantwortet. 

 

An dieser Stelle möchten wir aber die Aufmerksamkeit nicht auf die Industriepolitik, die 

Technik und das Klima lenken, für das CO2 und seine Folgen keine Grenzen kennt, sondern 

auf die Stahlarbeiter*innen, die der ganzen Problematik hilflos gegenüberstehen. Sie kön-

nen sich einreihen in die Masse der Automobiler und deren Zulieferer, die angesichts des 

Paradigmenwechsels hin zur Übergangstechnik der eMobilität ebenfalls von einer gewalti-

gen Transformation betroffen sind. Es entstehen über die Klimakrise, die Flüchtlingskrise 

und die aktuelle Corona-Krise, sowie durch das zunehmende Auseinanderklaffen der Ge-

sellschaft Ängste, die den Populisten und Rechtsextremen die Wähler*innen in die Arme 

treiben. Unser demokratischer Konsens ist gefährdet. 

 

Wir fordern also, die Folgen des vielfältigen Wandels auch in der Stahlindustrie mit Maß-

nahmen zu begegnen, die wieder Zukunftsperspektiven eröffnen für diejenigen die vom 

Strukturwandel bedroht sind und deren Existenzängste lindern. Dazu zählen: 

- Ein Kurzarbeitergeld, welches nicht existenzgefährdend ist. 

- Ein verlängertes Arbeitslosengeld I, welches so nicht das noch nicht abgezahlte Häuschen 

zur Alterssicherung in Gefahr bringt. 

- Eine Möglichkeit zur Altersteilzeit, die nicht in Altersarmut mündet, viele Stahlwerker*in-

nen arbeiten auf Schicht, deren Rente steht eh in keinem Verhältnis zum Verdienst. 

- Möglichkeiten zur Fortbildung und Umschulung. Hierzu sei gesagt, dass bei vielen ange-

lernten Tätigkeiten Menschen beschäftigt sind, die in ihrem Leben keine Bildungserfolge 

erlebt haben, insofern sind hier abseits vom Klassenzimmer neue Lernkonzepte nötig, da-

mit auch sie eine Chance auf Zukunft haben. 

- Das Ansiedeln neuer Industrien, denn jedem Wandel wohnt eine Chance inne. Bremen 

ist gekennzeichnet durch viele Industrien, denen nun die Dekarbonisierung Schwierigkei-

ten macht, sei es im Stahl, sei es im Automobil- oder Schiffbau oder der Luft- und Raum-

fahrt. Was in Bremerhaven mit der eigentlich modernen Windenergieindustrie passiert ist, 

darf sich natürlich nicht wiederholen. 

- Die Arbeitnehmer*innen gut begleitende Transfergesellschaften, deren Maßnahmen 

auch zur Vermittlung in neue, gleichwertige Jobs führen. 

- und am Ende müssen diese Maßnahmen auch als solche bei den Menschen ankommen, 

damit sie wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken können und wissen, welche Partei 

für ihre Interessen einsteht. 

Begründung: 

Es geht in dieser Frage der Folgen der Transformation für die Arbeitnehmer*innen um das 

Ganze, nicht weniger und nicht mehr. Es geht um eine Generationengerechtigkeit und da-

rum, ob wir die vierte industrielle Revolution gewuppt kriegen und wir gemeinsam als Ge-

sellschaft als Gewinner dastehen. Es gilt, den Menschen wieder Hoffnung auf ein Morgen 

und den Fortschritt zu machen durch konkrete Maßnahmen, die sie durch den notwendi-

gen Wandel begleiten sowie natürlich die industriepolitischen Rahmenbedingungen für 

diesen zu schaffen. Dass der Klimawandel jedoch nicht vor Landesgrenzen haltmacht, ist 

uns allen bewusst. Durch die Dekarbonisierung unserer Industrien oder die Verlagerung 

von Produktion in Billiglohnländer gehen darüber hinaus auch unsere sozialpolitischen 

und gewerkschaftlichen Errungenschaften verloren! Wir dürfen die Hoffnungslosen nicht 
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an die Populisten wie der AfD verlieren, wir müssen unsere Demokratie stärken, indem 

wir zeigen und kommunizieren, wofür wir stehen, und was wir leisten! 

Antragsbereich A/ Antrag 32 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Thüringen 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu A19 

  
Beschäftigteninteressen in der digitalisierten Wirtschaft 
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Digitalisierung bietet gewaltige Chancen und Möglichkeiten wirtschaftlicher wie gesell-

schaftlicher Entwicklung. Die SPD setzt alles daran, die digitale Transformation auf soziale 

und demokratische Werte orientiert im gesellschaftlichen und insbesondere im Interesse 

der Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmer zu gestalten. Darauf richtet sie ihre Program-

matik und ihr politisches Handeln aus und engagiert sich für eine Intensivierung des gesell-

schaftlichen Diskurses über entsprechende Ziele und Strategien. 

 

Die digitale Revolution hat Regulierung dringend nötig. Gesetzliche Regelungen sind erfor-

derlich, um für alle Akteure verbindliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die auf die be-

sonderen Bedingungen einer digitalisierten Wirtschaft zugeschnitten sind. Das ist wegen 

der rasanten technologischen Entwicklung als Anpassungsprozess anzulegen. 

Von den Interessen der Beschäftigten/ Erwerbstätigen ausgehend ist die digitalisierte Ar-

beitswelt so zu gestalten, dass die Arbeitnehmer*innen am Digitalisierungsgewinn zu be-

teiligen sind und von Guter Arbeit geprägt sind. Das sind Arbeitsbedingungen, die die 

Würde der arbeitenden Menschen wahren, dem Wert ihrer Arbeitsleistung entsprechen 

und ihre Gesundheit fördern. 

Gesetzliche Vorgaben müssen gewährleisten: 

• Sichere, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit Perspektive, 
• Sanktionsfreie Arbeitslosenversicherung gegen die Angst vor Arbeitslosigkeit, 
• akzeptable Leistungsanforderungen, 
• bei aller erforderlichen Flexibilität angemessene Arbeitszeiten, bei deutlicher Arbeits-

zeitverkürzung, die Arbeit und Privatleben miteinander vereinbaren lassen, 

• verbindliche Regelung zur Arbeitszeiterfassung, auch von Bereitschaftsdiensten, Home 
Office, mobiles Arbeiten etc., 

• angemessene, nachhaltig (Altersvorsorge) existenzsichernde Entlohnung, 

• gesundheitserhaltende und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen, 
• rechtlich und finanziell abgesicherte Aus- und Weiterbildung, 

• weitgehende betriebliche Mitbestimmungsrechte/ Demokratie im Betrieb, 

• Sicherung der gewerkschaftlichen Interessenvertretung, 
• Verbindlichkeit tarifvertraglicher Regelungen/ Tarifpartnerschaft auf Augenhöhe, 
• Beschäftigten-Datenschutz und -Datensicherheit. 

 

Darüber hinaus sind zur Gestaltung der grundlegenden Strukturveränderungen durch die 

Digitalisierung im gesellschaftlichen Interesse wie aber auch im Interesse eines fairen wirt-

schaftlichen Wettbewerbs gesetzliche Vorgaben zu entwickeln bzw. zu verbessern und zu 

verstärken bezüglich: 

• Wettbewerbs-/ Kartellrecht gegen Monopol-Bildung globaler Giganten wie Facebook, 
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Google, Apple und Amazon, 

• Steuerrecht zur angemessenen Beteiligung Aller an der Finanzierung von Gemeinschafts-
aufgaben, 

• Datensicherheit und Datenschutz, 
• Verbraucherschutz, 
• Entwicklung eines adäquaten multinationalen/ internationalen Rechtssystems. 

Die zu entwickelnden gesetzlichen Regelungen müssen sodann untersetzt werden durch 

Instrumente und Strategien, die im Zeitalter der die Möglichkeiten der Digitalisierung nut-

zenden Großkonzerne neuer Art, der Globalen Giganten wie Facebook, Google und Ama-

zon eine ausreichende Umsetzungs- und Durchsetzungsfähigkeit gewährleisten. Neue öf-

fentliche Institutionen sind zu schaffen, bestehende Behörden zu stärken und alle Mög-

lichkeiten zur Steuerung auszuschöpfen, wie öffentliche Förderung von Investitionen bzw. 

wirtschaftlicher Tätigkeit. 

Begründung: 

Digitalisierung ist keine über uns hereinbrechende Katastrophe und ebenso wenig der 

Weg zum Garten Eden. Sie bewirkt grundlegende Veränderungen in Wirtschaft und Gesell-

schaft und wohl auch im menschlichen Verhalten. Das ist längst keine Zukunftsvision 

mehr, sondern schon sehr weitgehend Realität oder zumindest realisierbare Möglichkeit. 

Die Digitale Revolution nimmt rasant Fahrt auf. Ihre technischen Potentiale erlauben Da-

tenerfassung und -verarbeitung in ungeahnter Geschwindigkeit. Damit schafft sie unglaub-

liche Möglichkeiten der Nutzung von Daten, Vernetzung, Einsatz von Robotik und künstli-

cher Intelligenz. Daraus ergeben sich aber auch ungeheure Gefahren. 

Digitalisierung ist ein globaler Prozess. Vorangetrieben wird die Entwicklung primär von 

kapitalistischen Unternehmen, allen voran inzwischen schon übermächtigen Global Play-

ers wie Apple, Facebook, Google und Amazon, deren Budgets für Forschung und Entwick-

lung die Haushaltsmöglichkeiten der meisten Industriestaaten deutlich übertreffen. Diese 

Treiber haben aus den Digitalisierungspotentialen ungeheuer erfolgreich neuartige Ge-

schäftsmodelle entwickelt, die die Grenzen zwischen Produktion und Dienstleistungen 

ebenso wie zwischen traditionellen Branchenstrukturen auflösen. Diese Treiber setzen bis-

her weitgehend einseitig ihre eigenen Regeln und Standards entsprechend ihren Ge-

schäftsinteressen und Zielen. Ihre Verfügungsgewalt über Daten ist die entscheidende 

Grundlage ihrer digitalen Geschäftsmodelle, sie verschafft ihnen Geld und (Markt-)Macht, 

damit auch politischen Einfluss. Sie orientieren nicht auf gesellschaftliche Interessen oder 

Interessen der Arbeitnehmer*innen  und Arbeitnehmer, und nicht auf die Stärkung demo-

kratischer Strukturen, im Gegenteil. 

In gleicher Weise handeln Staaten, vor allem solche mit autoritären Systemstrukturen, die 

sich die Digitalisierungspotentiale für Ziele wie Steuerung, Kontrolle und umfassende 

Überwachung zunutze machen. Auch sie treiben zurzeit die digitale Revolution mit dieser 

Zielsetzung sehr effektiv voran. 

Das schürt Ängste vor Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen, Entwertung von Arbeit 

durch Billiglohn-Geschäftsmodelle, Entwürdigung der arbeitenden Menschen durch De-

gradierung zu Hilfskräften von Computern und künstlicher Intelligenz, aber auch vor Ver-

schärfung sozialer Ungleichheit und Schwächung demokratischer Einflussnahme auf be-

trieblicher wie auf staatlicher Ebene. 

Diese Ängste zu nehmen braucht es klare politische Orientierung. 
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Antragsbereich A/ Antrag 33 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Ablehnung 
 

Minijobs abschaffen 
 

 

 

 

 

5 

Wir fordern die Abschaffung aller Minijobs. 

Begründung: 

Erfolgt ggf. mündlich. 

 

 

Antragsbereich A/ Antrag 34 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Beschlusslage 
 

AfA für gute Arbeit in soliden Betrieben 
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Es ist ein weitverbreitetes neoliberales Märchen, dass die Absenkung von arbeits- und / 

oder sozialrechtlichen Standards und andere Formen der Deregulierung mehr Arbeit 

schafft. Aus den Erfahrungen der sogenannten "Reformen" der letzten Jahrzehnte lässt 

sich belegen, dass keine neue Arbeit geschaffen wurde, sondern lediglich innerhalb der 

Gruppe der Arbeit-nehmer*innen neu aufgeteilt wurde. Das Arbeitsvolumen (Summe aller 

Arbeitsstunden) blieb völlig unverändert, wurde nur auf andere bzw. mehr Köpfe verteilt. 

• Aus Vollzeitarbeitsverhältnissen wurde Teilzeitarbeit. 

• Aus Dauerarbeitsverhältnissen wurden befristete Arbeitsverhältnisse, immer wieder von 
Arbeitslosigkeit unterbrochen. 

• Aus Stammbelegschaften wurden Werkvertragsverhältnisse und Leiharbeit. 

• Aus tarifgebundenen Arbeitsverträgen wurden tarifungebundene Beziehungen. 

• Aus einem wirksamen Kündigungsschutz wurde die Methode higher and fire. 

• Aus einer sicheren gesetzlichen Rente wurden (teilweise) unsolide und risiko-behaftet 

private Versicherungsverhältnisse 
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• Aus sicheren Beschäftigungsverhältnissen in staatlichen Betrieben wurden oftmals frag-

würdige Arbeitsverhältnisse in privaten Betrieben, oft genug bei regelrechten Halsab-

schneidern. 

Die AfA fordert deshalb die gesamte SPD auf sich dafür einzusetzen, dass diese Entwick-

lung gestoppt und rückgängig gemacht wird. 

Wir brauchen keine weiteren prekären Arbeitsverhältnisse, sondern gute Arbeit! 

Wir fordern deshalb im Einzelnen: 

1. Bürgerversicherung für alle 

Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger auf gleiche Weise in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung versichert sind. Beamte und Beamtinnen (die neu verbeamtet werden) 

sind ab einem Stichtag in der gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigen. Glei-

ches gilt für Selbstständige. 

Der bisherige lineare Zusammenhang zwischen Rentenbeitrag (prozentual vom Bruttoar-

beitseinkommen, bis zur Beitragsbemessungsgrenze) und Rentenleistung ist durch eine 

regressive Beziehung (die Rentenleistung steigt in Abhängigkeit vom Rentenbeitrag immer 

weiter, der Anstieg wird aber immer schwächer) zu ersetzen. Die Beitragsbemessungs-

grenze kann damit entfallen. 

In der Rentenversicherung bleibt es bei der paritätischen Teilung der Beiträge. In der Kran-

kenversicherung ist diese Parität wieder vollständig herzustellen. 

2. Leiharbeit muss teurer werden 

Leiharbeitnehmer*innen sollen zukünftig nicht nur einen Anspruch auf mindestens den 

gleichen Lohn (ab dem ersten Arbeitstag) wie die im Betrieb beschäftigte Stammbeleg-

schaft erhalten, sondern einen zusätzlichen "Risiko-" Zuschlag von 10%. 

3. Weg mit sachgrundlosen Befristungen 

Sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverhältnissen sind abzuschaffen. 

4. Wirksamer Kündigungsschutz 

Der Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes soll sich wieder auf alle Betriebe mit 

mehr als fünf Arbeitnehmer*innen erstrecken. 

5. Rentensicherer Mindestlohn 

Der gesetzliche Mindestlohn muss so hoch sein, dass er bei einer ununterbrochenen Voll-

zeitarbeit zu einer Rentenleistung führt, die eine Erhaltung des bisherigen Lebensstan-

dards ermöglicht. Nach heutigen Verhältnissen sind dies etwa 13.- Euro pro Stunde. 

6. Öffentliche Aufträge nur an solide Unternehmen 
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Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen an private Unternehmen muss die Tarif-bin-

dung in der Bewertung der Angebote stärker ins Gewicht fallen. Für tarifungebundene 

Auftragnehmer *innen muss ein "Vergabemindestlohn" gelten, der sich an den branchen-

üblichen Tarifverträgen orientiert, aber nicht unter einem "rentensicheren Mindestlohn" 

liegen darf. 

7. Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen 

Die Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen ist zu erleichtern. 

8. Rückführung in die öffentliche Hand 

Die Privatisierung von öffentlichen Unternehmen ist rückgängig zu machen. Dies gilt insbe-

sondere für die Deutsche Post / DHL, Sicherheitsdienstleister an Flughäfen, aber auch für 

Krankenhäuser. Mit der Rückführung in die öffentliche Hand ist zu gewähr-leisten, dass 

die Flächentarifverträge des öffentlichen Dienstes wieder Anwendung finden. 
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Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maßnahmen für die Stärkung der Ta-

rifbindung ein: 

• Allgemeinverbindlicherklärungen erleichtern: Ein Antrag auf Allgemeinverbindlicherklä-

rung darf ausschließlich mit einer Mehrheit abgelehnt werden. Die Kriterien für das Vorlie-

gen des öffentlichen Interesses werden rechtssicher ausgestaltet 

• Gewerkschaften stärken: Einkommenssteuerlich werden Mitgliedsbeiträgen für Gewerk-

schaften als Sonderausgabe gewertet. Es wird geprüft, welche weiteren Anreize für eine 

Gewerkschaftsmitgliedschaft geschaffen werden können. 

• Vergabe und Wirtschaftsförderung – nur mit Tarifbindung: es ist ein Tariftreuegesetz auf 

Bundesebene zu schaffen. Wirtschaftsförderung ist nur Unternehmen mit Tarifbindung 

und Mitbestimmung entsprechend ihrer Betriebsgröße zu gewähren. 

• OT-Mitgliedschaften einschränken: Bestehende OT-Mitgliedschaften müssen offengelegt 

werden. Es ist zu prüfen, welche gesetzgeberischen Maßnahmen ergriffen werden kön-

nen, um die OT-Mitgliedschaften in den Arbeitgeber*innenverbänden einzuschränken. 

• Fortgeltung und Nachbindung von Tarifverträgen sichern: die Fortgeltung von Tarifver-
trägen nach einem Betriebsübergang über die Dauer eines Jahres hinaus festzuschreiben. 

Ferner ist die Möglichkeit der Ablösung eines Tarifvertrags vor Ablauf eines Jahres durch 

Inbezugnahme eines anderen Tarifvertrags zu streichen. Umgehungen der Fortgeltung 

und Nachbindung durch Betriebsänderungen müssen unterbunden werden. 
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• Tarifverträge für arbeitnehmer*innenähnliche Personen: Die Anwendbarkeit von Tarif-
verträgen ist auf arbeitnehmer*innenähnliche Personen auszuweiten. 

• Keine Konkurrenz für Gewerkschaften als Sozialpartner: Der Bildung von Pflegekammern 

als Konkurrenz für die Gewerkschaften ist entgegenzuwirken. 

• Verbandsklagerecht für Gewerkschaften – Tarifverträge durchsetzen: Es ist ein Ver-

bandsklagerecht für Gewerkschaften zu schaffen, das die Durchsetzung von tarifvertrag-

lich Regelungen stärkt. 

• Wächter*innen der Tarifverträge stärken: Union-Busting muss wirksam unterbunden 

und Betriebsräte müssen gestärkt werden. 

• Nur echte Tarifverträge sichern gute Arbeit: Tarifvertragsähnliche Regelungen sind nicht 
mit Tarifverträgen gleichzustellen. 

Begründung: 

Die Arbeit der Zukunft soll das Prädikat „Gute Arbeit“ verdienen. Wir wollen, dass die Ar-
beit der Zukunft im Sinne der Beschäftigten und mit ihrer aktiven Mitwirkung gestaltet 

wird. Tarifverträge sind ein Garant für Reallohnsteigerungen und Verbesserungen bezüg-

lich der Arbeitszeit und sonstiger Arbeitsbedingungen gewesen und sollen es auch blei-

ben. Auch in der Covid-19 Krise hat sich gezeigt, dass es Beschäftigten in tarifgebundenen 

Unternehmen besser geht. Sie haben häufiger vom Kurzarbeitergeld profitiert, konnten 

sich in deutlich mehr Fällen auf die Auszahlung von Urlaubsgeld verlassen und konnten 

häufiger auf klare Regelungen zum Homeoffice zurückgreifen. 

Gute Arbeit für die Vielen kann in Zukunft nur gewährleistet werden, wenn die Tarifbin-

dung gestärkt wird. Eine starke Tarifbindung ist ein Hebel, den ausufernden Niedriglohn-

sektor wirksam einzudämmen. 

Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen Tarifbindung und betrieblicher Mit-

bestimmung. Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat in tarifgebundenen Betrieben ge-

staltet sich reibungsloser als in nicht tarifgebundenen Betrieben. Zugleich sorgt ein Be-

triebsrat umgekehrt für die Einhaltung der tarifvertraglichen Regelungen. In tariflosen Be-

trieben spielt der Betriebsrat oft eine wichtige Rolle dabei, die Anwendung von Tarifver-

trägen durchzusetzen. 

Tarifverträge verbessern nicht nur die Arbeitsbedingungen und Löhne der Beschäftigten, 

sie sichern auch sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine starke Ta-

rifbindung liegt nicht nur im Interesse der Beschäftigten, sie hat eine integrative gesamt-

gesellschaftliche Funktion. 

Die große und zunehmende Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen beruht insbeson-

dere auf großen Ungleichheiten bei den Löhnen. Diese Ungleichheit spaltet die Gesell-

schaft und gefährdet auch das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie und ihre In-

stitutionen. Denn die Ungleichheit spiegelt sich nicht nur in materieller, sondern auch in 

soziokultureller und politischer Teilhabe wieder. 

Wenn wir dieser Ungleichheit Einhalt gebieten wollen und das Versprechen der sozialen 

Gerechtigkeit ernst nehmen, müssen wir die Ursachen dieser Ungleichheit bekämpfen. 

Dabei ist der Arbeitsmarkt von entscheidender Bedeutung. Die abnehmende Tarifbindung 

und die Schwächung des Sozialstaates sind wesentliche Faktoren der Ungleichheit. Ein 

umfassendes Tarifvertragssystem ist auch aufgrund seiner weitreichenden gesamtgesell-

schaftlichen Funktion ein öffentliches Gut, das politisch gestützt und gefördert werden 

muss. 

Der aktuelle Befund ist ernüchternd, die Tarifbindung in Deutschland nimmt drastisch ab. 

Im Westen Deutschlands ist die Tarifbindung in den Jahren von 1998 bis 2019 um 23 Pro-

zentpunkte gesunken, im Osten fiel sie im gleichen Zeitraum um 18 Prozentpunkte. Im 
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Jahr 2019 waren im Westen 53% der Beschäftigten tarifgebunden, im Osten waren es 

45%. Insgesamt betrachtet waren in Deutschland im Jahr 2019 nur 44% der Beschäftigten 

an Branchentarifverträge gebunden. 

Allgemeinverbindlicherklärungen erleichtern 

Auch nach Einführung des Tarifautonomiestärkungsgesetzes im Jahr 2014 ist die Zahl der 

Allgemeinverbindlicherklärungen nur unwesentlich gestiegen . Es gilt weiterhin, noch be-

stehende Hürden bei der Allgemeinverbindlicherklärung abzubauen. Allgemeinverbindli-

cherklärungen dürfen nicht länger von Arbeitgeber*innen einseitig blockiert werden kön-

nen. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber darf im Tarifausschuss nicht länger die Mög-

lichkeit haben, die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen zu verhindern. Ein 

Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung darf ausschließlich mit einer Mehrheit abge-

lehnt werden. Darüber hinaus müssen die Kriterien für das Vorliegen eines öffentlichen 

Interesses rechtssicher ausgestaltet werden. Dazu gehört auch, dass quantitative Kriterien 

im Rahmen der Voraussetzung der „überwiegenden Bedeutung“ ausgeschlossen sein 
muss. Es muss sichergestellt sein, dass das 50%-Quorum nicht durch das Erfordernis der 

„überwiegenden Bedeutung“ durch die Hintertür wieder eingeführt wird. Das öffentliche 
Interesse muss auch dann gegeben sein, wenn die Allgemeinverbindlicherklärung für Ziele 

wie etwa die Stabilisierung und Stärkung der Tarifautonomie oder zur Sicherung sozialer 

Standards geeignet ist. 

Um die Tarifbindung zu stärken und sicherzustellen, dass auch in Zukunft Tarifverträge für 

faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen sorgen, ist an verschiedenen Stellen mit un-

terschiedlichen Instrumenten anzusetzen. 

Gewerkschaften stärken – Organisationsgrad erhöhen 

Es ist insbesondere ein Anreizsystem für die Mitgliedschaft in Gewerkschaften zu fördern. 

Auch eine bessere Durchsetzung tarifvertraglich festgeschriebener Arbeitsbedingungen ist 

in diesem Zusammenhang vonnöten, um eine stärkere Wirkmacht der Tarifverträge und 

deren Anerkennung zu etablieren. 

Der Organisationsgrad in den Gewerkschaften ist der eigentliche Kern der Tarifautonomie, 

die Allgemeinverbindlicherklärung setzt auf der Ebene der Wirkungen der Tarifautonomie 

an. Darüber hinaus ist auch die Durchsetzung der tarifvertraglich garantierten Arbeitsbe-

dingungen und Löhne zu verbessern. Damit die Tarifbindung erhöht werden kann, sind 

wirkungsvolle Instrumente auf sämtlichen Ebenen erforderlich. 

Um die Tarifbindung und die ihr zugrundeliegende Tarifautonomie als Institution zu stär-

ken, muss der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den Betrieben erhöht werden. Das 

ist der Kern unseres Tarifsystems. Wo viele Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind, 

steigt die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gegenüber den Arbeitgeber*innen. Um 

den gewerkschaftlichen Organisationsgrad zu erhöhen und Mitglieder zu gewinnen, sind 

entsprechende Anreize zu schaffen. Ein Anreiz ist die einkommenssteuerliche Wertung 

von Mitgliedsbeiträgen für Gewerkschaften als Sonderausgabe; der Beitrag soll nicht wie 

bisher in den Werbungskosten (§ 9 Abs.1 S. 3 Nr. 3 EStG) aufgehen, sondern eine spürbare 

Erleichterung für die Arbeitnehmer*innen sein. 

Es sind darüber hinaus weitere Anreize und Mechanismen zu prüfen, wie etwa direkte 

Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder, die den Gewerkschaften zu mehr neuen Mitgliedern 

verhelfen und so die Tarifautonomie an sich stärken. 

Vergabe und Wirtschaftsförderung – nur mit Tarifbindung 

Die Anerkennung und Stärkung tarifvertraglicher Reglungen kann auch über Vorschriften 

zur Tariftreue auf Länder- und Bundesebene erreicht werden, insbesondere gilt dies für 

die Vergabe öffentlicher Aufträge und die Wirtschaftsförderung. Die novellierte europäi-

sche Entsenderichtlinie eröffnet diesbezüglich weitere Handlungsspielräume, insbeson-

dere für ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene. Ein solches Gesetz kann zusätzlich ein 
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Leuchtturm für die Länder sein, die bereits durch ihre Vergabe- und Tariftreuegesetze ei-

nen Beitrag zur Stärkung der Tarifbindung leisten. Die bestehenden Regelungen sind dies-

bezüglich weiterzuentwickeln. 

Darüber hinaus ist auch die Wirtschaftsförderung an Tarifbindung und Sozialstandards zu 

binden. 

Entsprechende Vergabe- und Tariftreueregelungen stärken die Anerkennung tarifvertragli-

cher Regelungen und verhelfen ihnen zu breiter Geltungskraft. Der Staat kann an dieser 

Stelle in Sachen Tarifbindung mit gutem Beispiel vorangehen. 

OT-Mitgliedschaften einschränken 

Auch auf Seiten der Arbeitgeber*innen kann die Tarifautonomie in ihrem Kern gestärkt 

werden. Insbesondere müssen die sogenannten OT-Mitgliedschaften eingeschränkt wer-

den. Diese Form der Mitgliedschaft lässt Arbeitgeber*innen in einem Verband Mitglied 

sein, ohne dass diese der Tarifbindung unterliegen. Sie profitieren von den Service-Leis-

tungen der Verbände, ohne jedoch die entsprechenden Tarifverträge anwenden zu müs-

sen. Die OT-Mitgliedschaft fördert Tarifflucht und führt zu einer Schwächung des Tarifsys-

tems und ist daher einzuschränken. Es ist zu prüfen, welche gesetzgeberischen Möglich-

keiten in Bezug auf ein Verbot der OT-Mitgliedschaften bei privaten Verbänden bestehen. 

Desweiteren braucht es eine gesetzliche Offenlegungspflicht der Arbeitgeber*innen be-

züglich der Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung (OT-Mitglied-

schaft), um entsprechende Transparenz zu gewährleisten. 

Im Bereich des Handwerks ist selbst in Branchen mit einem hohen Organisationsgrad wie 

z.B. im Bäckereihandwerk die Zahl der Flächentarifverträge rückläufig. Die Handwerksord-

nung ist dahingehend anzupassen, dass Innungen und Innungsverbände ihre vom Gesetz 

erwarteten Funktion, Tarifverträge abzuschließen, erfüllen. 

Fortgeltung und Nachbindung von Tarifverträgen sichern 

Dort, wo Arbeitgeber*innen Tarifverträge kündigen oder deren Wirksamkeit durch Um-

strukturierung der Betriebe umgehen oder einschränken wollen, müssen Fortgeltung und 

Nachwirkung von Tarifverträgen gesichert werden. Umgehungsmöglichkeiten durch Be-

triebsänderungen, Unternehmensumstrukturierungen und SE-Gründungen müssen unter-

bunden und Ketten von Betriebsübergängen als missbräuchlich qualifiziert werden. Diese 

Wertung findet sich auch in der Rechtsprechung des EuGH wieder, der wiederholt klarge-

stellt hat, dass die Richtlinie 2001/23 EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-

gliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von 

Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- und Betriebsteilen verhindern soll, dass 

aufgrund des Betriebsübergangs eine Verschlechterung der Lage der betroffenen Arbeit-

nehmer*innen eintritt. 

In diesem Sinne ist die Fortgeltung von Tarifverträgen nach einem Betriebsübergang über 

die Dauer eines Jahres (so die derzeitige Regelung des § 613a Abs. 1 S. 2 BGB) hinaus fest-

zuschreiben. Ferner ist die Möglichkeit der Ablösung eines Tarifvertrags vor Ablauf eines 

Jahres durch Inbezugnahme eines anderen Tarifvertrags (§ 613a Abs. 1 S. 4 Alt. 2 BGB) zu 

streichen. Die vorzeitige Änderung des Inhalts des Arbeitsverhältnisses birgt die Gefahr, 

dass sich die Arbeitsbedingungen und Entgelte der Beschäftigten noch vor Ablauf eines 

Jahres zu deren Nachteil durch einen Betriebsübergang verschlechtern können. 

Die Nachbindung von Tarifverträgen darf nicht bereits bei redaktionellen oder klarstellen-

den Änderungen des Tarifvertrags entfallen. Auch hier gilt, dass der Tarifvertrag solange 

wie möglich seine Geltung behält. Zwar geht die Bundesregierung davon aus, dass dies be-

reits bestehende Rechtslage sei. Diesbezüglich wird jedoch lediglich auf ein Handbuch des 

Arbeitsrechts verwiesen, wo diese Rechtsauffassung ohne weitere Nachweise angenom-

men wird. Zugunsten einer diesbezüglich eindeutigen Rechtslage bedarf es einer Klarstel-

lung. Die Nachbindung darf auch nicht dann bereits entfallen, wenn Teile des Tarifvertrags 
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geändert werden und der verbleibende unveränderte Teil für sich allein noch sinnvoll be-

stehen bleiben könnte. 

Tarifverträge für arbeitnehmer*innenähnliche Personen 

Neben dem Normalarbeitsverhältnis haben sich verschiedene andere Beschäftigungsfor-

men entwickelt, die die Realität der Arbeitswelt prägen. Auch Beschäftigungsformen ab-

seits der abhängigen Beschäftigung müssen in die Tariflandschaft integriert werden. Konk-

ret heißt das, die Anwendung von Tarifverträgen auf arbeitnehmer*innenähnliche Perso-

nen auszuweiten. Im Rahmen der gesetzlichen Regelung des § 12a TVG ist auf die Voraus-

setzung „überwiegend für einen Auftraggeber tätig“ zu verzichten. Diese Voraussetzung 

stellt unter den Gegebenheiten, dass arbeitnehmer*innenähnliche Personen nur in den 

seltensten Fällen für eine*n Auftraggeber*in tätig sind, eine nahezu unüberwindbare 

Hürde da. Diese Hürde gilt es zu beseitigen, um anzuerkennen, dass arbeitnehmer*innen-

ähnliche Personen denselben Abhängigkeiten wie die übrigen Beschäftigten unterliegen 

und ebenfalls den Geltungsregimen von Tarifverträgen unterliegen und von diesen profi-

tieren sollen. 

Keine Konkurrenz für Gewerkschaften als Sozialpartner 

Im Bereich der Pflege stellt sich die Herausforderung, dass einerseits Anstrengungen un-

ternommen werden, einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu ermöglichen, zugleich 

jedoch Pflegekammern gegründet werden, die sich der Interessenvertretung von Pflege-

kräften verschrieben haben. Problematisch ist in diesem Zusammenhang nicht nur die 

Pflichtmitgliedschaft, sondern insbesondere die Gefahr, dass der gewerkschaftliche Orga-

nisationsgrad der Beschäftigten in diesem Bereich künftig abnimmt. Die Gewerkschaften 

sind jedoch diejenigen, denen die Aushandlung von Tarifverträgen obliegt. Die gewerk-

schaftliche Mitgliedschaft ist als freiwillige Mitgliedschaft ausgestaltet. Angesichts der 

Lohnsituation der Branche und der verpflichtenden Mitgliedschaft in der Pflegekammer ist 

anzunehmen, dass im Zweifel die Gewerkschaftsmitgliedschaft aufgegeben bzw. über-

haupt nicht erst angestrebt wird. Damit jedoch die Bemühungen um einen Tarifvertrag in 

diesem Bereich und dessen Allgemeinverbindlichkeit von Erfolg gekrönt sein werden, ist 

ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad unter den in der Pflege beschäftigten Ar-

beitnehmer*innen denknotwendig erforderlich. Auch über den Bereich der Pflege hinaus 

ist Bestrebungen entgegenzuwirken, ähnliche Kammern für andere abhängig beschäftigte 

Berufsgruppen zu bilden. Nur so können Anreize für die Mitgliedschaft in den Gewerk-

schaften aufrechterhalten und das System der Tarifautonomie gestärkt werden. 

 

Verbandsklagerecht für Gewerkschaften – Tarifverträge durchsetzen 

Die Wirkungskraft von Tarifverträgen hängt auch maßgeblich davon ab, ob die in Tarifver-

trägen festgeschriebenen Regelungen effektiv durchgesetzt werden. Wie sich am Beispiel 

von Ryanair gezeigt hat, bringt der beste Tarifvertrag keine tatsächlichen Verbesserungen 

für die Beschäftigten, wenn die Regelungen nicht wirkungsvoll eingeklagt werden können. 

Einzelnen Beschäftigten kann das Risiko einer gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechte im 

Einzelfall zu hoch sein und so bleibt es bei der Umgehung des Tarifvertrags durch die Ar-

beitgeber*innen. Die bestehenden Klagemöglichkeiten für Gewerkschaften aus eigenem 

Recht im Zusammenhang mit Tarifverträgen erfüllen diese Forderung noch nicht. Die so-

genannte Einwirkungsklage ist nur bedingt wirkungsvoll und nur in den seltensten Fällen 

ein geeignetes Mittel, die Einhaltung der Tarifverträge für die Beschäftigten durchzuset-

zen. 

Damit tarifrechtliche Regelungen ihre volle Geltungskraft entfalten, brauchen wir ein Ver-

bandsklagerecht für Gewerkschaften, damit Beschäftigte auch tatsächlich von den Tarif-

verträgen profitieren. Zugleich stärkt das Verbandsklagerecht die Gewerkschaften und de-

ren Handlungsfähigkeit. Dies kann wiederum ein weiterer Anreiz für die Mitgliedschaft in 
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einer Gewerkschaft sein. Damit wird auch mittelbar die Tarifautonomie in ihrem Kern ge-

stärkt. 

Wächter*innen der Tarifverträge stärken 

Neben einem Verbandsklagerecht für Gewerkschaften im Bereich des Arbeits- und Sozial-

rechts sind Betriebsräte als Wächter*innen der Tarifverträge zu stärken. Union-Busting 

seitens der Arbeitgeber*innen muss wirksam bekämpft werden. 

Betriebs- und Personalräten ist die Aufgabe zugewiesen, über die Einhaltung der Tarifver-

träge in den Betrieben zu wachen. Studien zeigen, dass die Tarifbindung in Betrieben mit 

einem Betriebsrat höher ist. Mehr mitbestimmte Betriebe können so einen weiteren Bei-

trag zur Stärkung der Tarifbindung leisten, weshalb wir die Gründung von Betriebsräten 

erleichtern. 

Nur echte Tarifverträge sichern Gute Arbeit 

Um die Tarifbindung und den Tarifvertrag als deren zentrales Instrument umfassend zu 

stärken, sind andere Vereinbarungen, wie etwa die arbeitsvertraglichen Richtlinien für 

kirchliche Unternehmen oder Ergebnisse von Beteiligungen im Öffentlichen Dienst nicht 

mit Tarifverträgen gleichzustellen. Im sozialen Sektor stellen kirchliche Wohlfahrtsver-

bände bis zu 60% aller Arbeitsplätze. Die Arbeits- und Leistungsangebote in der Alten- und 

Krankenpflege, der Kinderbetreuung und Weiterbildung werden dominiert von der Diako-

nie und der Caritas. Die Einrichtungen wenden kirchliches Arbeitsrecht an, werden zu ei-

nem Großteil jedoch aus staatlichen Geldern finanziert. . Das kirchliche Arbeitsrecht ist 

nicht nur in Bezug auf das Tarifvertragssystem ein überkommenes Relikt, sondern auch in 

Bezug auf die betriebliche Mitbestimmung. Die Stärkung der Tarifbindung gebietet auch 

den Abschied von diesem Sonderweg der Kirchen. Die Idee einer „Dienstgemeinschaft“ 
verhindert die wirksame Durchsetzung von Arbeitnehmer*inneninteressen. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 36 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A35 
 

Stärkung der Tarifbindung 
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Zur Stärkung der Tarifbindung und damit zur Einhaltung von Flächentarifverträgen sind die 

Regelungen des Tarifvertragsgesetzes so anzupassen, dass eine Nichtanwendung von Ta-

rifverträgen durch den Austritt eines Unternehmens aus dem jeweiligen Arbeitgeberver-

band verhindert wird. Eine OT-Mitgliedschaft in einem AG-Verband ist zu verbieten. Die 

Allgemeinverbindlichkeitsregelungen sind im Interesse einer vereinfachten Allgemeinver-

bindlichkeitsempfehlung zu ändern. 

Begründung: 

Flächentarifverträge für ein räumliches Gebiet bzw. auch für eine ganze Branche umfassen 

sämtliche Arbeitgeber dieser Branche im Tarifgebiet, die Mitglieder des tarifschließenden 

Arbeitgeberverbandes sind. Unternehmen, die nicht dem Arbeitgeberverband angehören, 

sind nicht verpflichtet, den Tarifvertrag anzuwenden. Vor dem Hintergrund einer erhebli-

chen Zunahme von Austritten aus dem Arbeitgeberverband, um Flächentarifverträge nicht 
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anwenden zu müssen sowie auch in jüngster Zeit zunehmende aufgenommene Öffnungs-

klauseln, die Ausnahmesituationen definieren, unter denen vom Tarifvertrag abgewichen 

werden kann ist eine Zugehörigkeit zu einem Tarifvertrag heute nicht mehr die Regel. 

Dies führt in einer Vielzahl von Fällen zu teils erheblichen Lohneinbußen der Mitarbeite-

rInnen dieser Unternehmen, die der Tarifbindung nicht mehr unterliegen. Um diesem ent-

gegenzutreten, müssen Flächen- oder Branchentarifverträge wieder gestärkt werden – 

wenn dies auf dem freiwilligen Wege bzw. auf dem Wege von Vereinbarungen zwischen 

Arbeitgebern und Gewerkschaften nicht (mehr) funktioniert, sind gesetzliche Regelungen 

zu schaffen. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 37 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Kampf gegen Tarifflucht 
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Die AfA fordert zur Stärkung der Tarifbindung, dass grundsätzlich öffentliche Aufträge nur 

noch an solche Unternehmen vergeben werden, die Mitglied in einem Arbeitgeberver-

band mit Tarifbindung sind. 

Öffentliche Aufträge sind dabei zu differenzieren, von einfachen kleineren Aufträgen, die 

direkt vergeben werden, über Vergaben mit Ausschreibungen, über europaweite Aus-

schreibungen, aber auch für Ansiedlungen von Unternehmen. 

Gerade im letzteren Fall geht es darum, Unternehmen, die systematisch die Tarifbindung 

missachten und unterlaufen, nicht auch noch mit der Bereitstellung von Flächen zu beloh-

nen. 

Begründung: 

Wenn die Politik es nicht schafft, Tarifverträge in Unternehmen wieder zum Standard zu 

machen, erodieren die Arbeitsbedingungen immer stärker und niedrige Entgelte setzen 

sich immer stärker durch. Sozialdumping mit allen Folgen für die Beschäftigten schreitet 

voran. Die Saat derer, die Gewerkschaften systematisch bekämpfen und aus Unterneh-

men heraushalten wollen und die Arbeitsbedingungen und Entgelte nach ihren alleinigen 

Kriterien festlegen, geht auf. 

 

Beispiel: Streik in der Wohnungswirtschaft. Viele Beschäftigte der TSP (TechnikSer-

vicePlus) haben sich in ver.di organisiert, um einen Tarifvertrag durchzusetzen. Sie wollen 

das, was in den meisten Gesellschaften des LEG Konzerns schon lange gilt: die Sicherheit, 

regelmäßig an der allgemeinen Lohnentwicklung teilhaben zu können. Und das geht nur 

mit Tarifvertrag! Über 50% der Beschäftigten haben für den Tarifvertrag gestimmt. Am 

04.06.2020 hat ver.di die Geschäftsführung der TSP zu Tarifverhandlungen aufgefordert 
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und sieben Verhandlungstermine angeboten. Die Arbeitgeberseite lehnt Tarifverhandlun-

gen ab mit der Begründung (Zitat): „[…] dass ein Tarifvertrag keine Mehrwerte für beide 
Seiten schaffen würde.“ Eine unglaubliche These! 
 

Streiks im Wach- und Sicherheitsgewerbe in NRW und dennoch keine Bereitschaft der Ar-

beitgeber*Innen die Leistungen ihrer Arbeitnehmer*Innen anzuerkennen. Der Forderung 

von ver.di nach einer höheren Lohnsteigerung oder eine Corona-Prämie konnten auch mit 

Unterstützung der Landesschlichterin NRW nicht durchgesetzt werden. 

 

Wenn es hier klar Vorgaben über Gesetzte bzw. Verordnungen gäbe, die eine Auftrags-

vergabe an das Wach- und Sicherheitsgewerbe geben würde, dass sie einen Auftrag nur 

dann bekommen, wenn das Unternehmen sich an die Einhaltung von Tarifverträgen hält, 

wären wir dem Schritt, die Tarifvertragsflucht zu stoppen, einen guten Schritt näher. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 38 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu A35 
 

Tarifflucht stoppen! 
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert einen Antrag mit dem folgenden Inhalt einzubrin-

gen. Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung soll in Zukunft die Möglichkeiten erhalten: 

 

- Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit durch eine der Tarifparteien 

- Die Erweiterung des Tarifausschusses auf drei Vertreter*innen von Arbeitgeberverbänden und 

Gewerkschaften plus ein/e neutrale Vorsitzende/r 

- Die Entscheidung im Tarifausschuss wird mit Mehrheit entschieden. Bei einer Patt-Situation 

entscheidet der/die Vorsitzende 

 

Die NRW SPD wird aufgefordert das Thema „Tarifflucht“ zu einem zentralen Bestandteil ihres 

Wahlkampfes zu machen. 

 

Begründung: 

Seit den 1990er Jahren ist die Tarifbindung dramatisch zurückgegangen. 2019 waren nur noch 

44% der Beschäftigten in einem Beschäftigungsverhältnis, das nach einem Branchentarifvertrag 

geregelt war. Hinzu kamen noch einige Firmentarifverträge. Zur Zeit sind so nur noch 51% der 

Beschäftigten durch einen Tarifvertrag geschützt. 

 

In den Branchen ist die Tarifflucht unterschiedlich stark vertreten. So sind im Einzelhandel nur 

noch 28% der Beschäftigten unter dem Schutz des Tarifvertrages. Im Jahre 2010 waren es noch 

50%. 
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Das bedeutet für die Betroffenen: weniger Kaufkraft, oft die Notwendigkeit Aufstockerleistun-

gen zu beantragen und im Alter eine geringere Rente. 

 

Hinzu kommt, dass den Sozialversicherungen und den öffentlichen Haushalten Summen in Milli-

ardenhöhe entgehen. 

Auf Grund dieser Situation brachten das Bundesland Bremen mit Unterstützung der Länder Ber-

lin, Thüringen und Hamburg im Mai 2021 einen Antrag mit den o. g. Forderungen in den Bundes-

rat ein, der dort mit abgelehnt wurde. Einige Bundesländer haben sich enthalten. 

 

Die SPD und natürlich auch die AfA hat immer wieder betont, wie wichtig die Tarifbindung für 

die Beschäftigten und ihre Familien sind. Im letzten Koalitionsvertrag wurde die Stärkung der Ta-

rifbindung beschlossen, ohne dass dies umgesetzt wurde. Im jetzigen Koalitionsvertrag ist dies 

wieder der Fall. 

 

Das Tarifflucht zudem ein Raub an den Sozialversicherungen und den Steuereinnahmen ist, 

macht das ganze zusätzlich zum Verbrechen. Wenn wir über vielfach zerstörte Infrastruktur 

sprechen, müssen wir immer auch über die Verursacher reden. 

 

Eine Initiative ist der Bundestagsfraktion, gestützt auf den DGB und den dazu gehörigen Gewerk-

schaften, ist daher dringend nötig. 

 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0301-0400/317-

21.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

 

https://www.wsi.de/de/blog-17857-reform-der-ave-schluessel-zur-staerkung-der-tarifbindung-

33324.htm 

 

https://www.dgb.de/themen/++co++627c137e-2a72-11ec-b540-001a4a160123 
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https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-5/ta-

rifbindung-arbeitnehmer.html 

 

https://www.wsi.de/de/tarifbindung-15329.htm 

 

https://www.dgb.de/themen/++co++627c137e-2a72-11ec-b540-001a4a160123 

 

Antragsbereich A/ Antrag 39 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Nord 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Landtagsfrakionen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A35 
 

Tarifbindung stärken, Arbeitnehmer schützen 
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Die zunehmende Tarifflucht und Zergliederung der Arbeitswelt führen für die davon be-

troffenen Beschäftigten zu völlig ungeschützten Arbeitsverhältnissen. 

 

Die von der SPD in der großen Koalition durchgesetzten Veränderungen haben für die Be-

troffenen bereits Verbesserungen gebracht, müssen aber ausgeweitet werden. 

 

Folgende Regelungen sind gesetzlich zu verankern: 

 

Auf Antrag einer Gewerkschaft, in deren Zuständigkeitsbereich die jeweiligen Beschäfti-

gungsverhältnisse fallen, sind ausgehandelte Tarifverträge durch Rechtsverordnung für all-

gemeinverbindlich zu erklären. 

Eine Zustimmung der Arbeitgeberverbände ist nicht erforderlich, es sei denn, es finden 

aussichtsreiche Verhandlungen über einen Tarifvertrag in diesen Bereichen statt. 

Begründung: 

Immer mehr Beschäftigte sind schlechten Arbeitsbedingungen und vor allem niedrigen 

Entgelten ausgeliefert, weil für die neu gegründeten Dienstleistungsbereiche oder aber 

aus der Wertschöpfungskette ausgelagerten Branchen keine Tarifbindung besteht. 

Sowohl in der Pflege, Gesundheitswesen, oder bei Dienstleistungen in der Industrie, wer-

den neue Strukturen zur Tarifflucht benutzt. Durch den Mindestlohn wird- wenn auch un-

zureichend- der Entgeltstandard nach unten gesichert. Die übrigen Arbeitsbedingungen 

sind - im Gegensatz zu den Tarifverträgen - ungeregelt. 
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Antragsbereich A/ Antrag 40 

 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

Empfänger*in(nen): 

Sozialdemokratische Mitglieder im Berliner Abgeordnetenhaus 

Sozialdemokratische Mitglieder im Berliner Senat 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Mitglieder der Bundesregierung 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu A35 
 

Gute Arbeit durch die Ausweitung der Tarifbindung: Vermietung von öf-
fentlichen Gebäuden nur mit Tariftreue-Klausel! 
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Die Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, die Mit-

glieder der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, die sozialdemokratischen Mitglieder 

im Berliner Senat und die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung sind auf-

gefordert, öffentliche Gebäude nur denjenigen Unternehmen als Mieter*innen zu überlas-

sen, die sich schriftlich verpflichten, ihren Arbeitnehmer*innen mindestens diejenigen Ar-

beitsbedingungen des entsprechenden Branchentarifvertrags zu gewähren. 

Neue Mietverträge für öffentliche Gebäude enthalten künftig eine Klausel zur Tariftreue-

pflicht. 

Begründung: 

Der Grad der Tarifbindung ist in den letzten Jahren deutschlandweit erheblich zurückge-

gangen (vgl. https://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2257.htm). Die Tarifbindung in 

Form der Bindung an Flächen- und Branchentarifverträge ist jedoch eine wesentliche Vo-

raussetzung für gute Arbeit. Um eine weitreichende Tarifbindung gewährleisten zu kön-

nen, ist es nicht nur im Bereich der Vergabe von Aufträgen, sondern auch bei der Vermie-

tung von öffentlichen Gebäuden erforderlich, Nachweise der entsprechenden Tarifbin-

dung derjenigen Unternehmen, die die Objekte anmieten wollen, zu fordern. Die jeweili-

gen Unternehmen verpflichten sich schriftlich, ihren Arbeitnehmer*innen mindestens die-

jenigen Arbeitsbedingungen einschließlich der Entlohnung zu gewähren, die der entspre-

chende Branchentarifvertrag vorsieht. 

Neben des Nachweises der Tariftreue zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags ist 

zur nachhaltigen Sicherung der tariflichen Arbeitsbedingungen eine regelmäßige diesbe-

zügliche Überprüfung der Anforderungen erforderlich. 

Eine Tariftreue-Regelung auch für Mietverträge und nicht lediglich bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe leistet einen Beitrag zur weitreichenden Tarifbindung. 
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Antragsbereich A/ Antrag 41 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderter Fassung der AK 

Änderung 1. Absatz, Zeile 1: Die AfA fordert, die Grenze für Bau- und Dienstleistungen bei der öffent-

lichen Auftragsvergabe auf einen Betrag von 5.000,00 € festzulegen und dieses in einem bundesweit 
einheitlichen Tariftreuegesetz einzuführen. 

 

Weiterleitung an SPD-Landtagsfraktionen 

 
Tariftreue- und Vergabegesetz 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Die AfA fordert, im Tarif- und Vergabegesetzt NRW die Grenze für Bau- und Dienstleistun-

gen bei der öffentlichen Auftragsvergabe auf einen Betrag von 5.000,00 € festzulegen und 
dieses auch in einem bundesweit einheitlichen Tariftreuegesetz einzuführen. 

Begründung: 

Das Land NRW, Städte und Gemeinden haben eine große gesellschaftliche Verantwortung 

bei der öffentlichen Auftragsvergabe und stellen eine Vorbildfunktion dar. Sie sollten mit 

gutem Beispiel vorangehen und auf die Einhaltung sozialer- und ökologischer Kriterien so-

wie guter Arbeitsbedingungen achten. Dieses kann nur mit einem bundesweit einheitli-

chen Tariftreuegesetz umgesetzt werden. 

 

Im Jahr 2016 haben SPD und Bündnis 90/Die Grünen in ihrer Regierungsverantwortung im 

TVgG-NRW die Grenze für Bau- und Dienstleistungen auf einen geschätzten Betrag von 

5.000,00 € festgelegt. Die jetzige Landesregierung hat bei der Novellierung 2018 des 
TVgG-NRW die Grenze für Bau- und Dienstleistungen auf einen „geschätzten“ Betrag ab 
25.000,00 € angehoben. 
Damit die Tarifbindung nicht weiter zurückgeht und Tarifflucht einen Riegel vorgeschoben 

werden kann, muss die Grenze des Betrages für Bau- und Dienstleistungen unbedingt wie-

der auf 5.000,00 € heruntergesetzt werden. Denn mit den Steuergeldern der Bürgerinnen 

und Bürger sollen keine Dumpingfirmen und Lohndrücker mehr bevorzugt mit öffentlichen 

Aufträgen versorgt werden. Daher muss bei Vergaben von Lieferungen und Leistungen in 

jedem Einzelfall dafür gesorgt werden, dass die ausführenden Unternehmen die jeweils 

branchenweiten Tarifbedingungen erfüllen. 
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Antragsbereich A/ Antrag 42 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagsfraktion 
 

Fördergelder nur noch an Betriebe auszahlen, die nach Tarif zahlen und 
einen Betriebsrat haben 
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Die AfA Bundeskonferenz möge beschließen, dass die SPD mit ihren zuständigen Gremien 

darauf hinwirkt Fördergelder nur noch an Betriebe zu verteilen, die nach Tarif zahlen und 

einen Betriebsrat haben. Die Regelung soll nur für Betriebe gelten, die nach § 1 Abs. 1 Be-

trVG groß genug für die Betriebsratsgründung sind. 

Begründung: 

Startups locken mit flachen Hierarchien, flexiblen Arbeitszeiten und dem Versprechen, die 

Welt zum Besseren zu verändern. Für viele junge Menschen sind StartUps deshalb eine at-

traktive Alternative zur Konzernkarriere. Die Kehrseite des aufregenden Jobs: Die Bezah-

lung ist meist nicht gerade üppig und die flexiblen Arbeitszeiten entpuppen sich oft als 

Überstunden, vor allem in der Wachstumsphase. Die Praxis zeigt auch, dass in diesen Un-

ternehmen oftmals gegen grundsätzliche Arbeitsrechte verstoßen wird. Hiervon profitie-

ren die Gründer*-innen zumeist von der Unkenntnis über Arbeitsrecht der Arbeitneh-

mer*innen. Aus diesen Gründen soll die Startup-Förderung zukünftig an Kriterien guter Ar-

beit geknüpft sein. Die Voraussetzung für Wirtschaftsförderung sind eine Bezahlung nach 

Tarif und das Vorhandenseins eines Betriebsrats. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 43 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Kreisverband Hamburg-Mitte 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Zuschlagskriterien bei der Vergabe der Öffentlichen Hand neu definie-
ren. 
 

 

 

 

 

Der SPD-Parteivorstand und die SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, sich dafür 

einzusetzen, dass die Kriterien der Vergabevorschriften der Öffentlichen Hand dahinge-

hend überarbeitet werden, dass bei einer öffentlichen Auftrags-Vergabe finanzielle Aus-

wahl-Kriterien maximal mit einem Gewicht von 25% bewertet werden. 
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Die nicht-finanziellen Auswahlkriterien sollen mindestens sein: 

 

• Für gute Arbeit 
• Tariftreue 

• Liefertreue 

• Umweltaspekte 

Begründung: 

Immer wieder und immer häufiger kommt es bei wesentlichen Produkten zu Lieferengpäs-

sen. Insbesondere bei Medikamenten kann dies lebensbedrohlich sein. Die Möglichkeiten 

hier in den privaten Markt einzugreifen, sind begrenzt. 

 

Umsetzbar wäre eine Überarbeitung der Vergaberichtlinien der Öffentlichen Hand im 

Sinne der oben genannten Kriterien sein. 

 

Beispielgebend sei ein Blick auf die FFP 2 - Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie. 

Als es anfangs an Masken fehlte, wurden die Unternehmen in Deutschland aufgefordert, 

dort wo möglich die Produktion von FFP 2-Masken aufzunehmen. 

Viele Unternehmen folgten dem Ruf, stellten ihren Betrieb auf Maskenproduktion um und 

bleiben nun auf ihrer Produktion sitzen, weil Bund und Länder bei der Beschaffung nach 

dem Prinzip „Geiz ist geil“ handeln und die Masken in China kaufen. 
In Frankreich hat das Gesundheitsministerium einen Erlass verfügt, der besagt, dass öf-

fentliche Stellen die Masken in Frankreich oder in der EU bestellen müssen. Der Preis darf 

nur zu 25 % ausschlaggebend für die Vergabe sein. 

Was in Frankreich möglich ist, sollte doch auch in Deutschland umsetzbar sein. 

Und was für FFP 2-Masken gilt, ließe sich doch auch auf die gesamte Beschaffung der Öf-

fentlichen Hand in Bund und Land ausweiten. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 44 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagsfraktion 
 

Tarifbindung sicherstellen und Mitbestimmungsrechte der Arbeitneh-
mer*innen im öffentlichen Dienst sichern 
 

 

 

 

 

5 

 

 

Arbeitnehmer*innen in Unternehmen mit Beteiligungen der öffentlichen Hand sind grund-

sätzlich nach dem jeweils gültigen Tarifvertrag zu entlohnen. 

Ausgründungen mit dem Ziel der Tarifflucht bzw. dem Unterlaufen geltender Tarifverträge 

sind zu unterbinden. 
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Die SPD tritt uneingeschränkt für die Tarifbindung und für die Wahrung der Mitbestim-

mungsrechte von Betriebs- und Personalräten ein. Die SPD fordert, dass Unternehmen mit 

Beteiligungen der öffentlichen Hand grundsätzlich den jeweils zuständigen Tarifgemein-

schaften angehören. 

Begründung: 

Für die SPD sind Tarifbindung und Mitbestimmung unverzichtbares Recht für alle Arbeit-

nehmer*innen. Das gilt ganz besonders für den öffentlichen Bereich. Die SPD wendet sich 

gegen jedes Unterlaufen der Tarifbindung. 

Für die SPD sind Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung wichtige Bedingungen für 

eine positive Entwicklung der Unternehmen und für gute Arbeitsbedingungen. 

Wir fordern unbefristete Arbeitsverträge und faire Löhne für die Beschäftigten, die den 

Beschäftigten und ihren Familien langfristige Lebensperspektiven eröffnen. Sichere Ar-

beitsplätze, gerechter Lohn und gute Arbeitsbedingungen sind für uns Erfolgsfaktoren für 

ein gelungenes Tarifmodell. 

Kommunen dürfen ihre Finanznot nicht auf dem Rücken der Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst austragen. Wir bekämpfen die Ursachen der Finanznot. Das sind Risiken aus hohen 

Soziallasten bei unzureichender Finanzierung durch Bundes- und Landesmittel. Hier for-

dern wir eine bessere Finanzausstattung der Kommunen gestritten werden! 

Die Risiken aus den Sozialleistungen dürfen nicht länger die Kommunen tragen. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 45 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Verteidigung und Wiederherstellung der Flächen- und Branchen-Tarif-
verträge, für das uneingeschränkte gewerkschaftliche Streikrecht 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

Der Flächen- bzw. Branchentarifvertrag ist das zentrale Instrument zur Aufhebung bzw. 

Einschränkung der Lohnkonkurrenz zwischen den abhängigen Beschäftigten wie zwischen 

den Unternehmen. Er schafft soziale Sicherheit, Rechtssicherheit und er bildet die Gestal-

tungsgrundlage für die Arbeitsbeziehungen. Der Flächentarifvertrag als Rückgrat des Ta-

rifsystems ist zunehmend bedroht. Die AfA unterstützt den Kampf für die Verteidigung der 

Flächen- bzw. Branchentarifverträge und ihre Rückeroberung, um den durch die Agenda-

Reformen befeuerten Unterbietungswettlauf zu bekämpfen. 

Die (Re)Integration der ausgegliederten Bereiche in die Flächen- und Branchentarifver-

träge, die Eroberung dieser Tarifverträge für viele tarifvertragsfreie Zonen stärkt die Ta-
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rifbindung. Sie ist eine der zentralen Herausforderungen der Gewerkschaften. Nur so kön-

nen gute Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten gesichert und damit die 

Teilhabe der Beschäftigten am gesellschaftlich erwirtschafteten Wohlstand gesichert wer-

den. Sie ist damit konstitutiver Bestandteil der Demokratie. 

Vor dem Hintergrund unterstützt die AfA die Kämpfe von Belegschaften. 

Zugleich setzt sie sich ein, dass eine Verbesserung des institutionellen Rahmens des Ta-

rifsystems durchgesetzt wird. Dies ist zum Beispiel durch eine substanzielle Erleichterung 

von Allgemeinverbindlichkeitsregelungen (AVE) zu erreichen. Dazu gehört auch der Kampf 

für die Aufhebung von Gesetzen, die ein faktisches Lohndiktat bedeuten, wie z.B. das 

DRG-System im Gesundheitswesen oder die "Zumutbarkeitsregeln" unter den Hartz-Ge-

setzen. 

Die AfA setzt sich dafür ein, dass im Verantwortungsbereich des öffentliche Sektors die 

Branchen- und Flächentarifverträge, d.h. TV-L und TVöD, überall voll zur Geltung kommen. 

Sie sind der Mindeststandard. 

Gesetzliches Verbot von Tarifflucht durch Ausgründung und Outsourcing: Alle Formen der 

Ausgründung und des Outsourcing in privaten und öffentlichen Unternehmen führen mit 

Zersetzung der großen Flächentarifverträge letztendlich zu einer Spaltung der Belegschaft 

und zu einer Konkurrenz zwischen den Mitarbeiter*innen. Ausgründungen und Outsour-

cing zerschlagen nicht nur innerbetriebliche Strukturen, sondern vor allem auch gewerk-

schaftliche. 

Die Zerstörung des Systems der Branchen- und Flächenvertragssystems wie sie Arbeitge-

berpräsident Ingo Kramer mit seinen Vorschlägen zu modularen Tarifverträgen“ vor-
schlägt, lehnt die AfA ab, genauso wie Regierungsvorschläge, die Unternehmer für den Ab-

schluss von Tarifverträgen mit Steuererleichterungen und dem Recht auf Öffnungsklauseln 

zu belohnen. 

Die AfA setzt sich dafür ein, dass gegen Regierungsmaßnahmen und Unternehmensent-

scheidungen zur Tarifflucht das uneingeschränkte Streikrecht gelten muss. 

Begründung: 

Der eklatante Rückgang der Wirkung der Flächen- und Branchen-Tarifverträge in Deutsch-

land und das massive Ausmaß von Tarifflucht und Durchsetzung der verschiedensten For-

men deregulierter, prekärer Arbeitsverhältnisse in den letzten drei Jahrzenten ist nicht nur 

politisch geduldet, sondern politisch, im Namen der „Wettbewerbsfähigkeit“ des deut-
schen Kapitals, organisiert worden. 

Der „Rückgang der Tarifbindung“ ist kein naturgegebener Prozess. Er ist Ergebnis der Pri-

vatisierungspolitik, die in der „Ära Kohl“ insbesondere in den 90er Jahren die großen 
staatlichen Unternehmen (Bahn, Post, Telekom, aber auch Krankenhäuser und soziale Ein-

richtungen) dem Markt ausgeliefert hat, der zerstörerischen Agenda 2010 der Regierung 

Schröder mit den Hartz-Gesetzen 2004 zur Deregulierung der Arbeitsverhältnisse und Zer-

setzung der Schutzfunktionen der Arbeitslosenversicherung, der Schuldenbremse (seit 
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2009 im Grundgesetz verankert) als Mittel, den Druck zur Privatisierung öffentlicher Da-

seinsvorsorge zu erhöhen. Diese Politik fand ihre Fortsetzung in der Agenda-Politik in der 

Großen Koalitionsregierungen. 

Diese Politik der „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ hat es den Unternehmern erlaubt, 

erhebliche Teile der Produktion in Billiglohnländer zu verlagern, Unternehmen spekulati-

vem Finanzkapital („Heuschrecken“) auszuliefern, massiv Leiharbeit und Befristungen ein-
zuführen, tiefgreifende Umstrukturierungen auf dem Rücken der Arbeitnehmer*innen 

vorzunehmen usw. 

Die politisch gewollte Schaffung eines riesigen Niedriglohnsektors, mit den Hartz-Gesetzen 

als zentralem Mittel, hat die arbeitende Bevölkerung zutiefst gespalten. Die Deregulierung 

der Arbeitsverhältnisse und die Erosion der Tarifverträge sind lediglich zwei Seiten ein und 

derselben Medaille. Der Kampf gegen prekäre Arbeit und der Kampf für die Wiedererobe-

rung der Flächen- und Branchentarifverträge sind nicht getrennt, sie sind ein Kampf. 

Zunehmend organisieren sich Kolleginnen und Kollegen, um tariflose Zustände und will-

kürliche Lohnverhältnisse zu überwinden. Viele Kolleginnen und Kollegen – bis in die mitt-

leren Gehaltsgruppen hinein – spüren, dass ihre Löhne nicht mehr reichen, um ihnen eine 

Rente zu garantieren, die sie vor Armut im Alter schützt. Dies, und die Empörung über die 

Spaltung der Belegschaften über beliebige Löhne und die wachsende soziale Ungerechtig-

keit allgemein, haben dazu geführt, dass sie nach den Mitteln des Kampfes greifen. 

Antragsbereich A/ Antrag 46 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Forderung PBefG 
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Die AfA Bundeskonferenz möge beschließen: 

Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, darauf zu bestehen, dass der Koalitionsver-

trag umgesetzt wird und eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 

vom Deutschen Bundestag noch in dieser Wahlperiode beschlossen wird. 

Kernelement der Novellierung müssen sein: 

1. Eine Klarstellung, dass vom Aufgabenträger vorgegebene soziale, qualitative und ökolo-

gische Standards auch von eigenwirtschaftlichen Antragstellern im ÖPNV eingehalten wer-

den müssen. 

2. Kommunen müssen weiterhin die Wahl zwischen einem öffentlichen Dienstleistungs-

auftrag und dem Erlass einer allgemeinen Vorschrift haben. Kommunen brauchen Rechts-
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sicherheit, Fahrgäste brauchen Qualität und Verlässlichkeit und Beschäftigte brauchen Si-

cherheit, dass auf ihrem Rücken kein unfairer Wettbewerb mit Sozialdumping ausgetragen 

wird. Eine Verpflichtung von Kommunen zum Erlass Allgemeiner Vorschriften darf es nicht 

geben. 

3. Bei Auftragswechseln im ÖPNV müssen neue Betreiber verpflichtet werden, allen Be-

schäftigten ein verbindliches Übernahmeangebot zu gleichem Lohn- und Arbeitsbedingun-

gen zu machen. 

4. Kommunen müssen die umfassende Befugnis erhalten, über die Zulassung von OnDe-

mand- und Poolingverkehren neben dem klassischen ÖPNV zu entscheiden und wie für 

den ÖPNV soziale, qualitative und ökologische Standards festzulegen. 

5. Plattformanbieter zur gewerblichen Personenbeförderung (Mietwagen, OnDemand- 

und Poolingverkehre) müssen als Beförderungsdienstleister dem Personenbeförderungs-

gesetz unterliegen und mit Genehmigungsentzug sanktioniert werden können. Ein Ver-

schieben der Verantwortung auf Subunternehmen muss ausgeschlossen werden. 

Begründung: 

Der Koalitionsvertrag enthält verkehrspolitische Vorhaben, die für sozialdemokratische 

Verkehrs- und Sozialpolitik von hoher Bedeutung sind. Zu einem der zentralen Vorhaben – 

der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes – liegen bereits seit Beginn vergangenen 

Jahres Eckpunkte des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vor und 

eine Findungskommission wurde eingesetzt. Noch ist jedoch nicht absehbar, wann das Ge-

setzgebungsverfahren starten wird. Dies muss aber schnellstmöglich auf den Weg ge-

bracht werden, um die notwendige Verkehrswende zu fördern und auch sozialpolitisch zu 

begleiten. 

Die anstehende Novelle des Personenbeförderungsgesetzes muss bestehende Unsicher-

heiten beseitigen und zugleich dafür sorgen, dass die neuen Mobilitätsformen und daten-

getriebenen Innovationen auf einer sicheren gesetzlichen Grundlage in den Nahverkehr 

integriert werden können. Darüber hinaus müssen die Kommunen das Heft des Handelns 

in der Hand behalten und somit der Daseinsvorsorge auch im Verkehrsbereich gerecht 

werden zu können. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 47 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A35 
 

Stärkung von Tarifverträgen 
 

 

 

 

 

Die Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen muss dringend wieder er-

leichtert werden, damit wieder mehr Beschäftigte den Schutz von Tarifverträgen erlangen. 
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Dafür muss die zwingende Vorgabe der gemeinsamen Beantragung durch die Tarifpar-

teien abgeschafft werden. 

Begründung: 

Erfolgt ggf. mündlich 

 

Antragsbereich A/ Antrag 48 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bayern 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

zuständige sozialdemokratische Bundesminister*innen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Gesetzliche Regelungen für mobile Arbeit 
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Die AfA Bayern bekennt sich ausdrücklich zu gesetzlichen Mindestregelungen für mobile 

Arbeit. 

Ziel ist es, Mindestregelungen für Arbeitnehmer*innen bei mobiler Arbeit gesetzlich abzu-

sichern und die sich daraus ergebenden Chancen für die Gesellschaft zu nutzen. 

Mobile Arbeit bedeutet, dass Arbeitnehmer*innen ihre Arbeit von einem Ort außerhalb 

der eigentlichen Betriebsstätte erbringen. Mobile Arbeit kann entweder an einem Ort, der 

von Arbeitnehmer*innen selbst gewählt wird oder an einem fest mit der/dem Arbeitge-

ber*in vereinbarten Ort erbracht werden. Mobile Arbeit setzt die Verwendung von Infor-

mationstechnologie voraus. 

Die nachfolgenden Forderungen für eine gesetzliche Regelung beziehen sich auf die regel-

mäßige, das heißt planmäßig wiederkehrende mobile Arbeit, wie zum Beispiel einmal oder 

mehrfach in der Woche oder zweimal im Monat an einem bestimmten Wochentag. 

Forderungen für die gesetzlichen Regelungen zur mobilen Arbeit: 

• Die Ruhezeiten und Höchstarbeitszeiten nach Arbeitszeitgesetz dürfen auch durch mo-

bile Arbeit nicht aufgehoben werden. 

• Die/der Arbeitgeber*in hat den Arbeitnehmer*innen, auch in leitenden Positionen, mo-
bile Arbeit zu ermöglichen. 

• Die Arbeitnehmer*innen können verlangen, wenn es auf Grund ihrer Tätigkeit möglich 

ist, einen Teil ihrer Arbeit auch als mobile Arbeiten zu erbringen. Die/der Arbeitgeber*in 
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hat der mobilen Arbeit der Arbeitnehmer*in zuzustimmen, soweit betriebliche Gründe 

nicht entgegenstehen. 

Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die mobile Arbeit die Organisation, 

den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhält-

nismäßige Kosten verursacht. 

Die Ablehnungsgründe können auch tarifvertraglich festgelegt werden. 

Lehnt ein/e Arbeitgeber*in die mobile Arbeit ab, so hat sie/er dies innerhalb von vier Wo-

chen der Arbeitnehmer*in schriftlich mit einer Begründung mitzuteilen. 

• Die/der Arbeitgeber*in ist berechtigt, den Arbeitnehmer*innen mobile Arbeit nach 
Maßgaben dieses Gesetzes anzubieten. Die/der Arbeitgeber*in ist aber nicht berechtigt 

eine einseitige Anordnung durchzusetzen. 

• Grundsätzlich sollte die mobile Arbeit in Form einer betrieblichen Vereinbarung mit der 
betrieblichen Mitbestimmung geregelt werden. Besteht keine betriebliche Mitbestim-

mung, muss eine Vereinbarung auf Augenhöhe zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeit-

nehmer*innen erfolgen. 

Folgende Mindestregelungen muss die Vereinbarung enthalten: 

• Wer hat ein Anrecht auf mobile Arbeit? 

• Betriebliche Gründe für die Ablehnung von mobiler Arbeit 

• Wo kann die mobile Arbeit geleistet werden (Festlegung der Örtlichkeiten) 

• Anteil der mobilen Arbeit an der Gesamtarbeitszeit 

• Erfassen der Arbeitszeit 

• Arbeitszeiten in der mobilen Arbeit und damit auch Erreichbarkeit 

• Planungs-, Freigabe- und Kontrollverfahren für mobiles Arbeiten und betrieblicher Kon-

fliktlösungsmechanismus bei Uneinigkeit 

• Konzept / Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer*innen 

• Verfahren und Maßnahmen zur Beförderung und Aufrechterhaltung der betrieblichen 

sozialen Gemeinschaft (Teamgeist) 

• Die mobile Arbeit darf auf keinen Fall die Gesamtarbeitszeit überwiegen. Grundsätzlich 
sollte die mobile Arbeit höchstens 50% der vereinbarten Arbeitszeit betragen. Ausnahmen 

davon sind zeitlich zu begrenzen (z.B. Pflege von Familienangehörigen, temporäre Pro-

jekte, Pandemie) und ausdrücklich per Tarifvertrag oder mit der Mitbestimmung zu ver-

einbaren. Besteht weder ein Tarifvertrag noch eine Mitbestimmung im Betrieb, muss dies 
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einvernehmlich zwischen der/dem Arbeitgeber*in und der Arbeitnehmer*in geregelt wer-

den. 

• Die Kosten der Ausgestaltung für mobiles Arbeiten sind durch die/den Arbeitgeber*in zu 
tragen. Die/der Arbeitgeber*in stellt alle notwendigen (technischen) Mittel für die mobile 

Arbeit zur Verfügung. 

• Die Fragen des Datenschutzes sind durch die/den Arbeitgeber*in zu regeln. 

• Die/der Arbeitgeber*in hat die Weiterqualifizierung für die Arbeitnehmer*innen zu ge-
währleisten. 

• Die/der Arbeitgeber*in hat zu gewährleisten, dass Arbeitnehmer*in auf Antrag eine Be-

endigung der mobilen Arbeit vornehmen können. 

Begründung: 

Bisher gibt es keine gesetzlichen Regelungen für mobile Arbeit. Erst in Zeiten der Pande-

mie wurde in vielen Bereichen die mobile Arbeit unter dem Aspekt der Fürsorgepflicht der 

Arbeitgeber*innen und den Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes umgesetzt. 

Die mobile Arbeit hat für viele Arbeitnehmer*innen Vorteile gezeigt, sodass der Ruf lauter 

wurde, auch nach der Pandemie eine Möglichkeit der mobilen Arbeit zu erhalten. Deswe-

gen und aufgrund der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag (2017) sollte jetzt der gesetzli-

che Rahmen geschaffen werden. 

Die Regelungen zum mobilen Arbeiten beziehen sich nicht auf heimbasierte Arbeit oder 

Telearbeit, bei denen ein fest eingerichtetes Arbeitszimmer in der Privatwohnung besteht. 

Mobile Arbeit kann entweder an einem Ort, der von Arbeitnehmer*innen selbst gewählt 

wird, oder an einem fest mit der/dem Arbeitgeber*in vereinbarten Ort erfolgen. 

Antragsbereich A/ Antrag 49 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A35 
 

Tarifbindung 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Die Auftraggeber der öffentlichen Hand sollen nur noch Aufträge an Firmen vergeben kön-

nen, die der Tarifbindung unterliegen. 

Begründung: 

Die Zahl der Mitgliedsfirmen in der Tarifbindung nimmt immer weiter ab. Dies bedeutet, 

dass diese Firmen schlechtere Konditionen für ihre Mitarbeiter haben können als tarifge-

bundene Firmen. 
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Dies sollte zukünftig bekämpft werden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 50 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Home-Office /mobile Arbeit ist grundsätzlich genauso zu behandeln wie 
die Arbeit in einer vom Arbeitgeber betriebenen Betriebsstätte 
 

 

Antragsbereich A/ Antrag 51 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Arbeitszeitgesetz, EU-Richtlinie Arbeitszeit und Bundesurlaubsgesetz 
ändern 
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Die AfA spricht sich für eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) und des Bundesur-

laubsgesetzes in Deutschland aus. Auch sollte die EU-Richtlinie 2003/88/EG entsprechend 

geändert werden, in der Mindestzeiten festgelegt sind, die in der EU nicht unterschritten 

werden dürfen. 

 

Um Arbeitnehmer*innen vor gesundheitlichen Gefahren besser zu schützen, sollen die 

entsprechenden Paragraphen des ArbZG angepasst werden: 

 

- Einführung einer 5-Tage-Arbeitswoche (bislang 6 Tage) 

- Reduzierung der täglichen Arbeitszeit auf 7,5 Stunden (bislang 8 Stunden) 

- Reduzierung der täglichen Höchstarbeitszeit auf 9 Stunden (bislang 10 Stunden) 

- Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 37,5 Stunden (5 Tage à 7,5 Stunden) (bis-

lang 6 Tage à 8 Stunden = 48 Stunden) 

- Reduzierung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden (5 Tage à 9 Stunden) 

(bislang 6 Tage à 10 Stunden = 60 Stunden) 

Für Schichtarbeit (eine genaue Definition von Schichtarbeit ist noch zu erstellen) soll es re-

duzierte Arbeitszeiten geben: 

- Reduzierung der täglichen Arbeitszeit bei Schichtarbeit auf 7 Stunden (bislang 8 Stunden) 
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- Reduzierung der täglichen Höchstarbeitszeit bei auf 8,5 Stunden Schichtarbeit (bislang 10 

Stunden) 

- Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit bei Schichtarbeit auf 35 Stunden (5 Tage à 7 

Std.) (bislang 6 Tage à 8 Stunden = 48 Stunden) 

- Reduzierung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit bei Schichtarbeit auf 42,5 Stunden (5 

Tage à 8,5 Std.) (bislang 6 Tage à 10 Stunden = 60 Stunden) 

Einführung des Rechts auf Nichterreichbarkeit (Ruhezeiten) 

- Erhöhung des Rechts auf eine zusammenhängende Ruhezeit zwischen zwei Schichten 

(Recht auf Nichterreichbarkeit) auf 12 Stunden 

- Etablierung des Rechts auf 1,5 frei verfügbare zusammenhängende Tage (36 Stunden) je 

7-Tages-Zeitraum (wäre neu) 

Anpassung im Bundesurlaubsgesetz 

- Erhöhung der Mindestjahresurlaubtage auf 25 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche (mit 

entsprechenden Anpassungen bei abweichenden Tage-Wochen und bei Festschreibung 

von mindestens 21 Kalendertagen am Stück einschließlich der Wochenenden) 

Begründung: 

Das Thema Arbeitszeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Arbeiter- 

und Gewerkschaftsbewegung. Aus gutem Grund. Schon 1890 schrieb der Hygieniker Prof. 

Vogt: „Die Maschine kann 24 Stunden am Tag arbeiten; sie hat keinen Geist und weder 
Gesundheit noch Krankheit. Aber der Mensch, der sie bedient, besitzt nicht die Reparatur-

fähigkeit der Maschine; er bleibt, wenn er durch Überarbeitung abgenutzt ist, alsdann ein 

Invalide mit verkürzter Lebenszeit.“ 

 

Zum 1. Mai 1900 wurde daher der Acht-Stunden-Tag gefordert. Erst nach der Revolution 

1918 gelang es den Acht-Stunden-Tag erstmals gesetzlich zu verankern. Aber nicht alle Ar-

beitgeber haben ihren Frieden damit geschlossen. Knapp 100 Jahre später steht er wieder 

im Feuer. 

 

Grund genug, sich wieder an die Geschichte zu erinnern. Denn einmal erkämpfte Rechte 

sind nicht für die Ewigkeit. Die Arbeitszeitfrage ist so aktuell wie eh und je. 

 

Der Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) will das Arbeitszeitgesetz 

mit der Begründung verändern, es an das Zeitalter der Digitalisierung anzupassen. Dabei 

wird der Acht-Stunden-Tag wird ebenso in Frage gestellt wie die elf Stunden Ruhezeit. Da-

mit spielt der BDA mit der Gesundheit der Beschäftigten. 

 

Besser wäre es, die Bedürfnisse von Arbeitnehmern in ihrer jeweiligen familiären Situation 

(z. B. in der Phase der Kindererziehung oder wenn Angehörige zu pflegen sind), zu stärken. 

Auch hat die Corona-Pandemie seit 2020 das mobile Arbeiten, häufig von zu Hause aus, 

stark befördert. 

 

Gefährliche Arbeitszeiten. Die Schutzregelungen des Arbeitszeitgesetzes sind nicht willkür-

lich festgelegt worden. Vielmehr handelt es sich um eine Grundvoraussetzung zur Vermei-

dung von Gesundheitsrisiken und Arbeitsunfällen. Zahlreiche Studien belegen, dass so-

wohl eine Verlängerung der täglichen als auch der wöchentlichen Arbeitszeit die Gesund-

heit der Beschäftigten gefährdet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) be-

tont in ihrer Stellungnahme zur EU-Arbeitszeitrichtlinie, dass zwischen der siebten und 

neunten Arbeitsstunde das Unfallrisiko erheblich ansteigt. 
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Für viele Arbeitnehmer kommen neben der Arbeitszeit auch längere Strecken zum Arbeits-

platz hinzu. Das Risiko, einen Unfall auf dem Heimweg von der Arbeit zu erleiden, erhöht 

sich durch das Überschreiten der geltenden Regelungen. Die Gefährdung der Beschäftig-

ten überträgt sich also auch in die Freizeit bzw. Wegezeit. Langfristig wird die Erholung 

durch Überschreitungen der Acht-Stunden-Regel gestört. 

 

Die DGUV empfiehlt deshalb für die Gestaltung der Arbeitszeiten unter anderem folgende 

Regelungen: Zusätzlich zu einer längeren Pause – 30 Minuten sind ab einer Arbeitszeit von 

sechs Stunden gesetzlich vorgeschrieben, ab neun Stunden Arbeitszeit 45 Minuten – soll-

ten mehrere kurze Pausen über den Tag verteilt werden. Auch die Pausengestaltung spielt 

eine wichtige Rolle. Demnach sollte es möglich sein, den Arbeitsplatz zu verlassen. 

 

Besser wäre deshalb ein Recht von Arbeitnehmern auf Nichterreichbarkeit innerhalb eines 

24-Stunden-Zeitraums von 12 Stunden und innerhalb eines 7-Tage-Zeitraums einen frei 

verfügbaren Block von 1,5 Tagen (36 Stunden) zu verankern. Die tägliche Normalarbeits-

zeit sollte 7,5 Stunden (für Schichtarbeiter 7 Stunden) und die wöchentliche Höchstar-

beitszeit 45 Stunden nicht überschreiten. 

 

Gefahr für die Gesundheit. Lange Arbeitszeiten haben vielfache Auswirkungen auf Ge-

sundheit und Wohlbefinden. Langzeituntersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass ne-

ben dem Erkrankungsrisiko und Schlafproblemen auch Herzerkrankungen auftreten kön-

nen. 

 

Der DGB wendet sich deshalb entschieden gegen eine Ausweitung der täglichen Regelar-

beitszeit. Die Gesundheit der Beschäftigten ist für die Arbeitgeber offenbar nur ein Thema 

für Sonntagsreden. Arbeitszeitverstöße haben ihre Ursache nicht in fehlender Flexibilität, 

sondern in der in der Personalplanung. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 52 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A50 
 

Recht auf Home Office 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Die AfA Bundeskonferenz möge beschließen, 

dass die SPD mit ihren zuständigen Gremien darauf hinwirkt, dass Arbeitnehmer/innen ein 

Anrecht auf Home Office haben. Die Rechtfertigungsrichtung soll umgedreht werden. Die 

Arbeitgeber/innen sollen begründen müssen, warum sie den Wunsch der Beschäftigten 

auf Home Office nicht entsprechen können. Die Arbeitszeit muss auch im Home Office 

vollständig erfasst und vergütet und das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit eingehalten wird. 

Beschäftigte unterliegen an ihrem häuslichen Arbeitsplatz grundsätzlich der gesetzlichen 

Unfallversicherung. Home Office soll zudem für die Beschäftigten stets freiwillig bleiben. 
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Begründung: 

Im Zuge der Digitalisierung verändert sich zunehmend die Arbeitswelt. Doch auch die Ar-

beitsbedingungen müssen Schritt halten. Eine erste Maßnahme wäre eine bessere gesetz-

liche Regelung für die Inanspruchnahme von Home Office. Das niederländische Modell 

könnte hier als Vorbild dienen. 

Die Arbeitgeber/innen sollten zukünftig begründen müssen, warum sie den Wunsch der 

Beschäftigten nicht entsprechen können. Insbesondere die Vorteile der Heimarbeit dürfen 

hier nicht außeracht gelassen werden. Der tägliche Weg zur Arbeit ist eine der größten 

Quellen von Unglück und Stressüberhaupt, wie Untersuchungen gezeigt haben. Eine Be-

fragung hat herausgefunden, dass nur Arbeitslosigkeit oder körperliche Behinderung Men-

schen noch unglücklicher macht, als die Tatsache, dass sie jeden Tag mehrere Kilometer 

ins Büropendeln müssen. Mit jeder Minute Pendeln sinkt das Wohlbefinden. Kontroll-

zwang und Misstrauen demotivieren. Wer im Home Office sitzt, kann selbstbestimmter 

arbeiten oder er empfindet es zumindest so. Das erhöht die Motiviertheit, was dringend 

nötig ist. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 53 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Braunschweig 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Koalitionsvertrag und Gesetzentwurf der Bundes-

regierung 
 

Deutliche Erhöhung des Mindestlohnes 
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Wir fordern den SPD Parteivorstand, die SPD Bundestagsfraktion und den SPD Bundespar-

teitag auf, sich auf allen politischen Ebenen für eine schnellstmögliche Erhöhung des Min-

destlohnes auf 12,- Euro einzusetzen. Zudem soll der Mindestlohn jährlich mindestens um 

die durchschnittlichen Tarifsteigerungen im Bundesgebiet angepasst werden. 

Begründung: 

Die SPD hat 2014 dafür gesorgt, dass ein gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland einge-

führt wird. 

Der Mindestlohn startete bei 8,50 Euro und wird ab 2020 9,35 Euro betragen. Diese jährli-

che Anpassung des Mindestlohnes durch die Mindestlohnkommission verläuft zu schlep-

pend. Eine kräftige Anpassung des Mindestlohns auf mindestens 12 Euro ist aus sozialpoli-

tischer und beschäftigungspolitischer Sicht mehr als notwendig. 
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Antragsbereich A/ Antrag 54 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Braunschweig 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Einrichtung einer Agentur für Transformation 
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Die SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Parteivorstand setzen sich dafür ein, dass auf 

Bundesebene eine „Agentur für Transformation“ eingerichtet wird. Damit soll die Gestal-
tung der Folgen der technologischen Veränderungen, die mit der Digitalisierung und In-

dustrie 4.0 verbunden sind, im Interesse der Beschäftigten unterstützt werden. 

Die Aufgaben der Transformationsagentur orientieren sich an folgenden Anforderungen: 

• die technologischen Veränderungen abschätzen, 

• die wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Gestaltung von Arbeit (zum Beispiel durch 
die Finanzierung geeigneter Forschungsprojekte) nutzbar machen, 

• vorausschauend Alternativen für die Gestaltung von Arbeit entwickeln, 

• betriebliche Beispiele für „Gute Arbeit“ initiieren und begleiten, 

• Akteure in den Betrieben (wissenschaftlich) beraten und 

• finanzielle Ressourcen für Projekte zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit 4.0 

und zur Qualifizierung bereitstellen. 

Die Agentur ist an der Bundesagentur für Arbeit anzusiedeln und aus dem Bundeshaushalt 

zu finanzieren. Ein Beirat der drittel-paritätisch mit Vertretern von Gewerkschaften, Ar-

beitgeberverbänden und Wissenschaft besetzt wird, dient der Aufsicht und politischen Be-

gleitung. 
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Antragsbereich A/ Antrag 55 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

UB Düsseldorf 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesminister 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Ablehnung 
 

Anhebung des Mindestlohns auf 12,63 Euro/Std. 
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Die AfA begrüßt die Initiative von Olaf Scholz von 2017 den Mindestlohn auf 12 Euro zu er-

höhen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert 12,63 Euro. 

 

Wir fordern die Bundesminister der SPD, den Bundesvorstand und die Bundestagsfraktion 

nach 3 Jahren auf, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12,63 Euro jetzt zu erreichen. 

Begründung: 

Vor einigen Jahren forderte der Bundsesfinanzminister, Olaf Scholz, die Erhöhung des 

Mindestlohns auf 12 Euro (Focus Money vom 04.11.2017, Neuausrichtung der SPD: SPD-

Vize Scholz fordert Mindestlohn von zwölf Euro). 

 

Inzwischen wurde auf eine kleine Anfrage im Bundestag vom Bundesarbeitsministerium 

mitgeteilt, dass Arbeitnehmer*innen einen Stundenlohn in Höhe von 12,63 Euro / Std. er-

zielen müssen, um im Alter etwas mehr als die Grundrente zu erhalten Schriftliche An-

frage im April 2018, Arbeitsnummer 377, Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales: 

 

„Der durchschnittliche Bruttobedarf von Empfängerinnen und Empfängern der Grundsi-

cherung im Alter, die außerhalb von Einrichtungen leben, beträgt 814 Euro (Stand Dezem-

ber 2017). Um eine Nettorente oberhalb dieses Grundsicherungsniveaus zu erhalten, wer-

den aktuell 29,5 Entgeltpunkte benötigt. Um dies bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 

38,5 Stunden über 45 Jahre versicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg zu erreichen, 

wäre aktuell rechnerisch ein Stundenlohn von 12,63 Euro erforderlich …“ 

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband hat sich die Forderung nach einer Erhöhung 

auf 12,63 Euro zu eigen gemacht (vgl. Forum, Das Wochenmagazin vom 06.07.2018, „Er-
höhter Mindestlohn zu wenig“). 
 

Da die SPD die Partei der Beschäftigten ist, wird ein Mindestlohn von 12,63 Euro/ Std. ge-

fordert, wenn die große Koalition fortgesetzt wird. 

Da die Forderung des Bundesfinanzministers 3 Jahre alt ist, sollte diese nun auch jetzt um-

gesetzt werden. Insbesondere nach einem Aufschwung von 10 Jahren. 
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Antragsbereich A/ Antrag 56 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Koalitionsvertrag 
 

Transformations-Kurzarbeitergeld einführen 
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Zur Qualifizierung von Beschäftigten in Betrieben, die einem tiefgreifenden technologi-

schen Wandel unterliegen soll ein Transformations-Kurzarbeitergeld (Transformations-

KUG) eingeführt werden. 

Durch das Transformations-KUG schaffen wir die Möglichkeit, Beschäftigte in den Betrie-

ben zu halten und sie gleichzeitig für neue Aufgaben zu qualifizieren. Das Transformations-

KUG soll in Abhängigkeit von der Qualifizierungsmaßnahme für die Dauer von 4 Wochen 

bis zu 24 Monaten gezahlt werden. 

Voraussetzung ist, dass sich das Unternehmen und der Betriebsrat auf einen betrieblichen 

Qualifizierungsbedarf geeinigt und in einer Betriebsvereinbarung die notwendigen Details 

festgelegt haben. Darauf aufbauend schließen Betrieb und Arbeitsagentur eine Vereinba-

rung mit einem verbindlichen Qualifizierungsplan und mit einer Finanzierung durch Trans-

formations-KUG. Dazu ist das SGB III (Sonderformen KUG) zu ergänzen. 

Begründung: 

Die Zukunft der Arbeit wird stark geprägt durch Digitalisierung, Klimawandel neue Techno-

logien. Diese Herausforderungen werden in den kommenden Jahren die Transformation 

prägen. 

In Deutschland sind laut „OECD Beschäftigungsausblick 2019“ ca. 18 Prozent der Arbeits-

plätze durch Digitalisierung bedroht. Bei fast 36 Prozent der Arbeitsplätze ändern sich die 

Anforderungen durch die Digitalisierung stark. Diese tiefgreifenden Veränderungen führen 

zu großen Umbrüchen am Arbeitsmarkt. Automatisierungsprozesse sind die großen Her-

ausforderungen für die betroffenen Betriebe und ihre Beschäftigten. Das Transformations-

KUG sichert die weitere Beschäftigung im Betrieb und verbessert die Zukunftsaussichten 

durch Qualifikation der Beschäftigten. Die Betriebe entlassen ihre Mitarbeiter nicht wäh-

rend der Umstrukturierung, sie werden durch das Transformations-KUG entlastet und sie 

können mit qualifizierten Mitarbeitern nach der Umstellung weiterarbeiten. 

Die Umsetzung des Qualifizierungschancengesetzes gelingt besser, wenn Mitarbeiter*in-

nen in Unternehmen, die einem tiefgreifenden technologischen Wandel unterworfen sind, 

in diesen Transformationsphasen auf die zukünftigen Anforderungen abgestimmte Qualifi-

zierungen angeboten werden. Die finanzielle Absicherung erfolgt durch die Einführung ei-

nes Transformations-KUG. 

Das Transformations-KUG schließt die Lücke im Strukturwandel. Durch die Verknüpfung 

von Kurzarbeit und Qualifizierung wird eine Weiterbeschäftigung nach dem betrieblichen 

Umbau erreicht. 
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Davon abzugrenzen ist das Konjunktur-KUG. Es sichert das Beschäftigungsverhältnis bei 

Arbeitsausfall aus konjunkturellen Gründen. 

Ebenfalls abzugrenzen ist das Transfer-KUG. Es unterstützt die Beschäftigten bei dauerhaf-

tem strukturbedingtem Arbeitsausfall. Für die Beschäftigten bedeutet der Übergang in 

eine Transfergesellschaft, dass eine Rückkehr in den Ursprungsbetrieb nach erfolgter Qua-

lifizierung nicht möglich ist. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 57 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagsfraktion 
 

Qualifizierung muss Spaß machen! 
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Die Gesellschaft steht durch die Transformation und Digitalisierung vor einem grundlegen-

den Umbruch. Arbeitsplätze, die es heute gibt, wird es morgen nicht mehr geben. Dafür 

werden neue Arbeitsplätze jedoch mit veränderten Anforderungen entstehen. Diesen 

Wandel der Arbeitswelt wollen wir aktiv begleiten. 

Beschäftigte für Qualifizierung begeistern 

Oft haben Beschäftigte keine guten Erinnerungen an ihre Schul- bzw. Ausbildungszeit. 

Zum Teil muss bei ihnen vor Beginn der Qualifizierungsmaßnahmen neue Motivation ge-

schaffen und Ängste genommen werden. 

Gerade deshalb müssen Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden, welche die Be-

troffenen da abholen, wo sie stehen. Am erfolgreichsten ist Qualifizierung immer dann, 

wenn diese auch Spaß macht und Neugierde weckt. Dies bedarf Qualifizierungsmaßnah-

men, welche die bisherigen Erfahrungen der Beschäftigten mit einbezieht und in praxisori-

entierten kleineren Qualifizierungsbausteine organisiert sind. 

Modalitäten des Bildungsgutscheines überprüfen 

Die Gewährung eines Bildungsgutscheines hängt sehr stark von der jeweiligen Ar-

beitsagentur und sogar des jeweiligen Sachbearbeiters ab, obwohl für alle die gleiche Ge-

setzgebung/Arbeitsanweisungen vorliegen. Ziel muss es sein, Bildungsgutscheine ohne 

Barrieren erhalten zu können, um Bildungsbedürftige/Bildungswillige nicht an personifi-

zierten Hürden zu demotivieren. Es soll daher durch die Bundesregierung ein transparen-

ter Kriterien-Katalog geschaffen werden, um Neutralität zu gewährleisten. 

Ebenso spricht sich die AfA dafür aus, die Genehmigungsstruktur sowie die Ausgabestruk-

tur der genehmigten Qualifizierungsmaßnahmen auf Wirksamkeit und nach Erweiterungs-

möglichkeiten zu überprüfen. 
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Preisdifferenzen bei AZAV Zertifizierte Weiterbildnern prüfen 

Nur Weiterbildungsanbieter, welche die AZAV Zertifizierung (Akkreditierungs- und Zulas-

sungsverordnung Arbeitsförderung) haben, können einen Bildungsgutschein der Agentur 

für Arbeit abrechnen. Dies gewährleistet einen hohen Standard der Qualifizierungsmaß-

nahmen, was von der AfA ausdrücklich begrüßt wird. 

Bildungsgutscheine sollen den Qualifizierungsinteressierten staatliche finanzielle Unter-

stützung bei den Weiterbildungskosten gewähren. Diese Förderung kommt bei den Be-

troffenen nur zu ganz geringem Teil an. Hintergrund hierfür ist, dass Qualifizierungsmaß-

nahmen nach AZAV Zertifizierung meist fast doppelt so teuer sind wie die identischen 

Qualifizierungsmaßnahmen, die vom gleichen Bildungsanbieter angeboten werden. Dies 

muss durch die Arbeitsagentur durch geeignete Maßnahmen unterbunden werden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 58 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 

 
 

Einhaltung der Schutzvorschriften des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) und 
der Arbeitszeitrichtlinie - Einführung von verlässlichen Zeiterfassungs-
systemen 
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Wir fordern § 16 ArbZG dahingehend zu ändern, dass sämtliche Unternehmen verpflichtet 

werden, die werktägliche Arbeitszeit der beschäftigten Arbeitnehmer*innen mit Hilfe ei-

nes objektiven, zuverlässigen und zugänglichen Systems aufzuzeichnen. 

Begründung: 

Mit Urteil vom 14. Mai 2019 (C-55/18) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschie-

den, dass die Mitgliedstaaten Arbeitgeber dazu verpflichten müssen, ein System einzurich-

ten, mit dem die tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiter gemessen werden kann. Die Mitglied-

staaten müssen alle erforderlichen Maßnahmen treffen, dass den Arbeitnehmern die täg-

lichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten und die Obergrenze für die durchschnittliche 

wöchentliche Arbeitszeit der Arbeitszeitrichtlinie tatsachlich zugutekommen. Nur so 

könne der durch die EU-Grundrechtecharta und die Arbeitszeitrichtlinie bezweckte Ge-

sundheitsschutz der Arbeitnehmer tatsachlich einer Kontrolle durch Behörden und Ge-

richte zugeführt werden. 

Ohne ein System, das die tägliche Arbeitszeit misst, sei es äußerst schwierig oder gar prak-

tisch unmöglich, dass Arbeitnehmer ihre Rechte durchsetzen können, so der EuGH. Für die 

Frage, ob die Mindestruhezeiten oder die wöchentliche Höchstarbeitszeit. eingehalten 
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sind, sei die objektive und verlässliche Feststellung der täglichen und wöchentlichen Ar-

beitsstunden daher unerlässlich. 

Eine Regelung, die keine Verpflichtung der Arbeitgeber vorsieht, die Arbeitszeit systema-

tisch zu erfassen, gefährdet mithin den Schutzzweck der Arbeitszeitrichtlinie, die in weiten 

Teilen im deutschen ArbZG umgesetzt ist. 

Trotz dieser klaren Entscheidung des EuGHs hat sich die Bundesregierung bislang nicht ge-

rührt. 

In einer Arbeitswelt, die von den Arbeitnehmer*innen immer flexiblere Arbeitszeiten ver-

langt und stetige Arbeitsverdichtung mit sich bringt, ist es jedoch unerlässlich, dafür Sorge 

zu tragen, dass die Pausen, Ruhezeiten sowie Höchstarbeitsstunden beachtet werden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 59 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Mindestlohn für Beschäftigte in WfbM 
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Werkstattberechtigte Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sol-

len zukünftig hinsichtlich der Entlohnung vom Gesetz wie normale Arbeitnehmer behan-

delt werden und dadurch Anspruch auf die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns erhal-

ten. Dabei soll keineswegs eine volle rechtliche Gleichstellung mit normalen Arbeitneh-

mern erfolgen, sondern Besonderheiten, die auf die speziellen Bedürfnisse behinderter 

Menschen abzielen, und insbesondere das Fördersystem der WfbMs sollen erhalten blei-

ben. 

 

Im Gegenzug zur Ausweitung des Mindestlohns soll das bisherige Entlohnungssystem mit 

einem Grundbetrag, einem Steigerungsbetrag, einem Arbeitsförderungsentgelt und Zah-

lungen aus der Grundsicherung entfallen. Insoweit die Erträge einer WfbM nicht ausrei-

chen, um ihren werkstattberechtigten Beschäftigten den Mindestlohn zu zahlen, ist an die 

Werkstätte ein durch die zuständigen Sozialversicherungsträger ein Minderleistungsaus-

gleich zu zahlen. 

 

Bereits erworbene Anwartschaften und Ansprüche der Betroffenen sind dabei nicht auf 

Zuschusszahlungen und Lohn anzurechnen. 

Begründung: 

Derzeit gelten werkstattberechtigte Beschäftigte in einer WfbM nicht als Arbeitnehmer, 

sondern befinden sich lediglich in einem arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsverhältnis. 

Daraus entsteht nach höchstrichterlicher Rechtsprechung derzeit kein Anspruch auf den 

gesetzlichen Mindestlohn. Tatsächlich werden in den meisten Fällen monatliche Entgelte 
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durch die Werkstätten ausgezahlt, die selbst bei Vollzeitbeschäftigung deutlich unter dem 

Regelsatz des ALG II liegen. Ein wirtschaftlich selbständiges Leben ist somit trotz 35-Stun-

den-Woche nicht möglich; die Betroffenen sind ihr Leben lang darauf angewiesen aufzu-

stocken, um über die Runden zu kommen. 

 

Nach Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention haben behinderte Menschen aber 

einen Anspruch auf die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. So-

fern sie nicht am freien Arbeitsmarkt teilnehmen können, wird ihnen dieses Recht durch 

die derzeitigen Regelungen de facto verwehrt. Stattdessen muss der Staat die Betroffenen 

ihr Leben lang bezuschussen. Dieser Zustand ist für viele Betroffene nur schwer erträglich 

und verletzt viele in ihrer Würde. 

 

Es ist daher sinnvoll, die staatlichen Zuschüsse, ohne die es aufgrund der verminderten 

Wettbewerbsfähigkeit der Werkstätten nicht gehen wird, umzulenken. Durch den Min-

destlohn wird zumindest ein großer Teil der Betroffenen wirtschaftlich auf eigenen Füßen 

stehen können. Auch können so deutlich größere Ansprüche an die Sozialversicherungen 

aufgebaut werden. Aufwendige Bedürftigkeitsprüfungen werden überflüssig. 

 

Insoweit der deutlich höhere Lohn eine Steigerung der staatlichen Zuschüsse bedeutet, sei 

gesagt, dass die zusätzlichen Ausgaben durch die hohe Konsumquote bei geringen Löhnen 

zu großen Teilen wieder wettgemacht werden, weil der steigende Konsum direkt und indi-

rekt wieder Abgaben und Steuern erhöht (z. B. Mehrwertsteuer). 

Antragsbereich A/ Antrag 60 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Koalitionsvertrag 
 

Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskostenübernahme für Auszubil-
dende bei großen Entfernungen zur Berufsschule 
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Die SPD verlangt eine gesetzliche Umlagefinanzierung für alle Ausbildungsbetriebe in 

Deutschland, sofern nicht bereits eine tarifliche Umlagefinanzierung besteht. 

Begründung: 

In Deutschland herrscht derzeit ein Fachkräftemangel. In einigen Branchen finden die Aus-

bildungsbetriebe keine Auszubildenden mehr, was zu einer Gefährdung des Wirtschafts-

standorts Deutschland beiträgt. 

Zeitgleich werden die Fahrtwege zu den Berufsschulen aus diversen Gründen oftmals län-

ger. Derzeit gibt es noch keine Mindestausbildungsvergütung und 2015 lag die durch-

schnittliche monatliche Ausbildungsvergütung nach einer Studie des Bundesinstituts für 

Berufsbildung bei 832 €. Hier gibt es zusätzlich noch starke Unterschiede zwischen Ost- 
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und Westdeutschland. Aufgrund der steigenden Lebenserhaltungskosten ist es mit dieser 

geringen Ausbildungsvergütung nicht möglich, ein selbständiges Leben zu führen. 

Daher ist es zwingend notwendig die Bedingungen der Auszubildenden in einer dualen 

Ausbildung zu verbessern. Ein erster Schritt wäre daher die gesetzlich verpflichtende 

Übernahme der Fahrt, Verpflegungs- und Übernachtungskosten durch den Ausbildungsbe-

trieb. 

Antragsbereich A/ Antrag 61 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

UB Steinfurt 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Gesetzliche Deckelung von zu leistenden Überstunden und Erhöhung 
von Zoll- bzw. Finanzbeamten 
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Die Zahl zu leistenden Überstunden eines berufstätigen Menschen ist gesetzlich zu de-

ckeln. Darüber hinaus ist jede Überstunde innerhalb dieses Rahmens zu vergüten. 

Schließlich sind auch Bereitschaftszeiten als Arbeitszeit gesetzlich zu regeln. Minusstunden 

als Folge der Wahrnehmung von Bereitschaftszeiten sind auf diese Weise zu verhindern. 

Ferner ist dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Regelungen effektiv kontrolliert 

werden können, vor diesem Hintergrund ist die Zahl der entsprechenden Zoll- bzw. Fi-

nanzbeamten angemessen zu erhöhen. 

Weitere Detailregelungen sind seitens der Bundestagsfraktion zu erarbeiten. 

Begründung: 

In Deutschland sind laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung bei 44,5 Mio. Beschäftig-

ten im Jahr 2017 789 Mio. bezahlte Überstunden und 925 Mio. unbezahlte (!) Überstun-

den geleistet worden, somit eine Gesamtzahl von 1,714 Milliarden Überstunden. 

Laut einer Antwort der Bundesregierung (19/15098) betrug diese Zahl im Jahr 2018 be-

reits 2,02 Milliarden (!), hierbei 1,04 Mrd. bezahlte und 0,98 Mrd. unbezahlte Überstun-

den. 

Dieser drastischen Entwicklung gilt es entgegenzutreten – vor allem die Zahl der unbezahl-

ten Überstunden sind schlicht nicht vertretbar. 

Um die Zahl der Überstunden einzugrenzen ist eine freiwillige Regelung offensichtlich 

nicht möglich, vor diesem Hintergrund sind gesetzliche Regelungen zu beschließen – vor 

allem unbezahlte Überstunden sind hierbei auszuschließen. Jede geleistete Arbeitsstunde 
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nützt dem Arbeitgeber – vor diesem Hintergrund hat der Arbeitnehmer hierzu auch einen 

Anspruch auf entsprechende Vergütung. 

Hinzu tritt, dass bei einer hohen Zahl von Überstunden und dem damit einhergehenden 

Stressfaktor auch die Gesundheit der Arbeitnehmer*innen mit betroffen ist – außerdem 

können Überstunden – je nach Betrieb und Arbeitszeit – auch den Arbeitsschutz- bzw. Ar-

beitszeitregelungen entgegenstehen. Wenn anstelle von Überstunden weitere Mitarbeiter 

qualifiziert und eingestellt werden können, hilft dies darüber hinaus den neuen Kolleg*in-

nen, dem Arbeitsmarkt und den Sozialsystemen und ist schlicht deutlich vorzugswürdig. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 62 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: zurück an Antragsteller 
 

Qualifikationen / Qualifikationstypen im Qualifikationsrahmen (DQR) 
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Die im deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) für lebenslanges Lernen zugeordneten Qua-

lifikationen/ Qualifikationstypen werden verbindlich in Deutschland anerkannt. 

Begründung: 

Fortbildung und Qualifizierungsabschlüsse müssen sinnvollerweise verbindlich sein. 

Im aktuellen Koalitionsvertrag steht auf Seite 67„Gleichwertige berufliche Qualifikationen 
erkennen wir für höhere Karrierewege im öffentlichen Dienst an.“ 

Im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode wurde die Durchlässigkeit zumindest für 

den öffentlichen Dienst bereits vereinbart. 

„Wir wollen die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes weiterhin sicherstellen, in-

dem wir die Zugangsvoraussetzungen künftig auch stärker an gewonnenen berufsprakti-

schen Erfahrungen oder besonderen wissenschaftlichen Qualifikationen orientieren und 

beispielsweise den Zugang zum höheren Dienst des Bundes auch für Bachelor-Absolven-

ten mit Promotion oder mehrjähriger beruflicher Erfahrung öffnen.“ 

Leider wurde diese Vereinbarung mit der CDU/CSU nicht umgesetzt. 

Eine Ausweitung dieser Vereinbarung über den öffentlichen Dienst hinaus erscheint zwin-

gend notwendig. Qualifizierung ohne verbindliche Anerkennung der Qualifizierungsab-

schlüsse fördert nicht die Bereitschaft an den Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. 

 

  



Seite 132 von 293 

 

Antragsbereich A/ Antrag 63 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hannover 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Zeitablauf (Mentopro seit 2021) 
 

Unterstützung zur Verlängerung der Bundesförderung des Projektes 
Mento vom DGB Bildungswerk BUND 
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Die Bundesförderung „Alpha Dekade“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
für das Projekt Mento läuft 2021 aus. Die AfA fordert die Mitglieder der SPD Bundestags-

fraktion im Haushaltsausschuss auf, darauf einzuwirken, dass das Projekt Mento eine wei-

tere Förderperiode erhält. 

Begründung: 

Das Projekt Mento ist ein kollegiales Netzwerk für Grundbildung und Alphabetisierung in 

der Arbeitswelt. Es wird vom DGB Bildungswerk Bund koordiniert und geleitet. Die regio-

nale Umsetzung in den Regionen der DGB Bezirke erfolgt an 14 Standorten in Zusammen-

arbeit mit regionalen gewerkschaftlichen Bildungsträgern. 

6,2 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 können nicht ausreichend lesen und schrei-

ben, davon fast 4 Millionen in unseren Betrieben. 

Die Anforderungen am Arbeitsplatz steigen beständig. Von Arbeitsanweisungen, Arbeits-

verträgen über Dokumentationen und Qualitätskontrollen bis hin zur innerbetrieblichen 

Weiterbildung – ohne gute Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen kommt man 

schnell an seine Grenzen. 

Mento hat seit 2013 über 1000 Mentor_innen ausgebildet, die in ihren Betrieben und in 

der Gesellschaft für Personen mit Grundbildungsbedarf ansprechbar sind, sie unterstützen 

und helfen ihnen, Wege der Qualifizierung zu entdecken. 

Mento baut Netzwerke auf, berät, informiert und sensibilisiert betriebliche Entscheidungs-

träger, Betriebs- und Personalräte, Vertrauensleute und Personalverantwortliche. 

Durch die positiv unterlegte Diskussion, die in unserer Gesellschaft durch das Projekt 

Mento zustande gekommen ist, konnte beim Tabuthema Analphabetismus ein gesell-

schaftliches Umdenken ausgelöst werden. Keiner darf in unserer Gesellschaft zurückgelas-

sen werden. Aus diesem Grunde muss das Projekt weiter Bestand haben. 
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Antragsbereich A/ Antrag 64 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Zukunftsprogramm 
 

Zur Fachkraftgewinnung in den Kitas 
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Die Erzieherausbildung soll zu einer Ausbildung im dualen Ausbildungssystem umgestellt 

werden (wie Krankenpfleger und Krankenschwester). 

Begründung: 

Damit wird die Ausbildung (teilweise bis zu 5 Jahren) attraktiver und mehr Menschen kön-

nen es sich „leisten“, diesen Beruf zu ergreifen. 
 

Zudem finden die Jahre der Ausbildung bei der Rente und bei den Rentenzeiten (Jahren) 

Berücksichtigung. 

Die bezahlte Ausbildung führt hier zu Einzahlung in die Rentenversicherung und eine bes-

sere Absicherung im Rentenfall, was gerade bei typischen Frauenberufen einer Altersar-

mut vorbeugt. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 65 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bayern 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

zuständige sozialdemokratische Bundesminister*innen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an Bundestagsfraktion 
 

Recht auf Bildungsurlaub! 
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Um allen Bürger*innen in Deutschland die Gelegenheit zur politischen Bildung zu geben, 

müssen in allen Bundesländern jährlich mindestens fünf bezahlte Arbeitstage für Bildungs-

urlaub zur Verfügung stehen. Hierfür muss eine bundesweite gesetzliche Regelung im Rah-

men des Bildungsurlaubsgesetzes die Voraussetzung schaffen. Zugleich müssen die Mittel 

für die politische Bildung der Volkshochschulen und anderer Bildungsträger erhöht wer-

den. 

Begründung: 

Demokratie muss gelebt werden! Autoritäre und rechtspopulistische Meinungen erfahren 

weiter an Zulauf. Ein starkes Demokratiebewusstsein in der Gesellschaft ist das Funda-

ment, auf das jede demokratische Ordnung aufbauen muss. Im Verein, im Gemeinde- o-
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der Stadtrat und in weiteren Vertretungen, wie auch in den Betrieben, ist ein klares demo-

kratisches Bewusstsein von Nöten. Aktuell zeigt sich besonders in den Betrieben immer 

deutlicher, dass ein Demokratieverständnis bei einem breiten Teil der Bevölkerung fehlt. 

Kolleg*innen aus allen Bildungswegen sind sich häufig der Aufgaben von Betriebsräten 

und Gewerkschaften nicht mehr bewusst. Hier zeigt sich ein strukturelles Problem. Das 

Verständnis für diese Vertretungen muss gelernt werden sowie auch die Rechte und Mög-

lichkeiten, welche jeder darin hat. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 66 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderter Fassung 

Änderung Zeile 1: Die AfA unterstützt die Einführung eines einheitlichen Tarifvertrages für alle Job-

center, unabhängig davon, ob diese sich in kommunaler Trägerschaft befinden oder von der BA ge-

führt werden. Als Maßstab dafür sollte der TV der Bundesagentur für Arbeit (TV BA) dienen. 
 

Einheitliche Bezahlung in Jobcentern 
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Die AfA fordert die Einführung eines einheitlichen Tarifvertrages für alle Jobcenter, unab-

hängig davon, ob diese sich in kommunaler Trägerschaft befinden oder von der BA geführt 

werden. Als Maßstab dafür sollte der TV der Bundesagentur für Arbeit (TV BA) dienen. 

Begründung: 

Auf Bundesebene wird ein Tarifvertrag für Jobcenter eingesetzt. Nur so können die spezi-

ellen Tätigkeiten und Aufgaben einheitlich angemessen vergütet werden. 

 

Jobcenter können auch als zugelassener kommunaler Träger agieren. Für diese gilt der TV 

der BA nicht. 

 

In OWL werden die Jobcenter in Lippe, Gütersloh und Minden-Lübbecke als zugelassener 

kommunaler Träger geführt. In NRW gibt es weitere zugelassene kommunale Träger, z. B. 

Wuppertal. 

 

Jobcenter erfüllen einen besonderen gesellschaftlichen Auftrag. Ihr Auftrag und damit der 

Auftrag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es, die Eigenverantwortung von erwerbs-

fähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 

leben, zu stärken und dazu beizutragen, dass diese ihren Lebensunterhalt unabhängig von 

der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter unterstützen erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Anbah-

nung, der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung durch Be-

ratung und Leistungsgewährung. Dabei ist die Beratung der aktivierende Teil der Unter-

stützung und braucht daher Beraterinnen und Berater mit vielfältigen Fähigkeiten und ei-

nem besonderen Einfühlungsvermögen, mit Fingerspitzengefühl und Überzeugungskraft. 
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Die Beschäftigten des Jobcenters tragen durch ihre engagierte Arbeit dazu bei, den gesell-

schaftlichen Frieden zu sichern. 

 

Die Angestellten im Jobcenter Lippe werden nach dem kommunalen Tarifvertrag im öf-

fentlichen Dienst (TV öD VKA und SuE) bezahlt. 

 

Die meisten von ihnen sind beim Kreis Lippe angestellt, da das Jobcenter Lippe AöR über 

kein eigenes Personal verfügt. Nur noch wenige Beschäftigte sind bei anderen lippischen 

Kommunen angestellt. 

 

Viele der im Jobcenter ausgeführten Aufgaben, insbesondere im Bereich der Aktivierung 

der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und deren Kinder, finden im TVÖD keine Er-

wähnung und auch keine Entsprechung. Das führt dazu, dass es zu regionalen Unterschie-

den in der Anwendung des TVÖD kommt. So werden Tätigkeiten im Jobcenter Lippe an-

ders vergütet als z.B. in Gütersloh, Minden oder Wuppertal. 

 

Viele der im Jobcenter ausgeführten Tätigkeiten haben eine Entsprechung im TV BA. Inso-

fern ist eine Angleichung an diesen Tarifvertrag (so lange es noch keinen einheitlichen Ta-

rifvertrag für die Jobcenter bundesweit gibt) nur folgerichtig. 

Das Jobcenter in Bielefeld oder das in Herford werden als gemeinsame Einrichtung ge-

führt. 

Hier gibt es innerhalb des Jobcenters bei gleicher Tätigkeit ein großes Gehaltsgefälle. Wer 

bei der Stadt beschäftigt ist, wird nach TVöD bezahlt. Wer aber bei der Bundesagentur für 

Arbeit beschäftigt ist, wird nach TV BA vergütet. Trotz gleicher Tätigkeit wird hier unter-

schiedlich vergütet. Der TV BA stellt ihre Beschäftigten damit deutlich günstiger. 

Um diese Ungleichheit auszugleichen, ist ein bundeseinheitlicher Tarifvertrag für alle Job-

center im Bundesgebiet anzustreben. 
 

Antragsbereich A/ Antrag 67 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Keine Absenkung am Ausbildungsniveau zum Erzieher 
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10 

Es darf keine Absenkungen in den Niveaus der Ausbildung zum Erzieher/ zur Erzieherin 

vorgenommen werden. 

Begründung: 

Durch ständig steigende Anforderungen in diesem Berufsfeld, begründet durch die verän-

derten Rahmenbedingungen und vor dem Hintergrund der veränderten Familienstruktu-

ren und Rollenbildern, (der daraus resultierenden (Un-)Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf), „Multiproblemfamilien“, der Digitalisierung und verändertes Medienangebot und -
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verhalten, benötigen wir in unseren Kitas besser ausgebildetes Personal mit mehr Fach-

lichkeit und keine Erzieherausbildung „light“. Um den Fachkräftemangel entgegen zu wir-
ken wird dies immer wieder seitens der Politik angedacht. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 68 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Berufsausübungsgesetz für Notfallsanitäter*innen 
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• Wir fordern ein Gesetz, welches die Ausübung von Heilkunde definiert unter Berücksich-
tigung nichtärztlicher Berufe wie Pflegefachkräfte und Notfallsanitäter*innen. 

 

• Wir fordern eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) und der Betäubungs-
mittelverschreibungsverordnung (BtMVV), um die Gabe von Opiaten durch nichtärztliches 

Personal zuzulassen. 

 

• Es ist ein Berufsausübungsgesetz für Notfallsanitäter*innen zu schaffen, welches deren 

erlernte Fähigkeiten hinreichend berücksichtigt und eine stabile rechtliche Grundlage für 

ihre Anwendung schafft. 

Begründung: 

Zu 1) 

 

Aktuell gibt es keine gesetzliche Definition von Heilkunde. Das Wort Heilkunde wird nur in 

§2 der Bundesärzteordnung (BÄO) und in §1 des Heilpraktikergesetzes (HeilprG) erwähnt, 

allerdings nicht genauer definiert. Zur Veranschaulichung ein Zitat: „[...] Ausübung des 
ärztlichen Berufs ist die Ausübung der Heilkunde unter Berufsbezeichnung „Arzt“ oder 
„Ärztin“. (§1(5) BÄO) 
 

Der 2014 entstandene Berufs des Notfallsanitäters/der Notfallsanitäterin soll nach dem 

ebenfalls neu geschaffenen Ausbildungsgesetz, dem Notfallsanitätergesetz (NotSanG), ei-

genständig heilkundliche Maßnahmen durchführen, die von einer*m ärztlichen Leiter*in 

verantwortet werden. Hierzu ein Auszug aus §4 NotSanG, welcher die Ausbildungsziele re-

gelt: „[...] eigenständiges Durchführen ärztlich veranlasster Maßnahmen, die vom Ärztli-
chen Leiter Rettungsdienst oder entsprechend verantwortlichen Ärztinnen oder Ärzten bei 

bestimmten notfallmedizinischen Zustandsbildern und -situationen standardmäßig vorge-

geben, überprüft und verantwortet werden. (§4c NotSanG) 

Somit hätten mehrere Gesetze geändert oder neu geschaffen werden müssen, um die 

Möglichkeiten des neuen Berufes mit den nötigen juristischen Sicherheiten in den medizi-

nischen Bereich zu integrieren. Dies hat bis dato noch nicht stattgefunden, wodurch jahre-

lang zum Teil in rechtlichen Grauzonen gearbeitet werden musste. Denn Notfallsanitä-

ter*innen stehen in dem rechtlichen Zwiespalt, dass diese gewissen Maßnahmen auf-

grund ihrer Ausbildung beherrschen und anwenden müssen, diese aber zum Teil nicht 

durchführen dürfen, jedoch deren Anwendung in einigen Fällen akut benötigt wird. Über 
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diese Fälle sind sich Juristen und Rechtsprechung noch uneinig, ob es sich um ein „Bege-
hen durch Unterlassung“ (im Sinne des §13 StGB) handelt oder eine Nicht-Anwendung 

mangels Berufsausübungsgesetzes nicht geahndet wird – im Sinne des §1 StGB „Keine 
Strafe ohne Gesetz.“. 
Eine klare Definition darüber, was Heilkunde ist und wer diese unter welchen Vorausset-

zungen ausführen darf, würde vielen Arbeitnehmern rechtliche Sicherheiten geben und 

die Attraktivität des Ausbildungsberufes steigern. 

 

Zu 2) 

 

Der Pyramidenprozess, welcher Ergebnis eines Eröterungsgespräches vom 6.2.2014 ist, 

sieht unter Punkt 24 vor, dass Notfallsanitäter*innen zur Schmerzstillung (Analgesie) bei 

Verletzungen und Herz-infarkten Opiate verwenden sollen. 

Problematisch ist, dass die aktuelle Gesetzeslage im BtMG und im BtMVV diese Maßnah-

men verhindert. Zudem ist nicht genau geklärt, ob sich die ärztliche Verordnung auf die 

Verantwortung der Maßnahme einer BTM-Gabe durch nichtärztliches Personal im Rah-

men von Algorithmen ummünzen lässt. Eine Änderung schüfe hierfür eine klare rechtliche 

Grundlage. 

 

Zu 3) 

 

Bei dem 2014 verabschiedeten Notfallsanitätergesetz handelt es sich lediglich um ein bun-

desweites Ausbildungsgesetz. Allerdings gibt es für die unter §4 formulierten Ausbildungs-

ziele kein Ausübungsgesetz, das die Maßnahmen und Medikamente des am 06.02.2014 

formulierten Pyramidenprozesses durch rechtliche Sicherheit decken und die Mitarbei-

ter*innen in der Durchführung unterstützen würde. Weiterhin hat der DBRD (s. u.) eigene 

Algorithmen in Zusammenarbeit mit Ärzten erarbeitet, die sich am Pyramidenprozess ori-

entieren und den Mitarbeitern im Rettungsdienst eine Erleichterung bei der Durchführung 

der Maßnahmen geben sollen. 

 

Da die Ausbildung des Notfallsanitäters von Krankenkassen bezahlt wird und diese häufig 

feststellt, dass fertige Notfallsanitäter*innen in vielen Fällen ihre erlernten Fähigkeiten in 

der Praxis gar nicht anwenden dürfen, haben einige Krankenkassen gewisse Träger des 

Rettungsdienstes verklagt oder Beschwerde eingereicht. Dem gegenüber steht der Sicher-

stellungsauftrag des Rettungsdienstes, der in den Rettungsdienstgesetzen der einzelnen 

Bundesländer niedergeschrieben ist. Im niedersächsischen Landesrettungsdienstgesetz 

(NRettDG) steht unter §2 dazu: 

 

„(1) Der Rettungsdienst hat als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit die 

flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen nach 

Absatz 2 dauerhaft sicherzustellen (Sicherstellungsauftrag). Die Sicherstellung erfolgt 

durch den bodengebundenen Rettungsdienst einschließlich der Wasser- und Bergrettung 

sowie durch die Luftrettung. 

 

(2) Der Rettungsdienst hat 

1. 

bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten und bei Personen, bei denen schwere ge-

sundheitliche Schäden zu erwarten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Versor-

gung erhalten, die erforderlichen medizinischen Maßnahmen am Einsatzort durchzufüh-

ren, die Transportfähigkeit dieser Personen herzustellen und sie erforderlichenfalls unter 
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fachgerechter Betreuung mit dafür ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere 

Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung zu befördern (Notfallrettung), wobei dies 

auch die Bewältigung von Notfallereignissen mit einer größeren Anzahl von Verletzten o-

der Kranken einschließt (Großschadensereignis), soweit nicht der Eintritt des Katastro-

phenfalls festgestellt wird, 

 

2. 

lebensbedrohlich Verletzte oder Erkrankte unter intensivmedizinischen Bedingungen in 

eine andere Behandlungseinrichtung zu verlegen (Intensivtransport)[...]“ 

 

Also ist es ein Widerspruch, den Notfallsanitätern die Maßnahmen, die diese in ihrer Aus-

bildungszeit erlernen, zu untersagen, da die Träger des Rettungsdienstes sonst ihrem Si-

cherstellungsauftrag nur bedingt nachkommen können. Ergänzend zu den Landesrettungs-

dienstgesetzen sollte also ein Ausübungsgesetz geschaffen werden, welches sich an den 

Empfehlungen der Fachgesellschaften orientiert und nichtärztlichem Personal so die 

rechtliche Sicherheit bei der Ausübung von heilkundlichen Maßnahmen gewährleistet. 

 

Zu 4) 

Personen im Rettungsdienst werden aktuell kaum von Gewerkschaften vertreten. Generell 

werden die Probleme dieser Arbeitnehmer*innen in der Öffentlichkeit kaum wahrgenom-

men. Es gibt einen Verein, welcher sich zum Ziel gesetzt hat, die Interessen von Rettungs-

dienstmitarbeiter*innen zu vertreten; dieser Verein ist der DBRD e.V. Diese Bezeichnung 

steht für „Deutscher Berufsverband Rettungsdienst“. 
 

Anspruch dieses Vereins ist es, in Zukunft eine Kammer ähnlich wie die vor einigen Jahren 

gegründete Pflegekammer zu werden und dadurch Vorgaben machen zu können und sich 

gegen die ärztlichen Fachgesellschaften durchzusetzen. Zudem bietet der DBRD auch eine 

Rechtsberatung und mit seiner Mitgliedschaft eine vergünstigte Rechtsschutzversicherung 

an. Auf diesem Weg könnte die Politik helfen, indem sie den DBRD als offizielle Berufsver-

tretung anerkennt. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 69 

 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Zukunftsprogramm 
 

Das Teilzeitrecht stärken 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Die AfA Bundeskonferenz möge beschließen, dass sich die zuständigen Gremien der SPD 

für die weitere Anpassung des Teilzeitrechts einsetzen. Die „Brückenteilzeit“ genügt den 
Anforderungen eines auf die Bedürfnisse der Beschäftigten abgestellten Teilzeitrechts nur 

bedingt. Es ist ein allgemeines und anlassunabhängiges Rückkehrrecht für Beschäftigte, 

die ihre Arbeitszeit gem. § 8 TzBfG reduziert haben, geschaffen werden. Die „Kleinbe-
triebsklausel“ im § 9a des TzBfG sowie die Höchstquoten für Arbeitgeber*innen, die bis 

200 Arbeitnehmer*innen beschäftigen, sollten gestrichen werden. Eine Verschärfung der 
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Ablehnungshürde von „betriebliche“ in „dringende betriebliche Gründe“ in § 9a Abs. 2 S. 1 
TzBfG muss vorgenommen werden. 

Begründung: 

In der modernen Arbeitswelt nehmen nicht nur Flexibilitätsanforderungen der Unterneh-

men zu. Auch Beschäftigte brauchen mehr Gestaltungsspielraum. Viele Teilzeit- und Voll-

zeitbeschäftigte wünschen mehr Einfluss auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit. Wenn das 

Motto „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ gelebt werden soll, muss das TzBfG ange-
passt werden. Zeitrealitäten und -wünsche klaffen oftmals auseinander, was zahlreiche 

Untersuchungen bestätigen. Lt. SOEP (sozio-ökonomisches Panel) wünschen sich rund 13 

Prozent der Beschäftigten eine Verlängerung der Arbeitszeit um mind. 5 Stunden/Woche, 

bei den Frauen sind das rund 18 Prozent. Fast 50 Prozent derjenigen, die bis 20 Wochen-

stunden arbeiten, wünschen sich eine Arbeitszeitverlängerung um mind. 5 Stunden/Wo-

che. Es ist oft zu beobachten, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Anträge gem. § 9a 

TzBfG häufig mit dem Verweis auf entgegenstehende „betriebliche Gründe“ ablehnen. Als 
betriebliche Gründe sind gemeinhin unverhältnismäßig hohe Kosten oder wesentliche Be-

einträchtigungen der Arbeits-abläufe oder der Sicherheit im Betrieb anerkannt. Eine Ab-

lehnung ist für die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber somit verhältnismäßig unproble-

matisch und letztlich wirkliche Überprüfbarkeit möglich. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 70 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A78 
 

Subunternehmer müssen bei Paketdiensten die Ausnahme sein 
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Die AfA-Bezirkskonferenz möge beschließen, dass die Bundesregierung und das SPD-ge-

führte Arbeitsministerium aufgefordert werden, die gesetzlichen Regeln so zu ändern, 

dass die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer in der Paketbranche möglichst weit-

gehend eingeschränkt wird. 

 

Jeder Paketdienst soll verpflichtet werden, den weitaus größten Teil seiner Zustellungen 

mit eigenen festangestellten Mitarbeitern zu erledigen. Subunternehmer sollen im Ver-

hältnis zum Gesamtvolumen nur mit einem geringen Anteil der Aufträge bedacht werden 

dürfen oder kurzzeitig als Vertretung bei Engpässen. 

Begründung: 

Mit Ausnahme von DHL, einer Tochter der Deutschen Post AG, liefern alle großen deut-

schen Paketdienste (UPS, GLS, DPD, Hermes) nicht überwiegend selbst aus, sondern be-

auftragen für den Hauptteil ihrer Lieferungen Subunternehmen mit der Zustellung. Diese 

Subunternehmen, zumeist kleine und mittelständische Firmen, die existentiell von be-

stimmten Aufträgen oder Diensten abhängig sind, leisten sich fortlaufend ruinöse Preis-

kämpfe, denen als erstes die Löhne und Arbeitsbedingungen ihrer Angestellten zum Opfer 

fallen. 
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Wir als AfA wollen dieses sittenwidrige Geschäftsmodelle stoppen. Ein Paketdienst sollte 

sein Kerngeschäft nicht auslagern dürfen, auch nicht intern unter Zuhilfenahme eigener 

Billigtöchter. Die Auftragsvergabe an Subunternehmer muss daher wieder zur Ausnahme 

werden. Als positiver Effekt kann dadurch der Gewinn, den bislang die Subunternehmer 

einstreichen, als Lohn den Arbeitnehmern ausgezahlt werden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 71 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Hamburg 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Paradigmenwechsel in der Beschäftigung von WissenschaftlerInnen 
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Die im Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) angegebenen Grenzen zur befriste-

ten Beschäftigung von Einzelpersonen sollen aufgehoben werden. Stattdessen soll der Ab-

schluss eines befristeten Arbeitsvertrags nach WissZeitVG nur Betrieben möglich sein, in 

denen mehr als 50% der Wissenschaftler*innen unbefristet beschäftigt sind. Diese Grenze 

soll über mehrere Jahre gestaffelt eingeführt werden. Wissenschaftliche Hilfskräfte ohne 

abgeschlossenes Hochschulstudium sind von dieser Regelung auszunehmen. 

Begründung: 

Beschäftigung in Forschung und Wissenschaft stellen die Gesellschaft vor eine besondere 

Herausforderung. Einerseits stellt befristete Beschäftigung weitgehende Flexibilität in der 

Wissenschaft sicher. Anderseits ist ohne unbefristete Beschäftigung eine gute Zukunfts-

perspektive insbesondere für junge Wissenschaftler*innen nicht möglich. Es ist aber wich-

tig, für diese auch im internationalen Vergleich ein attraktives Arbeitsumfeld zu gewähr-

leisten. Zudem entsteht durch langjährige Befristung von vielen Arbeitnehmer*innen ein 

gesellschaftlich großer Schaden, weil deren persönliche Entwicklung im privaten Bereich, 

wie der Familiengründung, gehemmt wird. 

Elf Jahre nach Inkrafttreten des WissZeitVG ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen be-

fristeter und unbefristeter Beschäftigung in der Wissenschaft nicht zu beobachten. Viel-

mehr ist Befristung flächendeckend der Regelfall. Auch stellen die im WissZeitVG ange-

führten zeitlichen Grenzen befristeter Beschäftigung für einzelne Arbeitnehmer*innen kei-

nen Schutz dar, sondern führen zu berufsverbotsähnlichen Situationen. Dies ist Folge der 

jetzigen Finanzierungsstruktur der wissenschaftlichen Institutionen (z.B. durch Projektmit-

tel), die unbefristete Beschäftigung nicht erlauben. 

Die 50% Grenze auf betrieblicher Ebene wird unbefristete Beschäftigung sicherstellen. 

Wissenschaftler*innen aller Altersgruppen wird eine realistische Chance auf unbefristete 

Beschäftigung gegeben. Anderseits bleiben wissenschaftliche Institutionen flexibel, wenn 
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sie genauer als bisher zwischen regelmäßig und kurzfristig anfallender Arbeit unterschei-

den. Um diese Umstellung zu ermöglichen, soll die Grenze von kleineren Werten über 

mehrere Jahre auf 50% erhöht werden. Auch sollen die Flexibilität kleiner Institute und die 

Beschäftigung von Studenten nicht übermäßig eingeschränkt werden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 72 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

Bundesregierung 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Keine Kürzung von Urlaub bei Kurzarbeit! 
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Der AfA Landesvorstand NRW fordert die Bundesregierung auf, durch geeignete Maßnah-

men sicherzustellen, dass der Urlaubsanspruch von Beschäftigten, die im pandemiebe-

dingten Lockdown in Kurzarbeit waren und dadurch erhebliche Einbußen beim Einkom-

men hinnehmen mussten, nicht aus diesem Grund gekürzt. 

Begründung: 

In einer aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist die Kürzung des Urlaubsan-

spruchs für Zeiten einer pandemiebedingten Kurzarbeit bis auf Null als zulässig eingestuft 

worden. 

Das ist eine ebenso unverständliche wie enttäuschende Entscheidung, da sie die Lasten 

der Pandemie auf die Beschäftigten abwälzt und ein fatales Signal ist für die möglicher-

weise erneut bevorstehenden Schließungen von Betrieben. Wer während der Pandemie in 

Kurzarbeit war, musste sich täglich dafür bereithalten, wieder zur Arbeit bestellt zu wer-

den. 

Pandemiebedingte Kurzarbeit ist keine planbare Auszeit, die wie Erholung wirkt. Diese Be-

sonderheit hat das Bundesarbeitsgericht bei seinem Urteil nicht berücksichtigt. Für die 

von Pandemie und Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten bedeutet das im Klartext: Sie 

können ihr Recht auf Urlaub und notwendige Erholung nicht wahrnehmen. 

Es ist generelle Aufgabe der Bundesregierung, das Recht der Beschäftigten auf Urlaub und 

Erholung durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. 

Die NRWSPD und die SPD-Bundestagsabgeordneten aus NRW werden aufgefordert, dieses 

Begehren zu unterstützen. 
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Antragsbereich A/ Antrag 73 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Kreisverband Hamburg-Mitte 

Empfänger*in(nen): 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Neuberechnung der Ausgleichsabgabe bei Nichterfüllung der Schwerbe-
hindertenquote 
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Der SPD-Parteivorstand und die SPD-Bundestagsfraktion, sowie Arbeitsminister Hubertus 

Heil, werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die monatliche Ausgleichsabgabe 

bei Nichterfüllung der Schwerbehindertenquote (§ 160 Absatz 1 Satz 1 SGB IX) deutlich er-

höht wird. 

 

Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Ausgleichsabgabe sind dabei die Kosten eines 

Beschäftigungsverhältnisses bei Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns und einer Wo-

chenarbeitszeit von 40 h heranzuziehen. 

Begründung: 

Gemäß §154 SGB IX sind alle privaten und öffentlichen Arbeitgeber mit jahresdurch-

schnittlich monatlich mindestens 20 Beschäftigten verpflichtet, wenigstens 5% der Ar-

beitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. 

Solange Arbeitgeber*innen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen 

nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 154 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten 

Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 160 Absatz 1 Satz 1 SGB IX). 

Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt seit 2021 je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz mo-

natlich: 

• 140 Euro bei einer Beschäftigungsquote von 3 % bis weniger als 5 %. 
• 245 Euro bei einer Beschäftigungsquote von 2 % bis weniger als 3 %. 
• 360 Euro bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2 %. 
 

Dies ist zwar eine leichte Erhöhung gegenüber der Ausgleichsabgabe bis 2020 (125 €-220 

€-320 €), aber die Ausgleichsabgabe ist nach wie vor nicht geeignet, die Einstellung von 
schwerbehinderten Menschen zu fördern. 

Die Ausgleichsabgabe in dieser Höhe zu zahlen, ist für viele Betriebe immer noch rentab-

ler, als sich mit der Inklusion von schwerbehinderten Menschen zu beschäftigen. So wird 

die Mehrheit der Arbeitgeber*innen weiterhin lieber die Ausgleichsabgabe zahlen, als 

schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen und somit in den ersten Arbeitsmarkt zu in-

tegrieren. Diese Problematik wurde offensichtlich auch bei den Koalitionsverhandlungen 

bemerkt. So steht im Koalitionsvertrag: 
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“Wir legen den Schwerpunkt auf die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinde-

rungen. Wir werden die neu geschaffenen einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber 

weiterentwickeln und eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe für jene einführen, die trotz 

Beschäftigungspflicht keinen Menschen mit Behinderungen beschäftigen…..“ 

„Die Mittel aus der Ausgleichsabgabe wollen wir vollständig zur Unterstützung und Förde-

rung der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzen….“ 

 

Wir als AfA sind der festen Überzeugung, dass die Kosten für ein Unternehmen, welches 

unbesetzte Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen vorweist, genauso hoch / 

oder annährend so hoch ausfallen müssen, wie für besetzte Stellen. 

 

Dadurch könnten weitere Unterstützungsangebote für Unternehmen, welche Menschen 

mit Behinderungen beschäftigen wollen, gerade mit Blick auf kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMUs), gefördert und somit noch weitere Stellen geschaffen werden. 

Mit dieser Herangehensweise unterstützen wir nicht nur die Integration von Menschen 

mit Schwerbehinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt, sondern vermeiden einen Wett-

bewerbsvorteil für Unternehmen, welche ihrer Pflicht 

(§ 154 SGB IX) nicht nachkommen. Damit kommen wir auch dem Ziel der Ausgleichsab-

gabe gemäß SGB IX nach: 

 

„Bei der Ausgleichsabgabe handelt es sich nicht um eine Strafe, sondern vielmehr um ei-

nen Ausgleich gegenüber den Arbeitgeber*innen, die ihrer Pflicht nachkommen. Immerhin 

sehen sich diese meist mit höheren Kosten und Mehraufwand konfrontiert, da schwerbe-

hinderten Arbeitnehmer*innen beispielsweise ein einwöchiger Zusatzurlaub oder die be-

hindertengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes zusteht. So entsteht kein Wettbewerbs-

vorteil für Unternehmen, die ihrer Pflicht nicht nachkommen.“ (DAHAG) 

 

Antragsbereich A/ Antrag 74 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Ausstieg in Würde! 
 

 

 

 

 

5 
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Gewinnoptimierung, Produktionsverlagerung, Digitalisierung und Transformation zu 

neuen Produkten führt zu einem gewaltigen Druck auf die Beschäftigten und ihre Interes-

senvertreter. Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter machen alles, um die Arbeits- 

und Lebenssituation der Beschäftigten so gut wie möglich zu gestalten und auch der Ju-

gend gute Arbeit zu sichern. Ein Teil der Unternehmen möchte sich von den älteren Ar-

beitnehmer*innen trennen die über viele Jahre zum Erfolg des Unternehmens durch 

große Leistungen beigetragen haben. Plötzlich sind sie für die Unternehmen eine Last und 

sollen über sogenannte „Vorruhestandsregelungen“ teilweise über Arbeitslosigkeit in die 
vorgezogene Rente gehen. Dies bedeutet für die Betroffenen deutliche Einschränkungen 

in der Zeit der Arbeitslosigkeit, ganz besonders aber in der Rentenzeit, da die Rente durch 

diesen „Vorruhestand“ deutlich gekürzt wird. 
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Auch ist es schwer verständlich, dass Arbeitnehmer*innen und die Gesellschaft am Ende 

eines langen Arbeitslebens die Lasten der Veränderungsprozesse zu tragen haben. Zum 

Unternehmertum gehören auch Planungen, um Beschäftigte bis zum regulären Rentenal-

ter beschäftigen zu können. 

Für die AfA ist es unabdingbar, dass die Arbeitnehmer*innen besonders geschützt wer-

den. Leider durchschauen auf die Schnelle auch manche Arbeitnehmer*innen nicht die ge-

samte Problematik einer sogenannten „Vorruhestandsregelung“. 

Sehr verwunderlich ist auch, dass Arbeitgeber, die immer und immer wieder die Lohnne-

benkosten beklagen, alles tun, um eben diese Lohnnebenkosten zu erhöhen und massiv 

gegen eine abschlagsfreie Rente mit 65 Jahren vorgegangen wird. 

Zum Schutz vor großem finanziellem Abstieg sind folgende Maßnahmen und Angebote un-

abdingbar: 

Forderung: 

1. Die Altersteilzeit muss in Betrieben mit Abbaumaßnahmen auf Wunsch des Beschäftig-

ten mit Freigabe durch die Gewerkschaft und die Arbeitnehmervertretung auf die maxi-

male gesetzliche Laufzeit von 10 Jahren verlängert werden. 

2. Generell kann auf Wunsch des Beschäftigten eine Abfindung im Rahmen eines Zeitwert-

kontos als sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis geleistet und entspart werden. 

3. Eine Kombination von Entnahme aus dem Zeitwertkonto und Altersteilzeit in der Ar-

beitsphase der ATZ ist auf Wunsch des Beschäftigten jederzeit möglich. 

4. Der Arbeitgeber muss auf Wunsch des Beschäftigten bei Beendigungen vor dem gesetz-

lichen Renteneintrittsalter die Rentenkürzung durch eine Kapitalzahlung gemäß SBG IV § 

187a verhindern. Dazu kann ggf. eine Abfindungsleistung zu 100 % steuerfrei herangezo-

gen werden. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 75 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Flexible Arbeitszeitmodelle im Interesse von Arbeitnehmer*innen er-
möglichen 
 

 

 

 

 

5 

Die AfA stellt den Antrag, die Wünsche von Arbeitnehmer*innen und Unternehmen nach 

einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung aufzugreifen und das Arbeitszeitgesetz entspre-

chend anzupassen. SPD und die Gewerkschaften haben lange für eine klare Regelung und 
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Begrenzung der Arbeitszeit, wie im Arbeitszeitgesetz vereinbart, gekämpft. Daher soll die 

bisherige Begrenzung der Arbeitszeit auf 8 Stunden pro Tag erhalten bleiben. 

Die Wünsche nach Mehrarbeit müssen durch die Personal- und Betriebsräte genehmigt 

werden. In Unternehmen, Betrieben und Behörden ohne Arbeitnehmer*innen -Vertre-

tung muss der Arbeitgeber mit den einzelnen Mitarbeiter*innen die Abweichung aushan-

deln und die Gewerbeaufsicht erteilt dann die Genehmigung. 

Die Mehrarbeit ist auf zwei Ebenen zu dokumentieren. Gemäß dem Nachweisgesetz und 

über ein Arbeitszeitkonto der einzelnen Mitarbeiter*innen. Das Arbeitszeitkonto kann 

beim Ende der Erwerbstätigkeit zu einem (bezahlbaren) früheren Beenden der geschulde-

ten Tätigkeit führen. 

Ebenso kann das Arbeitszeitkonto zu Urlaubszwecken verwendet werden. 

Bei einem vorzeitigen Ausscheiden oder Arbeitgeberwechsel muss das Arbeitszeitkonto in 

monetärer Form ausgeglichen werden. Hierfür muss der Arbeitgeber eine Bürgschaft hin-

terlegen. Arbeitszeit darf nicht verfallen und muss vergütet werden! 

Die Tätigkeit im Homeoffice muss in die Regelung mit aufgenommen werden, wenn es 

hierbei ebenfalls zu Abweichungen von der normalen Arbeitszeit kommt. 

Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz und die Regelungen zur flexibleren Handhabung 

müssen entsprechend rechtlich geahndet werden. 

Begründung: 

Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren und die Wünsche von Arbeit-

nehmer*innen , Arbeitnehmern und Unternehmen nach einer flexiblen Arbeitszeitgestal-

tung aufzugreifen, wollen wir Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützen, fle-

xible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. (siehe S.68 des Ampel-Koalitionsvertrags) 

 

Antragsbereich A/ Antrag 76 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Gesund arbeiten! 
 

 

 

 

 

5 

 

 

Forderung: 

1. Die Humanisierung der Arbeit muss ein Schwerpunkt der SPD und des SPD-geführten 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sein. Dies bedeutet 

• Eine arbeitswissenschaftliche Begleitung von Mobiler Arbeit und Homeoffice unter en-
ger Einbindung der Gewerkschaften, Berufsgenossenschaften, Arbeitgeberverbände. 
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• Erarbeitung eines gesetzlichen Rahmens zur Sicherstellung der Gesundheit der Beschäf-
tigten. 

• Regelmäßige öffentliche Veranstaltungen und Diskussionen zusammen mit der Gewerk-
schaft, Berufsgenossenschaften und Arbeitgeberverbände zum Stand der Humanisierung 

und der Umsetzung des gesetzlichen Schutzes. 

• Erweiterter Gestaltungsrahmen bei der Humanisierung der Arbeit im Betrieb für Ge-
werkschaft und Arbeitnehmervertretungen. 

• Niederschwellige jederzeit zugängliche Angebote zur Gesundheitsprävention. 

2. Für jeden Arbeitsplatz gibt es eine individuelle Gefährdungsbeurteilung, bei der auch 

auf die persönliche Situation des Beschäftigten eingegangen wird. 

3. Die Gefährdungsbeurteilung für mobiles Arbeiten und Homeoffice wird durch eine 

neutrale Einrichtung erstellt. Personenbezogene Erkenntnisse werden dem Arbeitgeber 

nicht weitergeleitet. Der Arbeitgeber erhält eine Handlungsanweisung zur Organisation 

der Arbeit und zur Sicherstellung der Gesundheit. 

4. Die neutrale Einrichtung kann die Berufsgenossenschaft oder eine gemeinsame Einrich-

tung von Gewerkschaft und Arbeitgeberverband sein. Sie unterliegt aber immer der Ver-

traulichkeit bezüglich der persönlichen Situation des Beschäftigten. 

5. Neben dem Arbeitgeber erhält der Beschäftigte, die Arbeitnehmervertretung und die 

Berufsgenossenschaft eine Kopie der Gefährdungsbeurteilung mit der ggf. Handlungsemp-

fehlung. 

6. Die Unterlagen werden bei der Berufsgenossenschaft mindestens 40 Jahre nach dem 

Regelaltersrenteneintritt gemäß der Wahrung der DSGVO verwahrt. Die Beschäftigten 

können jederzeit auf Antrag eine Kopie ihrer Gefährdungsbeurteilungen erhalten. 

Begründung: 

Mit Mobiler Arbeit, Homeoffice und weiteren Veränderungen in der Arbeitswelt verän-

dern sich auch die Belastungen für den Beschäftigten. Diese Belastungsveränderungen 

können sehr individuell sein. Ferner gibt es berufsbedingte Erkrankungen, die heute noch 

nicht bekannt sind oder erst nach einer längeren Zeit sichtbar werden. 

Es gilt nach wie vor der Grundsatz: Keiner darf durch seine Arbeit krank werden! Deshalb 

sind individuelle Beurteilungen und daraus folgende Handlungsempfehlungen und Verbes-

serungen der Arbeitsbedingungen für den Einzelnen so wichtig. Eine individuelle Beurtei-

lung bedarf eines hohen Persönlichkeitsschutzes und jeglichen Ausschluss von Nachteilen. 

Ferner ist sicher zu stellen, dass der Beurteilte eine Kopie erhält und die Unterlagen bei 

der Berufsgenossenschaft dauerhaft mit der Möglichkeit der Einsicht sowie einer Kopie 

durch den Beurteilten besteht. 

Ein wichtiger Punkt beim Erhalt der Gesundheit ist auch die Achtsamkeit und der nieder-

schwellige Zugang zu Informationen, Beratung, Präventionsangeboten und ggf. Hilfe für 
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die Arbeitnehmer*innen. Dieses Angebot muss vor Ort sichergestellt werden. Eine Zusam-

menarbeit von Krankenkassen, Gewerkschaften, Ärzten, Gesundheitseinrichtungen, Be-

rufsgenossenschaften und Arbeitgeberverbänden ist sinnvoll. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 77 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu W 1 
 

Transfergesellschaft – sicher und fair! 
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Qualität der Transfergesellschaften sicherstellen 

Transfergesellschaften sind ein gutes arbeitsmarktpolitisches Instrument, um von Kündi-

gung bedrohte Beschäftigte zu qualifizieren und in den Arbeitsmarkt zurück zu führen. 

Dies belegen die guten Vermittlungsquoten (60-90%) von zuverlässigen Transfergesell-

schaften. Zum Leidwesen der betroffenen Beschäftigten gibt es auch „schwarze Schafe“ 
unter den Transfergesellschaften. Deshalb spricht sich die AfA dafür aus, dass eine mit Ex-

perten besetzte Arbeitsgruppe auf Bundesebene einen Kriterienkatalog erstellt, was bei 

der Gründung und Durchführung einer Transfergesellschaft erbracht werden muss. Ziel ist 

die rechtliche Regelung zu Transfergesellschaften. 

Kurzarbeitergelt für Qualifizierungen gewähren 

Die AfA begrüßt das im Koalitionsvertrag aufgeführte Vorhaben, die Agentur für Arbeit zur 

Bildungsagentur umzubauen. Zahlreiche Arbeitnehmer*innen können sich eine unbe-

zahlte Freistellung aus dem Betrieb nicht leisten. 

Eine Möglichkeit wäre, den § 95 SGB III um einen Punkt 5 mit Qualifizierung zu ergänzen. 

Bereits in der Bankenkrise 2008/2009 hat sich Qualifizierung während der Kurzarbeit be-

währt. Unzählige Arbeitnehmer*innen und Betriebe haben dieses Instrument genutzt, um 

zukunftsfähig zu sein. Qualifizierung kann und darf kein Hemmnis für die Anspruchsbe-

rechtigung von Kurzarbeitergelt sein. 

Transfergesellschaften nach § 111 SGB 3 auf 24 Monate ausweiten 

Beschäftigte die ihren Arbeitsplatz verlieren, müssen das Erlebte verarbeiten und lernen, 

wie man sich in der heutigen Zeit für den Arbeitsmarkt interessant macht. Teilweise be-

darf es hierzu einer ersten Heranführung an den PC/das Internet bzw. die Digitalisierung. 

Sie müssen sich auf dem Arbeitsmarkt häufig grundlegend neu orientieren. Hierzu zählt es 

in vielen Fällen, den erheblichen Qualifizierungsbedarf zu ermitteln, zu planen und durch-

zuführen. Viele Qualifizierungsmaßnahmen sind in verschiedene Bausteine zerteilt bis ein 

arbeitsmarktfähiger Abschluss/Zertifikat o.ä. erreicht werden kann. Dies bedarf Zeit, wo-

für die aktuell geltenden max. 12 Monate Transferzeit nicht ausreichen. 

Gerade langjährig Beschäftigte benötigen mehr Zeit zum Lernen. Dies bestätigen zahlrei-

che Studien. 
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Aufstiegsqualifizierungen während Transfergesellschaft ermöglichen 

Sogenannte Aufstiegsqualifizierungen dauern i.d.R. über mehrere Monate bzw. sind auf 

verschiedene länger andauernde Qualifizierungsbausteine verteilt. Hieraus schließt die 

Agentur für Arbeit, dass der Betroffene in dieser Zeit nicht vermittelbar ist und streicht 

das Transferkurzarbeitergeld, was eine Fortführung incl. Coaching usw. nicht mehr mög-

lich macht. Aufstiegsqualifizierungen dienen i.d.R. der besseren Vermittelbarkeit auf dem 

Arbeitsmarkt. 

Die Definition, was eine sogenannte Aufstiegsqualifizierung ist, obliegt dem/der zuständi-

gen Sachbearbeiter*in. Gerade in Zeiten der Transformation und Elektrifizierung der Mo-

bilität bedarf es Aufstiegsqualifizierungen, um sich zukunftsfähig für den Arbeitsmarkt auf-

zustellen. 

Existenzgründungsqualifizierungen vor Arbeitsaufnahmepflicht während Transfergesell-

schaft 

Der Weg in eine Existenzgründung innerhalb einer Transfergesellschaft ist ein wichtiger 

Bestandteil der Reintegration in den Arbeitsmarkt. Die Zeit in einer Transfergesellschaft 

muss für eine Existenzgründung besser genutzt werden können. Hierfür bedarf es einer 

klaren Positionierung der Arbeitsagentur, dass Existenzgründungen befürwortet, unter-

stützt und gefördert werden. Der Zwang, eine Beschäftigung während einer Existenzgrün-

dung/-qualifizierung annehmen zu müssen, steht der Existenzgründung und der künftigen 

Schaffung neuer Arbeitsplätze im Wege. Dies sollte geändert werden. 

Gründungszuschuss nach § 93 SGB III während dem Bezug von Transferkurzarbeitergelt 

gewähren. 

Der Gründungszuschuss steht ausschließlich Arbeitslosen nach Gründung eines Unterneh-

mens zur Verfügung. Dies muss auch für Existenzgründungen direkt nach dem Bezug von 

(Transfer-) Kurzarbeitergeld ausgeweitet werden. 

Deutschsprachkurse während Transfergesellschaftszeit finanziell unterstützen 

In Deutschland leben und arbeiten zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund. Spra-

che ist eine der Vermittlungshemmnisse auf dem Arbeitsmarkt. Fremdsprachige Kurse wie 

z.B. Englisch, Spanisch usw. werden je nach Beruf von der Agentur für Arbeit während der 

Transferzeit mit Bildungsgutschein gefördert. Nicht jedoch ein Deutschkurs für Menschen 

mit Migrationshintergrund. Dies darf aktuell nur das Integrationsamt der Arbeitsagentur 

empfehlen. Diese diskriminierende Hürde gilt es abzubauen. 

Ausscheidungsvereinbarungen von älteren Beschäftigten akzeptieren 

In einigen Betrieben gibt es Ausscheidungsvereinbarungen mit dem freiwilligen Angebot 

zum Wechsel in eine Transfergesellschaft. Dieses Angebot wird von Betrieben oft älteren 

Arbeitnehmern gemacht, um die jüngeren und meist besser und leichter zu qualifizieren-

den Beschäftigten zu halten. Ältere Arbeitnehmer*innen entscheiden sich für eine Trans-

fergesellschaft, weil sie dem Wissensbedarf und dem daraus entstehenden Leistungsdruck 

nicht mehr standhalten können und/oder durch ihre altersbedingte/gesundheitliche Ver-

fassung nicht mehr können. 
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Diese von der Agentur für Arbeit während der sich eventuell an die Transferzeit anschlie-

ßenden Arbeitslosenzeit mit Sanktionen unter Druck zu setzten, entspricht nicht dem Wil-

len der SPD. 

Wir begrüßen es, dass das SPD-geführte Bundesministerium Arbeit und Soziales prüft, wie 

die Lebensleistung der betroffenen Menschen anerkannt und ihnen mit Würde ihren Ren-

tenübergang gestaltet werden kann. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 78 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Arbeitsbedingungen für Beschäftigte bei Kurier-, Express- und Paket-
diensten (KEP) nachhaltig verbessern! 
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Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen spricht sich dafür aus, analog zum Aus-

schluss von Subunternehmer für das Kerngeschäft in der Fleischwirtschaft mit Hilfe des Ar-

beitskontrollschutzgesetzes, auch für die KEP-Branche die gesetzliche Grundlage zu schaf-

fen, um eine Auslagerung von Kurier-, Express- und Paketsendungen durch große Versand-

händler wie zum Beispiel Amazon zu unterbinden. Die SPD-Bundestagsfraktion wird gebe-

ten, eine entsprechende gesetzliche Initiative umzusetzen. 

Begründung: 

Die Anpassungen des Konsumverhaltens in unserer Gesellschaft und die strukturellen Ver-

änderungen im Einzelhandel haben das Volumen für Kurier-, Express- und Paketsendun-

gen massiv erhöht. Diese Entwicklung hat durch die Corona-Pandemie noch einmal an Dy-

namik gewonnen. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 hat sich das Volumen von Sendungen in 

der KEP-Branche um 73 Prozent erhöht (2010: 2,33 Milliarden 2019: 4,050 Milliarden). Bis 

2025 werden 5,68 Milliarden Sendungen erwartet. Neben dem gesteigerten Aufkommen 

von Paketen und Liefersendungen arbeiten auch immer mehr Beschäftigte bei Kurier-, Ex-

press- und Paketdiensten (KEP), in 2020 rund 547.000 Personen (Zahlen auf Grundlage ei-

ner Studie des Bundesverbandes Paket- und Expresslogistik BIEK). Die Arbeitsbedingungen 

für diese Menschen sind gerade durch die Ausgliederung des Logistikkerngeschäfts bei 

den großen Versandhändlern an Subunternehmer besonders schlecht. 

Trotz der Einrichtung von Beratungsstellen für Beschäftigte der Branche, die in Koopera-

tion mit den Gewerkschaften und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales einge-

richtet wurden und einer Nachschärfung des gesetzlichen Rahmens für die Auslagerung an 

Subunternehmer durch die Ausweitung der Nachunternehmerhaftung (Paketboten-

Schutz-Gesetz, verabschiedet 2019) kommt es nach wie vor in der Branche zu massiven 

Verstößen gegen den Arbeitsschutz und das Arbeitsrecht. Leittragende sind Beschäftigte, 

die häufig aus dem europäischen Ausland kommen und vor dem Hintergrund einer fehlen-

den wirtschaftlichen Perspektive im Herkunftsland mit falschen Versprechungen nach 



Seite 150 von 293 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

Deutschland gebracht werden. Ein Teil der Verstöße betrifft die fehlende Einhaltung von 

gesetzlichen Höchstzeiten von Arbeitszeiten, die rechtswidrige Kürzung von Löhnen und 

das Vorenthalten anderer Arbeitnehmer*innenrechte. Dass viele der Verstöße ohne Fol-

gen bleibt, liegt auch an der massiven Auslagerung des Kerngeschäfts an Subunternehmer, 

so dass sich die großen Versandhändler, die sich als Generalunternehmer selbstverständ-

lich in einem Fürsorgeverhältnis zu den Beschäftigten der Subunternehmer befinden, aus 

der Verantwortung ziehen. Die Subunternehmer hingegen sind schwerer greifbar und die 

Branche ist in dem Bereich insgesamt sehr intransparent, was auch eine gewerkschaftliche 

Organisation erschwert (neben der Angst vor Repressalien und Jobverlust und den Sprach-

barrieren). 

Damit die Ausbeutung und Unterdrückung der Beschäftigten in der KEP-Branche beendet 

werden können, sind einerseits deutlich intensivere Kontrollen durch die Landesbehörden 

für Arbeitsschutz und den Zoll notwendig. Hierfür bedarf es auch einer politischen Schwer-

punktsetzung und Sensibilisierung auf allen Ebenen. Andererseits zeigt sich, dass es auch 

auf gesetzlicher Ebene weiterer Maßnahmen bedarf. Da gerade die Auslagerung des Kern-

geschäfts an Subunternehmer wesentlich zu den schlechten Arbeitsbedingungen in der 

Branche beiträgt, muss der Gesetzgeber im Sinne der Beschäftigten handeln. Die SPD-Bun-

destagsfraktion muss deshalb die Initiative ergreifen und analog zum Ausschluss des Kern-

geschäfts an Subunternehmer in der Fleischindustrie auch für die KEP-Branche die Ausla-

gerung an Subunternehmer rechtlich untersagen. 

 

Antragsbereich A/ Antrag 79 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bayern 

Empfänger*in(nen): 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A19 
 

Respekt braucht Sicherheit im Arbeitsleben 
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Ein Teil des Erfolgs des SPD-Wahlkampfs ist dem Begriff „Respekt“ zu verdanken. Men-
schen wollen Anerkennung und Achtung für ihr Leben und ihre Leistungen. Dazu gehört 

auch, dass die Arbeit, die sie leisten gewürdigt wird und als wertvolles, nachhaltiges Gut 

angesehen wird. 

Arbeit darf deswegen nicht mies entlohnt, prekär und/oder auf Abruf sein. 

Die SPD geführte Bundesregierung hat mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ei-

nen Baustein zu einer „respektableren“ Arbeit geschaffen. Auch die Abschaffung der Be-

fristung aufgrund des Haushaltsvorbehalts im öffentlichen Dienst und weitere Punkte im 

Koalitionsvertrag gehen in die richtige Richtung. Wir brauchen aber darüber hinaus wei-

tere Schritt hin zu mehr Sicherheit im Arbeitsleben, gerade vor dem Hintergrund einer sich 

laufend wandelnden Arbeitswelt. 
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- Wir wollen die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. 

Die Liste der Sachgründe gibt den Arbeitgeber*innen bereits eine Vielzahl von Möglichkei-

ten, dort wo notwendig, flexibel einzustellen. 

- Wir wollen keine Ausweitung der Mini- und Midi-Jobs. 

Nicht sozialversicherungspflichtige abhängige Arbeit mag in einigen Lebensphasen wie 

Studium oder Ausbildung willkommen erscheinen, weil man dadurch relativ viel Netto 

vom Bruttogehalt bekommt. Dort aber, wo sozialversicherungspflichtige Arbeit ersetzt 

wird durch Mini- und Midi-Jobs entstehen auch keine Rentenansprüche oder Ansprüche 

gegen andere Sozialversicherungsträger*innen. Eine Verschiebung des bisherigen Kom-

promisses zulasten der Sozialversicherung erscheint uns nicht als sinnvoll. 

Es gibt viele weitere Punkte, die schon der SPD-Programmatik entsprechen, sich aber auf-

grund von notwendigen Kompromissen nicht im Koalitionsvertrag wiederfinden. 

Wir fordern daher die SPD-Bundestagsfraktion sowie den Bundesarbeitsminister auf, sich 

dafür einzusetzen, mehr Respekt in der Arbeitswelt auch jenseits der Vereinbarungen im 

Koalitionsvertrag durchzusetzen. 

 

Organisation 

 
Antragsbereich O/ Antrag 1 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

AfA-Bundesvorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Parteivorstand 
 

Organisationspolitik 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

1) Politik braucht Organisation. Organisation ist Mittel zum Zweck, also zur Umsetzung von 

Programmen und Inhalten. Organisation in der Sozialdemokratie muss sicherstellen, 

 

- dass Entscheidungsprozesse transparent und demokratisch von unten nach oben statt-

finden, 

- dass alle Mitglieder gleichberechtigte Entscheidungsrechte haben, 

- dass Wahlen und Abstimmungen ein Höchstmaß an Klarheit und Repräsentativität schaf-

fen, 

- dass Meinungen zusammengeführt und gebündelt werden 

- dass Konsens und Verbindlichkeit entstehen, die zu solidarischem Handeln führen 

- und dass Rechenschaft und Kontrolle ermöglicht werden. 
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2) Sozialdemokratische Politik hat Werte und eine soziale Basis. Kern der Wähler- und Mit-

gliedschaft der SPD müssen wieder die abhängig Beschäftigten werden. Dies ist eine Über-

lebensfrage für unsere Partei. Ziel und Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-

merfragen in der SPD (AfA) ist es dabei, sozialdemokratische Politik in die Betriebe, Ver-

waltungen und Einrichtungen zu vermitteln und gleichzeitig die Interessen aus der Arbeits-

welt und der Gesellschaft in die Partei und die Parlamente zu tragen, mehrheitsfähig zu 

machen und durchzusetzen. Der Erfolg dessen hängt ganz entscheidend von einer mög-

lichst großen Mitgliedschaft und funktionierenden demokratischen Strukturen ab. 

In unserer Klassengesellschaft verfügen nicht alle Menschen über gleiche Zugangsmöglich-

keiten zu politischer Gestaltung. Es bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich Vermö-

gen und Einkommen, verfügbarer Zeit, Bildung, Kommunikationsgewohnheiten und -mög-

lichkeiten. Auf diese Unterschiede, die derzeit wieder zunehmen, müssen wir besonders 

achten, weil wir als Sozialdemokrat*innen Politik für die Vielen, für die Mehrheit, machen 

wollen. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Arbeitswelt und die Arbeitnehmer-

schaft stark ausdifferenziert, zunehmend prekarisiert und polarisiert sind. 

Unsere Partei braucht deshalb angemessene Arbeitsformen, die auf die Lebenswirklichkeit 

aller Arbeitnehmer*innen Bezug und Rücksicht nehmen und gleichzeitig der Individualisie-

rung und Zersplitterung entgegen wirken. Die Entwicklung und der Erhalt von Solidarität 

erfordern solidarische Kommunikations- und Arbeitsformen. 

Daher genügt es nicht, den Wohnortbezug unserer Statuten durch digitale Formate zu er-

gänzen. Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts verlangt nach einer Kombination neuer 

Strukturen von Betriebsgruppen, Branchengruppen, Betriebsvertrauensleuten und Perso-

nengruppen (Schwerbehindertenvertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen, 

Mitgliedern aus Aufsichts- und Verwaltungsräten, hauptamtlichen Gewerkschafter*innen 

und ehrenamtlichen Gewerkschaftsfunktionär*innen...). 

Entscheidend wird dabei sein, dass 

 

- unsere Angebote den spezifischen Nutzen, unser Alleinstellungsmerkmal als AfA als einer 

Schnittstelle Betrieb-Gewerkschaft-Partei-Politik aufweisen; wir sollten nicht vorhandene 

Gremien, beispielsweise in Gewerkschaften, nachbilden oder in Konkurrenz dazu treten, 

- die SPD selbst nicht konkurrierende Angebote macht, sondern arbeitnehmerbezogene 

Politikformen nur in enger Abstimmung und Koordination mit der AfA veranstaltet sowie 

die Erfahrungen und Kompetenzen der AfA nutzt, 

- unsere Parteiorganisation haupt- wie ehrenamtlich ab der Ebene des Unterbezirks die 

Bildung von arbeitnehmer*innenbezogenen Strukturen unterstützt und mindestens ab der 

Ebene des (Regional-)Bezirks mit hauptamtlicher Zuarbeit und angemessenem Budget 

ausstattet, 

- Spezifizierte Verteiler für den gesamten Bereich „Arbeitnehmer*innen“ aufgebaut wer-
den, auf die die auf der jeweiligen Ebene gewählten AfA-Vorstände Zugriff haben, 

- auch auf Bundesebene die einheitliche, von demokratisch gewählten AfA-Gremien (Bun-

desvorstand, Bundesausschuss) verantwortete, finanziell und mit hauptamtlichem Perso-

nal angemessen ausgestattete Arbeitnehmer*innen-Struktur gestärkt wird. 

- die Medien der Partei, angefangen beim Vorwärts bis in die digitale Kommunikation, das 

gesamte Spektrum der Partei abbilden und vor allem auch arbeitnehmer*innenbezogene 

Themen und AfA-Positionen aufgreifen. Dazu gehören eine authentische Sprache und ver-

ständliche Darstellungsformen. Komplexe Sachverhalte und notwendige Kompromisse 

sind nachvollziehbar zu erklären und zu begründen anstatt undifferenziert abzufeiern. Un-

sere Funktions- und Mandatsträger*innen sollten dahingehend qualifiziert werden. 
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3) Die Arbeiterbewegung gewann ihre Stärke als Selbstorganisation der arbeitenden Men-

schen, die ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Die Glaubwürdigkeit der SPD 

hängt davon ab, dass wir uns wieder besser in der Arbeitnehmerschaft verankern. Glaub-

würdigkeit und Vertrauen wachsen erst dann wieder, wenn die Arbeitnehmer*innen den 

Eindruck gewinnen, dass ihre Meinungen und Interessen in der SPD wahrgenommen und 

umgesetzt werden. Dies kann nur auf direktem Weg über ihre originäre Vertretung in der 

Partei, die AfA, geschehen. Die Arbeitnehmer*innen brauchen daher in allen Vorständen 

und Gremien der Partei, in allen für ihre Belange relevanten Arbeitszusammenhängen ei-

gene, von ihnen selbst gestelltes und von der Partei gewähltes Personal aus ihren Reihen. 

Konkret bedeutet das, dass 

- in jedes Vorstandsgremium ab der Unterbezirks-/Kreisverbandsebene ein/e Vertrete*iIn 

der AfA wie der anderen Arbeitsgemeinschaften zu wählen sind, 

- Dass in allen Vorständen, die mehr als vier stellvertretende Vorsitzende haben, ein stell-

vertretendes Mitglied nur auf Vorschlag der AfA gewählt werden kann, 

- Dass in allen Vorständen, die aus mehr als 20 Mitgliedern bestehen, mindestens zwei 

Mitglieder zu wählen sind, die gewerkschaftliche und/oder betriebliche Funktionen in der 

Interessenvertretung haben und von der AfA vorgeschlagen sind, 

- dass jeder Delegiertenkonferenz der Partei mindestens 10% Delegierte angehören, die 

auf einer AfA Konferenz der jeweiligen Ebene gewählt wurden. 

Dabei ist selbstverständlich die Quotenregelung zu beachten. 

Sollten die jeweiligen Personalvorschläge der AfA nicht die notwendigen Mehrheiten fin-

den, bleiben die betreffenden Positionen unbesetzt. 

 

4) Für die Bundesebene erfordert dies Änderungen im Organisationsstatut, im Haushalt 

der Partei und in der Organisation der Parteizentrale. 

a) Organisationsstatut: Dem Parteivorstand gehören je eine Vertreter*in der auf Bundes-

ebene eingerichteten Arbeitsgemeinschaften mit beratender Stimme an. 

b) Organisationsstatut/Wahlordnung: Solange dem Parteivorstand fünf oder mehr stell-

vertretende Vorsitzende angehören, kann eine/r von ihnen nur auf Vorschlag der AfA ge-

wählt werden. In Ausnahmefällen kann dies durch entsprechende Wahl eines Präsidiums-

mitgliedes geschehen. 

c) Organisationsstatut/Wahlordnung: Zwei der zu wählenden Mitglieder des Parteivor-

standes sind gewerkschaftliche und/oder betriebliche Interessenvertreter*innen, die nur 

auf Vorschlag der AfA gewählt werden können. 

d) Die politische Arbeit im Zuständigkeitsbereich der AfA ist finanziell im Rahmen der 

Möglichkeiten der Gesamtpartei angemessen auszustatten. Darüber ist zwischen Schatz-

meister*in und AfA rechtzeitig zu verhandeln. Die Mittel für alle Aktivitäten im Arbeitneh-

mer*innen-Bereich sind in einem Titel zu bündeln. Sie dürfen nicht nur ein Minimum an 

Gremienarbeit garantieren, sondern müssen Raum für ausreichende politische Arbeit - 

auch dezentral und regional - einschließlich Öffentlichkeitsarbeit schaffen. Dazu gehört 

der auf Dauer angelegte Aufbau politischer Bildungsarbeit speziell für politisch Aktive aus 

der sozialdemokratischen Arbeitnehmerschaft. Dazu ist voraussichtlich der Gesamteinsatz 

der Mittel derzeit unter dem Diktat der knappen Kassen nicht unbedingt zu erhöhen, son-

dern lediglich effizienter zu gestalten. 

e) Es ist wieder ein AfA-Referat einzurichten, das im Willy-Brandt-Haus für die Umsetzung 

der gesamten Arbeit der AfA und der Arbeitnehmerpolitik zuständig ist. Hier sind auch die 

AfA-relevanten Daten, die Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der digitalen Medien, sowie 

die Arbeit der bundesweiten Betriebs- und Personengruppen zu bündeln. Die Arbeit und 

die Besetzung des AfA-Referats finden in enger Abstimmung mit dem AfA-Bundesvorstand 

statt. 
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f) Die AfA ist bei der Besetzung aller relevanten Kommissionen, Arbeitskreise und Delega-

tionen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Antragskommission zu Parteita-

gen und Parteikonvent, Organisationspolitische Kommission, Lenkungsgruppen, Grund-

wertekommission, SPE-Delegation, Auswahlgremien wie für die Parteischule... 

 

Auf Bezirks- und Landesebene gilt all dies sinngemäß. Auch dort ist hauptamtliche Zuar-

beit und die Vertretung in den Gremien, in Kommissionen, Gewerkschaftsräten sicherzu-

stellen. Dafür sind auf Landesebene jeweils entsprechende verbindliche Vereinbarungen 

und Regelungen zu schaffen. 
 

Antragsbereich O/ Antrag 2 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Nord 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu O1 
 

Die Arbeit der SPD-Arbeitsgemeinschaften stärken und fördern 
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Die Arbeitsgemeinschaften haben innerhalb der SPD eine wesentliche Funktion. Sie neh-

men besondere Aufgaben in Partei und Öffentlichkeit wahr und stehen als Bindeglied zu 

den gesellschaftlichen Gruppen, die sich in den politischen Bereichen engagieren, für die 

die Arbeitsgemeinschaften in der SPD zuständig sind. Die Arbeitsgemeinschaften bieten 

die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Schichten und Gruppen der Gesellschaft anzu-

sprechen, sie verfügen über Kompetenz und Kontakte in diese Bereiche. Nach den Grunds-

ätzen der Partei sollen die Arbeitsgemeinschaften durch ihre Tätigkeit Einfluss auf die poli-

tische Willensbildung nehmen. Damit die Arbeitsgemeinschaften Ihre Arbeit in dieser 

Weise ausführen können, müssen sie gestärkt und gefördert werden. 

 

Sozialdemokratische Politik hat Werte und eine soziale Basis. Kern der Wähler- und Mit-

gliedschaft der SPD müssen wieder die abhängig Beschäftigten werden. Dies ist eine Über-

lebensfrage für unsere Partei. Ziel und Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-

merfragen in der SPD (AfA) ist es dabei, sozialdemokratische Politik in die Betriebe, Ver-

waltungen und Einrichtungen zu vermitteln und gleichzeitig die Interessen aus der Arbeits-

welt und der Gesellschaft in die Partei und die Parlamente zu tragen, mehrheitsfähig zu 

machen und durchzusetzen. Der Erfolg dessen hängt ganz entscheidend von einer mög-

lichst großen Mitgliedschaft und funktionierenden demokratischen Strukturen ab. In unse-

rer Klassengesellschaft verfügen nicht alle Menschen über gleiche Zugangsmöglichkeiten 

zu politischer Gestaltung. Es bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich Vermögen und 

Einkommen, verfügbarer Zeit, Bildung, Kommunikationsgewohnheiten und -möglichkei-

ten. Auf diese Unterschiede, die derzeit wieder zunehmen, müssen wir besonders achten, 

weil wir als SozialdemokratInnen Politik für die Vielen, für die Mehrheit, machen wollen. 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Arbeitswelt und die Arbeitnehmerschaft stark 

ausdifferenziert, zunehmend prekarisiert und polarisiert sind. Unsere Partei braucht des-

halb angemessene Arbeitsformen, die auf die Lebenswirklichkeit aller Arbeitnehmer*in-

nen  Bezug und Rücksicht nehmen und gleichzeitig der Individualisierung und Zersplitte-

rung entgegen wirken. Die Entwicklung und der Erhalt von Solidarität erfordern solidari-

sche Kommunikations- und Arbeitsformen. Daher genügt es nicht, den Wohnortbezug un-

serer Statuten durch digitale Formate zu ergänzen. Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts 
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verlangt nach einer Kombination neuer Strukturen von Betriebsgruppen, Branchengrup-

pen, Betriebsvertrauensleuten und Personengruppen(Schwerbehindertenvertretungen, 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Mitgliedern aus Aufsichts- und Verwaltungsrä-

ten, hauptamtlichen GewerkschafterInnen und ehrenamtlichen Gewerkschaftsfunktionä-

rInnen...). 

Die Arbeiterbewegung gewann ihre Stärke als Selbstorganisation der arbeitenden Men-

schen, die ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Die Glaubwürdigkeit der SPD 

hängt davon ab, dass wir uns wieder besser in der Arbeitnehmerschaft verankern. Glaub-

würdigkeit und Vertrauen wachsen erst dann wieder, wenn die Arbeitnehmer*innen den 

Eindruck gewinnen, dass ihre Meinungen und Interessen in der SPD wahrgenommen und 

umgesetzt werden. Dies kann nur auf direktem Weg über ihre originäre Vertretung in der 

Partei, die AfA, geschehen. Die Arbeitnehmer*innen  brauchen daher in allen Vorständen 

und Gremien der Partei, in allen für ihre Belange relevanten Arbeitszusammenhängen ei-

gene, von ihnen selbst gestelltes und von der Partei gewähltes Personal aus ihren Reihen. 

Deshalb fordern wir, dass 

• unsere Angebote den spezifischen Nutzen, unser Alleinstellungsmerkmal als AfA als ei-

ner Schnittstelle Betrieb-Gewerkschaft-Partei-Politik aufweisen; wir sollten nicht vorhan-

dene Gremien, beispielsweise in Gewerkschaften, nachbilden oder in Konkurrenz dazu tre-

ten, 

• die SPD selbst nicht konkurrierende Angebote macht, sondern arbeitnehmerbezogene 

Politikformen nur in enger Abstimmung und Koordination mit der AfA veranstaltet sowie 

die Erfahrungen und Kompetenzen der AfA nutzt, 

• unsere Parteiorganisation haupt- wie ehrenamtlich ab der Ebene des Unterbezirks die 

Bildung von Arbeitnehmer*innen bezogenen Strukturen unterstützt und mindestens ab 

der Ebene des (Regional-)Bezirks mit hauptamtlicher Zuarbeit und angemessenem Budget 

ausstattet, 

• Spezifizierte Verteiler für den gesamten Bereich „Arbeitnehmer*innen “ aufgebaut wer-

den, auf die die auf der jeweiligen Ebene gewählten AfA-Vorstände Zugriff haben, 

• die Medien der Partei, angefangen beim Vorwärts bis in die digitale Kommunikation, das 
gesamte Spektrum der Partei abbilden und vor allem auch Arbeitnehmer*innen bezogene 

Themen und AfA-Positionen aufgreifen. Dazu gehören eine authentische Sprache und ver-

ständliche Darstellungsformen. Komplexe Sachverhalte und notwendige Kompromisse 

sind nachvollziehbar zu erklären und zu begründen anstatt undifferenziert abzufeiern. Un-

sere Funktions- und Mandatsträger*innen sollten dahingehend qualifiziert werden. 

• in jedes Vorstandsgremium ab der Unterbezirks-/Kreisverbandsebene ein/e Vertrete-

rer*in der AfA wie der anderen Arbeitsgemeinschaften zu wählen sind, 

• Dass in allen Vorständen, die mehr als vier stellvertretende Vorsitzende haben, ein stell-

vertretendes Mitglied nur auf Vorschlag der AfA gewählt werden kann, 

• Dass in allen Vorständen, die aus mehr als 20 Mitgliedern bestehen, mindestens zwei 
Mitglieder zu wählen sind, die gewerkschaftliche und/oder betriebliche Funktionen in der 

Interessenvertretung haben und von der AfA vorgeschlagen sind, 

• dass jeder Delegiertenkonferenz der Partei mindestens 10% Delegierte angehören, die 
auf einer AfA Konferenz der jeweiligen Ebene gewählt wurden. Dabei ist selbstverständlich 

die Quotenregelung zu beachten. Sollten die jeweiligen Personalvorschläge der AfA nicht 

die notwendigen Mehrheiten finden, bleiben die betreffenden Positionen unbesetzt. 
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Antragsbereich O/ Antrag 3 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Hamburg 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu O1 
 

Resolution: Arbeitsgemeinschaften in der SPD 
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Arbeitsgemeinschaften haben für die Außenwirkung und Bindungskraft unserer Partei ne-

ben den Ortsvereinen zentrale Bedeutung, vor allem für unsere Verankerung bei den 

Frauen, in der Arbeitnehmer*innenschaft, in bestimmten gesellschaftlichen Gruppierun-

gen, Milieus und Altersgruppen. Insbesondere während des Prozesses zum Mitglieder-Vo-

tum im Jahr 2019 wurde dies immer wieder herausgearbeitet und von den Bewerber*in-

nen bekräftigt. 

 

Die bestehenden elf Arbeitsgemeinschaften sind im Unterschied zu anderen bundeswei-

ten Zusammenhängen in der SPD von der Mitglieder*innenbasis bis zur Bundesebene 

durch Wahlen und Delegationssysteme demokratisch legitimiert. Ihr Aufbau und ihre Auf-

gaben regelt der Parteivorstand durch Richtlinien. 

 

Der Beschluss des Parteivorstandes vom 10. Februar 2020 bedeutet insbesondere für die 

klassischen größeren AGen eine erhebliche Zäsur, die ihre Existenz bedroht. 

- Die Ausdünnung der Delegiert*innenbasis und Vorstände reduziert die Repräsentativität 

und Kommunikationsmöglichkeiten erheblich. 

- Die Einschränkungen bei den Sitzungsintervallen und die Verpflichtung, in Berlin zu ta-

gen, bedeuten im Ergebnis Abgehobenheit und regionale Ungleichgewichte. 

- Die Streichung sämtlicher Ressourcen für außenwirksame Aktivitäten außerhalb des fest-

gelegten, 2013 um ein Drittel gekürzten Budgets, beraubt die Arbeitsgemeinschaften 

praktisch aller Handlungsmöglichkeiten und erhöht die Abhängigkeit der gesamten Partei 

von den Mandatsträger*innen. 

 

- Existenzgefährdend ist, zumindest für die größeren Arbeitsgemeinschaften, dass sich die 

zukünftig zu berücksichtigende Mitgliederzahl nach der Anzahl der aktiv registrierten Mit-

glieder richten soll. 

Es fehlen bisher jegliche Vorstellungen über die praktische Umsetzung dieser Vorgabe. 

Denn weder die Gliederungen der Partei noch die Geschäftsstellen sind auf absehbare Zeit 

in der Lage, diese Arbeit zu leisten. Auch bestehen erhebliche datenschutzrechtliche Prob-

leme. 

 

Besonderheiten für die AfA: 

Die Verankerung der SPD in der Arbeitnehmerschaft, also in neunzig Prozent der Gesell-

schaft, ist für die SPD eine Existenzfrage. Die Wahlergebnisse seit 2005 weisen hier eine 

dramatische, sich beschleunigende negative Dynamik auf. Mittlerweile liegen die Wähler-

anteile der SPD als traditionelle Partei der Arbeitnehmerschaft in diesem Bereich an vier-

ter oder fünfter Stelle. Immer wieder wird darauf hingewiesen, wie wichtig der Wieder-

aufbau eines zweiten Standbeins über die Arbeitswelt, Betriebsgruppen, Betriebs- und 

Personalräte, Gewerkschaften und Betriebs-Vertrauensleute für die SPD wäre. Dies wäre 

aller Mühen einer echten Organisationsreform wert gewesen. Der Richtlinien-beschluss 

des Parteivorstandes vom 10.02.2020 verfehlt nicht nur dieses Ziel, sondern konterkariert 
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es. 

 

Wir fordern den Parteivorstand auf, den Richtlinien-Beschluss vom 10.02.2020 umgehend 

aufzuheben und auf der Grundlage bereits bestehender Vorschläge zu einer mit den Ar-

beitsgemeinschaften im Einvernehmen geregelten Organisationsreform zu kommen. 

 

Unter den 40 anwesenden Hamburger AfA Landesdelegierten sind u. a.: 

 

Die Konzernbetriebsratsvorsitzenden von 

- Vattenfall und 

- der Stage Entertainment. 

 

Die Betriebsratsvorsitzenden: 

- der Hauni Maschinenbau GmbH 

- von Ikea Moorfleet 

- von der Baugenossenschaft Bergedorf 

- von der Sasol Wax GmbH und 

- von der Lufthansa-Technik 

 

Aktive und ehemalige Betriebsratsmitglieder von: 

- Airbus Hamburg 

- der S-Bahn Hamburg 

- der Beiersdorf Manufacturing GmbH, 

- der Neuen Flora 

- des Max-Planck-Institutes für Meteorologie 

- der Hauptverwaltung der Shell Hamburg 

- von Eurogate 

- von der HHLA 

- von der Finanzbehörde 

- vom Bezirksamt Hamburg-Mitte 

- und vom Zoll 

 

Außerdem: 

- die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg 

- der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg 

- der Geschäftsstellenleiter der EVG Hamburg 

- der Geschäftsstellenleiter des IG BCE Bezirks Hamburg/Harburg 

- sowie weitere Gewerkschaftsfunktionäre 
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Antragsbereich O/ Antrag 4 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

 

Empfehlung der Antragskommission: Nichtbefassung 
 

Arbeitsgemeinschaften in der SPD 
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Arbeitsgemeinschaften haben für die Außenwirkung und Bindungskraft unserer Partei ne-

ben den Ortsvereinen zentrale Bedeutung, vor allem für unsere Verankerung bei den 

Frauen, in der Arbeitnehmerschaft, in bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen, Mili-

eus und Altersgruppen. Insbesondere während des Prozesses zum Mitgliedervotum im 

Jahr 2019 wurde dies immer wieder herausgearbeitet und von den Bewerber*innen be-

kräftigt. 

Die bestehenden elf Arbeitsgemeinschaften sind im Unterschied zu anderen bundeswei-

ten Zusammenhängen in der SPD von der Mitgliederbasis bis zur Bundesebene durch 

Wahlen und Delegationssysteme demokratisch legitimiert. Ihr Aufbau und ihre Aufgaben 

regelt der Parteivorstand durch Richtlinien. 

Der Beschluss des Parteivorstandes vom 10. Februar 2020 bedeutet insbesondere für die 

klassischen größeren AGen eine erhebliche Zäsur, die ihre Existenz bedrohen. 

- Die Ausdünnung der Delegiertenbasis und Vorstände reduziert die Repräsentativität und 

Kommunikationsmöglichkeiten erheblich. 

- Die Einschränkungen bei den Sitzungsintervallen und die Verpflichtung, in Berlin zu ta-

gen, bedeuten im Ergebnis Abgehobenheit und regionale Ungleichgewichte. 

- Die Streichung sämtlicher Ressourcen für außenwirksame Aktivitäten außerhalb des fest-

gelegten, 2013 um ein Drittel gekürzten Budgets beraubt die Arbeitsgemeinschaften prak-

tisch aller Handlungsmöglichkeiten und erhöht die Abhängigkeit der gesamten Partei von 

den Mandatsträgern. 

- Existenzgefährdend ist, zumindest für die größeren Arbeitsgemeinschaften, die zukünf-

tige Verpflichtung aller „Aktiven“, sich schriftlich registrieren zu lassen. Weder die Gliede-

rungen der Partei noch die Geschäftsstellen sind auf absehbare Zeit in der Lage, diesen 

enormen Aufwand zu leisten. Noch dazu bestehen erhebliche datenschutzrechtliche Prob-

leme. Es fehlen bisher jegliche Vorstellungen über die praktische Umsetzung dieser Vor-

gabe. 

Besonderheiten für die AfA: 

Die Verankerung der SPD in der Arbeitnehmerschaft, also in neunzig Prozent der Gesell-

schaft, ist für die SPD eine Existenzfrage. Die Wahlergebnisse seit 2005 weisen hier eine 

dramatische, sich beschleunigende negative Dynamik auf. Mittlerweile liegen die Wähler-

anteile der SPD als traditionelle Partei der Arbeitnehmerschaft in diesem Bereich an vier-

ter oder fünfter Stelle. Immer wieder wird darauf hingewiesen, wie wichtig der Wieder-

aufbau eines zweiten Standbeins über die Arbeitswelt, Betriebsgruppen, Betriebs- und 
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Personalräte, Gewerkschaften und Betriebs-Vertrauensleute für die SPD wäre. Dies wäre 

aller Mühen einer echten Organisationsreform wert gewesen. Der Richtlinienbeschluss 

des Parteivorstandes vom 10.02.2020 verfehlt nicht nur dieses Ziel, sondern konterkariert 

es. 

Wir fordern den Parteivorstand auf, den Richtlinien-Beschluss vom 10.2. 2020 umgehend 

aufzuheben und auf der Grundlage bereits bestehender Vorschläge zu einer mit den Ar-

beitsgemeinschaften im Einvernehmen geregelten Organisationsreform zu kommen 

Unter den 40 anwesenden Hamburger AfA Landesdelegierten sind u. a.: 

Die Konzernbetriebsratsvorsitzenden von 

- Vattenfall und 

- der Stage Entertainment. 

Die Betriebsratsvorsitzenden: 

- der Hauni Maschinenbau GmbH 

- von Ikea Moorfleet 

- von der Baugenossenschaft Bergedorf 

- von der Sasol Wax GmbH und 

- von der Lufthansa-Technik 

Aktive und ehemalige Betriebsratsmitglieder von: 

- Airbus Hamburg 

- der S-Bahn Hamburg 

- der Beiersdorf Manufacturing GmbH, 

- der Neuen Flora 

- des Max-Planck-Institutes für Meteorologie 

- der Hauptverwaltung der Shell Hamburg 

- von Eurogate 

- von der HHLA 

- von der Finanzbehörde 
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- vom Bezirksamt Hamburg-Mitte 

- und vom Zoll 

Außerdem: 

- die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg 

- der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg 

- der Geschäftsstellenleiter der EVG Hamburg 

- der Geschäftsstellenleiter des IG BCE Bezirks Hamburg/Harburg 

- sowie weitere Gewerkschaftsfunktionäre 
 

Antragsbereich O/ Antrag 5 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu O1 
 

Arbeitsgemeinschaften in der SPD stärken 
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Wir fordern den Parteivorstand auf, den Richtlinien-Beschluss vom 10.02.2020 aufzuhe-

ben. 

Stattdessen ist in Zusammenarbeit mit den Arbeitsgemeinschaften eine Richtlinie zu ent-

wickeln, welche die Arbeitsgemeinschaften in ihrer Arbeit tatsächlich unterstützt, anstatt 

diese weiter einzuschränken. 

Die Arbeitsgemeinschaften bilden die Grundlage für die inhaltliche Arbeit und Weiterent-

wicklung der Partei. Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung sind am erfolgreichsten 

über inhaltliche Mitarbeit und die Entwicklung und das Einbringen eigener Ideen. Hierfür 

sind die Arbeitsgemeinschaften die ideale Plattform. 

Der Beschluss des Parteivorstandes vom 10.02.2020 schränkt die Beteiligungsmöglickeiten 

innerhalb der Arbeitsgemeinschaften erheblich ein: 

Die Verpflichtung zur schriftlichen Registrierung für Arbeitsgemeinschaften stellt für Inte-

ressierte an Arbeitsgemeinschaften eine überflüssige Hürde des Engagements dar. Weni-

ger Engagierte und wegfallender Nachwuchs erhöhen das Arbeitsaufkommen der bisheri-

gen ehrenamtlich Aktiven. Dies geht zu Lasten der inhaltlichen Arbeit. 
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Weniger Delegierte und weniger Vorstandsmitglieder mindern die Bindung von Parteimit-

gliedern an die inhaltliche Arbeit der Partei und schränken den bundesweiten Austausch 

und damit die Schlagkraft als Partei ein. 

Größere Sitzungsintervalle entkoppeln die höheren Vertretungsebenen unnötig von den 

Arbeitsgemeinschaften vor Ort. 

Die Beschränkung auf den Sitzungsort Berlin benachteiligt Arbeitsgemeinschaften mit wei-

tem Anfahrtsweg. 

Inhaltliche Arbeit entfaltet nur durch die Kommunikation in die Öffentlichkeit ihre Wir-

kung. Die Streichung der dafür vorgesehenen Mittel außerhalb des festgelegten, 2013 um 

ein Drittel gekürzten Budgets, ist eine untragbare Einschränkung der Handlungsfähigkeit 

der Arbeitsgemeinschaften. 

Die SPD als traditionelle Partei der Arbeitnehmer*innenschaft kann sich nicht erlauben, 

eine weitere Schwächung dieses Themengebiets durch die Einschränkung der Arbeitsge-

meinschaft für Arbeitnehmerfragen zu riskieren. Die Wahlergebnisse seit 2005 weisen hier 

eine dramatische, sich beschleunigende, negative Dynamik auf. Die Wähler*innenanteile 

der SPD in diesem Bereich liegen inzwischen an vierter bis fünfter Stelle. 

Der richtige Weg besteht darin, die Verankerung in der Arbeitswelt, in Betriebsgruppen, 

Betriebs- und Personalräten, Gewerkschaften und unter den Betriebs-Vertrauensleuten zu 

stärken. 

Dies ist jedoch nur mit einem Ausbau der Vernetzungsmöglichkeiten, der Öffentlichkeits-

arbeit, der Beteiligungskultur sowie einer unkomplizierten Form des Engagements zu er-

reichen. 

Die beschlossene Richtlinie vom 10.02.2020 stellt das Gegenteil einer zukunftsorientierten 

Weiterentwicklung der inhaltlichen Parteiarbeit dar. 

Antragsbereich O/ Antrag 6 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Mehr basisdemokratische Mitbestimmung in der SPD 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Der SPD-Bundesvorstand wird aufgefordert, die dringend nötige Erneuerung der SPD auch 

auf organisatorischer Ebene voranzutreiben und die bislang unzureichende basisdemokra-

tische Mitbestimmung erheblich auszubauen, so dass die SPD zu einer besseren Mitglie-

derpartei werden kann. 

 

Dazu gehört eine kontinuierliche, in der Satzung festgeschriebene Einbeziehung der 

stimmberechtigten Mitglieder sowie der einzelnen Untergliederungen der Partei. Um die 

Entscheidungsfindung zu erleichtern, sind auch die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters 



Seite 162 von 293 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

effektiv zu nutzen. Es soll ergänzend auch eine Online-Plattform eingerichtet werden, über 

die alle Untergliederungen ihre beschlossenen Anträge jederzeit für alle Interessierten 

sichtbar einstellen können. 

 

Diese Online-Plattform soll zudem zur Statusverfolgung angenommener Anträge einge-

setzt werden. Die Adressaten des Antrags sollen hier den Antragsteller*innen gegenüber 

Rechenschaft über seinen Verbleib ablegen. 

Begründung: 

Wir müssen die Möglichkeiten der digitalen Welt positiv nutzen um eine besseren Mitglie-

derpartei zu sein. Nie zuvor konnten so viele Menschen gleichberechtigt und einfach in ei-

nen öffentlichen Diskurs eintreten. Diese Möglichkeiten bilden sich aber noch nicht in der 

Partei ab, diskutiert wird, wenn überhaupt, dann nur über soziale Medien, was oft intrans-

parent und selbstdarstellerisch ist. 

Heutzutage ist es möglich, schnell und direkt auf aktuelle Themen zu reagieren. Die Partei 

kommuniziert aber noch über Brief und Papier. Hierdurch hat die Basis oft das Gefühl 

nicht angehört zu werden, da Entscheidungen bereits getroffen wurden, bevor ein Antrag 

gestellt werden konnte. 

Ebenfalls sollen grundsätzliche Themen, inhaltliche wie personelle, regelmäßig und ver-

pflichtend auf verschiedenen Ebenen von der Parteibasis entschieden werden. Für diese 

Entscheide ist ein geeigneter Modus zu erarbeiten, der die einzelnen Mitglieder sowie die 

Parteiressourcen nicht überfordert. Auch hierfür bietet sich die genannte Online-Plattform 

an. 

 

Antragsbereich O/ Antrag 7 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hannover 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Antrag zur Berichtspflicht 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Dem Antragsteller und aller vorgelagerten Gremien ist von dem jeweils bearbeitenden 

Gremium innerhalb von sechs Wochen zu berichten, wann ein Antrag eingegangen ist und 

wie und wann dieser weiter behandelt und bearbeitet wird. Dies gilt insbesondere bei 

Überweisung von Anträgen an weitere Gremien. 

Begründung: 

Oft ist für den Beantragenden nicht nachzuvollziehen, in welchem Status sich ein einge-

reichter Antrag befindet. 
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Antragsbereich O/ Antrag 8 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Antragsorganisation 
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Wir fordern den AfA-Bundesverband dazu auf, eine Wiki-Struktur (Online-Lexikon) für be-

schlossene Anträge zu schaffen, damit stets öffentlich einsehbar ist, welche Positionen die 

AfA vertritt. 

Dies soll rückwirkend mindestens ab den beschlossenen Anträgen aus dem Jahr 2016 

stattfinden. 

Des weiteren sollen die Antworten auf überwiesene Anträge und weitere Werdegänge der 

beschlossenen Anträge dokumentiert werden. 

Durch das bisherige Hochladen des letzten Beschlussbuches wurde zwar ein erster Schritt 

unternommen, jedoch ist hier weder eine Nachverfolgbarkeit, schnelle Suche oder Histo-

rie möglich. 

 

Antragsbereich O/ Antrag 9 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hannover 

 

Empfehlung der Antragskommission: Nichtbefassung 
 

Antrag zur Optimierung der Parteifinanzen 
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Der Generalsekretär sowie der Bundesschatzmeister werden gebeten, freiwillig auf bis zu 

80 % ihrer Einnahmen zu verzichten, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit von der Partei erhal-

ten. 

Der Parteivorstand wird dazu verpflichtet, in Zukunft auf jegliche Aufwandsentschädigun-

gen zu verzichten. 

Begründung: 

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen des SPD Bezirks Hannover begrüßt es 

ausdrücklich, dass sich unser Generalsekretär Lars Klingbeil (etwa mit Hilfe der Organisati-

onspolitischen Kommission) darum bemüht, das durchaus große und ernstzunehmende 
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Finanzloch zu schließen, welches aufgrund des teils desaströsen Abschneidens der SPD bei 

zahlreichen Wahlen in Vergangenheit und Gegenwart entstanden ist. 

So hat unsere Arbeitsgemeinschaft entschieden, bei dieser wichtigen Aufgabe unterstüt-

zend tätig zu werden und selbst Vorschläge zur Verbesserung des finanziellen Gesamtbil-

des unserer Partei vorzulegen. 

1) Wir schlagen vor, dass der Schatzmeister und der Generalsekretär zukünftig freiwillig 

auf bis zu 80 % ihres Salärs verzichten, welches ihnen aufgrund ihrer hauptamtlichen Tä-

tigkeit in der Partei gezahlt wird. 

Durch die Einsparung eben jener Kosten könnte man der Partei einen gewissen finanziel-

len Handlungsspielraum einräumen, der sonst verwehrt bleiben würde. 

Es wäre zudem ein solidarisches Zeichen an die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen in 

der SPD (oftmals ohne politisches Mandat), deren kostenloser, aber dafür umso wertvolle-

rer Einsatz unserer Partei überhaupt das Überleben ermöglichst. 

Egal, ob wir nun von einer Tätigkeit auf Bundesebene, in den Landesverbänden, den Bezir-

ken, Unterbezirken, Ortsvereinen, Abteilungen, oder aber gerade auch in den Arbeitsge-

meinschaften sprechen. 

2) Außerdem schlagen wir vor, dass der Bundesvorstand dazu verpflichtet wird, in Zukunft 

auf Aufwandsentschädigungen jeglicher Art zu verzichten. 

Es ist uns durchaus bewusst, dass es der Vorstand in der aktuellen Zusammensetzung ge-

nauso handhabt, wofür wir sehr dankbar sind. 

Dennoch ist uns auch zu Ohren gekommen, dass es in der Vergangenheit dazu gekommen 

ist, dass sich Bundesvorsitzende pro Monat Aufwandsentschädigungen in einer durchaus 

beeindruckenden vierstelligen Summe haben auszahlen lassen und das sogar trotz eines 

Mandates, welches sie dank der Partei innehatten. 

Der Vorschlag ist dazu gedacht, eine solche Möglichkeit in der Zukunft zu unterbinden. 
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Antragsbereich O/ Antrag 10 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

AfA-Bundesvorstand 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV 
 

Neuer Name für die AfA 
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Der Parteivorstand wird gebeten, einer Umbenennung der „Arbeitsgemeinschaft für Ar-
beitnehmerfragen“ in „Arbeitsgemeinschaft für Arbeit“ zuzustimmen und dies in der ein-
schlägigen Richtlinie zu verankern. 

Ein geeignetes Datum dafür ist das 50-jährige Jubiläum der AfA im Jahre 2023. 

Begründung: 

Schon seit längerer Zeit wird die Frage aufgeworfen, ob die Bezeichnung der AfA als Ver-

treterin der sozialdemokratischen Arbeitnehmerschaft noch zeitgemäß ist. 

Dies beginnt beim Begriff der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers, der und die bekanntlich 

nichts nimmt, sondern mit seiner und ihrer Arbeit die Werte und den Wohlstand unserer 

Gesellschaft schafft. 

Schwierig gestaltet sich auch eine diskriminierungsfreie Bezeichnung dieser Personen-

gruppe, die einschließlich der in Ausbildung befindlichen, der vorübergehend oder endgül-

tig aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Menschen mit rund 90% der Bevölkerung eine 

überwältigende Mehrheit in unserer Gesellschaft (und weltweit) darstellt. 

So finden wir aktuell mehrere Varianten eines Umgangs mit diesem Problem: Von der tra-

ditionellen männlichen Bezeichnung (schließt Nicht-Männer aus) über die Benennung bei-

der Geschlechter (sehr lang und unlesbar) bis hin zum Binnen-I über Doppelpunkt und 

Gender-Sternchen haben sich verschiedene Gliederungen selbst geholfen. 

Zudem will unsere AG nicht als einzige AG in der SPD für „Fragen“ zuständig sein, sondern 
auf Augenhöhe die genannte Bevölkerungsmehrheit in der Sozialdemokratie und der Öf-

fentlichkeit vertreten. Schließlich gibt es auch keine AG für Rechtsfragen, Selbständigen-

fragen, Behindertenfragen, Gesundheitsfragen, Queerfragen, Migrantenfragen, Frauenfra-

gen, Seniorenfragen und Jugendfragen. 

Gleichzeitig besteht breiter Konsens in der AfA, dass unser Kürzel „AfA“ erhalten bleiben 
soll. Deshalb hatte der AfA-Bundesvorstand im Herbst 2021 einen Diskussionsprozess über 

die Bezirke und Landesverbände eingeleitet, der nunmehr auf dem Bundeskongress 2022 

einer Entscheidung auf möglichst breiter Basis zugeführt wird. 
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Antragsbereich O/ Antrag 11 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von O1 
 

AFA-ZUSTÄNDIGKEIT FÜR AFA-BETRIEBSGRUPPEN 
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Die in Betrieben und Verwaltungen tätigen sozialdemokratischen Arbeitnehmer*innen 

und Arbeitnehmer bilden die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD. Vo-

rübergehend oder endgültig aus dem Arbeitsleben ausgeschiedene Arbeitnehmerinnen  

und Arbeitnehmer gehören ebenfalls dieser Arbeitsgemeinschaft 

an. Die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften, insbesondere der AfA sind in den Richtlinien 

definiert. Die jeweils zuständigen Vorstände der Partei sind dafür verantwortlich, dass sich 

die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften in ihrem Organisationsbereich im Rahmen der 

Statuten, Grundsätze und Richtlinien hält. 

Die Arbeit mit den AfA-Betriebsgruppen weicht allerdings davon ab. Sie sind von der Zu-

ständigkeit und Arbeit der allgemeinen AfA-Gremien abgekoppelt. Damit ist eine Koordi-

nierung und Zusammenarbeit gestört und behindert die Aufgaben der AfA. 

Der Parteivorstand ist aufgefordert, eine entsprechende Zuordnung umzusetzen: 

Die Betriebsgruppen der AfA müssen der Arbeit der AfA zugeordnet und in den Zuständig-

keitsbereich der jeweiligen AfA-Vorstände auf Ebene der Gliederungen fallen. 
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Wirtschafts- und Steuerpolitik 
Antragsbereich W/ Antrag 1 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

AfA-Bundesvorstand 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderter Fassung 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 

Zeile 191: Satz streichen: Keine Einschränkungen der Flächen für Windenergie an Land durch Ab-

standsreglung... 
  

TRANSFORMATION GESTALTEN: menschlich - sozial – ökologisch 
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Die Transformation der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft ist in vollem Gang. Der Kli-

mawandel und die Übernutzung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten werden zu-

künftig einen starken Einfluss auf unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen haben. Das ha-

ben uns gerade die Hochwasserkatastrophen in unserem Land und die zunehmenden 

Waldbrände in immer mehr Regionen Europas im vergangenen Jahr vor Auge geführt. 

Gleichzeitig erleben wir einen tiefgreifenden technologischen Wandel, zunehmende Un-

gleichheit in der Einkommens- und Vermögensverteilung, mangelnde Investitionen sowohl 

im unternehmerischen Sektor als auch in die öffentliche Infrastruktur und in Bildung, eine 

vom Finanzkapitalismus geprägte Globalisierung. 

Wir stehen aber noch am Anfang eines wirklich entscheidenden Umbaus von Industrie 

Dienstleistungen und Landwirtschaft, der sich in den nächsten Jahrzehnten weiter be-

schleunigen wird. Es geht darum, einen ressourceneffizienten und klimaneutralen Weg zu 

finden, der der wachsenden Weltbevölkerung ein besseres Leben und mehr Gerechtigkeit 

bringt. 

Schwer abschätzbare Risiken und neuen Chancen gehen miteinander einher. Begeisterung 

und Hoffnungen treffen auf Skepsis und Ängste. Ein globaler Markt von nie gekannten 

Ausmaßen ist entstanden, ein eifriger, wissenschaftlich-technischer Fortschritt verändert 

unsere Lebens- und Arbeitswelt, drohende ökologische Verwüstungen erfordern den Um-

bau von Wirtschaft und Industrie. Klimawandel, Energie- und Verkehrswende, Globalisie-

rung, Industrie 4.0, Digitalisierung, Demografie, und vieles mehr verändern erheblich alle 

Bereiche unserer Wirtschaft und Gesellschaft und reichen tief in unseren Alltag hinein. 

Viele dieser Prozesse wurden und werden nun durch die Corona-Pandemie erheblich ver-

stärkt und beschleunigt. Aktuell kommen noch Entwicklungen wie die Störungen der Lie-

ferketten, die Explosion der Energiepreise, Blasenbildungen beispielsweise im Immobilien-

sektor, steigende Risiken auf den internationalen Finanzmärkten hinzu. 

Es gilt, die tiefgreifenden Umbrüche in Arbeitswelt und Gesellschaft 
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▪ sozial gerecht, also verbunden mit Stärkung der Lohneinkommen und der sozialen Siche-
rungssysteme, 

▪ im Sinne guter Arbeit, also der Humanisierung, Gesundheit und Qualifizierung, 

▪ ökologisch nachhaltig, 

▪ demokratisch im Sinne von mehr politisch-gewerkschaftlicher Lenkung und Mitbestim-

mung 

zu gestalten. Ob jetzt die Chancen der Transformation genutzt werden oder ihre Folgen 

negativ durchschlagen, ob jetzt die Gestaltung des Wandels gelingt oder eine Erosion in-

dustrieller Kernstrukturen zugelassen wird, ob jetzt Beschäftigte beteiligt, qualifiziert oder 

entlassen und abgehängt werden, ob Vertrauen in demokratische Prozesse gestärkt oder 

reaktionäre/ rechtspopulistische Kräfte sich demagogisch als ‚Alternative‘ profilieren kön-
nen, das haben alle verantwortlichen Akteure in der Hand. 

Die Problematik bedrohter Wertschöpfung in den Regionen des Umbruchs wird seitens 

der Koalitionäre erkannt und es soll eine aktive regionale Strukturpolitik unterstützt wer-

den. Auch die Finanzierungsprobleme von KMU im Umbruch werden adressiert. In vielen 

Bereichen kommt es auf die Umsetzung an. 

Für eine umfassende Mobilitätswende ist noch nicht geklärt, ob es wirklich zu ausreichen-

der Förderung von Schiene, klimafreundlicherem Güterverkehr und öffentlichen Mobili-

tätsträgern kommt. Dafür sollen die beschleunigten Verfahren schnell eingeführt und um-

gesetzt werden. Für den Ausbau der Erneuerbaren sind viele positive Maßnahmen im Koa-

litionsvertrag vereinbart, von den erhöhten Zielen über die Planungsbeschleunigung bis 

zur Finanzierung, der Reform des Strompreises und der Akzeptanz von Gas als Übergangs-

technologie. Für den Wärmebereich ist vieles ambitioniert festgelegt. 

Im Koalitionsvertrag wird eine Weiterentwicklung der Mitbestimmung angekündigt, leider 

aber nur wenige konkrete Vorhaben benannt. Erbeinhaltet gute arbeitsmarktpolitische 

Ansätze. Mit dem Qualifizierungsgeld soll ein Instrument geschaffen werden, das dem bis-

herigen Transformationskurzarbeitergeld nahekommt. Positiv ist auch die Weiterentwick-

lung des Qualifizierungs-(Transfer)kurzarbeitergeldes. Mit der Bildungs-(teil)zeit wird ein 

Anspruch auf Weiterbildung eingeführt und eine finanzielle Unterstützung avisiert. Das 

Nachholen eines Berufsabschlusses oder eine berufliche Neuorientierung sollen möglich 

werden. 

Mit den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag stellt sich die neue Regierung der großen 

Herausforderung unserer Zeit, der sozial-ökologischen Transformation. Uns fehlt konkret: 

Was wird an zusätzlichen öffentlichen Investitionen gebraucht und wie sieht ihre Finanzie-

rung aus? Der Wille ist erkennbar, über Absichtserklärungen hinaus zu konkretem, zielge-

richtetem Handeln zu kommen. 

Unsere Forderungen: 

Wir wollen, dass die Arbeitnehmerschaft und ihre Gewerkschaften zu Akteuren der Verän-

derungen werden. Ohne reale Veränderungen hin zur Demokratisierung der Unterneh-

men und der gesamten Wirtschaft, ohne eine Umverteilung von Macht und Einkommen 
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wird es keinen ökologisch-sozialen Umbau unserer Volkswirtschaft geben können. Im Kern 

kann die Transformation nur im Produktions- und Dienstleistungssektor, also in Betrieben, 

Forschungseinrichtungen und Verwaltungen umgesetzt werden, dort wo die menschliche 

Arbeit geleistet wird. 

Die Transformation und der Klimawandel sind soziale Fragen: Neoliberale, Konservative 

und teilweise grüne Kräfte treffen sich an einem zentralen Punkt: die Kosten der Transfor-

mation sollen über Preise auf die Masse der Verbraucher abgewälzt und ihre beschäfti-

gungspolitischen „Kollateralschäden“ als Nebenwiderspruch der wissenschaftlichen Wahr-
heit in Kauf genommen werden. Umgekehrt werden Störungen auf den entfesselten Welt-

märkten, internationale Konflikte, Spekulationen und tatsächliche Knappheiten der Klima-

schutzpolitik angelastet. Bisher ist noch nicht erkennbar, ob und wie Kosten und Nutzen 

der Transformation gerecht verteilt werden können 

Es ist die historische Aufgabe und das Alleinstellungsmerkmal der Sozialdemokratie, die 

soziale und humane Gestaltung des Wandels im Bündnis mit den Gewerkschaften und un-

ter Einbeziehung der gesamten Arbeitnehmerschaft politisch zu planen, programmatisch 

voranzutreiben und mehrheitsfähig zu machen. 

1) ENERGIE- UND MOBILITÄTSWENDE MEISTERN 

Die Energiewirtschaft und der Automobilsektor sind aktuell die am stärksten von der 

Transformation betroffenen Industrien. Die Beschäftigten erleben die Transformation in 

großen Teilen als Bedrohung mit Abstieg und Einkommensverlust. Bergwerke und Kraft-

werke mit sicheren Einkommen, sozialer Absicherung, Mitbestimmung und hohem ge-

werkschaftlichem Organisationsgrad wurden geschlossen und die alten Strukturen der 

Energiewirtschaft mit guten Arbeitsbedingungen zerschlagen. Auch die Unternehmen mit 

über hunderttausend Beschäftigten des deutschen Energieanlagen- und Kraftwerksbaus 

und ihrer Zulieferer, denen beim Umbau der Energie- und Wärmeversorgung eine Schlüs-

selrolle zufällt, sind bedroht. Investitionen in Energieanlagen und deren Service wurden 

zurückgestellt oder auf die lange Bank geschoben. Der Abbau von Arbeitsplätzen und die 

Schließung von ganzen Standorten nehmen zu. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte und es gibt 

Probleme bei der Stellenbesetzung. Ursache sind oft fehlende Tarifbindung und schlechte 

Arbeitsbedingungen. Die Masse der „neuen“ Arbeitsplätze im Bereich von Wind- und So-

larenergie erwies sich als instabil, gewerkschafts- und mitbestimmungsfeindlich. Bei öf-

fentlicher Vergabe erhalten oft Firmen ohne Tarifbindung den Zuschlag. Tarifgebundene 

Anlagenhersteller und Leitungsbauer gehen leer aus. Außerdem fehlt für viele Projekte die 

Akzeptanz. In der Automobilindustrie nutzen viele Arbeitgeber, vor allem bei den Zuliefe-

rern, die Chancen für Tarifflucht und Betriebsverlagerungen ins Ausland oder drohen der-

artige Maßnahmen an. Hier geht es um hunderttausende Jobs. Der Gebäudesektor gerät 

trotz derzeitigem Boom ebenfalls unter Druck, weil der demografische Wandel stärker 

wird, Rohstoffpreise steigen und Industrie und Handwerk die Fachleute ausgehen und der 

Nachwuchs fehlt. Ursache sind oft fehlende Attraktivität oder zu wenig Ausbildung. 

Die Strategien vieler Konzernlenker, Berater und Investoren laufen darauf hinaus, traditio-

nelle Unternehmenszweige und Betriebsteile abzustoßen und abzuwickeln und die zu-

kunftsträchtigen Teile „altlastenfrei“ mit maximalen Profiten auf den Märkten zu platzie-
ren. 
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Eine Energie- und Mobilitätswende muss unbedingt mit beschäftigungspolitischen Zielen 

verbunden werden. Deshalb brauchen wir für den Weg in eine gute Zukunft: 

▪ Ein klares Bekenntnis zu guter Arbeit. Maßnahmenpakete und konkrete Umsetzungs-

schritte müssen mit sozialen und ökologischen Nachhaltigkeits-kriterien in den öffentli-

chen Tariftreue- und Vergaberichtlinien und Förderprogrammen auf allen Ebenen veran-

kert werden und in die Ausgestaltung der EU-Taxonomie einfließen und dabei Perspekti-

ven für Gute Arbeit und nachhaltige Wertschöpfung im heimischen Industrie-, Handwerks 

und Dienstleistungsbereich sicherstellen. 

▪ Wir brauchen ein industriepolitisches Gesamtkonzept mit vorausschauender Innovati-
onsförderung für klimaneutrale Technologien und funktionierender Sektorenkopplung un-

ter Beteiligung der Gewerkschaften. 

▪ schnelle Entscheidungen, konkrete Maßnahmen und Verbindlichkeit bei der Umsetzung. 
Die Kopplung und Verzahnung aller Mobilitäts- Energie- und Wärmesektoren muss voran-

getrieben werden. 

▪ Mehr Verbindlichkeit bei der Umsetzung des Klimaprogramm 2030 der Bundesregierung. 

▪ verstärkten Ausbau intelligenter Verteilnetze und die Förderung neuer Speichertechno-
logien. 

▪ Schaffung von Rahmenbedingungen und Planungssicherheit für die energieintensiven In-

dustrien im internationalen Wettbewerb. 

▪ Förderung von Innovationen in neue Energietechnik, zum Beispiel für Hochtemperatur-

wärme, Kraft-Wärme-Koppelung oder Kohlenstoffnutzung in der Industrie. Bisherige Ener-

gieregionen zu neuen Energieregionen umbauen und dabei sowohl Nachnutzungs-kon-

zepte für abgeschaltete Kraftwerke, wie auch Pilotprojekte zu erneuerbaren Energietech-

nologien ermöglichen und Fernwärme ausbauen. 

▪ Gewährleistung von Versorgungssicherheit durch flexible Gaskraftwerke, industrielle Ei-

genstromerzeugung und KWK. Neubau von 17 GW Gaskraftwerken als Brückentechnolo-

gie. 

Maßnahmen einer integrierten Industrie- und Handwerkspolitik 

▪ Der Umbau unserer Energie- und Wärmeversorgung verlangt eine nachhaltige industrie-

politische Strategie, eine Umsetzung mit klaren Rahmenbedingungen und hoher Verbind-

lichkeit – für die Industrie, aber auch für das Handwerk. Das schafft dauerhaft verlässliche 

Wettbewerbs- und Investitionsbedingungen für die Unternehmen und damit Perspektiven 

für die Beschäftigten in den Branchen. Energiewende und Klimaschutz müssen stärker mit 

Wirtschafts-, Industrie- und Handwerkspolitik zusammengedacht, geplant und umgesetzt 

werden. 

▪ Modernisierungsrate bei Gebäuden sozial verträglich gestalten und den Ausbau mit mo-

derner Heizungstechnik (z.B. Hybrid/Wärmepumpen/KWK) beschleunigen. 
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▪ Förderlandschaft transparent, verständlich, technologieoffen und sozial ausgewogen ge-
stalten, langfristig verstetigen und die Zugänge erleichtern. 

▪ Verlässliche Rahmenbedingungen mit mehr Rechtssicherheit bei schneller Planung und 
Ausweisung mit verbesserten bzw. neuen Sonderregelungen für Windenergie. 

▪ Keine Einschränkungen der Flächen für Windenergie an Land durch Abstandsregelungen. 
Abbau von Genehmigungshemmnissen und Entwicklung einer Bund-Länder-Strategie zur 

Flächenausweisung. Ziel: ein Bund-Länder-Pakt, der Planungssicherheit über Legislaturpe-

rioden hinweg sicherstellt. 

▪ Aufbau von Kapazitäten und Infrastruktur für grünen Wasserstoff, Import nach fairen 

Umwelt-, Sozial-und Arbeitsstandards. Im Übergang auch Nutzung von CO2-armen und 

später CO2-freien Energieträgern (Gas/Liquid) ohne Restriktionen. 

▪ eine flächendeckende und verlässliche Infrastruktur von Schnellladestationen genauso 
wie massive Investitionen in den öffentlichen Nah- und Fernverkehr und die Schiene. 

▪ Den Strompreis sozialverträglich bezahlbar machen. Weitergabe der Preisvorteile für er-
neuerbarer Energien schaffen, Abgaben und Umlagen überprüfen und reformieren, Spe-

kulation unterbinden und Strommarkt wieder regulieren. 

▪ eine Industriepolitische Begleitung der Transformation durch politische Rahmensetzun-
gen für die einzuschlagenden Technologiepfade einschließlich entsprechender breit ange-

legter technologieoffener Forschungsprogramme. 

▪ Entwicklung von Masterplänen, die die Umstellung der Wertschöpfungsketten auf die 
neuen Technologien und Produkte unterstützen, Dumping und Verdrängungswettbewerb 

ausschließen und möglichst die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland und Europa 

halten bzw. die fehlenden Teile schaffen. Neue Potentiale müssen an den Schnittstellen 

der Sektoren- und Branchengrenzen im Zusammenspiel verschiedener Unternehmen aus 

verschiedenen Branchen gehoben werden. Die damit verbundenen Umstrukturierungen 

sind unter Erhalt von Mitbestimmung und Tarifbindung und zusammen mit den Gewerk-

schaften sozialverträglich zu gestalten. 

▪ Ziel muss die Kreislaufwirtschaft sein, Konzepte hierzu müssen mit allen dazugehören 
Partnern ermittelt und umgesetzt werden. 

▪ Ein industriepolitisches Augenmerk müssen wir auf die Stabilisierung von Lieferketten le-

gen. Dazu braucht es gesamteuropäische Konzepte, um Abhängigkeiten und Umwelt- und 

soziale Schäden zu reduzieren. 

Angesichts der gewaltigen Investitionsbedarfe ist mit einer Politik der schwarzen Null und 

weiterer Investitionszurückhaltung der Unternehmen die Verkehrs- und Energiewende 

nicht zu bewältigen. Angesichts riesiger Kapitalanlagen und günstiger Finanzierungsbedin-

gungen (Investmentfonds halten Billionensummen bereit, die Aktienkurse liegen auf Re-

kordniveau, die Gewinne im letzten Jahrzehnt waren exorbitant, die Zinsen sind extrem 

niedrig und die Eigenkapitalausstattung ist hoch), müssen Staat und Politik vor allem einen 

berechenbaren Rahmen und entsprechende Investitionsanreize für die Industrie setzen, 
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auch durch entsprechende öffentliche Nachfrage. (Öffentliche Verkehrsmittel, Beschaf-

fung, kommunale Finanzen...) Steuergelder, die an Unternehmen gezahlt werden, müssen 

an verbindliche Standards, Vorgaben und Rückzahlungen gebunden werden. Ansonsten 

soll deren Einsatz an Beschäftigungssicherung, Qualifizierung, und soziale Absicherung be-

schränkt bleiben. 

▪ Dazu brauchen wir ein umfassendes Investitionsprogramm. Klimaneutralität erfordert 
enorme Investitionen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Ein enormer In-

vestitionsbedarf von rund 500 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren ist insgesamt 

notwendig. Die öffentliche Hand trägt davon einen hohen Anteil. Wir brauchen dazu eine 

klare, umfassende Regulierung und Förderung bei der auch sozial-ökologische Kriterien 

wirken. Resiliente Wertschöpfungsketten in Deutschland und Europa müssen die Zielstel-

lung für kommende Investitionen sein. 

Im Zuge der Digitalisierung werden Arbeitsplatzeffekte in vielen Branchen durch gegenläu-

fige Prozesse geprägt: Wachstum durch neue digitale Angebote sichert und schafft Ar-

beitsplätze – Effizienzgewinne durch Digitalisierung interner Prozesse gefährden Arbeits-

plätze. 

Noch stärker als direkte Produktionsbereiche könnten allerdings die indirekten/klassi-

schen Büro- und Informationstätigkeiten (wie Buchhaltung, Sachbearbeitung, Engineering 

etc.) unter Druck geraten. 

Die Digitalisierung in ihren Auswirkungen auf Leistungs- und Verhaltenskontrollen (Stich-

wort: „Gläserner Mitarbeiter“) braucht Vereinbarungen zum Schutz der Beschäftigten. Die 

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten beinhalten mit zunehmendem Leistungsdruck, Ar-

beitsverdichtung und ständiger Erreichbarkeit große Risiken für die Beschäftigten, insbe-

sondere mit der Folge der Zunahme von psychischen Erkrankungen. In allen Bereichen be-

darf es erheblicher Qualifizierungsanstrengungen, weil wir die Beschäftigten auf neue Tä-

tigkeiten vorbereiten müssen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen deshalb mit 

einem Transformations-KUG oder Qualifizierungsgeld weiterentwickelt werden. 

Dies gilt in besonderem Maße auch mit Blick auf die demografische Entwicklung. Die Rek-

rutierung von neuen Fachkräften und die betriebliche Weiterbildung vorhandener Fach-

kräfte sind wesentliche Grundlage für die Organisation des Wissens- und Know-how-

Transfers. 

Die Transformations- und Diversifizierungsprozesse müssen durch entsprechende Ausbil-

dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen begleitet werden. Eine Qualifizierungsoffensive in 

den Industrie- und Handwerksbranchen der Energie- und Wärmetechnologien ist dazu der 

richtige Weg. 

Dazu brauchen wir auch eine einfach zugängliche Weiterbildungsübersicht, die aufführt, 

welche Rechte und Pflichten bei Weiterbildung bestehen und wo man sich über Angebote 

informieren kann. 

Neben staatlichen Institutionen sind vor allem auch die Arbeitgeber zu fordern. 

2) AUSSENWIRTSCHAFTLICHE ABSICHERUNG 
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Durch die fortschreitende Digitalisierung und den Druck der Investoren und Finanzmärkte 

gewinnt der Konkurrenzdruck an neuer Schärfe. Bisher wird dieser Druck an die Beschäf-

tigten, auf die Steuer- und Sozialsysteme, an Umwelt und Klima weitergegeben. Staaten 

sollen im Zuge der Durchsetzung marktgerechter Demokratien (oder Diktaturen) zu Anbie-

tern konkurrierender Rechtssysteme degradiert werden. Damit muss Schluss sein. Wir for-

dern demgegenüber einen Primat von Politik, Staat und Demokratie. Das bedeutet, dass 

wir Regeln, die die Arbeiterbewegung in jahrhundertelangen Auseinandersetzungen auf 

nationaler Ebene erkämpft hat, auch dadurch absichern müssen, dass sie nicht durch die 

Globalisierung unterspült werden. In Zeiten der Transformation gilt es, fortschrittliche 

Klima-, Umwelt-, Arbeits-, Steuer- und Sozialpolitik nicht durch deregulierten Welthandel 

aushebeln zu lassen. 

Auf EU-Ebene hat das durch die Regulierung des Binnenmarktes zu geschehen. Ansatz-

punkte sind hier gemeinsame Regeln für die Kapital- und Unternehmensbesteuerung, der 

co2-Zertifikatehandel, die Etablierung der sozialen Säule samt Mitbestimmung, Mindest-

lohn und Sozialsystemen, eine Industrie- und Dienstleistungspolitik, die diesen Namen ver-

dient und eine neue Handelspolitik. 

Wir unterstützen sämtliche Bemühungen für ein nationales oder europäisches Lieferket-

ten-gesetz mit verbindlichem statt freiwilligem Charakter. Das gilt auch für Einfuhrbestim-

mungen für Rohstoffe wie bei den „Konfliktmineralien“. 

Die von den USA angezettelten Handelskonflikte sowie die Debatte um CETA, TTIP und die 

anstehenden weiteren Abkommen beispielsweise mit dem Mercosur zeigen, wie weit wir 

von fairem internationalen Wettbewerb entfernt sind. Die Durchsetzung sozialer und öko-

logischer Standards scheitert hier immer wieder an verbindlichen, kontrollierbaren und 

rechtlich durchsetzbaren Regeln, egal ob es um Landwirtschaft, Abholzung, Datenschutz, 

Steuern, Arbeitnehmerrechte oder Kapitalmärkte geht. 

Wir sprechen uns daher für ein Moratorium für alle EU-Handelsabkommen aus. Dies gilt, 

bis die EU Instrumente gegen Umwelt- und Sozialdumping entwickelt hat. 

Im Zuge der Klimadiskussion gewinnt ein sogenannter ökologischer Grenzausgleich (co2-

Zoll) bei grünen und anderen neoliberalen Wissenschaftlern und Politikern Anhänger. 

Diese warnen ebenso wie Industrie, Gewerkschaften und Sozialdemokraten davor, dass 

wir ökonomisch zu den Verlierern unserer eigenen Klimapolitik werden, wenn co2- und 

energieintensive Industrien ins Länder mit niedrigen co2-Preisen abwandern. Dann würde 

die Transformation tatsächlich in De-Industrialisierung einmünden. Ein Vorschlag sieht da-

her ein Grenzausgleichssystem wie bei der Mehrwertsteuer vor: 

Importe werden dabei mit dem nationalen Steuersatz nachbelastet, Exporte freigestellt. 

Grundlage der Besteuerung wäre der co2-Gehalt des jeweiligen Importes. Wir fordern 

eine entsprechende Regelung für soziale Standards, also einen sozialen Grenzausgleich. 

Maßgröße dafür sind ökonomisch feststellbare und vergleichbare Daten, die international 

anerkannt sind. Dies könnte der Gini-Koeffizient, also der Maßstab für Ungleichheit, die 

Bruttolohnquote nebst Mindestlohnniveau oder/und die Sozialleistungsquote sein. Auch 

wäre denkbar, in einem Punktesystem internationale Menschen- und Arbeitsrechtsnor-

men einzuberechnen. Entscheidend dabei ist, dass wir nicht protektionistisch unser Wohl-

standsniveau zugrunde legen, sondern relative Kennziffern der jeweiligen Volkswirtschaft, 

die den jeweiligen Grad an Ausbeutung im Verhältnis zum deutschen bzw. europäischen 



Seite 174 von 293 

 

 

 

 

335 

 

 

 

 

340 

 

 

 

 

345 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

355 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

365 

 

 

 

 

370 

 

 

 

 

375 

 

 

 

 

380 

 

Niveau aufzeigen. Der Grenzausgleich verteuert bzw. verbilligt Einfuhren in dem Maße, 

wie das Gerechtigkeitsniveau vom heimischen Niveau abweicht. Damit setzen wir auch 

Anreize in aller Welt, den arbeitenden Menschen in allen Wirtschaftszweigen gerechte 

Einkommen zukommen zu lassen und vermindern den Druck auf die Arbeitsbedingungen 

im globalen Zusammenhang. Um weiteren Handelskonflikten vorzubeugen, muss ein sol-

ches sozial-ökologisches Grenzausgleichsystem auf europäischer Ebene, in der OECD und 

vor allem in der WTO vorangetrieben werden. 

3) MITBESTIMMUNG UND DEMOKRATIE IM BETRIEB STÄRKEN 

Betriebsräte und die Unternehmensmitbestimmung sind für die Entwicklung betrieblicher 

Innovationen und in der Ausbildung und Qualifizierung von Beschäftigten mehr als eine 

enorme Bereicherung. Sie schützen Beschäftigte und setzen sich für diese ein. Die Wirt-

schafts- und Finanzkrise hat deutlich gezeigt, dass Betriebs- und Personalräte und Unter-

nehmensmitbestimmung ein echter Standortvorteil für unsere Industrie und Wirtschaft 

sind. 

Unsere Industrie, Handwerk und Dienstleistung sind in der Gestaltung der Transformation 

auf das Know-how und die Mitwirkung ihrer Beschäftigten angewiesen. Ohne Beteiligung 

der Belegschaften wird dies nicht gelingen. Und Beteiligung im deutschen Sozialpartner-

modell braucht auch eine Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Betriebs-und Personal-

räte. 

Mitbestimmung und Tarifverträge sind aus unserer Sicht zentrale Säulen zur Bewältigung 

des Wandels in seiner neuen Dimension und ihrer möglichen Folgen. Diese Lehren sollten 

wir aus den Erfahrungen im Zusammenhang der gemeinsamen Krisenbewältigung nicht 

vernachlässigen. 

▪ Wir brauchen stärkere Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte, damit be-

triebliche Zukunftsvereinbarungen, die mittel- und langfristige Investitionsentscheidun-

gen, Standortsicherung, Kündigungsschutz und verbindliche Personal- und Qualifizierungs-

planung- und Entwicklung beinhalten, wenn nötig auch erzwingbar vereinbart werden 

können. 

▪ Die Mitbestimmung von Betriebsräten bei Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung, bei 
Betriebsänderungen (Umorganisation, Umstrukturierungen, Produktionsverlagerungen, 

Beschäftigungsabbau) ist zu erweitern und durch ein zwingendes Mitbestimmungsrecht 

beim Interessenausgleich zu stärken. Outsourcing-Maßnahmen und der Einsatz von Leih-

arbeit und Werkverträgen müssen einer stärkeren Mitbestimmung und einem Zustim-

mungsverweigerungsrecht unterliegen. Hinzu gehört auch ein effektiver Unterlassungsan-

spruch bei Nichtbeachtung jeglicher Beteiligungsrechte. 

▪ Gesetzlich festgelegte Förderung und Finanzierung spezifischer Qualifizierungs- und Be-

ratungsangebote für Betriebsräte müssen geschaffen werden, um die Arbeitnehmerver-

tretungen für komplexer werdende Anforderungen zur Gestaltung von Transformation 

handlungsfähiger zu machen. 

▪ Maßnahmen der Beschäftigungssicherung, z.B. eine Beschäftigungs- und Qualifizierungs-

gesellschaft, muss als Teil des Sozialplanes vom Betriebsrat durchgesetzt werden können. 
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▪ Mit einer Möglichkeit der Kurzarbeit bei strukturellen Umbrüchen könnte diese Phase 
stärker und gezielter für die Qualifikation der Beschäftigten genutzt werden. Dazu bedarf 

es einer Erweiterung des Qualifizierungschancengesetzes mit einem kollektiven Ansatz. 

▪ Wir wollen die Rechte der Beschäftigten bei Betriebsübergängen sowie Unternehmens-

fusionen und -aufspaltungen verbessern und Mitbestimmung auch in wirtschaftlichen Fra-

gen schaffen. 

▪ Es braucht außerdem die institutionelle Förderung von Beratungsinstituten durch den 

Staat, um Betriebsräte und Unternehmen dauerhaft und kompetent bei der Bewältigung 

der anstehenden Herausforderungen zu unterstützen. 

▪ Stärkere Beteiligung von Personal-/Betriebsräten und Belegschaften bei der Umsetzung 

von Digitalisierung und Elektromobilität in der Wirtschaft, also auch Mitbestimmung bei 

Investitionsentscheidungen. 

▪ Einrichtung von überbetrieblichen, regionalen oder branchenbezogenen Strukturräten 
mit Beteiligung von Arbeitgebern, Kommunen und Gewerkschaften mit realen Informa-

tions- und Entscheidungsrechten, insbesondere wenn es um Standorte, öffentliche Mittel 

und Investitionen geht. 

Wir wollen keine Entscheidungen über unsere Köpfe hinweg. Wir haben ein Interesse an 

demokratischer Beteiligung, an Mitbestimmung. Veränderung wird nur mit uns möglich 

sein, nicht gegen uns. Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen überzeugt und einbezogen, 

nicht billig abgespeist werden. Deshalb brauchen wir die demokratische Transformation. 

4) STANDORTE UND BESCHÄFTIGUNG SICHERN, QUALIFIZIERUNGSGELD (TRANSFORMATI-

ONSKURZARBEITERGELD) EINFÜHREN 

Um die Potenziale der Energie- und Mobilitätswende für die hiesige Wertschöpfung zu 

nutzen und die Transformations- und Diversifizierungsprozesse erfolgreich zu gestalten 

bedarf es einer aktiven Arbeitsmarkt- und regionalen Strukturpolitik, die Regionen nicht 

abhängt und Arbeitslosigkeit verhindert. Dazu müssen diese Prozesse mit Umstrukturie-

rungs- und Investitionsförderungen begleitet werden. Zudem stärkt eine enge regionale 

Vernetzung und Zusammenarbeit von Bau, Betrieb, über Wartung, bis hin zu Rück- und 

Umbau und Recycling mit kurzen Lieferketten und hohen Umweltstandards den Heimat-

markt und ist nachhaltig. 

Verschiedenste Konzerne spielen häufig eine entscheidende Rolle für ganze Wertschöp-

fungsketten und ganze Branchen und Regionen. Durch die Transformation entstandene 

soziale Härten für die Beschäftigten und betriebsbedingte Kündigungen müssen vermie-

den werden. Dies muss für die gesamte Wertschöpfungskette gelten. Im Strukturwandel 

geht es darum, für Beschäftigte eine Perspektive für „Gute Arbeit“ in der Region zu entwi-
ckeln. 

Das heißt qualifizierte Industriearbeit, gutes Einkommen auf Basis von Tarifverträgen und 

Mitbestimmung. Beschäftigte brauchen Sicherheit im Wandel. 
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▪ Deshalb muss ein Transformations-Kurzarbeitergeld oder ein Qualifizierungsgeld einge-

führt werden, mit dem es Unternehmen ermöglicht wird, Beschäftigte im Betrieb zu hal-

ten und für neue Aufgaben zu qualifizieren. 

▪ Dazu gehört auch die Kostenentlastung der Betriebe, wenn sie Kurzarbeit mit Qualifizie-

rung verbinden und eine Verlängerung der Bezugsdauer auf 24 Monate. Dazu muss das 

Qualifizierungschancengesetz gerade für kleine und mittlere Betriebe handhabbarer ge-

macht werden und ermöglichen, auch für ganze Beschäftigtengruppen Maßnahmen zu 

fördern, Transfergesellschaften zu gründen und länger als bisher bestehen zu lassen. 

▪ Ein Sozialpartnerdialog muss geschaffen und eingerichtet werden. Landesweit und in den 
Regionen brauchen wir für Fragen des Strukturwandels und der Transformation einen 

funktionierenden und nachhaltigen Austausch zwischen den Arbeitgeberverbänden, den 

Gewerkschaften und der Politik. 

▪ Wir setzen uns für die Gründung eines nationalen Transformationsbeirats beim Bundes-
arbeitsministerium unter Einbindung aller Akteure (Betriebsräte, Gewerkschaften, Unter-

nehmen, Arbeitgeberverbände, Bundesagentur für Arbeit) und ebenso auf Länderebene 

ein. Den jetzt vom Bundesarbeitsminister eingesetzten „Rat der Arbeitswelt“ sehen wir als 
richtigen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Auch unterhalb der nationalen 

Ebene sind verlässliche Strukturen erforderlich – etwa in Form von Regional-räten oder 

Transformationsbündnissen. 

Den Beiräten obliegt es, auf Basis von regionalen Entwicklungskonzepten eine Priorisie-

rung der Aktivitäten vorzunehmen und die Sicherung industrieller Strukturen und Beschäf-

tigung voranzutreiben. 

▪ Mit Blick auf den Wandel müssen die Branchendialoge, bei denen Regierung, Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer*innen an einen Tisch kommen, zu festen Arbeitsstrukturen im Rah-

men der Mitbestimmung (siehe oben) weiterentwickelt werden. Ohne das Know-how und 

die Mitwirkung der Betriebsräte und Beschäftigten wird die Transformation nicht gelin-

gen. Betriebsratsgremien, insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben mit in der Re-

gel nicht freigestellten Betriebsräten fehlen daher die zeitlichen und fachlichen Ressour-

cen. Um möglicherweise erforderliche Maßnahmen im Betrieb auf Augenhöhe mit den Ar-

beitgebern verhandeln zu können, ist von der Bundesregierung ein Beratungs- und Qualifi-

zierungsfonds für Betriebsräte einzurichten. 

• Regionale Entwicklungsprozesse in den besonders vom Wandel betroffenen Regionen 
sollen unter Führung eines regionalen Transformationsbeirats als Projekt, zeitlich befris-

tet, und möglichst in Anbindung an die Wirtschaftsförderungseinrichtungen, installiert 

werden, das dazu beiträgt: 

– integrierte regionale Entwicklungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen, 

– regionale Entwicklungsprojekte zu identifizieren und zu befördern, 

– regionale Netzwerke, Bündnisse, Verbundprojekte, Innovationscluster u.ä. aufzubauen, 

– verborgene regionale Beschäftigungs- und Wachstumspotentiale zu mobilisieren. 
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• Wir brauchen dazu eine aktive Umsetzung von regionalen Transformationsclusters und 
Branchen. Die Regionen sollen sich mit allen Akteuren (Gewerkschaften, Arbeitgeber, Be-

triebsräte, Kommunalpolitiker, Zivilgesellschaft, Bildungseinrichtungen, etc.) an den Tisch 

setzen um zu entwickeln, was die Regionen brauchen, um auch für die Zukunft gut aufge-

stellt zu sein: Infrastruktur, Weiterbildung, Kooperationen, etc. Diese Planungen müssen 

Bund, Länder und Kommunen aktiv begleiten. 

• Regionale Strukturprogramme sollen ein nachhaltiges, qualitatives und umweltverträgli-
ches Wachstum durch die Verbesserung von Innovationsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit 

und Ressourceneffizienz insbesondere der von der Transformation betroffenen Unterneh-

men (entlang der Wertschöpfungskette) erreichen und dabei einen besonderen Schwer-

punkt auf den Klimaschutz und die Energiewende, setzen. Ferner bedarf es öffentlicher 

Beteiligungsfonds zur Sicherung und Transformation von Unternehmen, mit denen z. B. 

KMUs unterstützt werden können, sobald ein notwendiger oder erzwungener Wechsel 

des Geschäftsmodells die Investitionskraft übersteigt. 

Auf Grundlage einer regionalen Innovationsstrategie sollen auch innovative Vorhaben und 

eine zielgerichtete, anwendungsorientierte Forschungsinfrastruktur gefördert und der 

Wissens- und Technologietransfer verbessert werden. Mit entsprechenden regionalen In-

vestitions- und Strukturfonds kann alternative qualifizierte Industriearbeit und damit Per-

spektiven für „Gute Arbeit“ in den Regionen entwickelt werden. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 2 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

AfA-Bundesvorstand 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagsfraktion 
 

Keine Fachkräfte aus Drittstaaten ohne Betriebsrat und Tarifvertrag - 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz bedarf der Klarstellung 
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In vielen Bereichen stellt der Fachkräftemangel ein hausgemachtes Problem der jeweiligen 

Unternehmen und Arbeitgeber dar. Nicht nur, dass sie es in den vergangenen Jahren ver-

säumt haben, bedarfsgerecht auszubilden, vielmehr unterlassen sie es bis heute, ange-

messene Arbeitsbedingungen, Erstausbildung und Weiterbildung anzubieten. In vielen 

Mangelberufen, für die der Arbeitsmarkt jetzt noch weiter geöffnet werden soll, herr-

schen bis heute schlechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung, tariflose Zustände und un-

sichere Arbeitsverhältnisse. 

 

Die Anwerbung von Fachkräften aus Drittstaaten darf nicht dazu benutzt werden, diese 

Zustände von Tarifflucht, Missbrauch von Leiharbeit und sachgrundloser Befristung zu ver-

längern. 
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Es gilt auch zu verhindern, dass Fachkräfte, die in ihren meist ärmeren Herkunftsländern 

ausgebildet wurden und dort für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung 

dringend benötigt werden, von dort abgezogen werden, und sich damit die weltweiten 

Ungleichgewichte weiter verschärfen. 

 

Eine gesetzliche Regelung in Deutschland (und in Europa!) muss daher sicherstellen, dass 

nur Arbeitsverträge solcher Betriebe und Einrichtungen als Antragsgrundlage für Aufent-

halts- und Arbeitsgenehmigungen berücksichtigt werden dürfen, die nachweisen, dass sie 

den einschlägigen Flächentarifvertrag als Untergrenze dauerhaft anwenden. Außerdem 

bedarf es der Zustimmung des jeweiligen Betriebsrates bzw. der Personalvertretung. Bei 

Fehlen einer betrieblichen Interessenvertretung bzw. bei Fehlen von deren positivem Vo-

tum gilt die Zustimmung als nicht erteilt. 

Die Arbeitsverwaltung hat dies im Einzelfall bei oder anstelle der Vorrangprüfung zu doku-

mentieren und zu kontrollieren. Eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis darf bei Nichter-

füllung der genannten Bedingungen nicht erteilt werden. 

 

Darüber hinaus muss der Deutsche Bundestag jährlich den Zuwanderungsbedarf überprü-

fen und anpassen, um auf die jeweilige konjunkturelle und technologische Entwicklung 

und deren Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt flexibel reagieren zu können. Dazu ist je-

weils vorher eine gemeinsame Stellungnahme der Sozialpartner, also auch der Gewerk-

schaften, einzuholen. Kommt keine Übereinstimmung und somit keine gemeinsame Emp-

fehlung der Sozialpartner zustande, können keine zusätzlichen Arbeitskräfte aus Drittstaa-

ten angeworben werden. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 3 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an Bundestagsfraktion 

 

Zeile 2: Satz nach Basis tragen durch können ersetzen: 

Und nach Modernisierung der Nordrhein -Westfälischen Wirtschaft streichen und das Wort bei durch 

beitragen ersetzen. 
 

Stärkung von Zukunftsindustrien im Energie- und Umweltsektor 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Die AfA unterstützt den Aktionsplan „Fortschritt in Arbeit“ der SPD-Landtagsfraktion NRW. 

Die Vorstellungen zur Stärkung der Industriellen Basis tragen wesentlich zur Modernisie-

rung der nordrhein-westfälischen Wirtschaft bei. Wir wollen, dass vorrangig Projekte zur 

Ansiedlung von Industriebetrieben in den wachstumsstarken Zukunftsmärkten des Ener-

gie- und Umweltsektors gefördert werden. 

Die Kriterien Guter Arbeit sind zu berücksichtigen. 
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Begründung: 

Im Koalitionsvertrag vom 7. Dezember 2021 wurde u. a. der Ausstieg aus der Kohlever-

stromung bis 2030 vereinbart. In den betroffenen Ruhrgebietsstädten Duisburg, Hamm, 

Herne, Gelsenkirchen, Hamm sowie im Kreis Unna werden Steinkohlenkraftwerke stillge-

legt. Davon betroffen sind mehrere tausend Beschäftigte. 

 

Wir werden diesen tiefgreifenden Strukturwandel im Ruhrgebiet aktiv gestalten, indem 

wir Industriebetriebe in den wachstumsstarken Zukunftsindustrien des Energie- und Um-

weltsektors (sogenannte GreenTech Märkte) ansiedeln. 

 

Die von der Bundesregierung eingesetzte „Kommission Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ (KWSB) hat als wesentliche Ziele die Schaffung neuer industrieller Arbeits-
plätze und den Aufbau neuer industrieller Wertschöpfung hervorgehoben. 

 

Für uns ist klar, dass wir unsere Energieversorgung umstellen müssen. Die Stilllegung der 

Steinkohlenkraftwerke bis 2030 führt zu einem stark ansteigenden Strombedarf. Das Ener-

giewirtschaftliche Institut an der Uni zu Köln (EWI) hat errechnet, dass der Strombedarf 

von 577 TWh (2019) um 148 TWh (+25,6%) auf 725 TWh im Jahr 2030 steigen wird. 

 

Die Energiewende bieten Zukunftschancen, wenn an alten Kraftwerksstandorten in neue 

Industriestrukturen investiert wird. 

Durch diese Investitionen wollen wir unterschiedliche Ziele erreichen: 

• Wir leisten einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende 

• Wir stärken die industriellen Grundlagen unserer Wirtschaft 

• Wir schaffen zukunftsgerichtete, tariflich bezahlte Arbeits- und Ausbildungsplätze 

• Wir stärken Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung. 
 

Die Ansiedlung von Industriebetrieben in wachstumsstarken Zukunftsmärkten soll unter-

stützt werden durch eine enge Zusammenarbeit mit zu gründenden Forschungszentren 

und mit den Universitäten der Region. Wir wollen Unternehmen ansiedeln, in denen neue 

Energie- und Umwelttechnologien zur Marktreife entwickelt werden. 

Unsere Energieversorgung wird neu strukturiert: 

In heutigen Strukturen wird Energie erzeugt, wenn sie benötigt wird. Im Zeitalter regene-

rativer Energieversorgung funktioniert das nur, wenn die erzeugte Energie direkt genutzt 

wird oder gespeichert werden kann. 

Dazu entwickeln wir zwei wesentliche Technologien: Zum einen erfolgt ein massiver Aus-

bau der Elektromobilität auf der Basis von batteriegetriebenen Fahrzeugen, zum anderen 

wird ein massiver Ausbau der Brennstoffzellen-technologie erfolgen , jeweils mit der dazu 

gehörigen Infrastruktur. 

 

Die DGB-Landesbezirkskonferenz NRW hat im Leitantrag A001 „Wir sind STARK IM WAN-
DEL“ festgestellt, dass wir u. a. staatliche Investitionen in die Infrastruktur benötigen: 
„Es bedarf in den kommenden Jahren hoher staatlicher Investitionen: 

• In die für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft notwendigen Infrastruktur 

• In den Kauf und die Aufarbeitung zur Nachnutzung von Flächen, die aus dem Kohleaus-
stieg resultieren und deren Kosten die Kommunen nicht tragen können.“ 

 

Weiter wurde beschlossen: 

„Der DGB NRW soll sich dafür einsetzen, dass die Gelände der ehemaligen 
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Steinkohlekraftwerke genutzt werden, um die Energiewende voranzutreiben. Auf diesen 

Flächen soll der Ausbau, die Speicherung und die Verteilung erneuerbarer Energien erfol-

gen. Die Flächen der ehemaligen Steinkohlekraftwerke sollen für industrielle Ansiedlungen 

in Zukunftsmärkten des Energie- und Umweltsektors (GreenTech-Märkte) reserviert wer-

den.“ 

 

Der anstehenden Strukturwandel bewirkt, dass die Leitmärkte für Umwelttechnik und 

Ressourceneffizienz in den kommenden Jahren überdurchschnittlich hohe Wachstumsra-

ten ausweisen. 

Die industrielle Struktur sorgt für eine im Vergleich überdurchschnittlich hohe Wertschöp-

fung und fördert die Ansiedlung und das Wachstum weiterer Betriebe. 

 

 

Antragsbereich W/ Antrag 4 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu W1 
 

Digitalisierung bürgerfreundlich und arbeitnehmerorientiert gestalten 
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Die Digitalisierung ist eine Chance für die Zukunft, sie muss jedoch bürgerfreundlich und 

arbeitnehmerorientiert vorangetrieben werden. 

In den nächsten Jahren werden in nahezu allen politischen Gremien von Gemeinde- und 

Stadträten bis zum deutschen Bundestag eine Vielzahl von Entscheidungen mit engem Be-

zug zur Digitalisierung getroffen werden müssen. 

Wir werden als Sozialdemokraten dabei den Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger und 

für Arbeitnehmer*innen  und Arbeitnehmer in den Vordergrund stellen. 

Daher fordern wir alle Mandatsträger der SPD auf, bei den vielfältigen Entscheidungen 

und bei der Umsetzung von Beschlüssen im Sinne einer bürgerfreundlichen und arbeitneh-

merorientierten Gestaltung zu handeln. 

Für die AfA ist die Einhaltung von Mitbestimmung und Tarifbindung unabdingbar, dazu ge-

hört insbesondere die Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte in der digitalen Arbeits-

welt. 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften veröffentlichen re-

gelmäßig ihre Positionen zu verschiedenen Einzelfragen der Digitalisierung in der Arbeits-

welt. Die Mandatsträger der SPD finden dort gute Entscheidungshilfen, die sie in Ihren Be-

schlüssen berücksichtigen sollen. 

Begründung: 

Die SPD hat in ihrem Zukunftsprogramm einen digitalen Schwerpunkt gesetzt: 

 

Digitale Souveränität in Deutschland und Europa 
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„Eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau – bis 2030. Das ist unser Anspruch. Eine Ver-

waltung, die den Bürgerinnen und Bürgern einfachen, digitalen Zugang zu ihren Leistun-

gen ermöglicht; digital erstklassig ausgestattete Schulen; schneller, sicherer und bezahlba-

rer Internetzugang für alle: die „Gigabit-Gesellschaft“. Dazu gehören auch ein starker Ver-
braucherschutz im Netz sowie Regeln, die verhindern, dass Computerprogramme be-

stimmte Gruppen diskriminieren. Wir werden Start-ups fördern und die Marktmacht der 

großen digitalen Plattformkonzerne begrenzen. Und wir sorgen dafür, dass jede und jeder 

Kontrolle über die eigenen Daten hat.“ 

 

Aus Sicht der AfA sollen die Mandatsträger der SPD in ihrem Handeln vor allem die Inte-

ressen der Arbeitnehmer/innen berücksichtigen: 

Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung werden infolge der Digitalisie-

rung bis 2035 ca. 1,5 Millionen Arbeitsplätze wegfallen und etwa ebenso viel neue Arbeits-

plätze entstehen. 

 

Soziale Smart City mit hohen Standards für Gute Arbeit 

Für diese neue entstehenden Arbeitsplätze streben wir eine hohe Qualität an. Die AfA for-

dert die sozialdemokratischen Mandatsträger auf, im Zuge der Gestaltung einer sozialen 

Smart City hohe Standards für Gute Arbeit in der digitalen Arbeitswelt einzuführen. 

 

Die politisch notwendige Gestaltung der Digitalisierung kann nur unter Beteiligung der Be-

schäftigten und ihrer Interessenvertreter/innen erfolgreich erfolgen. 

Nur durch Ihre Fachkompetenz wird es gelingen, klare Spielregeln für Digitales Arbeiten zu 

vereinbaren. 

Eine soziale „Smart City“ entwickelt Kriterien für ihre Infrastrukturen und die zugrundelie-

genden Algorithmen. Diese Kriterien dürfen nicht auf Rationalisierung, also auf den Weg-

fall von Arbeitsplätzen, auf Arbeitsintensivierung und -verdichtung sowie auf Leistungs-

kontrollen zielen. 

Vielmehr soll Arbeit im Sinne der Beschäftigten flexibler gestaltet werden. Vor allem Bü-

rotätigkeiten lassen sich durch Vernetzung dezentral organisieren, Home-Office wird 

selbstverständlich. Langweilige oder körperlich schwere Arbeit kann von Maschinen über-

nommen werden. 

In der sozialen „Smart City“ arbeiten Maschinen und digitale Plattformen für den Men-
schen, nicht umgekehrt! 

 

Wir wollen eine arbeitnehmerfreundliche Plattformökonomie 

Wir wollen verhindern, dass eine Plattformökonomie mit schlechten Arbeitsbedingungen 

entsteht, bei der „Crowdworker“ in schlecht bezahlten Jobs ohne Arbeitnehmerstatus und 
ohne die zugehörigen Arbeitnehmerschutzrechte arbeiten, während die Plattformbetrei-

ber ohne Risiken mitverdienen, indem sie den Großteil des erarbeiteten Mehrwertes ab-

schöpfen. 

Neue Technologien, flexiblere Strukturen und mobiles Arbeiten können Stress erhöhen 

und bergen Gesundheitsrisiken. Eine starke Mitbestimmung und ein rechtlicher Rahmen 

bieten den Beschäftigten Schutz. 

 

Beschäftigten-Datenschutzgesetz 

Wir wollen durch ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz sicherstellen, dass digitale Arbeits-

prozesse nicht die Rechte der Beschäftigten einschränken. 
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Der Arbeitnehmerdatenschutz ist in Deutschland nicht übersichtlich in einem eigenen Ar-

beitnehmerdatenschutzgesetz geregelt, auch wenn dies verfassungs- und europarechtlich 

an sich gefordert wäre. Vielmehr ergeben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus 

der Anwendung des allgemeinen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und einer Reihe be-

reichsspezifischer Vorschriften. 

 

Seit über 30 Jahren fordern Datenschützer und Gewerkschaften genau das: ein eigenes Ar-

beitnehmerdatenschutzgesetz. Die DGB-Justiziare haben das erneut unterstrichen. Das 

Ziel: Datenschutz aus einer Rechtsquelle, abgestimmt auf die Erfordernisse des Betriebes. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 5 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Zeitablauf? 
 

Zur Situation bei Opel/PSA 
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Die AfA bekennt sich zu den Standorten Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach der O-

pel Automobile GmbH und ihren Zulieferern. 

Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt den Beschäftigten, ihrer Familien, den Betriebsrä-

ten und allen Menschen die für den Erhalt der Arbeitsplätze in der Region kämpfen. 

Wir verurteilen: 

- Das Vorgehen des PSA-Konzerns beim Verkauf von Teilen des Opel-Entwicklungszent-

rums inklusive des Testgeländes Dudenhofen und das grundsätzlichen Umgehen mit Opel 

und seiner Belegschaft. 

- Das nicht einhalten von Opel-Tarifverträgen in denen sich PSA/Opel zu Investitionen in 

den Erhalt von Betrieb und Beschäftigung verpflichtet. 

- Den geplanten Stellenabbau von ca. 4000 Beschäftigten bis 2023. 

Wir fordern deshalb den Vorstand der Opel Automobile GmbH und den Vorstand von PSA 

auf, den geplanten massiven Stellenabbau zu unterlassen, und endlich eine tragfähige 

Strategie zur Entwicklung neuer Mobilitätsstrategie zu erstellen, die sich den Herausforde-

rungen von neuen Mobilitätsstrategien im Hinblick auf E-Mobilität, autonomes Fahren 

und neue Antriebssysteme für alle Opel Standorte in Deutschland stellt, vorzulegen. 

Wir fordern die Landes- und Bundesregierung, insbesondere die Bundeskanzlerin und den 

Wirtschaftsminister auf, endlich in Bund und den Ländern der Standorte von Opel auf, die 

Beschäftigten aktiv zu unterstützen. 
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Es muss erreicht werden, dass alle Standort eine klare Perspektive mit ausreichenden In-

vestitionen bekommen. 

Die Beschäftigten der Opel-Standorte brauchen endlich Ruhe und Verlässlichkeit. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 6 

 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Für eine menschenrechtlich verbesserte Regulierung der globalen Wirt-
schaft und ein humanistisch verbindlicheres Lieferkettenrecht 
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Die SPD setzt sich dafür ein, dass Unternehmen im globalisierten Handel die Regeln zum 

Schutz der Menschen und Umwelt zwingend beachten. 

Die SPD fordert eine deutliche Fortentwicklung und Verbesserung des Lieferkettenrechts, 

mit dem die Unternehmen geeignetere Maßnahmen zu ergreifen haben, um Menschen-

rechtsverletzungen, Umweltzerstörung und Arbeitsausbeutung in ihrem gesamten Ge-

schäftsbereich / Wertschöpfungs- bzw. Lieferkette zu vermeiden. Die SPD fordert das be-

schlossene Lieferkettensorgfaltspflichengesetz (LkSG) gemäß der rechtlich analysierten Er-

weiterungsvorschläge der „Initiative Lieferkettengesetz“ unverzüglich nachzubessern, da-
mit das nationale Recht nicht länger hinter der EU-Gesetzgebung zurückbleibt. 

Bei Schäden an Menschen und Umwelt müssen die Unternehmen haftbar gemacht wer-

den – Haftung und Verantwortung müssen in Übereinstimmung und Deckung gebracht 

werden. 

Mit den geforderten Erweiterungsvorschlägen und unterzeichnenden Organisationen der 

Treaty Alliance Deutschland fordert die SPD zudem: 

- vollumfängliche Sorgfaltspflichten nicht nur für den eigenen Geschäftsbereich und un-

mittelbare, sondern auch mittelbare Zulieferer; 

- eine explizite zivilrechtliche Haftungsregel, wonach Unternehmen vor deutschen Zivilge-

richten für Schäden haften, die sie durch Missachtung ihrer Sorgfaltspflichten verursacht 

haben; 

- Einführung eigenständiger umweltbezogener Sorgfaltspflichten; 
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- eine Ausweitung des Geltungsbereichs auf alle Unternehmen mit über 250 Mitarbeiten-

den sowie auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Sektoren mit besonderen men-

schenrechtlichen Risiken; 

- sich die Bundesregierung intensiver und konstruktiver an den Tagungen der UN-Arbeits-

gruppe beteiligt und die Formulierungen und Regelungen zum Schutz eines ambitionierte-

ren Abkommens aktiv vorantreibt und unterstütz; 

- die Bundesregierung aktiver Vertragsentwürfe im Sinne von guten Arbeitsbedingungen 

und konstruktive Vorschläge zu dessen Weiterentwicklung vorlegen; 

- zur Gewährleistung einer gute Arbeitsweise der UN-Arbeitsgruppe, die Bundesregierung 

an einer besseren finanziellen und personellen Ausstattung der UN-Arbeitsgruppe betei-

ligt; 

- sich schließlich die Bundesregierung innerhalb der Europäischen Union für eine aktivere 

und konstruktivere Mitarbeit aller EU-Mitgliedsländer für ambitionierte Abkommen ein-

setzen; 

- das Metasiegel „Grüner Knopf“, welches im Sep. 2019 gestartet wurde, muss die derzeit 
noch bestehenden erheblichen Schwächen für Saubere Kleidung (kurz: CCC für Clean 

Clothes Campaign) mit dem Ziel, Konsument*innen eine verlässliche Orientierung zu bie-

ten und Kleidung zu erkennen, unverzüglich überwinden, die unter Wahrung der Arbeits- 

und Menschenrechte in allen Ländern (inkl. der EU) hergestellt werden. 

Die SPD will u.a., dass die Verletzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten des Völker-

rechts durch deutsche Unternehmen sowohl im Fall von dauerhaften Zulieferer-Geschäfts-

beziehungen als auch von Tochtergesellschaften Schadensersatzansprüche nach deut-

schem Zivilrecht nach sich ziehen muss. 

In den Entwicklungsländern haben Arbeitnehmer*innen oftmals, wenn überhaupt, nur 

sehr eingeschränkte Rechte. Bei Unfällen etc. bleiben diese im Ergebnis meist entschädi-

gungslos. Man denke an die Brände in Textilfabriken in Bangladesch und anderen Ländern. 
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Antragsbereich W/ Antrag 7 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderter Fassung 

Überschrift ändern: zu stoppen streichen 

1. Satz "sofortigen Stopp" streichen, durch "Neuausrichtung" ersetzen. 

 Überweisung an Bundestagsfraktion 

 
E-Commerce-Verhandlungen der WTO zu stoppen 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Die SPD tritt für einen sofortigen Stopp der E-Commerce-Verhandlungen der Welthandels-

organisation (WTO) ein. 

Die SPD verfolgt keine weiteren Deregulierungen der Digitalwirtschaft, sie wird die Digita-

lisierung nicht regellos dem freien Markt überlassen, weil u.a. eine weitere Monopolisie-

rung von Profit und Macht über Daten vermieden werden muss. Daten müssen zu einem 

öffentlichen Gut erklärt werden. Der digitale Wandel muss den Menschen in der ganzen 

Welt zugutekommt, dazu braucht es faire politische Rahmenbedingungen und transpa-

rente, demokratische Aushandlungsprozesse unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 8 

 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von W6 
 

Zur Bindung von Unternehmen an Menschenrechte 
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Für eine menschenrechtliche Regulierung der globalen Wirtschaft. 

Die SPD setzt sich dafür ein, dass mutilaterale Unternehmen im globalisierten Handel die 

Menschenrechte zwingend beachten. In den Entwicklungsländern haben Arbeitneh-

mer*innen oftmals, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkte Rechte. Bei Unfällen etc. 

bleiben diese im Ergebnis meist entschädigungslos. Man denke an die Brände in Textilfab-

riken in Bangladesch und anderen Ländern. Die SPD will u.a., dass die Verletzung men-

schenrechtlicher Sorgfaltspflichten des Völkerrechts durch deutsche Unternehmen sowohl 

im Fall von dauerhaften Zulieferer-Geschäftsbeziehungen als auch von Tochtergesellschaf-

ten Schadensersatzansprüche nach deutschem Zivilrecht nach sich ziehen muss. 

Die SPD fordert ein Lieferkettengesetz, mit dem die Unternehmen geeignete Maßnahmen 
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zu ergreifen haben, um Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung und Arbeitsaus-

beutung in ihrem gesamten Geschäftsbereich/Wertschöpfungs- bzw. Lieferkette zu ver-

meiden. 

Bei Schäden an Menschen und Umwelt müssen die Unternehmen haftbar gemacht wer-

den – Haftung und Verantwortung müssen in Übereinstimmung und Deckung gebracht 

werden. 

Mit den unterzeichnenden Organisationen der Treaty Alliance Deutschland fordert die 

SPD zudem: 

 

- neue gesetzliche Regelungen zu umfassenden und verbindlichen Sorgfältigkeitsprüfun-

gen (eben auch verbunden mit Sanktionsmöglichkeiten) in den Wertschöpfungs- und Lie-

ferketten; und dass 

- sich die Bundesregierung konstruktiv an den Tagungen der UN-Arbeitsgruppe beteiligt 

und die Formulierung eines ambitionierten Abkommens aktiv unterstützen; 

- die Bundesregierung den Vertragsentwurf aktiv im Sinne von guten Arbeitsbedingungen 

und konstruktive Vorschläge zu dessen Weiterentwicklung vorlegen; 

- zur Gewährleistung einer gute Arbeitsweise der UN-Arbeitsgruppe, die Bundesregierung 

an einer besseren finanziellen und personellen Ausstattung der UN-Arbeitsgruppe betei-

ligt; 

- sich schließlich die Bundesregierung innerhalb der Europäischen Union für eine aktive 

und konstruktive Mitarbeit aller EU-Mitgliedsländer für ein ambitioniertes Abkommen ein-

setzen; 

- das Metasiegel „Grüner Knopf“, welches im Sep. 2019 gestartet wurde, muss die derzeit 
noch bestehenden erheblichen Schwächen für Saubere Kleidung (kurz: CCC für Clean 

Clothes Campaign) mit dem Ziel, Konsument*innen eine verlässliche Orientierung zu bie-

ten und Kleidung zu erkennen, unverzüglich überwinden, die unter Wahrung der Arbeits- 

und Menschenrechte in allen Ländern (inkl. der EU) hergestellt werden. 
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Antragsbereich W/ Antrag 9 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hannover 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderter Fassung 

Zeile 20: 

letzten Absatz (Der AfA-Bundesvorstand wird beauftragt...) komplett streichen. 

Überweisung an Bundestagsfraktion und AfA-Bundesvorstand 

 
Maßnahmen für den Erhalt der Industrieproduktion im ländlichen Raum 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Zum Erhalt von Unternehmen aus der Automobilzulieferindustrie, die sich durch den 

Strukturwandel in der Automobilindustrie in ihrer Existenz bedroht sehen, wird durch die 

Bundesregierung eine Agentur eingerichtet, die die Unternehmen unterstützt, ein neues 

Geschäftsmodell zu entwickeln. Die Agentur soll Büros in den Bundesländern einrichten, 

das kann in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen geschehen. Die Agentur wird von 

den Betriebsparteien – also Management und Arbeitnehmervertretern – angerufen und 

die Beratung findet auch mit diesen statt. Um den lokalen Erhalt des Unternehmens zu si-

chern und um die funktionierende Unternehmenskultur zu erhalten, sind die Arbeitneh-

mervertreter in den Beratungen von besonderer Wichtigkeit. 

Weiterhin wird ein ausreichend ausgestatteter Fond eingerichtet, um für die Unterneh-

men Beratungsleistungen einzukaufen, notwendige Investitionen und notwendige Qualifi-

zierungen der Belegschaften zu unterstützen. Dabei bringen die Eigentümer Investitions-

leistungen und die Belegschaften Arbeitszeit ein, um den Erfolg des Wandels zu ermögli-

chen. Das Ergebnis der staatlichen Unterstützungen und der Leistungen durch die Arbeit-

nehmer kann eine Beteiligung der Belegschaft – durch eine Genossenschaft – am Unter-

nehmen sein. Die Betriebsparteien können natürlich auch die Beratung durch die Sozial-

partner – also Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften – in Anspruch nehmen. 

Der AfA-Bundesvorstand wird beauftragt, mit diesem Projekt an den SPD Bundesvorstand 

heranzutreten, und sich für die Unterstützung zur Umsetzung einzusetzen, außerdem – 

wenn möglich zusammen mit dem Bundesvorstand – auch an die SPD Bundestagsfraktion 

heranzutreten, und diese für die Umsetzung zu gewinnen. Über den Fortschritt des Projek-

tes wird dem Antragsteller berichtet. 

Begründung: 

Der Strukturwandel in der Automobilzuliefererindustrie wird in ganz Deutschland erhebli-

che Auswirkungen haben, weil durch den Wegfall des Verbrennungsmotors für viele Zulie-

ferer das Geschäftsmodell verloren gehen wird. 
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Viele dieser Zulieferer sind perfekt auf das jetzige Geschäftsmodell zugeschnitten, und ha-

ben nicht den nötigen Überbau, ein neues zu entwickeln. Auch die Eigentümer dieser Un-

ternehmen, in vielen Fällen Hedge-Fonds und Erben der früheren Unternehmer, haben 

wenig Interesse, ohne weitere Anreize am alten Standort eine risikoreiche Investition in 

ein neues Geschäftsmodell zu tätigen. 

Angesichts einer allgemeinen Tendenz zur Ansiedelung von neuen wertschöpfenden Ar-

beitsplätzen in Ballungszentren wird das zu einer weiteren Ausdünnung von wertschöp-

fenden Arbeitsplätzen im ländlichen Raum führen. 

Um dem entgegen zu wirken, ist es notwendig, die vom Wandel betroffenen Unterneh-

men dabei zu unterstützen, neue Geschäftsideen zu entwickeln. Die zwingende Beteili-

gung der Arbeitnehmer in diesem Prozess unterstützt die lokale Bindung und verhindert 

die Ausdünnung von wertschöpfender Arbeit im ländlichen Raum. Außerdem bleiben Be-

triebsstrukturen erhalten, die eine funktionierende Arbeitnehmervertretung haben und 

eine funktionierende Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern kennen. 

Wenn das Ergebnis der Umstrukturierung eine Beteiligung der Belegschaft am Unterneh-

men ist, wird dadurch der lokale Bezug auf Dauer gefestigt und ein motiviertes und gesun-

des Betriebsklima ermöglicht. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 10 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Mitglieder der Bundesregierung 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Abkehr vom Höchstpreisverfahren ausweiten 
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundestagsfraktion und der Bundesregierung 

werden aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass Bundeseisenbahnvermögen nicht mehr 

nach dem Höchstpreisverfahren veräußert wird. 

Analog zur Abkehr vom Höchstpreispreisverfahren bei der Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben (BImA) ist künftig bei der Veräußerung von Bundeseisenbahnvermögen ein kom-

munaler Erstzugriff zu verbilligten Konditionen einzuführen. 

Begründung: 

Bisher wird Bundeseisenbahnvermögen – welches nicht mehr für den Bahnbetrieb not-

wendig ist – nach dem Prinzip des Höchstpreisverfahrens veräußert. Soziale und stadtent-

wicklungspolitische Kriterien spielen dabei keine Rolle. Diese Politik des Verkaufs nach 

dem höchsten Gebot hat in der Vergangenheit zu einer völlig verfehlten Strategie der 

BImA geführt. Dieser Fehler wurde mit dem Bundeshaushalt 2018 und auf Initiative der 
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SPD korrigiert. 

Es ist ein Anachronismus, dass das Bundeseisenbahnvermögen weiterhin nach den über-

holten Kriterien veräußert wird. Die Fehler, die bei der BImA gemacht wurden (das beste 

Beispiel ist der gescheiterte Verkauf des Dragonerareals) dürfen sich nicht beim Verkauf 

von anderen staatlichen Liegenschaften wiederholen. 

Die Situation bei der CFM beim Landesunternehmen Charité zeigt, dass durchaus Privati-

sierungen durch Einfluss des Gesellschafters Berlin im Sinne von „Guter Arbeit“ korrigiert 
werden können. Nur Hausmeister*innen, welche im Konzernverbund einer Wohnungs-

baugesellschaft beschäftigt sind, verfügen über entsprechende Akzeptanz und Durchset-

zungskompetenz in der städtischen Wohnungsanlage, wo sie eingesetzt werden. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 11 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderter Fassung 

Überschrift ergänzen öffentliche Stahlstiftung 

Zeile 1: "Stahlbeteiligung" ersetzen durch "öffentliche Beteiligung" 

Zeile 11: den Satz ergänzen: mit der Möglichkeit der Ausweitung auf weitere Stahlkonzerne. 

Überweisung an Bundestagsfraktion und Landtagsfraktionen 

 
Solidarität mit Stahl – Stahlstiftung schaffen 
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Die AfA unterstützt die Forderung nach einer Staatsbeteiligung am ThyssenKrupp-Kon-

zern. 

Für diesen Fall wird die Gründung einer Stahlstiftung in analog zur RAG Stiftung angeregt, 

bei welcher Bund und Land in einer noch auszutarierenden Größe am 

Stiftungskapital beteiligen sollen. 

Begründung: 

Über die Stiftung kann der für die Stahlbranche anstehende Strukturwandel ebenso 

sozialverträglich wie ökologisch vor allem aber strukturpolitisch konstruktiv begleitet wer-

den. 

Ebenso können die notwendigen Innovationen zur Erzeugung von grünem Stahl über die-

sen Weg zusätzlich gefördert werden. 

Die Stiftung könnte darüber hinaus möglicherweise auch andere Stahlkonzerne mit ins 

Boot nehmen, soweit die Krise weiter Raum greifen sollte. 

„Stahl ist ein systemrelevanter Werkstoff“ 
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Antragsbereich W/ Antrag 12 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderter Fassung 

Überschrift ergänzen "Wirtschaftsrecht verschärfen". 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 

 
Wirtschaftsstrafrecht 
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Das Strafrecht und möglicherweise weitere Rechtsbereiche sind so zu ändern, dass im Zu-

sammenhang mit schweren Wirtschaftsstraftaten, aber insbesondere bei wiederholter 

Straffälligkeit, Haftstrafen und "Berufsverbote" zur Regelstrafe werden. Die Möglichkeit 

der Einziehung von illegal erwirtschaftetem Vermögen bleibt davon unberührt. 

Erläuterung : 

Unter dem Begriff Wirtschaftsstraftaten will der Antrag Vorgänge wie Steuerhinterziehun-

gen, Betrug der Sozialversicherungen, Illegale Beschäftigung, Menschenhandel, gewerbs-

mäßiger Handel mit verbotenen Artikeln, gewerbsmäßige Verursachung von Umweltschä-

den, Produktfälschungen, etc. begrifflich zusammenfassen. 

Begründung: 

Im Wirtschaftsstrafrecht werden sehr häufig Geldstrafen verhängt. Bei Formen der ge-

werbsmäßigen Kriminalität werden diese Geldstrafen aber oftmals schlicht mit einkalku-

liert. Damit verfehlen sie ihre abschreckende Wirkung. Die Täter begehen diese Straftaten 

aber nicht zum Selbstzweck. Sie wollen damit zusätzliche (illegale) Gewinne erzielen um 

sich davon ein noch besseres Luxus-Leben finanzieren zu können. Diese Absicht wird nur 

durch die Verhängung von Haftstrafen wirkungsvoll durchkreuzt. 

Auch wenn der Begriff des Berufsverbotes zwiespältig klingen mag, muss unsere Gesell-

schaft endlich die schwarzen Schafe innerhalb des Unternehmerlagers wirksam aussortie-

ren. Es darf nicht sein, dass es einem (im wirtschaftsrechtlichen Sinn) straffälliger Unter-

nehmer etc. gelingt immer wieder mit anderen Unternehmen, Funktionen etc. sein Unwe-

sen weiterzutreiben. Dieses Berufsverbot muss die Möglichkeiten des Gesellschafters in 

Unternehmen, der Unternehmensführung, der Übernahme von wirtschaftsrechtlichen 

Funktionen (Prokura etc.) untersagen. Diese Personen richten oftmals riesige gesellschaft-

liche Schäden an. Vor diesen Schäden muss die Gesellschaft geschützt werden. Personen 

die wiederholt solche Schäden anrichten haben das Recht auf ein freies Unternehmertum, 

freie Berufswahl etc. in einer sozialen Marktwirtschaft verspielt. 

In anderen Berufsgruppen schützt sich die Gesellschaft viel heftiger vor möglichen Schä-

den. Ein Berufskraftfahrer der alkoholisiert am Steuer angetroffen wird, muss seinen Füh-

rerschein abgeben, ohne dass er bereits einen konkreten Unfallschaden verursacht hat. 

Damit wird ihm die Grundlage der Berufsausübung entzogen. Ein Unternehmen bei dem 

er angestellt ist, kann ihn kündigen (sogar fristlos) weil er seinen Arbeitsvertrag nicht mehr 
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erfüllen kann. Hier schützt sich die Gesellschaft sogar im Voraus vor möglichen Schäden. 

Dies gilt für viele andere Berufsgruppen. 

 

 

Antragsbereich W/ Antrag 13 

 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Kreisverband Schleswig-Flensburg 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von A35 
 

Steuergeld für Unternehmen mit Tarifvertrag 
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Wenn der Staat Aufträge vergibt, sollen die an Unternehmen gehen, die einen Tarifvertrag 

anwenden. Wenn der Staat Unternehmen fördert, soll das Gleiche gelten. Wir wollen das 

Geld der Bürgerinnen und Bürger nur für gut bezahlte Arbeit ausgeben, um Dumpinglöhne 

damit nicht auch noch zu subventionieren. 

Dafür wollen wir ein faires Tariftreue-, Vergabe- und Förderrecht gesetzlich verankern. 

Das wird dafür sorgen, dass Tätigkeiten, Aufgaben, Aufträge und Fördergelder, die die öf-

fentliche Hand vergibt bzw. gewährt, in gar keinem Fall das Niveau der Arbeits- und Ein-

kommensbestimmungen des Landes und der Gemeinden unterschreiten. 

Dort, wo die Tarifvertragsparteien zu keinem tragfähigen tarifrechtlichen Kompromiss 

kommen, wird ein bundesweiter gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 12,63 Euro einge-

führt. Dieser bundesweite, flächendeckende gesetzliche Mindestlohn ist unmittelbar an 

den öffentlichen Tarifvertrag des Bundes gekoppelt, der zugleich auch den vergabespezifi-

schen Mindestlohn für alle öffentlichen Aufträge von Bund, Ländern und Gemeinden dar-

stellt. 

Begründung: 

Tarifverträge bieten für viele Menschen Schutz und Sicherheit im Arbeitsleben. Das bele-

gen immer wieder Studien der Friedrich-Ebert- und der Hans-Böckler-Stiftung. Sie zeigen 

auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vorteile, die mit der Anwendung von Ta-

rifverträgen einhergehen. Die Tarifbindung bildet die Grundlage guter Arbeitsbeziehungen 

und garantiert in der Wertschöpfung eine stabile Motivation zu herausragenden Leistun-

gen, allerhöchster Qualität und exzellenten Innovationen. 

Durch die fehlende bzw. abnehmende Tarifbindung in Schleswig-Holstein entgehen den 

Sozialversicherungen pro Jahr, nach Schätzungen des DGB Nord, etwa 3,4 Mrd. Euro verlo-

ren. Beschäftigte mit Tarifvertrag erhalten durchschnittlich 840,- Euro mehr im Monat, als 

Beschäftigte ohne Tarifvertrag – aus Sicht des Gemeinwohls ist dies ein großer volkswirt-

schaftlicher Verlust und mindert zudem grundlegend die Teilhabe der Menschen. 
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Die Tarifautonomie ist in der Arbeitswelt von jeher elementarer Teil des sozialen Fort-

schritts; sie ist Teil der institutionellen sozialen Innovation; sie ist ein Anker in der sozialen 

Demokratie; sie bündeln und kanalisieren nicht nur die Interessen der Arbeitnehmer*in-

nen  und Arbeitnehmer sowie der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, indem sie die Sou-

veränitätsrechte Einzelner stärkt, sie stabilisiert auch die gerechte wirtschaftliche Entwick-

lungsfähigkeit. 

 

 

Antragsbereich W/ Antrag 14 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

 
Empfehlung der Antragskommission: Material zu A1 und W1 

  
Transformation als Frage der Gerechtigkeit 
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Industriepolitik ist ein Schwerpunkt der Berliner SPD. Die Transformation dieser aktiv ge-

staltend zu begleiten ist ein wichtiges Anliegen der AfA, wozu sowohl eine generelle Positi-

onierung als auch konkrete wirtschaftsdemokratische Maßnahmen hilfreich sind. Denn bei 

der Gestaltung einer sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft muss die Sozial-

demokratie eine Schlüsselrolle einnehmen. Nur ihr kann es in aller Konsequenz Gelingen, 

unterschiedliche Interessen zu vereinbaren – unter anderem deshalb, da sie allen Unken-

rufen zum Trotz DIE Partei der Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmer ist. Dies verstehen 

wir als Auftrag, uns intensiv mit einer sozial-ökologischen Transformation zu beschäftigen. 

Wichtig aus sozialdemokratischer Perspektive ist es dabei, sich zu vergegenwärtigen, dass 

die Klimadebatte (auch) Ergebnis ungleicher Machtverhältnisse ist. 

Zwar wird bei der Lösung ökologischer Probleme häufig ein „gemeinsames Interesse“ aller 
Bürgerinnen und Bürger unterstellt – dies klammert jedoch aus, dass bestehende Herr-

schafts- und Besitz- und Vermögensverhältnisse zum Teil völlig unterschiedliche Interes-

senlagen entwickelt haben können. Auch hierbei wird zuweilen versucht (sowohl von Kli-

maschützern als auch von Klimaleugnern), „das Vernünftige“ und „das Richtige“ dem „Un-
vernünftigen“ und „Falschen“ gegenüberzustellen – und die Beantwortung elementarer 

Transformationsfragen so zu entpolitisieren. Wir müssen und wollen uns jedoch immer 

die Frage stellen – was nützt wem? Das ist für uns eine Frage der Gerechtigkeit. 

Dabei geht es für uns natürlich auch um ökologische Gerechtigkeit. Die globalen Umwelt-

veränderungen führen bereits aktuell zu einer deutlichen Verschärfung von Verteilungs-

konflikten. Das emissionsintensive Verhalten der einen untergräbt zunehmend die Exis-

tenzrechte anderer. 

Wichtige sozial-ökologische Dimensionen betreffen die gerechte Verteilung der negativen 

Umweltauswirkungen wie Arbeitsbedingungen, Lärm oder Verschmutzung, die Aufteilung 

der Kosten für Klimapolitik und die Verteilung der Erwerbsarbeitszeit. Es besteht eine not-

wendige aber noch unterbelichtete Verbindung von klima- und umweltpolitischen Fragen 

mit jenen der Verteilung von Einkommen und Vermögen, aber auch von gesellschaftspolit-

scher Macht und der ungleich verteilten Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten. 
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Es bedarf einer politischen Debatte darüber, wie ökologische Gerechtigkeit in konkrete 

Praxis umgesetzt werden kann. Wichtig ist für uns, die Transformation nachhaltig umzu-

setzen. Es bedarf jetzt einem langen Atem, die aufgeworfenen Themen weiter zu verfol-

gen und nachhaltig umzusetzen. 

Mehr (Wirtschafts-)Demokratie in der Transformation wagen 

Aktuelle Debatten über Transformation finden häufig auf einer makro- oder mikro-politi-

schen Ebene statt. Entweder die große Politik, Deutschland, Europa oder gleich die ganze 

Welt wird in den Blick genommen, oder aber es wird sich auf die individuelle Ebene fokus-

siert. Was kann der Einzelne gegen den Klimawandel tun? Dabei werden Flugverbote oder 

Verzicht auf Fleisch und Plastiktüten diskutiert. Die Herausforderungen vor denen wir ste-

hen sind jedoch nicht individuell zu lösen. Dies ist einerseits eine unangemessene Überfor-

derung des Einzelnen und geht gleichzeitig nicht auf die unterschiedlichen Voraussetzun-

gen ein, die Menschen als ökologische Alternative überhaupt zur Verfügung stehen. 

Die Zwischen-Ebene der Verbände wird dabei jedoch außer Acht gelassen. Wenn aller-

dings eine glaubhafte sozial-ökologischen Transformation gelingen soll, müssen auch Ver-

bände wie Parteien und Gewerkschaften dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Gerade die 

SPD vertritt dabei ein spezifisches Interesse: dass der Arbeitnehmer*innen, dass sich nicht 

zuletzt aufgrund von Macht, Einfluss und Vermögen von der Gruppe der Kapitalisten un-

terscheidet. 

Dabei brauchen wir mehr Mitbestimmungsrecht im Klima- und Umweltschutz. Betriebs-

räte, Vertrauensleute und Aufsichtsräte haben häufig die beste Kenntnis darüber, wie ihr 

Unternehmen aufgestellt ist, und an welchen Stellen Umwelt- und Klimaschutz noch bes-

ser umzusetzen wäre. Bereits jetzt vereinbaren Arbeitnehmervertreter*innen weit über 

ihre gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben hinaus Vereinbarungen zu Umwelt- und Kli-

maschutz – weil die Arbeiterbewegung immer schon eine Bewegung zum besseren Leben 

für alle Menschen war. Damit sie hier noch besser eingreifen können, fordern wir, die Mit-

bestimmungsrechte im Umweltschutz deutlich auszuweiten und den Klimaschutz mitauf-

zunehmen. 

Dies gilt auch für Fragen der Wirtschaftsdemokratie. Denn wir müssen uns natürlich auch 

die Frage stellen, wie genau die an uns gestellten Anforderungen umgesetzt werden sol-

len, unter den aktuellen Machtverhältnissen zwischen Wirtschaft, Politik und Demokratie. 

Zumal unter wie neuerdings prognostizierten niedrigeren Wachstumsraten und somit ge-

ringeren Verteilungsspielräumen. Wollen wir die entscheidenden ökologischen Fragen – 

wie z.B. was darf weiterwachsen, weil es zum Gemeinwohl beiträgt, was muss rückgebaut 

werden, weil es ökologisch und sozial abträglich ist, und vor allem: wer zahlt für den Wan-

del – wirklich weiter dem ungezügelten Kapitalismus überlassen? 

Wir brauchen dafür mehr Wirtschaftsdemokratie. Dafür sind aktuelle Forderungen nach 

der Senkung der Schwellenwerte für Parität im Aufsichtsrat auf 1.000 Beschäftigte ein 

wichtiger Schritt. Wir müssen jedoch einen Schritt weitergehen. Die Arbeitnehmer*innen 

bank braucht echte Mitentscheidungsmöglichkeit – ohne die ständige Möglichkeit vom 

Vorsitzenden der Kapitalseite überstimmt werden zu können. Diese Gremien müssten 

dann auch über die zentralen Unternehmensfragen wie Finanzierung, Investitionen, Ge-

winnverwendung oder Standortverlagerungen entscheiden. Dafür soll nach dem Vorbild 
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der Montan-Mitbestimmung eine „neutrale Person“ in das Mitbestimmungsgesetz über-
nommen werden. 

Studien der Hans-Böckler-Stiftung zeigen, dass gute Mitbestimmung in Aufsichtsräten di-

rekte, positive Auswirkungen auf die Corporate Social Responsibility (CSR) der Unterneh-

men hat. Die Wissenschaftler konnten nachweisen: Je besser die Unternehmensmitbe-

stimmung, desto höher also spezifische Ziele für CSR wie z.B. die Emissionsreduktion 

(Scholz & Vitols, 2018). Dies zeigt: Mitbestimmung ist gut für´s Klima. 

Antragsbereich W/ Antrag 15 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Koalitionsvertrag und SPD-Zukunftsprogramm 
 

Notwendige Investitionen 
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Die Investitionen des Bundes, der Länder und der Kommunen sind nach Aussagen wissen-

schaftlicher Institute wie DIW wesentlich zu niedrig. 

 

- Die Ausgaben für Bildung müssen an das Niveau anderer Länder herangeführt werden, 

so gibt z. B. Frankreich 50 % mehr pro Schüler aus. 

- Die Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau müssen deutlich angehoben werden. 

- Die Verkehrsinfrastruktur von der Schiene über Wasserwege bis zur Straße bedarf drin-

gend eines Modernisierungsschubs. 

 

Zur Finanzierung sind Steuern wie Transaktionssteuer, Vermögenssteuer, höhere Erb-

schaftssteuer, höherer Spitzensteuersatz, Besteuerung von Kapitalerträgen als Einkom-

men und der Verzicht auf das Dogma der „schwarzen Null“ heranzuziehen. 

Begründung: 

Erfolgt ggf. mündlich. 
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Antragsbereich W/ Antrag 16 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Erbschaftssteuer darf kein Treiber für steigende Mieten sein: Vereinba-
rungen zu Mietpreisbindung ermöglichen! 
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Wir fordern die Berücksichtigung der tatsächlich gezahlten Mieten bei der Festsetzung der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer für Mietshäuser, sofern sich die Vermieter verpflichten, 

die Mieten langfristig (30 Jahre) zu binden. Die Bindung kann beispielsweise an die Steige-

rung der örtlichen Vergleichsmiete oder die Inflationsrate gekoppelt werden. Die Höhe 

der Erbschaftsteuer sollte sich in der Folge an dem reduzierten Ertragswert der Immobi-

lien orientieren. 

Wird der Mietpreisbindung zugestimmt, erfolgt die Berechnung des Werts des Mietshau-

ses im Rahmen des Ertragswertverfahren nicht auf Basis der am Markt erzielbaren Mieten, 

sondern auf Basis der real erzielten Mieten. Die gegenwärtige Untergrenze durch den Bo-

denwert (§184 (3) S.2) der Immobilie darf in diesem Fall nicht gelten. Die Vereinbarung 

über die Mieten muss im Erbschaftssteuerbescheid, im Grundbuch und den Mietverträgen 

verankert werden. Verstöße gegen die die Mietpreisbindung müssen zu einer verzinsten 

Nachzahlung der erlassenen Erbschaftsteuer führen. 

Begründung: 

Bei der Erbschaftssteuererhebung werden die erzielbaren Marktmieten zu Grunde gelegt. 

Das kann Erben von Mietshäusern in finanzielle Bedrängnis bringen, die Mietwohnungen 

zu günstigeren Mieten bereitstellen. Sie könnten – sofern weiteres Privatvermögen nicht 

vorhanden ist – durch die Erbschaftssteuer gezwungen werden, die Mieten zu erhöhen o-

der die Immobilie meistbietend zu verkaufen. Entsprechende Fälle sind insbesondere in 

Großstädten zu befürchten, in denen Immobilienpreissteigerungen zu beobachten sind. In 

der Presse wurden Fälle aus München prominent diskutiert (Süddeutsche Zeitung. 4. No-

vember 2018: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/steuer-erbrecht-immobilien-

mieten-1.4194852). Eine langfristige Bindung der Mieten im Rahmen eines Erbschaftssteu-

erbescheides reduziert den Druck auf Erben, die Mieten eines Miethauses zu erhöhen 

bzw. das Mietshaus zur Begleichung der Erbschaftssteuer zu verkaufen. Die Mietpreisbin-

dung hat gleichzeitig einen dämpfenden Effekt auf den Mietwohnungsmarkt. 
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Antragsbereich W/ Antrag 17 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Abschaffung der dritten Kommastelle 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

Die Darstellung von drei Nachkommastellen für die Preise von Verbrauchsgütern wird 

grundsätzlich per Gesetz untersagt. 

Begründung: 

Diese neue gesetzliche Regelung würde zur Zeit nur die Verkäufer von Mineralöl, Benzin, 

Diesel etc. betreffen. Sie soll aber zukünftig, vorsorglich für die Darstellungen aller Preise 

für Verbrauchsgüter gelten. In der Mineralöl-Branche ist vor Jahrzehnten diese dritte 

Stelle hinter dem Komma als Marketingmaßnahme eingeführt worden. 

Mittlerweile ist diese Form der Preisdarstellung zur alleinigen Täuschung der Verbraucher 

verkommen. In fast allen Preisdarstellungen wird die dritte Stelle hinter dem Komma mit 

einer "9" angegeben. 1,349 € pro Liter sollen als wesentlich weniger erscheinen als 1,350 

€ pro Liter. 

Diese Änderung ist ohne zusätzliche Kosten auf der Seite der Verkäufer möglich, indem die 

entsprechenden Anzeigetafeln in der dritten Stelle mit einer "0" ergänzt werden. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 18 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Schaffung besserer Rahmenbedingungen für die gleichmäßige Anwen-
dung der Steuergesetze – Personalaustattung 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Steuergesetze müssen in ihrem Geltungsbereich gleichmäßig vollzogen werden. Nur so 

kann Steuergerechtigkeit erreicht werden. 

 

Zur Schaffung von Rahmenbedingungen für die gleichmäßige Anwendung der Steuerge-

setze in allen Bundesländern ist die identische Personalausstattung aller Bundesländer im 

Innendienst und in den Prüfungsdiensten (Betriebsprüfung, Umsatzsteuerprüfung, Steuer-

fahndung) zu schaffen. 
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Begründung: 

Ein gleichmäßiger Vollzug der Steuergesetze in allen Bundesländern erzeugt eine gleich-

mäßige Verteilung der Steuerlast. 

 

Komplizierte Gesetzgebung erfordert gut ausgebildetes Personal. Problematisch ist, dass 

in den Bundesländern eine durchschnittliche Unterbesetzung i.H.v. 25 vH vorhanden ist. 

 

Als Hauptgründe dafür sind zu erkennen, dass jahrelang keine Nachwuchsausbildung statt-

gefunden hat und seit 2015 starke altersbedingte Abgänge zu verzeichnen sind. Außerdem 

herrscht ein ständiger Wegfall von Stellen wegen Automationseinführung und Ersparnis 

durch Personalabbau vor. Hinzu kommt ein hohes Durchschnittsalter der Beschäftigen (50 

Jahre). Schließlich ist auch das Gesundheitsmanagement verbesserungswürdig. 

 

Lt. Jahresstatistik der Betriebsprüfung (BMF) wurde pro Betriebsprüfer(in) der Bundeslän-

der wurde ein Mehrergebnis von mehr als 1,28 Mio. € erzielt. 

 

Die Prüfquote der Betriebe lag größenunabhängig bei ca. 2,4 vH aller Betriebe. Von den 

sogenannten Kleinstbetrieben wurden sogar nur jeder 100. geprüft. 

 

Es fehlen der deutschen Finanzverwaltung ca. 16.000 Personen. 

 

Daher muss dringend der Personalbestand der Finanzverwaltungen wieder aufgestockt 

werden. 
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Antragsbereich W/ Antrag 19 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Schaffung besserer Rahmenbedingungen für die gleichmäßige Anwen-
dung der Steuergesetze - – Sachausstattung 
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Steuergesetze müssen in ihrem Geltungsbereich gleichmäßig vollzogen werden. Nur so 

kann Steuergerechtigkeit erreicht werden. 

Zur Schaffung von Rahmenbedingungen für die gleichmäßige Anwendung der Steuerge-

setze in allen Bundesländern ist die identische sachliche Ausstattung aller Bundesländer zu 

schaffen. 

 

1. Eine identische Hard- und Softwareausstattung der Finanzverwaltungen der Bundeslän-

der ist zu erreichen. 

2. Die Aufgriffsgrenzen sollen bundesländerübergreifend harmonisiert werden. 

3. Das Risikomanagement (Fallauswahl, Aussteuerung) soll ausgebaut werden. 

Begründung: 

Ein gleichmäßiger Vollzug der Steuergesetze in allen Bundesländern erzeugt eine gleich-

mäßige Verteilung der Steuerlast. 

 

Zu 1. Jedes Bundesland „strickt“ sich (je nach Budget) eigene Softwarelösungen; die Pro-
gramme sind untereinander häufig nicht kompatibel Die Behörden sollen über die glei-

chen „Werkzeuge verfügen, um die Steuergesetze anzuwenden. Ein Informationsaus-

tausch soll dadurch erleichtert werden 

 

Zu 2. Es sollen keine bundesländerspezifischen Aufgriffsgrenzen vorhanden sein, nur so 

lässt dich die gleichmäßige Anwendung der Steuergesetze sicherstellen 

 

Zu 3. Im Wege der bundesländerübergreifend gleichgestalteten Fallauswahl und Schwer-

punktsetzung soll Gleichheit in der Anwendung der Gesetzesvorhaben gewährleistet sein. 
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Antragsbereich W/ Antrag 20 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Schaffung besserer Rahmenbedingungen für die gleichmäßige Anwen-
dung der Steuergesetze –Finanzierung der einheitlichen Ausstattung der 
Bundesländer 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Eine gleiche Personal- und Sachausstattung aller Bundesländer ist Voraussetzung für die 

Gleichmäßigkeit der Anwendung der Steuergesetze. 

 

Problematisch ist die unterschiedliche Finanzkraft der Bundesländer. Eine mögliche Lö-

sung ist zur Erreichung einer einheitlichen personellen und sachlichen Ausstattung der Fi-

nanzbehörden, von den Steuereinnahmen, die in den Länderfinanzausgleich gehen, vorab 

diese Aufwendungen für den Steuervollzug abzuziehen / gegenzurechnen. 

 

Um eine einheitliche Ausstattung der Finanzverwaltungen der Bundesländer zu erreichen, 

sollen die Kosten für Personal- und Sachausstattung vorab von den Steuereinnahmen ab-

gezogen und einbehalten werden, die für den Bund eingenommen werden. 

 

Eine mögliche Alternativlösung wäre es, Finanzämter und Personal zur Bundesfinanzver-

waltung übergehen zu lassen. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 21 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Gleichmäßige Anwendung der Steuergesetze –Steuerstrafverfahren und 
Betrugsbekämpfung 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

Steuerbetrug ist strafbewehrt. Steuerhinterziehung gefährdet den Zusammenhalt in der 

Gesellschaft und den Fortbestand des Staates durch die Vorenthaltung von Steuereinnah-

men. 

 

1. Die Zusammenarbeit der Bundesländer untereinander sowie die Zusammenarbeit 

Deutschlands mit anderen EU-Staaten und Drittstaaten ist zu intensivieren. Dazu sind die 

nötigen Rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen / zu vereinfachen. 

2. Die Ahndung von Geldwäschefällen muss verstärkt werden. 

a) durch intensive Aufklärungsmaßnahmen im Nichtfinanzsektor (z.B. durch Berufs- und 

Unternehmensverbände). 

b) durch die Verpflichtung zur Installation eines/r Geldwäschebeauftragte(n) als unterneh-

mensinterne Compliancemaßnahme. 
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c) durch Prüfung der Echtheit von (Bar-)Einnahmen im Rahmen von Steuerprüfungen, ins-

besondere bei Risikobranchen. 

3. Die Vermögensabschöpfung nach StPO und nach AO muss intensiviert werden. Eine 

rechtlich mögliche parallele Arrestierung von Vermögen nach StPO und AO ist anzuwen-

den. 

Begründung: 

Zu 1. Steuerbetrug endet nicht an der Grenze eines Bundeslandes oder EU-Mitgliedsstaa-

tes. Daher ist es erforderlich, die Zusammenarbeit der Bundesländer untereinander sowie 

die Zusammenarbeit Deutschlands mit den anderen EU-Staaten sowie Drittländern zu in-

tensivieren. 

Dafür muss vor allem mehr Personal für bundesländerübergreifende arbeitende Stellen 

(Zentralstelle für die USt-Betrugsbekämpfung – ZEUS) sowie für das Bundezentralamt für 

Steuern bereitzustellen. 

 

Zu 2. Geldwäsche hat das Ziel, illegal erlangte Vermögenswerte dem Zugriff der Strafver-

folgungsbehörden zu entziehen. Dem Täter sollen im Ergebnis erklärbare und scheinbar 

legale Vermögenswerte zur Verfügung stehen, die keinen Rückschluss auf Straftaten zulas-

sen. Dunkelfeldstudien zufolge belaufen sich die Summen in Deutschland auf ein Volumen 

zwischen 50 bis 100 Mrd. / Jahr. 

Geldwäschefälle werden häufig im Zusammenhang mit Steuerstraftaten aufgedeckt, daher 

ist eine parallele Strafverfolgung zielführend. Die oben beschriebenen Maßnahmen die-

nen der leichteren Aufdeckung von Geldwäschevorgängen. 

 

Zu 3. „Straftaten dürfen sich nicht lohnen.“ Vermögensabschöpfung dient daher der Si-
cherstellung von Erträgen aus Straftaten. Das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Ver-

mögensabschöpfung (2017) hat die strafprozessuale Vermögensabschöpfung vereinfacht 

und neu geregelt. Allerdings wird gerade in Steuerstrafverfahren davon bisher weniger 

Gebrauch gemacht. Auch der sog. Arrest nach § 324 Abgabenordnung dient der Sicherung 

von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 22 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Einkommensteuertarif 
 

 

 

 

 

5 

 

 

Der Grundfreibetrag (Existenzminimum) sollte mindestens auf den Betrag erhöht werden, 

der der Pfändungsfreigrenze nach § 850c ZPO entspricht. Nach zivilprozessualen Maßstä-

ben ist dies der Bedarf, den ein Mensch mindestens zur Verfügung haben sollte für seinen 

Lebensunterhalt. 

 

Der steuerliche Grundfreibetrag soll sich an der zivilrechtlichen Pfändungsfreigrenze ori-

entieren. 
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Die Steigerung des Steuersatzes ist gleichmäßig zu gestalten. 

 

Der Eingangssteuersatz beträgt derzeit 14 vH, danach steigt er bei einem zu versteuern-

den Einkommen in Höhe von ca. 13.700 € auf 24 vH an. Diesen Anstieg halten wir für zu 
steil. Er muss abgeflacht werden. Außerdem ist der von uns geforderte erhöhte Grundfrei-

betrag in der Systematik der Steuerprogression zu berücksichtigen. 

 

Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 vH ist erforderlich, um das Ziel gerechter 

Steuerpolitik zu erreichen durch eine gerechtere Verteilung der Mittel. 

 

Analog zur Erhöhung des Spitzensteuersatzes muss aber auch die Einkommensgrenze für 

den Spitzensteuersatz auf 100.000 € zu versteuerndem Einkommen pro Steuerpflichtiger 
erhöht werden. 

Begründung: 

Der Grundfreibetrag (Existenzminimum) sollte mindestens auf den Betrag erhöht werden, 

der der Pfändungsfreigrenze nach § 850c ZPO entspricht. Nach zivilprozessualen Maßstä-

ben ist dies der Bedarf, den ein Mensch mindestens zur Verfügung haben sollte für seinen 

Lebensunterhalt. 

 

Die Pfändungsfreigrenze beträgt 2019 ca. 14.150 € (1.179,99 € monatlich). Der steuerliche 

Grundfreibetrag beträgt hingegen für 2019 9.168 €. 
 

Es ist nicht ersichtlich, warum der Grundbedarf nach steuerlichen Gesichtspunkten niedri-

ger bemessen sein soll als nach zivilprozessualen Gesichtspunkten. 

 

Daher soll der steuerliche Grundfreibetrag sich an der zivilrechtlichen Pfändungsfreigrenze 

orientieren. Diese wird gemäß § 850c Abs. 2a ZPO alle 2 Jahre angepasst. Eine Bindung da-

ran bedingt eine regelmäßige Aktualisierung des steuerlichen Grundfreibetrages (Existenz-

minimum). 

 

Der Eingangssteuersatz beträgt derzeit 14 vH, danach steigt er bei einem zu versteuern-

den Einkommen in Höhe von ca. 13.700 € auf 24 vH an. Diesen Anstieg halten wir für zu 
steil. Er muss abgeflacht werden. 

 

Er ist erst recht ungerechtfertigt, wenn unsere Forderung nach einem erhöhten, der Pfän-

dungsfreigrenze nach § 850c ZPO angeglichenen Grundfreibetrag umgesetzt wird. 

Stattdessen könnte die erste Progressionsstufe bis ca. 20.000 € auf 22 vH ansteigen. 
 

Die gerechte Verteilung der Mittel muss das Ziel gerechter Steuerpolitik sein. Daher ist 

eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 vH erforderlich. Wenig- und Mittelverdie-

nende werden dadurch entlastet, Spitzenverdienende werden entsprechend ihrer Leis-

tungsfähigkeit mehr belastet. 

 

Analog zur Erhöhung des Spitzensteuersatzes muss aber auch die Einkommensgrenze für 

den Spitzensteuersatz auf 100.000 € z.v.E. pro Steuerpflichtiger erhöht werden. 
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Antragsbereich W/ Antrag 23 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Quellensteuer abschaffen 
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Durch die Abgeltungssteuer i.S.d. § 32d EStG auf Zinsen, Dividenden und realisierte Kurs-

gewinne werden Einnahmen pauschal mit 25 vH der Einkommensteuer unterworfen, un-

abhängig vom individuellen Steuersatz. Ist dieser tatsächlich höher, werden diese Einnah-

men privilegiert. 

 

Die einbehaltene Steuer muss daher eine Abschlagsteuer sein, keine Abgeltungssteuer! 

 

Nur so werden diese steuerpflichtigen Einkünfte dem individuellen (persönlichen) Einkom-

mensteuersatz unterworfen. 

Begründung: 

Für bestimmte Einkünfte aus Kapitalvermögen gibt es gemäß § 32d EStG einen gesonder-

ten Steuertarif. Seit 2009 wird die Abgeltungssteuer auf Zinsen, Dividenden und realisierte 

Kursgewinne fällig. Davon behält das Finanzamt 25 vH zzgl. Solidaritätszuschlag und seit 

Januar 2015 auch Kirchensteuer ein. Die Höhe bleibt unverändert, ohne Wechselwirkung 

mit dem individuellen Steuersatz, denn: 

 

Bei der Steuererklärung sind diese Einnahmen nicht mehr anzugeben und zu versteuern. 

Sobald der individuelle Einkommensteuersatz höher als 25 vH ist, wird diese Einkunftsart 

privilegiert gegenüber anderen Einkunftsarten. 

 

Dadurch wird Arbeitslohn ggfs. höher besteuert als Kapitalerträge. Das ist nicht gerecht! 

 

Daher müssen alle steuerpflichtigen Einkünfte dem individuellen (persönlichen) Einkom-

mensteuersatz unterworfen werden. 

 

Die einbehaltene Steuer muss eine Abschlagsteuer sein, keine Abgeltungssteuer! 
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Antragsbereich W/ Antrag 24 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Pendlerpauschale 
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird beauftragt, eine gesetzliche Initiative einzubringen, dass 

die Pendlerpauschale für Fahrtstrecken von 20 Kilometern und weniger auf einen Wert 

von 35 Eurocent für die Jahre 2022 und 2023 sowie auf 38 Eurocent für die Jahre 2024 bis 

2026 erhöht wird. 

Begründung: 

Die Kosten für Mobilität sind zuletzt erheblich gestiegen, dies liegt vor allem auch in deut-

lich erhöhten Energiekosten begründet. Vor diesem Hintergrund sind die für die ersten 20 

km anzusetzenden Kosten von 30 Eurocent pro km unter Einberechnung der weiteren As-

pekte (Verschleiß, Reparaturen pp.) nicht „auskömmlich“. Ferner wurden zuletzt auch in 
anderen Berufszweigen (u.a. Rechtsanwälte) die Kilometerpauschalen deutlich erhöht, 

dies auch ohne Unterscheidungen bei verschiedenen Distanzen. Letztlich ist nicht einzuse-

hen, dass Arbeitnehmer, die einen Arbeitsweg von bis zu 20 km zurücklegen, seit dem Jahr 

2004 keinerlei Erhöhung der Pauschale erfahren haben und von einer Erhöhung auf ab-

sehbare Zeit auch künftig nicht profitieren werden. Im Sinne der Gleichbehandlung ist die 

Pauschale auch für die Distanzen bis 20 km entsprechend anzupassen. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 25 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Home-Office Pauschale 
 

 

 

 

 

5 

 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird beauftragt, eine gesetzliche Initiative einzubringen, die 

Home-Office Pauschale von zur Zeit 5,00 € je Arbeitstag dauerhaft zu gewähren, und nicht 

wie aktuell vorgesehen auf die Jahre 2020 bis 2022 zu begrenzen. 

 



Seite 204 von 293 

 

 

 

10 

 

 

Begründung: 

Es ist davon auszugehen, dass auch nach Beendigung der Corona Pandemie viele Arbei-

tende einen Teil ihrer Arbeitszeit im Home-Office erbringen. Für die steuerrechtliche Aner-

kennung eines häuslichen Arbeitszimmers sind die Hürden so hoch, dass hiervon nur ein 

sehr geringer Prozentsatz der Arbeitenden profitieren kann. Daher sollte die Home-Office-

Pauschale dauerhaft gewährt werden, da den Arbeitenden ansonsten Nachteile entste-

hen, da für die Home-Office Tage die Pendlerpauschale nicht in Ansatz gebracht werden 

kann. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 26 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Werbungskosten - Kilometerpauschale ersetzen durch Mobilitätsgeld 
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Die Fahrtkosten für Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmer sind in den letzten Jahren 

ständig gestiegen, dennoch hat die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kostensteigerung nicht 

Rechnung getragen. Anstelle einer Erhöhung der Kilometerpauschale soll stattdessen ein 

Mobilitätsgeld eingeführt werden. 

 

Dieses Mobilitätsgeld soll in Höhe von 0,13 € je tatsächlich gefahrenem Kilometer (also 

Hin- und Rückweg) direkt von der Steuerschuld abgezogen werden. 

Begründung: 

Die Fahrtkosten für Arbeitnehmer*innen und Arbeitnehmer sind in den letzten Jahren 

ständig gestiegen, dennoch hat die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kostensteigerung nicht 

Rechnung getragen. Die sog. Pendlerpauschale beträgt 0,30 € pro Entfernungskilometer 
(einfache Fahrt) – seit 2004! 

 

Eine Erhöhung der Kilometerpauschale würde sich bei Besserverdienenden erheblich 

deutlicher auswirken als bei „Mittelverdienenden“, deswegen soll stattdessen ein Mobili-

tätsgeld eingeführt werden. 

 

Dieses soll in Höhe von 0,13 € je tatsächlich gefahrenem Kilometer (also Hin- und Rück-

weg) direkt von der Steuerschuld abgezogen werden. 

 

Dies erscheint insbesondere gerecht im Hinblick darauf, dass Unternehmen die tatsächlich 

gestiegenen Kosten für ihren Fuhrpark als Betriebsausgaben in voller Höhe geltend ma-

chen können, die Arbeitnehmenden jedoch im Vergleich dazu durch die veraltete Kilome-

terpauschale benachteiligt werden. 
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Antragsbereich W/ Antrag 27 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Werbungskosten in Form der Entfernungspauschale sind nicht mehr ein-
kommensmindernd zu gewähren 
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Werbungskosten in Form der Entfernungspauschale sind nicht mehr einkommensmin-

dernd zu gewähren, sondern sind als eine Mobilitätsprämie in Höhe von 11 Cent/Entfer-

nungskilometer zu zahlen - unabhängig vom Einkommen und der zu zahlenden Steuer. 

Diese Mobilitätsprämie wird jährlich überprüft und entsprechend der Preisentwicklung 

angepasst. Bis 2026 muss sie auf mindestens 13 Cent angehoben sein. 

Der Landesvorstand wird beauftragt dies als Antrag an den Parteivorstand weiterzuleiten. 

Parallel dazu ist ein gleichlautender Antrag an die AfA-Bundeskonferenz zu stellen. Dar-

über hinaus soll der Landesvorstand für eine breite und unterstützende Diskussion sorgen, 

indem überregionale Kontakte genutzt werden, um die Kernbotschaft auf den Landeskon-

ferenzen der anderen Bundesländerkonferenzen zu thematisieren. 

Begründung: 

Umwelt- und Klimaschutz werden die wichtigsten Themen der Zukunft sein. Dies ist aber 

noch nicht im Bewusstsein der breiten Bevölkerung verinnerlicht. Mehr noch gibt es 

Kräfte, die die Notwendigkeit zu schnellem Handeln für übertrieben halten, bzw. den Kli-

mawandel komplett leugnen. 

Bislang wurde in vielen Diskussionen ein Widerspruch zwischen Wirtschaftlichkeit und Kli-

maschutz behauptet und gefolgert, man könne diese beiden Pole lediglich gegeneinander 

ausbalancieren. 

Die Grünen haben auf ihrem letzten Parteitag betont, dass Wirtschaften in Zukunft nur er-

folgreich sein wird, wenn es auch ökologisch ist. Damit haben sie in das Bewusstsein der 

breiten Öffentlichkeit gerückt, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sind, und 

haben gleichzeitig aufgezeigt, dass Umwelt- und Klimaschutz die Bedingung für wirtschaft-

lichen Erfolg ist. 

Dies ist nicht nur rhetorisch klug, sondern auch inhaltlich richtig. Jedoch fehlt in der Be-

trachtung der Grünen die dritte Komponente des erfolgreichen nachhaltigen Wirtschaf-

tens, nämlich der soziale Aspekt. Mit der Klimafrage stellt sich eben auch die Soziale 

Frage. 

Diese ist der Markenkern der SPD und muss in der Debatte um den Klimaschutz stärker 

herausgearbeitet werden. Ohne Berücksichtigung des sozialen Aspekts wird es an breiter 

Akzeptanz notwendiger Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung fehlen. Das große 

Thema einer ökologischen Wirtschaft wird dann nicht zu realisieren sein. 

Die SPD muss als die politische Kraft wahrgenommen werden, die den Wandel sozial 

denkt und entsprechend handelt. Dies muss insbesondere bei den Themen zum Ausdruck 

kommen, die hoch emotional besetzt sind, bzw. von verschiedenen Seiten gehypt werden. 

Eines dieser Themen ist der Preis für Kraftstoffe. 

Derzeit wird sich der Benzin- bzw. Dieselpreis durch den CO2 Preis von 25 € pro Tonne 
aufsteigend auf zunächst 50 € Euro pro Tonne dementsprechend um ca. 6 bis 12 Cent pro 

Liter verteuern. Als Kompensation soll die Entfernungspauschale von heute 30 Cent pro 
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Entfernungskilometer ab dem 21. km auf 35 Cent im Jahr 2026 steigen. 

Zusätzlich soll eine Mobilitätsprämie von 4,9 Cent pro Entfernungskilometer für Geringver-

diener, bei denen eine steuerliche Absetzbarkeit quasi ins Leere läuft, zur Auszahlung 

kommen. 

Diese Mobilitätsprämie ist ein neuer und im Ansatz richtiger Schritt, weil er Geringverdie-

nern eine Entlastung bringt, die bislang nicht vorhanden war. Leider ist diese gute Sache 

nicht konsequent zu Ende gedacht und könnte sich sogar als Bumerang erweisen, wenn 

gegnerische Parteien das Thema als sozialpolitischen Etikettenschwindel zerpflücken wür-

den. Hohe Einkommen werden aufgrund der Entfernungspauschale nämlich weiterhin 

stärker entlastet als niedrige Einkommen: 

Das derzeitige System basiert darauf, dass die Entfernungspauschale von 30 Cent multipli-

ziert mit den jährlichen Entfernungs-km einen Geldbetrag ergibt, der rechnerisch vom 

Brutto-Einkommen abgezogen und damit nicht versteuert wird. Die Problematik besteht 

darin, dass der Steuersatz mit zunehmenden Brutto-Einkommen steigt. Wichtig hierbei ist 

der relevante Grenzsteuersatz, also wie hoch die Steuerlast für die letzten dazukommen-

den bzw. abzuziehenden Beträge sind. 

Um den Effekt in Zahlen auszudrücken nehmen wir 1.000,- Euro an: (Dieser Betrag ergibt 

sich gerundet z.B. bei 16 km Arbeitsweg an 210 Arbeitstagen). 

So kriegt z.B. ein Arbeitnehmer der sein zu versteuerndes Einkommen von 26.000,-Euro 

um diese beispielhaften 1.000 Euro auf 25.000,- Euro reduzieren kann, vom Finanzamt 

rund 280,- Euro zurück. 

Ein Besserverdienender, der anstatt 51.000,- Euro jetzt nur 50.000,- Euro zu versteuern 

hat bekommt vom Finanzamt rund 400,- Euro. 

Der Geringverdiener hat gar keinen Steuereffekt und bekommt durch die jetzt von der Re-

gierung vorgesehene Mobilitätsprämie lediglich 165,- Euro. Das ist gut, weil das 165,- Euro 

mehr als z.Zt. 

 

Letztlich dokumentiert und konserviert die vom Einkommen abzuziehende Entfernungs-

pauschale die soziale Ungerechtigkeit, wonach Kleinverdiener von der CO2 Bepreisung 

stark belastet sind, während Menschen mit steigendem Einkommen zunehmend entlastet 

werden. Gering- und Kleinverdiener können sich nicht die teuren Mieten in den Innen-

städten leisten und müssen damit pendeln. Dasselbe gilt für alle Arbeitnehmer im ländli-

chen Raum. Die große Mehrheit der Pendler wohnt weniger als 21 Kilometer vom Arbeits-

ort entfernt und profitiert nicht von der neuen Regelung. 

Deshalb soll ein einheitlicher Betrag, unabhängig vom Einkommen, zur Auszahlung kom-

men. Dieser Betrag von z.Zt. 11 Cent basiert auf der steuerlichen Entlastung, die sich beim 

Bruttodurchschnittseinkommen ergibt. 
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Antragsbereich W/ Antrag 28 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Pendlerpauschale: Verdoppelung der Pauschale bzw. Anrechnung von 
Hin- und Rückfahrt beim Arbeitsweg 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

a) die derzeitige Pendlerpauschale ist zu verdoppeln 

alternativ: 

b) das Steuergesetz im Rahmen der Einkommensteuer ist so anzupassen, dass bei der 

Pendler-pauschale beim Arbeitsweg die Hin- und Rückfahrt anerkannt wird. 

Begründung: 

1. Im Rahmen der neuen CO²- Steuern kommen ab 2020 auf die abhängig beschäftigten 

Arbeitnehmer erhebliche finanzielle Belastungen zu. 

2. Die aktuell geplante Kompensation von geringfügiger Erhöhung der Pendlerpauschale 

im Cent-40 Bereich wird diese neue CO²- Steuer bei den Arbeitnehmer*innen nicht aus-

gleichen 

 

Antragsbereich W/ Antrag 29 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch SPD-Zukunftsprogramm 
 

Einkommensteuertarif – Familiensplitting statt Ehegattensplitting 
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Ehegattensplitting im Falle einer steuerlichen Zusammenveranlagung bedeutet, dass ein 

Paar wie EIN Steuerpflichtiger behandelt wird. 

 

Sind steuerlich anzuerkennende Kinder vorhanden, soll stattdessen durch die höhere steu-

erliche Berücksichtigung bzw. durch ein höheres zu zahlendes Kindergeld eine Privilegie-

rung stattfinden. 

Begründung: 

Ehegattensplitting im Falle einer steuerlichen Zusammenveranlagung bedeutet, dass ein 

Paar ab der sog. Summe der Einkünfte wie EIN Steuerpflichtiger behandelt wird. Das be-

deutet, dass die Steuerlast des Besserverdienenden Partners (in der Regel des Eheman-

nes) sinkt. Gleichzeitig steigt die Abgabenlast des geringer verdienenden Ehegatten (meist 
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der Ehefrau), die vor allem durch die ungünstigere Steuerklasse (V statt IV) von ihrem Hin-

zuverdienst weitaus weniger netto zurückbehält. 

 

Das Modell vom gut verdienenden Ehemann und seiner Ehefrau, die den Haushalt führt 

oder als Minijobberin dazuverdient, ist überholt. Das Ehegattensplitting bietet bisher ei-

nen Anreiz dazu. 

 

Sind steuerlich anzuerkennende Kinder vorhanden, soll stattdessen durch die höhere steu-

erliche Berücksichtigung (Existenzminimum statt Kinderfreibetrag) bzw. durch ein höheres 

zu zahlendes Kindergeld eine Privilegierung stattfinden. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 30 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch SPD-Zukunftsprogramm (Kindergrundsicherung) 
 

Existenzminimum für Kinder 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

Kinder sollen bei der Berechnung der Einkommensteuer ihrer Eltern - genau wie diese 

selbst - mit dem Existenzminimum berücksichtigt werden. 

 

Gleichzeitig muss korrespondierend das Kindergeld erhöht werden. 

Begründung: 

Kinder sind – im Steuerrecht – kleine Erwachsene. Daher muss die steuerliche Berücksich-

tigung von Kindern in gleicher Höhe erfolgen wie die der Eltern. Sie sollen daher bei der 

Berechnung der Einkommensteuer ihrer Eltern - genau wie diese selbst - mit dem Exis-

tenzminimum berücksichtigt werden. 

 

Gleichzeitig muss korrespondierend das Kindergeld erhöht werden. (DGB, Juni 2017, S.17). 
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Antragsbereich W/ Antrag 31 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an den AfA-Bundesvorstand 
 

Außergewöhnliche Belastungen 
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Die Pauschalbeträge für Behinderung, i.S.d. § 33 b III EStG sollen auf das Doppelte erhöht 

werden, mindestens auf 600 €. 

Begründung: 

Körperlich beeinträchtige Personen haben erhöhte Lebenshaltungskosten. Die UN-Behin-

dertenrechtskonvention postuliert die Anerkennung der Würde und des Wertes, die allen 

Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnen. 

 

Behinderte Menschen haben eine höhere finanzielle Belastung im Alltag, der mit den 

Pauschbeträgen für Behinderung in ihrer bisherigen Höhe nicht genügend Rechnung ge-

tragen wird. 

Daher sollen die Pauschbeträge für Behinderung, § 33 b III EStG, auf das Doppelte erhöht 

werden, mindestens auf 600 €. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 32 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an den AfA-Bundesvorstand 
 

Gemeindewirtschaftsteuer statt Gewerbesteuer 
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Die Gewerbesteuer ist in eine Gemeindewirtschatsteuer umzufunktionieren. Dadurch 

werden auch die freiberuflichen selbständigen Einkünfte einbezogen (nicht nur Gewerbe-

treibende, auch Freiberufler wie Steuerberater, Rechtsanwälte). 

 

Es muss weiterhin zum Ausgleich eine Anrechnung auf die Einkommensteuer / Körper-

schaftsteuer erfolgen, zu 100 vH. Der Vorteil hierbei ist, dass die Gemeindewirtschaft-

steuer eine 100 vHige kommunale Einnahme bleibt. 

Begründung: 

Die Gewerbesteuer ist auch jetzt schon eine wichtige Einnahmequelle für Kommunen. Die 

Hebesatzanpassung ermöglicht ihnen sogar eine Einnahmensteuerung. Dass nur Gewerbe-

treibende, nicht jedoch freiberuflich Tätige Gewerbesteuer an die Kommune entrichten 

müssen, empfinden wir als ungerecht. Alle Selbständigen sollen innerhalb der Kommune, 

in der sie wohnen oder tätig sind, Steuern zahlen. 
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Der Freibetrag ist zu erhöhen auf 30.00. €; er beträgt derzeit 25.000 €. 
 

Um eine doppelte Besteuerung des Gewinns aus gewerblicher oder freiberuflicher Tätig-

keit zu verhindern, soll die gezahlte Gemeindewirtschaftsteuer in voller Höhe auf die Ein-

kommensteuer oder Körperschaftsteuer angerechnet werden. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 33 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an den AfA-Bundesvorstand 
 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 
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1. Die Verschonungsregeln für den Übergang von Betriebsvermögen im Wege einer Erb-

schaft oder Schenkung sollen eingeschränkt werden. 

Den Effekt kann man nicht am Wert eines Unternehmens festmachen, sondern vielmehr 

an Umsatz-, oder Lohnsummen oder an der Anzahl der Mitarbeitenden. 

 

2. Die sog. „Zehnjahresfrist“ der steuerlichen Freibeträge nach § 16 Abs. 1 ErbStG soll auf 
zwanzig Jahre erweitert werden. 

Begründung: 

Große Vermögen dürfen zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden. Das 

entspricht dem Sozialstaatsprinzip sowie dem Prinzip der Besteuerungsgerechtigkeit. 

 

Zu 1. Die bestehenden Verschonungsregeln für Betriebsvermögen privilegieren den schen-

kungsweisen oder erbfallbedingten Übergang von Betriebsvermögen gegenüber anderen 

Steuerarten und führen zu enormen Steuerausfällen, schätzungsweise bis zu 30 Mrd. € in-
nerhalb von fünf Jahren. Bei den vermögensten Erblasser*innen und Schenkenden ist der 

Anteil des Betriebsvermögens am zu übertragenden Vermögen überproportional hoch, so-

dass deren Vermögen durch die bestehenden Verschonungsregeln unterproportional der 

Besteuerung unterworfen wird. 

 

Unter dem Gesichtspunkt der gerechten Besteuerung nach Leistungsfähigkeit ist dies mit 

den bestehenden Regelungen nicht hinzunehmen. Daher ist die Verschonung des Be-

triebsvermögens anzupassen. 

 

Zu 2. Die Anrechnung von Vorschenkungen innerhalb von zehn Jahren genügt nicht, um 

Vermögensübergänge gerecht zu besteuern. Daher ist die Frist für Vorschenkungen auf 

zwanzig Jahre auszudehnen. 
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Antragsbereich W/ Antrag 34 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an den AfA-Bundesvorstand 
 

Wiedereinführung der Vermögensteuer 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

Die Vermögensteuer ist wiedereinzuführen. Dies dient dem Ziel der gerechten Lastenver-

teilung. Dafür ist es erforderlich, 

 

1. die Freibeträge für die Vermögensteuer zu erhöhen, z.B. auf 1 Mio. € für natürliche Per-
sonen, 

2. die Bewertung der verschiedenen Vermögensarten (Grundvermögen, Land- und fort-

wirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen, sonstiges Vermögen) anzugleichen. 

3. Eine Vereinfachung der Wertermittlung für den gemeinen Wert im Wege einer Pau-

schalierung zu schaffen. 

4. Die Tarifbelastung in Schritten einzurichten, nach Leistungsfähigkeit: 1 vH ab Mio. € 
steuerpflichtigem Reinvermögen, danach 1,5 vH bis 20 Mio. € , 1,75 vH ab 100 Mio.. € 
steuerpflichtigem Reinvermögen. 

Begründung: 

Große Vermögen dürfen zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden. Das 

entspricht dem Sozialstaatsprinzip sowie dem Prinzip der Besteuerungsgerechtigkeit. 

Für eine Wiedereinführung der Vermögensbesteuerung spricht auch, dass gerade hohe 

Vermögen in der Finanzkrise 2008/2009 sowie bei der Euro-Rettung in besonderer Weise 

von staatlichen Schutzmaßnahmen profitierten. Für eine Wiedereinführung spricht weiter-

hin, dass es schon ein Gesetz gibt. Die Anwendung wurde nur 20 Jahre lang ausgesetzt, 

weil das BVerfG die unterschiedliche Bewertung von Vermögensarten für verfassungswid-

rig erklärt hatte. 

Daher soll die Vermögensteuer wiedereingeführt werden, denn dies dient dem Ziel der ge-

rechten Lastenverteilung. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 35 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an den AfA-Bundesvorstand 
 

Steuergeheimnis lockern bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 
 

 

 

 

Für eine enge und effiziente Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden „Polizei“ und 
„Steuerfahndung“ muss das Steuergeheimnis i.S.d. § 30 Abgabenordnung gelockert wer-
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den bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen und Wirtschaftsstrafta-

ten. 

 

Das Steuergeheimnis ist in § 30 Abgabenordnung geregelt und schützt die unbefugte Wei-

tergabe von Informationen aus dem steuerlichen Verfahren an Dritte. 

Begründung: 

Das Steuergeheimnis ist in § 30 Abgabenordnung geregelt und schützt die unbefugte Wei-

tergabe von Informationen aus dem steuerlichen Verfahren an Dritte. Nur unter bestimm-

ten – sehr engen – Voraussetzungen ist eine Offenbarung zulässig (vgl. hier z.B. § 30 Abs. 4 

Nr. 5 b) AO). Eine Folge daraus ist, dass nur bei schweren Wirtschaftsstraftaten oder sons-

tigen schweren Taten eine Offenbarung möglich ist. 

 

Eine enge und effiziente Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden „Polizei“ und „Steuer-
fahndung“ ist jedoch nur möglich unter Offenbarung von steuerlichen Geheimnissen. 
Daher muss das Steuergeheimnis gelockert werden bei strafrechtlichen Ermittlungsverfah-

ren wegen Verbrechen und jeglichen (nicht nur schweren) Wirtschaftsstraftaten. 

Antragsbereich W/ Antrag 36 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an den AfA-Bundesvorstand 
 

Weitere Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit 
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Insbesondere für die Wertermittlung für Zwecke der Vermögensteuer, aber auch der Erb-

schaft- und Schenkungsteuer oder für Ermittlungen im Hinblick auf Geldwäsche / Steuer-

hinterziehung etc. benötigen wir durchgreifende Änderungen im Informationszugang. Da-

her sind die folgenden Maßnahmen zu beschließen: 

 

1. Anzeigepflicht für Vermögen ab einem Wert von 50.000 €. 
2. Immobiliendatenbank (bundesweit). 

3. Unternehmensregister (bundesweit). 

Begründung: 

Zu 1. In dieser Höhe ist dem Finanzamt ein Vermögen anzeigen, im Hinblick auf Schen-

kungstatbestände und auch Vermögensteuer-Festsetzungen. 

 

Zu 2. Bisher gibt es nur dezentral (je Kommune / je Bundesland) die Möglichkeit, zu re-

cherchieren, ob Personen Immobilienbesitz haben. 

Immobilienvermögen dient nicht selten auch dem Parken von Schwarzgeld. Daher ist es 

für Zwecke der Steuererhebung, aber auch für die Strafverfolgung von Interesse, aus ei-

nem zentralen Register filtern zu können, welche Person wirtschaftliches oder zivilrechtli-

ches Eigentum an einer Immobilie hat. 

 

Zu 3. Aus den eben genannten Gründen ist auch von großer Relevanz, auf einfache Weise 
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in Erfahrung bringen zu können, welche natürliche Person verantwortlich hinter einer Ge-

sellschaft steht. Es gibt das Handelsregister, aber die Informationen gehen nicht direkt auf 

die Ebene der beherrschenden natürlichen Person hinunter. Kostenpflichtige Datenban-

ken wie Bureau van Dijk bieten diese Informationsstrukturen bereits jetzt schon ab. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 37 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an den AfA-Bundesvorstand 
 

Umsatzsteuer 
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Menschen mit wenig Einkommen werden durch indirekte Steuern belastet. Das gilt vor al-

lem für Umsatzsteuer, aber auch Energiesteuer, Tabaksteuer, Kaffeesteuer, etc.. 

Daher beantragen wir die folgenden Änderungen im Umsatzsteuerrecht: 

 

1. Die Umsatzsteuer auf Nahrungsmittel soll einheitlich 7 vH betragen. 

2. Für Güter und Waren des Grundbedarfs soll der ermäßigte Steuersatz gelten. 

3. Die Umsatzsteuer auf Hotelübernachtungen soll wieder 19 vH betragen (Regelsteuer-

satz). 

4. Das Reverse-Charge-Verfahren soll für alle Business-to-Business-Umsätze zwingend an-

zuwenden sein. 

5. Die Umsätze im grenzüberschreitenden Online-Handel sollen dort besteuert werden, 

wo sie verwertet werden. 

6. Bei Onlinehandel auf Verkaufsplattformen soll die Einbehaltung und Abführung der Um-

satzsteuer durch den Betreiber der Plattform an die nationale Finanzbehörde erfolgen. 

7. Die Umsatzsteuer für verschreibungspflichtige Medikamente soll entfallen. 

Begründung: 

Zu 1.Die unterschiedliche Einordnung von Lebensmitteln nach dem UStG und dem Zolltarif 

soll aufgehoben werden. Nahrungsmittel aller Art sollen einheitlich mit 7 vH der Umsatz-

steuer unterworfen werden. 

Zu 2.Babywindeln, Toilettenpapier und sonstige Konsumgüter des Grundbedarfs sollen mit 

dem ermäßigten Steuersatz besteuert werden. 

Zu 3.Bis 2010 galt für Hotelübernachtungen der Regelsteuersatz, § 4 Nr. 12 UStG. Auf 

Drängen der FDP wurde der Umsatzsteuersatz von 19 vH auf 7 vH gesenkt (vgl. § 12 II Nr. 

11 UStG). Diese Privilegierung ist eine Ungleichbehandlung und ein Bruch in der Systema-

tik des Umsatzsteuergesetzes, denn übrige kurzfristige Vermietungen unterliegen dem Re-

gelsteuersatz. 

Zu 4.Die Umsatzsteuer ist in hohem Maße missbrauchsanfällig. Hauptgrund hierfür ist das 

Auseinanderfallen der Umsatzsteuerschuld für eine Leistung beim leistenden Unterneh-

mer und dem Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger. 
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Eine Analyse der Steuerstrafverfahren 2017 hat ergeben, dass insgesamt Mehrsteuern in 

Höhe von insgesamt 2,9 Mrd. € festgestellt wurden. Der Anteil der Umsatzsteuer daran 
beträgt 718 Mio. €. Sie ist die zweitgrößte Steuerart nach der Einkommensteuer mit 873 

Mio. €. 

Die Umsatzsteuer ist sehr missbrauchsanfällig, „schnell verdientes Geld“: Nach einem Mo-
nat erzielen Umsatzsteuerbetrüger 19 vH, somit fast 1/5 der erfundenen Summe aus einer 

Scheinrechnung. Grenzübergreifende Umsätze bergen die Gefahr von Schäden aus dem 

sog. „Umsatzsteuer – Karussellbetrug“. 

Zur Bekämpfung dieser Gefahr ist eine entscheidende Maßnahme, die Steuerschuld ge-

mäß § 13 b UStG auf den Leistungsempfänger übergehen zu lassen, sog. Reverse-Charge-

Verfahren. 

Steuerschuld und Vorsteuerabzug fallen dann in einer Person / in einem Unternehmen zu-

sammen; Betrugsmöglichkeiten werden deutlich eingedämmt! 

Zu 5.Umsätze im Netz sind steuerlich schwer greifbar. Ortsregelungen aus dem UStG wer-

den unterwandert. Daher muss die Besteuerung von Online – Umsätzen dort erfolgen, wo 

der Empfänger der Lieferung die Lieferung „verwertet“. Über die Wahl des Firmensitzes 
steuert man dann nicht mehr die eigene USt-Zahllast. 

Zu 6.Beim Online – Handel auf Plattformen soll die Einbehaltung und Abführung der ge-

setzlich geschuldeten Umsatzsteuer durch den Betreiber der Plattform im Namen des Un-

ternehmers an die nationale Finanzbehörde erfolgen. Dadurch kann das Umsatzsteuerauf-

kommen gesichert werden. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 38 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Überweisung an Bundestagsfraktion 
 

Subventionen der öffentlichen Hand nur mit Arbeitsplatzgarantie 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Werden Subventionen, Kredite, Sachleistungen oder Hilfen gleich welcher Art an Unter-

nehmen von der öffentlichen Hand oder von staatlich beherrschten Banken und Einrich-

tungen (KfW usw.) vergeben, muss sichergestellt sein, dass diese mit dem Erhalt oder Auf-

bau einer bestimmten Zahl an Arbeitsplätzen für eine bestimmte Zeit verbunden werden. 

Erfolgt dies in einer wirtschaftlichen Notlage, muss die Bindungsdauer mindesten an die 

Dauer der genehmigten Kurzarbeit sowie zwei Jahre danach gekoppelt werden. 

Für die Genehmigung muss die betriebliche Vertretung der Arbeitnehmer (Betriebsräte, 

Gesamt-/Konzernbetriebsrat) zuvor angehört werden, so einer vorhanden ist. Ausnahmen 
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können nur für den Fall der Insolvenz und für personen- sowie verhaltensbedingte Kündi-

gungen vorgesehen werden. Für die o.g. Dauer (Kurzarbeit plus zwei Jahre) sind Hilfen 

ebenfalls daran zu koppeln, dass keine weitergehenden Sachleistungen, Boni, Gratifikatio-

nen o.ä. an die Mitglieder des Vorstands gewährt werden. Verstoßen Unternehmen hier-

gegen, muss neben der Rückforderung der o.g. Hilfen vorgesehen werden, dass diese Un-

ternehmen und ggf. Unternehmen desselben Konzerns für mindestens fünf Jahre von öf-

fentlichen Aufträgen und Hilfen ausgeschlossen werden. 

Begründung: 

Gerade die Pandemiezeit und die vergebenen Hilfen für Unternehmen in Notlage haben 

gezeigt, dass dann trotz möglicher Kurzarbeit Arbeitsplätze abgebaut wurden, z.T. sogar 

obwohl Kurzarbeit von der Arbeitsagentur genehmigt wurde. Aber auch bereits zuvor kam 

es zu missbräuchlich genutzten Hilfen dieser Art (z.B. Betriebsschließung am Ort A und 

Neeröffnung in B nur um Steuerbefreiung o.ä. zu kassieren), so dass diese Regelung nicht 

nur für Pandemiezeiten vorzusehen ist. Lt. Spiegel Nr. 5/21 habe ein Gutachten des wis-

senschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages ergeben, dass diese Verknüpfung 

ähnlich wie in Österreich auch in Deutschland zulässig sei. Mit der Verlängerung und Ver-

besserung der Regelungen zur Kurzarbeit (KuG und Transfer-KuG) wurde ein Instrument 

zur Erhalt der Arbeitsplätze geschaffen, das manche Unternehmen dann nutzten, um trotz 

weiterer Hilfen Arbeitsplätze abzubauen. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 39 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Überweisung an Bundestagsfraktion 
 

Personalkosten nicht als Sachkosten 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Bisher sind Aufwendungen für Subunternehmer und Leiharbeitskräfte immer als „Sachkos-
ten / Materialkosten“ in die Sachkosten in der GuV eingeflossen. Diese Kosten für Perso-

nal sollen zukünftig als Aufwendungen für bezogene Leistungen abgegrenzt werden. 

Begründung: 

Die Bezahlung von Subunternehmerinnen und Subunternehmern wird bisher in der Ge-

winn- und Verlustrechnung des Unternehmens unter den Kosten des Wareneinkaufs er-

fasst. Es handelt sich jedoch um Entgelt für menschliche Arbeit, nicht um Materialkosten. 

Daher ist diese Position als „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ zu erfassen. 
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Antragsbereich W/ Antrag 40 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

UB Hamm 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch SPD-Zukunftsprogramm und teilweise Koaltions-

vertrag 
 

Selbständigkeit gesetzlich regeln 
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Die AfA fordert die Bundestagsfraktion auf, ein gesetzliches Abgrenzungskriterium zwi-

schen selbständiger und abhängiger Beschäftigung zu formulieren, das sich an der wirt-

schaftlichen Unabhängigkeit bemisst. 

Die AfA fordert die Bundestagsfraktion auf, ein gesetzliches Wahlrecht zu formulieren für 

Selbständige, die nicht wirtschaftlich unabhängig sind, gesetzlich sozial abgesichert zu 

werden. 

Die AfA fordert die Bundestagsfraktion auf, darauf hinzuwirken, dass kurzfristig Regelun-

gen geschaffen werden, die die Beiträge zur Krankenversicherung auch für Selbständige 

mit geringen Einkünften tragbar machen. 

Begründung: 

Die Anzahl der Selbständigen ist im Zeitraum von 1998 bis 2011 von 3,6 auf 4,4 Millionen 

angewachsen, seit 2012 sank die Zahl der Selbständigen zwar bis 2014 um ca. 150.000 

Personen. Die Zahl ist aber nach wie vor hoch und maßgeblich auf den Anstieg von Selbst-

ständigen ohne Beschäftigte („Solo-Selbstständige") zurückzuführen. Seit Beginn des Jahr-

tausends gibt es mehr Solo-Selbstständige als Selbstständige mit Beschäftigten. Einen 

maßgeblichen Anteil machen Selbständige aus, die sich mit früheren Arbeitnehmertätig-

keiten, wie z.B. Reinigungsarbeiten, Arbeitsvermittlung, Pflegetätigkeiten, Servicearbeiten 

und Handwerksarbeiten selbständig machen mussten, um der Arbeitslosigkeit zu entge-

hen. 

Selbständigkeit ist insbesondere gekennzeichnet durch die eigene Verantwortung für das 

unternehmerische Risiko, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die 

im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit. 

Zur Abgrenzung Selbständiger vom abhängig Beschäftigten dienen sowohl formelle Krite-

rien wie u.a. Gewerbeanmeldung, Eintragung ins Handelsregister, Zahlung verschiedener 

Steuern und Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen als auch durch die Rechtspre-

chung des BSG entwickelte Kriterien. Selbständigen obliegen die Selbstfinanzierung der 

Kranken- und Altersversicherung und auch die Absicherung gegen Arbeitslosigkeit für den 

Fall des Scheiterns ihrer Unternehmung. Insbesondere die Arbeitslosenversicherung für 

Selbständige hat in den letzten Jahren eine Veränderung erfahren. Positiv zu bewerten ist, 

dass es überhaupt eine Absicherungsmöglichkeit für Selbständige gegen Arbeitslosigkeit 

gibt. Die AfA kritisiert aber deutlich die restriktive Gestaltung der Zugangsvoraussetzun-

gen. Hochschulabsolvent/-innen ist beispielsweise bei direktem Übergang vom Studium in 

die Selbständigkeit die freiwillige Arbeitslosenversicherung verwehrt. 

 

Solo-Selbständige und Scheinselbständige 
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Solo-Selbständige werden diejenigen Selbständigen genannt, die keine Mitarbeiter be-

schäftigen. Ihre Zahl hat sich seit 1991 von 1,38 Millionen auf rund 2,3 Millionen (2009) 

entwickelt. Zwar gibt es in jüngerer Zeit einen leichten Rückgang. Dennoch ist die Gruppe 

der Soloselbständigen weit größer als die Gruppe der Selbständigen mit Angestellten. Eine 

„echte" berufliche Perspektive kann Selbständigkeit jedoch nur bieten, wenn das erzielte 
Einkommen den Lebensunterhalt sichert, und die sozialen Risiken Alter, Krankheit, Pflege 

und Invalidität abgesichert sind. Dem entgegen steht aber, dass ein Viertel der Soloselb-

ständigen weniger als 8,50 Euro je Stunde verdient (lt. DIW Wochenbericht 36.2015.) 

Für den Großteil der Selbständigen besteht keine Sozialversicherungspflicht, obwohl sie 

vielfach ähnlich wie Arbeitnehmer/-innen auf den „Verkauf" ihrer Arbeitskraft angewiesen 
sind und häufig geringere und unregelmäßige Einkommen erzielen als diese. Für diese 

Selbständigen besteht im Zuge der Flexibilisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen 

für die Absicherung ihrer sozialen Risiken politischer Reformbedarf. 

Wird den Selbstständigen der gleichberechtigte Zugang zu den Leistungen der jeweiligen 

Systeme eröffnet, wird die gesamtgesellschaftliche Solidarität zwischen den verschiede-

nen Gruppen organisiert und schließlich auch die finanzielle Basis der Sozialversicherun-

gen gestärkt. 

Scheinselbständig sind erwerbstätige Personen, die aufgrund der tatsächlichen Ausgestal-

tung des Beschäftigungsverhältnisses eigentlich zu den abhängig Beschäftigten zählen, 

aber als Selbständige auftreten. Bei Betrachtung der realen Beziehungen zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern müssten sie als Arbeitnehmer/innen angesehen werden, so 

dass für sie im Grunde genommen Beiträge zur Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, 

Pflege- und Arbeitslosenversicherung) entrichtet werden müssten. 

 

Die Auslagerung von Arbeitsverhältnissen und die anschließende de facto Weiterbeschäf-

tigung ehemaliger Mitarbeiter/innen als Scheinselbständige (typisch dafür sind Hausmeis-

tertätigkeiten, Reinigungsarbeiten, Schreibarbeiten aber auch Krankenschwestern bei nie-

dergelassenen Ärzten u.a.) müssen gestoppt werden. Sie führen letztlich dazu, dass für 

eine Übergangszeit tatsächlich der Staat in Form von Arbeitslosengeld Finanzierungsleis-

tungen übernimmt, die eigentlich der Auftraggeber als tatsächlicher Arbeitgeber zu tragen 

hätte. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 41 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Mitglieder der Bundesregierung 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Soziale und nachhaltige Investitionskriterien des Bundes 
 

 

 

 

 

5 

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundestagsfraktion und der Bundesregierung 

werden aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass die Anlagestrategie des Bundes nach so-

zialen und nachhaltigen Kriterien (ESG-Kriterien) ausgerichtet werden soll. Dementspre-

chend ist eine Ergänzung im Vermögensrücklagegesetz durchzuführen. 
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Die Anlagen des Versorgungsfonds der Agentur für Arbeit sowie des Versorgungsfonds des 

Bundes und die Versorgungsrücklagen des Bundes sind sobald als möglich nach einem 

Nachhaltigkeitsindex umzuschichten. Demnach sind künftig Kapitalanlagen für die Pensio-

nen der Bundesbeamten, Richter und Soldaten in Kohle, Öl, Gas, Atomkraft und Kriegswaf-

fen ausgeschlossen. 

Begründung: 

Bisher werden die Pensionen von ca. 600 000 Bundesbeamten, Richtern und Soldaten 

ohne ESG-Kriterien finanziert. Um eine soziale und nachhaltige Wirtschaft zu fördern, ist 

es dringend notwendig die enormen Anlagen des Bundes für die Altersvorsorge seiner Be-

amten (von über 22 Mrd. Euro, bei einer Aktienquote von ca. 20%=4,5 Mrd. Euro Ende 

2018) entsprechend anzulegen. Darüber hinaus haben ESG-Kriterien mehrheitlich neutrale 

oder positive Rendite-Auswirkungen zur Folge. 

Als Vorbild für den Aufbau eines entsprechenden nachhaltigen Investitionsindex kann der 

BENEXX (Nachhaltigkeitsindex des Landes Berlin) herangezogen werden. Dieser schließt 

Anlagen in emissions-intensive Rohstoffe wie Kohle, Öl, Gas sowie in Atomkraft und 

Kriegswaffen aus. 

 

Antragsbereich W/ Antrag 42 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Höhere steuerliche Rückerstattbarkeit von Gewerkschaftsbeiträgen 
 

 

 

 

 

5 

 

 

Die Sozialdemokratie in Deutschland setzt sich für die steuerliche Rückerstattbarkeit von 

50 Prozent bezogen auf die Mitgliedsbeiträge von Gewerkschaften - ähnlich der Rücker-

stattung von Mitgliedsbeiträge in politischen Parteien - ein. Sie stärkt damit die Koalitions-

freiheit und die Sozialpartnerschaft, die im Interesse unseres Landes zentrale Bedeutung 

haben. Die Arbeitswelt und die Interessenvertretung der Arbeitnehmer*innen brauchen 

starke Gewerkschaften, eine hohe Tarifbindung und erweiterte betriebliche Mitbestim-

mung. Mit der Anhebung wird ein weiterer gesellschaftlich relevanter Anreiz zur Mitglied-

schaft in einer Gewerkschaft geschaffen. 
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Antragsbereich W/ Antrag 43 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bayern 

Empfänger*in(nen): 

SPD geführtes Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 
 

Pfändungsfreibetrag für Kinder bei beiden Elternteilen berücksichtigen 
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Bei der Pfändung von Einkommen nach § 850c ZPO müssen die Erhöhungsbeträge für 

beide Elternteile in voller Höhe gewährt werden, wenn sie für minderjährige Kinder oder 

Kinder in Ausbildung tatsächlich Unterhalt leisten, unabhängig davon, ob dieser als Barun-

terhalt oder als Naturalunterhalt geleistet wird. Eine teilweise Nichtberücksichtigung ist 

nicht zulässig. Hier ist immer von der grundsätzlichen Verpflichtung beider Elternteile aus-

zugehen. Demzufolge muss auch der Erhöhungsfreibetrag bei beiden Eltern berücksichtigt 

werden. 

Gewährt der Schuldner aufgrund gesetzlicher Verpflichtung seinem Ehepartner/ seiner 

Ehepartnerin, seinem früheren Ehepartner/ seiner früheren Ehepartnerin Unterhalt, muss 

der Erhöhungsbetrag in voller Höhe gewährt werden, solange der/ die Unterhaltsberech-

tigte kein eigenes Einkommen mindestens in Höhe des doppelten Regelsatzes nach SGB II 

zuzüglich den (ggf. anteiligen) Kosten der Unterkunft erzielt. 

Eine teilweise Nichtberücksichtigung darf hier ebenfalls nicht erfolgen. 

Eine abweichende Festsetzung nach § 850c Abs. 6 darf in diesen Fällen nicht erfolgen. 

Es muss klargestellt werden, dass in der Regel die Tabelle zu § 850 c anzuwenden ist und 

nur in besonders begründeten Ausnahmefällen eine Abweichung auf Antrag eines Gläubi-

gers erfolgen kann. 

Bei unterhaltspflichtigen Schuldnern werden bei der Pfändung von Arbeitseinkommen von 

einigen Gerichten zunehmend unterhaltsberechtigte Personen herausgerechnet. Beson-

ders ungerecht ist dies z. b. wenn der nicht im Haushalt lebende Vater eines minderjähri-

gen Kindes Unterhalt bezahlt und das Kind dann bei der Mutter nur noch teilweise berück-

sichtigt wird. 

§ 850 c Abs. 6 gibt dem Gläubiger grundsätzlich die Möglichkeit, zu beantragen, dass Un-

terhaltsberechtigte mit eigenen Einkünften nach billigem Ermessen des Gerichts unbe-

rücksichtigt bleiben. Dies ist gerechtfertigt, wenn Angehörige tatsächlich Ihren Lebensun-

terhalt durch eigene (Erwerbs-)Einkünfte bestreiten können. Dies trifft auf minderjährige 

Kinder jedoch in der Regel nicht zu. 
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Die Festlegung bei Ehepartnern auf den doppelten SGB II-Regelsatz zuzüglich (ggf. antei-

lige) Kosten der Unterkunft würde zu einer Klarstellung und zur Entlastung der Gerichte 

führen. 

Sozialpolitik 
Antragsbereich S/ Antrag 1 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

AfA-Bundesvorstand 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagsfraktion 
 

DIE KURSKORREKTUR IN DER RENTENPOLITIK KONSEQUENT FORTSET-
ZEN!- Solidarisch und gerecht den Lebensstandard im Alter sichern! 
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Das deutsche System der Altersvorsorge wird den Anforderungen von Sicherung des Le-

bensstandards in einer sich wandelnden Arbeitswelt und Gesellschaft trotz der von der 

SPD durchgesetzten Verbesserungen noch nicht dauerhaft gerecht. Immer mehr Men-

schen müssen sich im Alter gewaltig einschränken oder es droht gar der Weg in die Grund-

sicherung. Selbst Durchschnittsverdienende müssen mit einer Rente rechnen die größere 

Einkommensverluste bedeuten. Schuld sind die Verwerfungen der letzten Jahrzehnte auf 

dem Arbeitsmarkt und eine verfehlte Rentenpolitik, die weiterhin grundlegender Korrek-

turen bedarf. 

Menschen, die über einen langen Zeitraum Beiträge einzahlen, müssen im Gegenzug auch 

darauf vertrauen können, dass sie am Ende ihres Berufslebens eine auskömmliche gesetz-

liche Rente beziehen werden. Diese Erwartung spiegelt noch immer einen breiten gesell-

schaftlichen Konsens wider und wird nach wie vor generationenübergreifend geteilt. Über 

alle Grenzen hinweg wird ein Rentenniveau von mindestens 53% als Grundlage angese-

hen. Nur bei den Durchführungswegen gibt es gravierende Unterschiede. 

Das Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung und die damit verbundene Teilprivatisierung 

ist gescheitert. Nur wenige haben die Möglichkeit, die wachsenden Versorgungslücken in 

Folge des festgelegten Leistungsabbaus der gesetzlichen Rentenversicherung durch pri-

vate Vorsorge zu schließen. Eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge gibt es nicht flä-

chendeckend, sie befindet auf dem Rückzug und erreicht gerade diejenigen Arbeitenden 

am wenigsten, die sie am dringendsten bräuchten. 

Die gesetzliche Rentenversicherung hat sich bewährt! 

Die Leistungsreduzierungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung, insbesondere nach 

der Jahrtausendwende, waren vom Streben nach einem möglichst niedrigen Beitragssatz 

getrieben. Dieser Weg bringt die Versicherten in eine Sackgasse, in der den marginalen 

Entlastungen in der Erwerbsphase sozialer Abstieg oder gar Armut im Alter folgen. Des-

halb muss es einen Kurswechsel und eine Rückbesinnung auf das Versorgungsprinzip sozi-

aler Sicherung geben. Auskömmliche Renten müssen wieder primäres Sicherungsziel des 
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Sozialstaates werden. Die Rentenversicherung zählt zum Kern unseres Sozialstaats und hat 

sich seit vielen Jahrzehnten bewährt. Auch in der Zeit nach der Finanzmarktkrise ab 2008 

stellte sich die Stärke dieses umlagefinanzierten Sicherungssystems heraus. Sie umfasst 

alle Generationen im Land, ist unabhängig von Banken, Privatversicherungen und interna-

tionalen Fonds, von privaten Renditeinteressen und auch unabhängig von der Entwicklung 

einzelner Beschäftigtengruppen, Betriebe oder Branchen. Sie stellt dabei eine hälftige Fi-

nanzierung durch die Arbeitgeber sicher. Zugleich nutzt sie bestmöglich den Vorteil mög-

lichst großer, solidarischer Kollektive. Unser rentenpolitisches Ziel ist es, in Zukunft den 

Solidarvertrag zwischen den und innerhalb der Generationen zu schützen und weiterzu-

entwickeln. Durch eine sozialstaatlich ausgestaltete und gerecht finanzierte Absicherung 

muss ein gutes Leben im Alter garantiert und der Lebensstandard weitgehend gesichert 

werden. Deshalb wollen wir einen Kurswechsel in der Rentenpolitik mit einer langfristig 

deutlichen Steigerung des gesetzlichen Rentenniveaus mit dessen dauerhafter Ankoppe-

lung an die allgemeine Wohlstandsentwicklung. Angesichts des tiefgreifenden Struktur-

wandels der Arbeitswelt und der bevorstehenden Transformation der gesamten Arbeits-

welt ist dies besonders dringlich. Das Alterssicherungssystem muss an die bevorstehenden 

strukturellen Umbrüche angepasst werden. Die Arbeitswelt wird immer vielschichtiger. 

Der Trend zu immer individuelleren Erwerbsverläufen wird sich im Zuge der Veränderung 

weiter verstärken. Erziehungs-, Weiterbildungs- und Pflegezeiten werden zum Normalfall. 

Ein zeitgemäßes Rentensystem muss sich an die Tatsache einer dynamischeren Arbeits-

welt anpassen und ebenfalls in Zeiten des Wandels soziale Sicherheit für alle gewährleis-

ten. Für eine nachhaltige Verbesserung der Versorgung im Alter ist eine umfassende Nach-

justierung zugunsten einer wirklich solidarischen und gerechten Alterssicherung unver-

zichtbar! Das SPD-Zukunftsprogramm und das Sozialstaatspapier sieht viele Verbesserun-

gen in der Rentenpolitik vor: Alle Erwerbstätigen sollen langfristig in die Rentenversiche-

rung aufgenommen werden. Armutsrisiken sollen bei den Erwerbs-minderungsrentner*in-

nen verringert, vieles soll verbessert werden. Langjährige Pflege von Familienmitgliedern 

sollen sich nicht mehr negativ auf die Rente auswirken. Gesetzlich Versicherte sollen sich 

in angemessenem Umfang ergänzend freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung 

versichern können. Eine ergänzende private Altersvorsorge ist kein Ersatz. 

Das Rentenniveau soll bei mindestens 48% dauerhaft stabilisiert werden. Tarifvertraglich 

vereinbarte betriebliche Altersversorgungsformen sollen bevorzugt werden. Mit dem Frei-

betrag bei der Sozialversicherungspflicht der Betriebsrenten wurde ein wichtiger Schritt 

gemacht. Vieles davon hat die SPD im Koalitionsvertrag zusammen mit einer Absage an 

die Erhöhung des gesetzlichen Rentenzugangsalters verankert. Schon das war bis vor kur-

zem kaum vorstellbar und wird von uns als großer Erfolg einer langjährigen Diskussion ge-

sehen. Dennoch: das Festhalten am Status quo reicht nicht aus! Für eine lebensstandardsi-

chernde gesetzliche Rente brauchen wir perspektivisch eine Anhebung des Niveaus auf 

etwa 53 %. Mit der Reaktivierung des Nachholfaktors noch vor der nächsten Rentenanpas-

sung 2022 werden die Löhne in den kommenden Jahren den Renten weiter davonlaufen. 

Zwar konnte sich die FDP mit ihrer „Aktienrente“ am Ende nicht ganz durchsetzen, der Ein-
stieg in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente ist kein Lösungsweg. Keines-

falls darf beispielsweise der Einstieg in die kapitalgedeckte Rentenversicherung aus dem 

Bundeszuschuss zu Lasten des Rentenniveaus finanziert werden. Es fehlen strukturelle Re-

formen, weshalb eine fortschrittliche, zukunftssichere und solidarische Rentenpolitik 

deutlich weiterreichen muss. Vor diesem Hintergrund fordern wir: 
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1.Die gesetzliche Rente ist und bleibt der Grundpfeiler der Alterssicherung 

Berechnungen zeigen, dass die Rendite der gesetzlichen Rentenversicherung positiv ist 

und auch für kommende Generationen positiv bleibt. Die gesetzliche Rente ist der Grund-

pfeiler der Alterssicherung in Deutschland. Das System der gesetzlichen Alterssicherung ist 

so umzubauen, dass das Ziel der Lebensstandardsicherung wieder ausschließlich durch das 

gesetzliche Rentensystem erreicht und damit die strukturelle Armut vermieden wird. 

Nur die Rückkehr zum Ziel einer lebensstandardsichernden Altersrente kann der jahrzehn-

telangen Arbeits- und Beitragsleistung der Versicherten gerecht werden. Die bestehenden 

und zukünftigen vereinbarten Regelungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberver-

bänden bezüglich Betriebsrente, sollen hier ausdrücklich unberührt bleiben. Die betriebli-

che Altersvorsorge, tariflich abgesichert und arbeitgeberfinanziert, soll als Ergänzung zu 

einer gestärkten gesetzlichen Rente einen zusätzlichen Beitrag zur individuellen Absiche-

rung im Alter, bei Erwerbsminderung sowie zur Hinterbliebenenversorgung leisten. 

Die bisherige Riesterrente mit staatlicher Subventionierung der Versicherungskonzerne 

darf nicht weitergeführt werden. Für bestehende Verträge soll jedoch der Vertrauens-

schutz gelten. Alle für die Altersvorsorge notwendigen Steuermittel sind in der gesetzli-

chen Rentenversicherung zu bündeln. 

1.Schrittweise Anhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent 

Die Abwärtsspirale bei der Rente ist gestoppt. Um ein gutes Leben im Alter zu garantieren 

und den Lebensstandard weitgehend zu sichern ist das Rentenniveau perspektivisch auf 

53 Prozent anzuheben, also in etwa auf den Stand zu Beginn dieses Jahrtausends. Damit 

kann der im Erwerbsleben durchschnittlich erreichte Lebensstandard auch im Alter weit-

gehend erhalten und ein sozialer Abstieg im Alter verhindert werden. Dieses Versorgungs-

ziel ist durch die gesetzliche Rentenversicherung zu ermöglichen. Über lange Zeit wurde so 

ein Netto-Rentenniveau von etwa 70 Prozent erreicht – was nach heutiger Berechnungs-

methode einem Sicherungsniveau netto vor Steuern von etwa 53 Prozent entspricht. Dies 

erfordert zwingend zwei Maßnahmen: 

I. Zentrale Bezugsgröße bei der Berechnung des Rentenniveaus ist die sogenannte Stan-

dardrente mit 45 Entgeltpunkten für 45 Jahre Durchschnittseinkommen. Diese Standard-

rente ist auf der Basis der von langjährig Versicherten im Schnitt tatsächlich erreichten 

Entgeltpunkte (derzeit etwa 43 Entgeltpunkte) neu zu definieren. 

II. Das von der Bundesregierung angenommene Gesamtversorgungsniveau unterstellt, 

dass die gesetzliche Rente von einer Riester-Rente ergänzt wird. Doch auf viele Beschäf-

tigte trifft diese Annahme gar nicht oder zumindest nicht in dieser Höhe zu, da sie über 

keine entsprechenden Anwartschaften verfügen. Zudem geht die Bundesregierung von 

überzogen optimistischen Annahmen hinsichtlich Rendite, Dynamisierung und Kosten aus. 

Diese unterstellte Zusatzvorsorge aus einem Riester-Vertrag sollte daher in entsprechen-

der Höhe wieder als Bestandteil der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden. 

Das Verhältnis von neuer Standardrente zu entsprechendem Durchschnittseinkommen 

muss als das daraus abzuleitende Sicherungsniveau zum Zielniveau werden, welches zügig 

wieder erreicht und dann dauerhaft gehalten werden muss. 
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Der Altersvorsorgeanteil (AVA) muss aus der Rentenanpassungsformel ersatzlos gestri-

chen werden. 

2.Eine solidarische Finanzierung der Alterssicherung durch eine 

Paritätisch finanzierte Erwerbstätigenversicherung 

Die Weiterentwicklung der paritätisch finanzierten Rentenversicherung in die zukünftig 

alle Bevölkerungsschichten in Form einer Erwerbstätigenversicherung in das Rentensys-

tem einbezogen werden. Aus verschiedenen Gründen ist gerade jetzt, also zu Beginn der 

2020er Jahre der Umstieg auf eine Erwerbstätigenversicherung günstig und politisch gebo-

ten. 

Hierbei sollen in Zukunft Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber auch zusätzlich auf 

den Gewinn erhoben werden können. Die Höhe des Arbeitgeberbeitrages im Bereich des 

Niedriglohnsektors ist mindestens am Durchschnitt der Löhne der jeweiligen Branche aus-

zurichten (Arbeitgebermindestbeitrag). Die Beiträge der Versicherten werden entspre-

chend gesenkt und der Anreiz für niedrige Löhne gebremst. 

Auf die historisch gewachsenen Ansprüche in den Sonderversorgungssystemen besteht 

ein eigentumsähnlicher Bestandsschutz. Deshalb kann die Weiterentwicklung zu einer Er-

werbstätigen-versicherung nur schrittweise im Rahmen einer Stichtagsregelung vollzogen 

werden. Dabei werden jene Selbständige, Beamte, Abgeordnete oder freiberuflich Tätigen 

in die Versicherungspflicht einbezogen, die zum Stichtag noch nicht in einem obligatori-

schen Alterssicherungssystem versichert sind. Im Rahmen der Übergänge der Sonderver-

sorgungssysteme in die Erwerbstätigenversicherung sind die jeweils nach altem Recht 

noch erworbenen Anwartschaften zu gewährleisten. Der Übergang wird daher ein bis zwei 

Generationen in Anspruch nehmen. Um Länder und Kommunen von den vorübergehend 

ansteigenden Beitragslasten für Ihre Beamt*nnen zu entlasten, errichtet der Bund einen 

Sonderfonds, der mittelfristig durch die eingesparten Pensionen zurückerstattet wird. 

Auch hierbei helfen uns die derzeit niedrigen Zinsen. Perspektivisch stellen wir damit die 

Alterssicherung unabhängig von der arbeitsrechtlichen Erwerbsform und dem bezogenen 

Einkommen auf eine möglichst breite Beitragszahlendenbasis. 

Parallel muss hierzu die Möglichkeit einer Demographie-Rücklage in der Rentenversiche-

rung geschaffen werden. Ergänzend zum Aufbau dieser Demografie-Reserve muss ein de-

mografiebedingter Kostenanstieg vorübergehend durch Bundeszuschüsse zur gesetzlichen 

Rentenversicherung erfolgen. 

Die Mindestreserve und die Demografie-Rücklage sind sinnvoll zu investieren anstatt sie 

durch Negativzinsen aufzehren zu lassen. Wir halten es für dringend geboten, damit be-

zahlbaren Wohnraum zu schaffen, wie dies schon bis 2005 geschah. Damit schaffen wir 

gesellschaftlichen Nutzen und eine Verzinsung des angesammelten Kapitals. Die hierdurch 

mobilisierbaren Beträge übersteigen die bisher geplanten Maßnahmen aller öffentlichen 

Hände für den sozialen Wohnungsbau um ein Mehrfaches. Sinngemäß gilt dies insbeson-

dere auch für den im Koalitionsvertrag vorgesehenen 10 Mrd. € - Kapitalstock, der nicht 

auf den ohnehin überdehnten Finanzmärkten landen darf, sondern realwirtschaftlich, si-

cher und gesellschaftlich nützlich in den Wohnungsbau zu investieren ist. Dieser Kapital-

stock könnte alternativ auch für die Demografie-Rücklage genutzt werden. 
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Beiträge und Bemessung 

Einen guten Sozialstaat gibt es nicht zum Nulltarif. Der von den Arbeitnehmern und Ar-

beitgebern paritätisch finanzierte Beitragssatz von derzeit 18,6% in der Rentenversiche-

rung muss schrittweise angehoben werden, dass die Beitragssätze spätestens ab 2025 

über die gesetzlichen Haltelinien von 20 Prozent und 22 Prozent ab 2030 steigen werden. 

So können substanzielle Verbesserungen im Rentenniveau erreicht werden. 

Aufgabe einer sozialdemokratischen Reform muss es sein, die Rentenformel an die jetzige 

und künftige Gesellschaft anzupassen und dieses Thema zu besetzen - als Vereinfachung, 

als Klarheit und als Schutz vor dem Risiko der Altersarmut. 

Dabei muss es Ziel sein, Nachteile in der Rentenversicherung ohne bürokratischen Auf-

wand auszugleichen. Statt immer neue Ausnahmeregelungen zu schaffen, wäre zu prüfen, 

ob es nicht gerechter ist, z.B. das Drittel der persönlichen Entgeltpunkte für die Beitrags-

zeiten mit der geringsten Bewertung auf den Durchschnitt der persönlichen Entgeltpunkte 

anzuheben bzw. zum Prinzip der Rente nach Mindesteinkommen zurückzukehren. 

Die Beitragsbemessungsgrenze für die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung ist 

aufzuheben, wobei die daraus erwachsenden Leistungsansprüche degressiv abgeflacht 

werden. Das bedeutet, dass oberhalb eines noch festzulegenden hohen Jahreseinkom-

mens die mit den Beiträgen verbundenen Rentenanwartschaften unter Berücksichtigung 

der verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht mehr im Verhältnis 1:1 ansteigen würden. 

Die Verschlechterung der Rentenformel durch den Nachhaltigkeitsfaktor muss zurückge-

nommen werden. 

Zeiten des Bezugs von ALG II bzw Bürgergeld sind wieder als Beitrags- und Versicherungs-

zeiten mit mindestens einem halben Entgeltpunkt zu werten und von den Grundsiche-

rungsstellen/Jobcentern zu entrichten. 

Für Erziehungs- und Pflegeleistung (finanziert durch Pflegeversicherung oder durch einen 

Bundeszuschuss) erhalten die erziehenden bzw. pflegenden Personen so viele Renten-

punkte zusätzlich zu ihrem Rentenanspruch, als hätten sie in der Erziehungs- bzw. Pflege-

zeit weitergearbeitet. Entsprechend erfolgt eine rentenrechtliche Bewertung zukünftig 

von Aus- und Fortbildungszeiten. 

Für einen signifikant höheren steuerlichen Grundfreibetrag für Rentnerinnen und Rentner. 

„Eck- oder Standardrentner“ in der Rentenversicherung mit 45 Entgeltpunkten orientie-
ren. (Beispiel: Der Grundfreibetrag liegt 2022 für Alleinstehende bei 9.984 Euro pro Jahr. 

Für Verheiratete gilt der doppelte Wert. 

Steuer- und Verteilungspolitik, Zuschuss 

Die notwendige ausreichende Kapitalausstattung der umlagefinanzierten gesetzlichen 

Rente ist durch einen angemessenen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt herzustellen. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuwirken, dass auch die gesetzliche Rente nur zur Hälfte auf 

Leistungen nach dem SGB XII angerechnet wird. 
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Außerdem muss ein wesentlicher Teil zur Finanzierung der gesetzlichen Rente zügig durch 

eine gerechte Steuer- und Verteilungspolitik erbracht werden. Der Spitzensteuersatz ist zu 

erhöhen, um die soziale Ungleichheit einzudämmen. Außerdem sind europaweit Finanzge-

schäfte (Finanztransaktionssteuer) und die Umsätze von digitalen Unternehmen (Digital-

steuer) zu besteuern. 

Die Mehreinnahmen sind zur Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung einzusetzen. 

Altersvorsorge ist auch und gerade in Zeiten tiefgreifender Umbrüche eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Angesichts der Reichtumsentwicklung ist sie auch finanzier bar. 

Die gesetzliche Obergrenze für Rücklagen der gesetzlichen Rentenversicherung von aktuell 

1,5 Monatsausgaben ist zu beseitigen oder zumindest deutlich zu erhöhen. 

Beitragsungedeckte Leistungen steuerlich finanzieren 

Leistungen, die systematisch nicht durch Beiträge gedeckt sind, wollen wir solidarisch und 

gerecht über Steuermittel finanzieren. Es entspricht der rentenpolitischen Beschlusslage 

der SPD, alle versicherungsfremden, aber sozial notwendige Leistungen über das allge-

meine Steueraufkommen zu finanzieren. Dazu gehören zum Beispiel: einheitliche Mütter-

rente, Ost-West Angleichung, Erwerbsminderungsrente, Erziehungs- und Pflegeleistungen. 

Es darf keine Finanzierung dieser Leistungen über die Rentenbeiträge geben. 

Betriebliche Altersvorsorge als Ergänzung 

Die bestehenden und zukünftigen vereinbarten Regelungen zwischen Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden bezüglich Betriebsrente, sollen hier ausdrücklich unberührt blei-

ben. Die betriebliche Altersvorsorge soll als Ergänzung gestärkt und ihre Verbreitung deut-

lich erhöht werden. Eine betriebliche Altersversorgung (bAV) könnte, tariflich abgesichert 

und arbeitgeberfinanziert, als Ergänzung zu einer gestärkten gesetzlichen Rente einen zu-

sätzlichen Beitrag zur individuellen Absicherung im Alter, bei Erwerbsminderung sowie zur 

Hinterbliebenenversorgung leisten. 

Die Beitragsfreiheit von Betriebsrenten ist analog zur gesetzlichen Rentenversicherung zu 

regeln. Eine Förderung oder gesetzliche Privilegierung von Altersvorsorgeprodukten ohne 

volle Beitrags - und Zinsgarantie lehnen wir ab. Bei vielen Modellen wirbt die Versiche-

rungswirtschaft zwar mit höheren Renditen, kann und will jedoch zumeist nicht einmal für 

die eingezahlten Beiträge garantieren. Mit Blick auf die Erfahrungen der globalen Finanz-

krise und die labile Situation der ohnehin überdehnten Finanzmärkte halten wir dies für 

eine Alterssicherung breiter Bevölkerungsschichten für unverantwortlich. 

3.Guter Übergang in die Rente statt Rente mit 67! 

Die Regelaltersgrenze anpassen 

Die Diskussionen um Verbesserungen beim Rentenniveau wie bei der Armutsbekämpfung 

werden konterkariert durch die nicht enden wollende Debatten um eine immer höhere 

Regelaltersgrenze. Letztere lehnen wir ab. 
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Die Rente mit 67 geht an der Realität der Beschäftigten vorbei und ist durch das gesetzli-

che Rentenzugangsalter mit 65 Jahren zu ersetzen. 

Eine realistisch in Arbeit erreichbare Regelaltersgrenze muss gerade vor dem Hintergrund 

des Wandels der Arbeit verstärkt von passgenauen Optionen für die Gestaltung sozial ab-

gesicherter Übergänge während des Erwerbslebens sowie beim Ausstieg aus dem Er-

werbsleben begleitet werden. Diese flexiblen, abschlagsfreien Übergänge vom Arbeitsle-

ben in den Ruhestand müssen gefördert werden. 

Lücken in der Erwerbsbiografie haben in der Regel negative Auswirkungen auf die Versor-

gungs-situation im Alter. Mögliche Instrumente für den Übergang in den Ruhestand sind 

hier insbesondere die Stärkung der Rahmenbedingungen für die Altersteilzeit, ein dauer-

hafter Rentenzugang ohne Abschläge mit 63 Jahren und nach mindestens 45 Beitragsjah-

ren für alle Generationen. 

Erwerbsminderungsschutz verbessern 

Der Invaliditätsschutz der gesetzlichen Rentenversicherungen ist weiter zu verbessern. Der 

Zugang zu den Erwerbsminderungsrenten ist zu erleichtern. 

Die Altfälle sollen den Neufällen gleichgestellt werden. Die Zurechnungszeiten für die Er-

werbsminderungsrenten (auch Altfälle) werden auf 65 Jahre verlängert. Erwerbsgemin-

dert ist, wer wegen körperlicher (z.B. Unfall) oder psychischer Erkrankung einer Erwerbs-

tätigkeit nicht mehr nachgehen kann. Im vorletzten Bundestagswahlkampf wurde den Er-

werbsgeminderten eine deutliche Verbesserung ihrer Erwerbsminderungsrente verspro-

chen. Tatsächlich wurde mit dem Rentenpaket 2014 die Zurechnungszeit bei Rentenneu-

zugängen ab 1. Juli 2014 um zwei Jahre verlängert. Erwerbsgeminderte wurden dabei so 

gestellt, als hätten sie mit ihrem bisherigen Einkommen bis zum 62. statt wie vorher bis 

zum 60. Geburtstag weitergearbeitet. 

Außerdem müssen neben der beschlossenen Verlängerung der Zurechnungszeiten bei der 

Erwerbsminderungsrente in einem weiteren Schritt die ungerechtfertigten Abschläge be-

seitigt werden. Niemand wird freiwillig erwerbsgemindert. 

Währenddessen müssen die Angebote und Möglichkeiten der Prävention und Rehabilita-

tion auch durch die gesetzliche Rentenversicherung ausgeweitet werden, um alters- und 

alternsgerechte Arbeit zu fördern und gesundheitsbedingte vorgezogene Erwerbsaustritte 

möglichst lange zu verhindern. 
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Antragsbereich S/ Antrag 2 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

AfA-Bundesvorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von S1 
 

Eine solidarische Finanzierung der Alterssicherung 
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Paritätisch finanzierte Erwerbstätigenversicherung 

Die Weiterentwicklung der paritätisch finanzierten Rentenversicherung in die zukünftig 

alle Bevölkerungsschichten in Form einer Erwerbstätigenversicherung in das Rentensys-

tem einbezogen werden. Aus verschiedenen Gründen ist gerade jetzt, also zu Beginn der 

2020er Jahre der Umstieg auf eine Erwerbstätigenversicherung günstig und politisch gebo-

ten. 

Hierbei sollen in Zukunft Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber auch zusätzlich auf 

den Gewinn erhoben werden können. Die Höhe des Arbeitgeberbeitrages im Bereich des 

Niedriglohnsektors ist mindestens am Durchschnitt der Branche auszurichten (Arbeitge-

bermindestbeitrag). 

Auf die historisch gewachsenen Ansprüche in den Sonderversorgungssystemen besteht 

ein eigentumsähnlicher Bestandsschutz. Deshalb kann die Weiterentwicklung zu einer Er-

werbstätigenversicherung nur schrittweise im Rahmen einer Stichtagsregelung vollzogen 

werden. Dabei werden jene Selbständige, Beamte, Abgeordnete oder freiberuflich Tätigen 

in die Versicherungspflicht einbezogen, die zum Stichtag noch nicht in einem obligatori-

schen Alterssicherungssystem versichert sind. Im Rahmen der Übergänge der Sonderver-

sorgungssysteme in die Erwerbstätigenversicherung sind die jeweils nach altem Recht 

noch erworbenen Anwartschaften zu gewährleisten. Der Übergang wird daher ein bis zwei 

Generationen in Anspruch nehmen. Um Länder und Kommunen von den vorüberge-

hendansteigenden Beitragslasten für Ihre Beamt*innen zu entlasten, errichtet der Bund 

einen Sonderfonds, der mittelfristig durch die eingesparten Pensionen zurückerstattet 

wird. Auch hierbei helfen uns die derzeit niedrigen Zinsen. Perspektivisch stellen wir damit 

die Alterssicherung unabhängig von der arbeitsrechtlichen Erwerbsform und dem bezoge-

nen Einkommen auf eine möglichst breite Beitragszahlendenbasis. 

Parallel muss hierzu die Möglichkeit einer Demographie-Rücklage in der Rentenversiche-

rung geschaffen werden. Ergänzend zum Aufbau dieser Demografie-Reservemuss ein de-

mografiebedingter Kostenanstieg vorübergehend durch Bundeszuschüsse zur gesetzlichen 

Rentenversicherung erfolgen. 

Die Mindestreserve und die Demografie-Rücklage sind sinnvoll zu investieren anstatt sie 

durch Negativzinsen aufzehren zu lassen. Wir halten es für dringend geboten, damit be-

zahlbaren Wohnraum zu schaffen, wie dies schon bis 2005 geschah. Damit schaffen wir 

gesellschaftlichen Nutzen und eine Verzinsung des angesammelten Kapitals. Die hier 

durchmobilisierbaren Beträge übersteigen die bisher geplanten Maßnahmen aller öffentli-

chen Hände für den sozialen Wohnungsbau um ein Mehrfaches. 
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Antragsbereich S/ Antrag 3 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu Antrag S1 
 

Anerkennung von Lebensleistung – deutliche Anhebung des Rentenni-
veaus 
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Das Ziel ist, dass alle (neben den Arbeitnehmer*innen die Freiberuflichen und Selbststän-

digen, sowie die Mitglieder der Parlamente und die Beamt*innen) nach gleichen Regeln in 

die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden, wodurch diese zu einer Erwerbs-

tätigenversicherung fortentwickelt wird. Die privat, kapitalisierten Elemente werden zu-

rückgefahren und in die gesetzliche Rentenversicherung integriert. Das Umlageverfahren, 

welches sich über die Jahrzehnte bewährt hat, wird umfassend und insgesamt gestärkt. 

Die Sozialdemokratie wird die für viele diskriminierende, entwürdigende und armutsför-

dernde Gesetzgebung zur Rentenversicherung vollumfänglich korrigieren. 

Neben der derzeit aktuell diskutierten Grundrente gilt dies für die 

Abschaffung der 

- strukturellen und mathematischen Nachteile/Ungerechtigkeiten; 

- der Doppelverbeitragung; 

- Ungleichbehandlung bei Erziehungsrentenpunkten; 

- Verzögerung der Ost-West-Angleichung; 

- Verschlechterungen der Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrenten; 

- Zwangsverrentung von Hartz-IV-Empfänger*innen. 

Die Sozialdemokratie lässt sich dabei von dem Grundgedanken leiten, dass es die Erwerb-

stätigen sind, welche die Werte und damit den gesellschaftlichen Reichtum tatsächlich 

schaffen. Eben diese Erwerbstätigen haben ein staatlich garantiertes Recht auf einen 

wohlverdienten Ruhestand im Alter, der insbesondere den individuellen Lebensstandard 

in Gänze finanziell absichert. 

Dabei ist die Höhe der Rente auf mindestens 75 Prozent der Nettoeinkommen im Er-

werbsleben (Nettoersatzquote) gesetzlich festzulegen. 
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Dies wollen wir mit einem 1,5 Rentenanwartschaftspunkt pro Erwerbstätigenjahr, hin zu 

einer auskömmlichen, lebensstandardabsichernden gesetzlichen Rente, verwirklichen. 

Verbunden ist dies mit der Einführung eines moderat erhöhten Arbeitgeber*innenbeitrags 

(20 % höher als die Beitragszahlung der Erwerbstätigen), in Form einer zweckgebundene 

Abgabe ihrer Digitalisierungsdividende plus x, wegen des vermehrten technologischen und 

maschinellen Einsatzes. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 4 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 

Bundeskanzler Olaf Scholz 

SPD-Bundesminister 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: als Material zu S1 
 

Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten in Höhe von 10,8 % abschaf-
fen, insbesondere für Menschen die sowohl behindert als auch erwerbs-
gemindert sind. 
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Die Bundestagsfraktion und die SPD-Bundesminister werden aufgefordert, einen Gesetz-

entwurf einzubringen, dass die Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten in Höhe von 10,8 

% sowohl für behinderte Bestands- als auch Neurentner*innen abgeschafft werden. In 

dieser Legislaturperiode 2021-2025 sollen als erster Schritt Behinderte mit einem Grad der 

Behinderung von 50 oder höher in der Erwerbsminderungsrente keinen Abschlag in Höhe 

von 10,8 % zahlen müssen. 

Begründung: 

Eine Rente wegen Erwerbsminderung ist für 30 % aller Menschen mit Beeinträchtigungen 

die Haupteinnahmequelle; bei Menschen mit einem GdB ab 50 bildet die Erwerbsminde-

rungsrente sogar zu 42 % die Haupteinnahmequelle! 

Als voll erwerbsgemindert gelten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für ei-

nen nicht absehbaren Zeitraum täglich keine drei Stunden unter den üblichen Bedingun-

gen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein können. 

Menschen mit Behinderungen und anderen Beeinträchtigungen sind daher von Abschlä-

gen, um die Erwerbsminderungsrenten nach wie vor gekürzt werden, in besonders nach-

teiliger Weise betroffen. 

Die Abschläge von bis zu 10,8 %sind überdies systemwidrig, denn die vorzeitige Inan-

spruchnahme dieser Rente erfolgt nicht freiwillig, sondern auf Grund von gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen. Der Deutsche Behindertenrat (DBR) for-

dert daher mit Nachdruck, die Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten –im Interesse von 
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Menschenmit Behinderungen und gesundheitlichen Einschränkungen–abzuschaffen. Von 

Verbesserungen dürfen auch Bestandsrentnerinnen und -rentner nicht ausgeschlossen 

werden. 

Der Deutsche Behindertenrat (DBR) weist darauf hin, dass die mit dem Erwerbsminde-

rungsrenten -Leistungsverbesserungsgesetz beschlossene schrittweise Erhöhung der Zu-

rechnungszeit bei Erwerbsminderungsrenten nicht ausreicht, um diese jetzt und in Zu-

kunft armutsfest zu machen. Diese Leistungsverbesserungen begünstigen überdies nur 

neue Erwerbsminderungsrenten. Dies ist für Bestandsrentnerinnen und -rentner nicht 

nachvollziehbar und nicht vermittelbar, weil sich an deren Situation nichts ändert. 

Der Deutsche Behindertenrat (DBR) ist ein Aktionsbündnis von über 140 Organisationen 

behinderter und chronisch kranker Menschen, das über 2,5 Mio. Betroffene in Deutsch-

land repräsentiert. 

Zitiert nach: 

Deutscher Behindertenrat, Positionspapier „Rentenpolitik im Interesse behinderter Men-
schen gestalten“, 20.07.18 

Perspektivisch sollten bei allen Erwerbsgeminderten der Abschlag in Höhe von 10,8 % ent-

fallen. 

 

 

Antragsbereich S/ Antrag 5 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Braunschweig 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu S6 
 

GKV-Doppelverbeitragung bei Beziehern von Betriebsrenten abschaffen 
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Die SPD Bundestagsfraktion und der SPD Parteivorstand sollen sich auf allen politischen 

Ebenen dafür einsetzen, dass bei der Auszahlung von Betriebsrenten die volle Beitrags-

pflicht zur gesetzlichen Krankenverssicherung (GKV) wegfällt und somit analog wie bei der 

gesetzlichen Rente nur der Arbeitnehmeranteil zu entrichten ist. 

Begründung: 

Mit dem 1. Januar 2004 trat ein Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversi-

cherung (GKV-Modernisierungsgesetz) in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt müssen alle in der 

GKV versicherten Bezieher von Betriebsrenten auf ihre Versorgungsbezüge den vollen Bei-

tragssatz (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) zur Krankenversicherung entrichten. 
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Praktisch bedeutet dies seit 2004 für Bezieher von Betriebsrenten eine Schlechterstellung 

gegenüber den Beziehern der gesetzlichen Rente, bei der nur der GKV-Arbeitnehmerbei-

trag bei der Brutto-Rente abgezogen wird. 

Diese Schlechterstellung kann nicht länger akzeptiert werden und muss daher dringend 

korrigiert werden. 

 

 

Antragsbereich S/ Antrag 6 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Doppelverbeitragung beenden – Betriebsrentner stärker entlasten 
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1. Die Abschaffung der sogenannten Doppelverbeitragung bei der betrieblichen Altersvor-

sorge. 

2. Künftig auf alle Rentenleistungen aus Direktversicherungen und betrieblichen Renten-

versicherungen nur noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in Höhe des halben 

Beitragssatzes bei der betrieblichen Altersversorgung zu erheben. 

3. Die rheinland-pfälzischen SPD-Bundestagsabgeordneten sollen mit Zielsetzung, die Be-

triebsrentner weiter zu entlasten und damit die betriebliche Altersversorgung attraktiver 

zu machen, die Initiative ergreifen und zusammen mit der Fraktion im Deutschen Bundes-

tag einen entsprechenden Gesetzesentwurf erarbeiten und in den Deutschen Bundestag 

einbringen. 

Begründung: 

Mehr als 15 Jahre hat es gedauert, bis die ungerechtfertigte Belastung der Betriebsrentner 

etwas abgemildert wurde. Seit 01.01.2004 leisten Versicherte doppelte Beiträge zur Kran-

ken- und Pflegeversicherung, einmal bei Einzahlung in die betriebliche Rentenversiche-

rung und einmal bei Auszahlung im Alter. Diese sogenannte Doppelverbeitragung tritt bei 

verschiedenen Formen der betrieblichen Altersvorsorge auf. 

 

Mitte Dezember 2019 wurde von der Mehrheit im Deutschen Bundestag eine (Teil-) Ent-

lastung der Betriebsrentner mittels eines Freibetrags von 159,25 Euro beschlossen. Damit 

werden erst auf höhere Betriebsrenten Sozialbeiträge fällig. Dies kann nur ein erster 

Schritt sein. Er ist jedoch nicht ausreichend. Es ist die kleinste Kompromisslösung der Re-

gierungskoalition. Er verringert die seit dem 01.01.2004 geltende Rechtslage, die von den 

Rentnern als Ungerechtigkeit empfunden wird, nur zum Teil. Deshalb darf für die Betriebs-

rentner künftig nur der halbe Beitragssatz bei der Krankenversicherung gelten. Wie der 

Beitrag zur Kranken- muss auch der zur Pflegeversicherung auf den halben Satz abgesenkt 

werden. 
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Das Ende der Doppelverbeitragung bietet zudem die Chance, die betriebliche Altersvor-

sorge zu stärken und für Beschäftigte attraktiver zu machen. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 7 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Nord 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu S6 
 

Paritätische Krankenversicherungsbeiträge für Betriebsrenten 
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Die SPD Bundestagsabgeordneten und SPD Regierungsmitglieder werden aufgefordert, die 

ungerechte Beitragsregelung für die Krankenversicherung der Rentner bei Betriebsrenten 

und Direktversicherungen zu beenden und auch hier die paritätische Finanzierung herzu-

stellen. Die dazu bestehende Gesetzeslage ist rückgängig zu machen. 

Begründung: 

Die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung war über-

fällig, bleibt aber unvollständig solange nicht auch die paritätische Finanzierung für Be-

triebsrenten und Direktversicherungen umgesetzt wird. 

Ehemalige Arbeitnehmer müssen bei Bezug einer Betriebsrente oder sonstigen privaten 

Vorsorge neben ihren Anteil auch den Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung zahlen. 

Neben den Kosten für diese Vorsorge (Abschluss- und Bearbeitungsgebühren bei den Fi-

nanzdienstleistern) und fehlender Anpassungsdynamik bei Bezug der Renten, tragen die 

betroffenen Arbeitnehmer auch noch die Kosten einer verfehlten Rentenreform. 

Wären die Rentenkürzungen unterblieben (die durch Riester- und Betriebsrenten ausgegli-

chen werden sollten), bekämen die Rentner dafür den Beitragsanteil in Höhe des Arbeit-

geberanteils zur Krankenversicherung der Rentner. 

Auch wenn nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts dieser Betrug am Beitrags-

zahler noch zulässig war, ist die Wiederherstellung der Parität genauso mit der Verfassung 

vereinbar. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 8 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch S6 
 

Verbeitragung der Betriebsrenten stoppen 
 

 

 

 

Die 2004 eingeführte Verbeitragung der Betriebsrenten für die Krankenversicherung mit 

dem kompletten Beitragssatz hat dieses Modell der Altersversorgung massiv geschwächt 

und, da andere Einkommensarten unangetastet blieben, einseitig benachteiligt. 
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Der zum Jahreswechsel eingeführte Freibetrag für Bezieher von Betriebsrenten in Höhe 

von 155,75€ pro Monat ist eine unzureichende Korrektur dieser Fehlentwicklung. 
 

Deshalb fordern wir eine Gleichbehandlung der Betriebsrenten mit den anderen Einkom-

mesarten, wie z.B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. 

 

 

Antragsbereich S/ Antrag 9 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu S1 
 

Für eine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente 
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Erwerbsminderungsrente deutlich verbessern und Berufsunfähigkeitsrente wiedereinfüh-

ren 

Viele Tausend Beschäftigte müssen jedes Jahr aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf 

aufgeben. Erwerbsminderung bedroht oft die Existenz. Dagegen können sich Beschäftigte 

allerdings privat absichern. 

Die Berufsunfähigkeitsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wurde zum 

31.12.2000 abgeschafft und durch die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ( Er-

werbsminderungsrente) ersetzt. Die Berufsunfähigkeitsrente wird jedoch weiterhin ge-

zahlt, wenn der Anspruch darauf vor dem 01.01.2001 entstanden ist, solange die An-

spruchsvoraussetzungen, die für die Bewilligung der Rente maßgebend waren, weiterhin 

vorliegen. Sie beträgt zwei Drittel der Erwerbsunfähigkeitsrente, die – allerdings unter zu-

sätzlicher Berücksichtigung einer Zurechnungszeit - wie eine Altersrente berechnet wird. 

Versicherte, die vor dem 02.01.1961 geboren und berufsunfähig im Sinne des bis zum 

31.12.2000 geltenden Rechts sind, können ab 01.01.2001 im Rahmen einer Vertrauens-

schutzregelung eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung erhalten. 

Ein Versicherter ist berufsunfähig, wenn seine Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder Be-

hinderung im Vergleich zu einem gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und 

gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten auf weniger als die Hälfte – für die Feststel-

lung von Berufsunfähigkeit im Zusammenhang mit einer Rente wegen teilweiser Erwerbs-

minderung ab 01.01.2001 auf weniger als 6 Stunden täglich - gesunken ist und er in kei-

nem anderen zumutbaren Beruf in größerem Maße erwerbstätig sein kann. Welcher an-

dere Beruf dem Versicherten dabei noch zugemutet werden kann, hängt von seiner Aus-

bildung, von seinem bisherigen beruflichen Werdegang und seiner tariflichen Einstufung 

ab. 

Die Rente kann befristet als Zeitrente oder auf Dauer gewährt werden. 

Die Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente sind mit nichts zu rechtfertigen. Das ge-

sundheitliche Schicksal der Erwerbsgeminderten darf nicht zusätzlich über unsoziale Ab-

schläge bestraft werden. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Erwerbsmin-

derungsrenten sind deutlich niederschwelliger zu definieren als nach den seit 2001 gelten-

den Vorschriften. Der Schutz der im Arbeitsleben erworbenen beruflichen Qualifikationen 

und dem damit erreichten Einkommensniveau, darf nicht durch krankheitsbedingte Beein-

trächtigungen vollständig verloren gehen. 
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Private Versicherungen springen in diese durch Gesetz geschaffene Versorgungslücke und 

bieten teure Berufsunfähigkeitsversicherungen an. Absicherung gegen Berufsunfähigkeit 

darf in einem Sozialstaat nicht zur Privatsache gemacht werden. 

 

Wir fordern deshalb die SPD Gremien, insbesondere die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich 

dafür einzusetzen bzw. gesetzlich auf den Weg zu bringen, dass die Abschläge bei vorzeiti-

ger Inanspruchnahme der Erwerbsminderungsrente komplett abgeschafft werden und die 

Voraussetzungen für die Gewährung von Erwerbsminderungsrenten deutlich vereinfacht 

werden. 

Außerdem muss die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente wieder eingeführt werden. 

 

 

Antragsbereich S/ Antrag 10 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Braunschweig 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von S1 
 

Schrittweise Anhebung des Rentenniveaus auf 53% 
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Die SPD Bundestagsfraktion und der SPD Parteivorstand sollen sich auf allen politischen 

Ebenen dafür einsetzen, dass das mittelfristig das Niveau der gesetzlichen Rente mindes-

tens auf 53% angehoben wird. 

Zur Finanzierung sind die Maßnahmen umzusetzen, die schon seit längerem von den Ge-

werkschaften und Sozialverbänden gefordert wurden, u.a. die Erhöhung des Beitragssat-

zes zur Rentenversicherung mit Schaffung einer Demografiereserve, eine solidarischere 

Steuerpolitik mit Zuschüssen zur Rentenversicherung, die Einführung einer Erwerbstäti-

genversicherung und die deutliche Anhebung bzw. Abschaffung der Beitragsbemessungs-

grenzen in der Rentenversicherung. 

Begründung: 

Um ein auskömmliches Leben auch in der Rente zu gewährleisten, ist mittelfristig eine An-

hebung des Rentenniveaus unabdingbar. Zur Jahrtausendwende betrug das gesetzliche 

Rentenniveau in etwa 53%. Derzeit liegen wir bei einem Rentenniveau bei 48% und bis 

2030 ist eine Reduzierung des Niveaus auf unter 45% zu erwarten. Bei extrem steigenden 

Lebenshaltungskosten (Miete, Energiekosten) ist eine extreme Altersarmut vorprogram-

miert. 
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Antragsbereich S/ Antrag 11 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu S1 
 

Umsatzabhängiger Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung 
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Der Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung soll zukünftig um einen um-

satzabhängigen Anteil ergänzt werden. Dieser umsatzabhängige Arbeitgeberanteil soll nur 

dann wirksam werden, wenn das Unternehmen hohe Umsätze mit gleichzeitig niedrigem 

Lohnanteil erwirtschaftet. Dazu ist per Gesetz eine rechnerische Grenze festzulegen. 

Beispiel: 

Unternehmen A erwirtschafte einen Umsatz von 1.000.000.- €, mit einem Lohnkostenan-
teil von 500.000.- €. Unter Vernachlässigung der Beitragsbemessungsgrenze zahlt dieses 

Unternehmen einen Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung von 46500.- € (9,3 % von 
500.000.- €). 

Unternehmen B erwirtschaftet den gleichen Umsatz (1.000.000.- €), aber nur mit einem 
Lohnkostenanteil von 300.000.- €. Der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung beträgt 
dann nur 27.900.- €. 

Legt man z.B. die rechnerische Grenze zwischen "arbeitsintensiven Unternehmen" und 

"weniger arbeitsintensiven Unternehmen" mit einer Lohnquote von 40% vom Umsatz fest, 

müsste das Unternehmen B weiteren einmaligen umsatzabhängigen Rentenbeitrag von 

9300.- € bezahlen. 

(Die rechnerische Lohnkostengrenze von 40% bei einem Umsatz 1.000.000.- € ergibt Lohn-
kosten von 400.000.- €. Davon 9,3 % ergibt ein Arbeitgeberanteil von 37.200.- €. Da das 
Unternehmen A oberhalb dieser Grenze liegt, bleibt es von dem zusätzlichen Anteil unbe-

rührt. Das Unternehmen B dagegen muss 9300.- "nachbezahlen" (37.200.- € minus den 
gezahlten 27.900.- €). 

Je nach Festlegung dieser rechnerischen Grenze werden "weniger arbeitsintensive" Unter-

nehmen mehr oder weniger belastet. Dieser zusätzliche Arbeitgeberanteil führt dazu, dass 

Unternehmen die durch Automatisierung (alte Diskussion zum Stichwort Maschinenbei-

trag), aber auch Unternehmen die durch organisatorische Maßnahmen (Versandhandel, 

Selbstbedienung im Einzelhandel, in der Gastronomie) hohe Umsätze mit niedrigen Lohn-

kosten erzielen endlich einen Beitrag zur Rentenversicherung bezahlen. Selbst Unterneh-

men, die hohe Umsätze fast ohne Lohnkosten erzielen (Spekulationsgeschäfte, Importge-

schäfte) würden über diesen Weg zur Rentenzahlung herangezogen. 
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Unternehmen die z.B. im Dienstleistungsbereich arbeiten (relativ lohnintensiv) bleiben un-

berücksichtigt. 

Der rechnerische Aufwand für diesen Zusatzbeitrag in den Unternehmen ist äußerst ge-

ring, weil er parallel zur Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer erfolgen kann. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 12 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion und  Parteivorstand 
 

Alle Zeiten der Qualifizierung früher bei der Rente berücksichtigen 
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Mit in Kraft treten der letzten Rentenreformgesetze werden zum größten Teil-(Schul)Aus-

bildungs- oder auch Studienzeiten für die Rente nicht mehr berücksichtigt. Für die künfti-

gen Rentner bedeutet dies eine Kürzung der Rentenhöhe. 

Es werden nur noch Zeiten nach dem 17. Geburtstag berücksichtigt. Diese Zeit wird als An-

rechnungszeit bezeichnet. Die Zeiten als Anrechnungszeiten wirken sich allerdings nicht 

rentensteigernd aus, sondern werden als sogenannte Wartezeit (Vorversicherungszeit) zur 

Erreichung der verschiedensten Rentenarten gewertet. 

Neu ist, dass der Besuch eines Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) und des Berufsgrundschul- 

oder Berufsgrundbildungsjahres (BGJ) nach Vollendung des 17. Lebensjahres zur Steige-

rung der Rentenhöhe führt. 

Für die Rente zählten früher noch Ausbildungszeiten vor dem 17. Lebensjahr. Mit den letz-

ten Rentenreformgesetzen wurde auch diese Regelung abgeschafft. 

 

Wir fordern deshalb die SPD Gremien, insbesondere die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich 

dafür einzusetzen bzw. eine gesetzliche Initiative zu starten, dass alle Qualifizierungszei-

ten, wie Studienzeiten, Zeiten an weiterbildenden Schulen und schulische und betriebliche 

Ausbildungszeiten vollständig als Zeiten für die Rente anerkannt werden. Dies auch vor 

dem 17. Lebensjahr. 

Außerdem sollen diese Maßnahmen vollständig bei der Rente berücksichtigt werden. 
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Antragsbereich S/ Antrag 13 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

UB Düsseldorf 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesminister 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion und  Parteivorstand 
 

Versicherungsfremde Leistungen in der Rentenversicherung werden 
vollständig aus Steuern finanziert 
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Die Bundestagsfraktion und die SPD-Bundesminister werden aufgefordert, einen Gesetz-

entwurf einzubringen, dass ab sofort die versicherungsfremden Leistungen vollständig aus 

Steuern finanziert werden. 

Begründung: 

Annelie Buntenbach, Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversiche-

rung Bund, machte in ihrem Bericht am 27.06.2019 in Bochum tagende Bundesvertreter-

versammlung deutlich, dass Leistungen der Rentenversicherung, die nicht auf Beiträgen 

beruhen, vollständig aus Steuermitteln zu finanzieren seien. 

 

Jüngste Berechnungen hätten gezeigt, dass derzeit eine jährliche Unterdeckung nicht bei-

tragsgedeckter Leistungen durch den Bund in Höhe von 30 Milliarden Euro bestehe. 

Frau Buntenbach unterstrich daher die Forderung nach einer systemgerechten Finanzie-

rung. 

 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-

Presse/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-aktu-

ell/2019/2019_06_27_bvv_buntenbach.html 

 

Versicherungsfremde Leistungen sind Rentenleistungen, für die keine Rentenversiche-

rungsbeiträge entrichtet wurden. Diese versicherungsfremden Leistungen sind aus Steu-

ern zu finanzieren. 

 

Die 30 Mrd. versicherungsfremde Leistungen könnten schon allein aus der von Rentnern 

und Rentnerinnen gezahlten Steuern bezahlt werden. 

 

Auf eine Anfrage im Bundestag hat das Bundesfinanzministerium die Höhe mitgeteilt. 

Demnach zahlen die Rentner und Rentnerinnen Einkommensteuer für das Jahr 2015 in 

Höhe von 34,65 Mrd. 

https://www.rnd.de/wirtschaft/rentner-mussen-immer-mehr-steuern-zahlen-2HDDHT-

GIENA67GGCKT24PCNMQA.html 
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Antragsbereich S/ Antrag 14 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

UB Düsseldorf 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesminister 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Nichtbefassung 
 

Gründung einer Bundesanstalt für versicherungsfremde Leistungen 
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, einen Gesetzesentwurf einzubringen, dass 

eine Bundesanstalt für versicherungsfremde Leistungen in der Rentenversicherung ge-

gründet wird; ggfls. mit Unterstützung der beiden Parteivorsitzenden und SPD-Minister in 

der Bundesregierung. 

 

Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, dem AfA-Bundesvorstand hierzu jährlich 

Bericht zu erstatten bis die Bundesanstalt eingerichtet wurde. Dieser wird den Bericht an 

die lokalen AfA Untergliederungen weiter zu leiten. 

 

Ferner wird die SPD Bundestagsfraktion aufgefordert, die Öffentlichkeit fortlaufend, min-

destens einmal jährlich, über die versicherungsfremden Leistungen in der DRV zu infor-

mieren. 

Begründung: 

Hintergrund ist, dass die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Leistungen in Höhe von ca. 

30 Mrd. Euro auszahlt, die versicherungsfremd sind. Dafür wird die DRV zweckentfremdet. 

Seit 1957 hat es keine Bundesregierung geschafft, die versicherungsfremden Leistungen in 

der Rentenversicherung vollständig aus Steuern zu bezahlen. Mittlerweile ist ein Betrag in 

Höhe von 700 Mrd. Euro seit 1957 aufgelaufen. Insbesondere die Wiedervereinigung hat 

hierzu beigetragen. 

 

Daher müssen die versicherungsfremden Leistungen von einer eigenen Bundesanstalt aus 

Steuermitteln finanziert und erstattet werden. 

 

Daher wird vorgeschlagen, eine „Bundesanstalt für versicherungsfremde Leistungen“ zu 
gründen. Diese soll die Abrechnung der versicherungsfremden Leistungen in allen Versi-

cherungszweigen vornehmen. 

 

Bisher hat es keine Bundesregierung geschafft, die versicherungsfremden Leistungen ord-

nungsgemäß vollständig aus Steuern zu zahlen. 

 

Annelie Buntenbach, Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversiche-

rung Bund, machte in ihrem Bericht am 27.06.2019 in Bochum tagende Bundesvertreter-

versammlung deutlich, dass Leistungen der Rentenversicherung, die nicht auf Beiträgen 

beruhen, vollständig aus Steuermitteln zu finanzieren seien. 
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Jüngste Berechnungen hätten gezeigt, dass derzeit eine jährliche Unterdeckung nicht bei-

tragsgedeckter Leistungen durch den Bund in Höhe von 30 Milliarden Euro bestehe. 

Frau Buntenbach unterstrich daher die Forderung nach einer systemgerechten Finanzie-

rung. 

 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-

Presse/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-aktell/2019/2019_06_27_bvv_bun-

tenbach.html 

 

Die Finanzierung der Bundesanstalt erfolgt durch Zuweisungen aus Steuern, z.B. Einkom-

mensteuer, Umsatzsteuer usw. 

 

Rentner und Rentnerinnen zahlen z.B. immer mehr Einkommenssteuer. Auf eine Anfrage 

im Bundestag hat das Bundesfinanzministerium die Höhe mitgeteilt. Demnach zahlen die 

Rentner und Rentnerinnen Einkommensteuer nach dem neusten Stand für das Jahr 2015 

34,65 Mrd. 

https://www.rnd.de/wirtschaft/rentner-mussen-immer-mehr-steuern-zahlen-2HDDHT-

GIENA67GGCKT24PCNMQA.html 

 

Antragsbereich S/ Antrag 15 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

UB Düsseldorf 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesminister 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 
Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch S1 

 
 

Stärkung der Beitragszahler*innen, Vorrang der Beitragszahler*innen in 
der Rentenversicherung vor Personen, die versicherungsfremde Leistun-
gen aus der Rentenversicherung beziehen 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Die Bundestagsfraktion der SPD, der Bundesvorstand und die SPD Bundesminister werden 

aufgefordert, einen Gesetzesentwurf einzubringen, dass zukünftig Beitragszahler*innen 

Vorrang haben vor Personen, die versicherungsfremde Leistungen aus der Rentenversi-

cherung beziehen. 

Begründung: 

Bisher werden Beitragszahler*innen in der Deutschen Rentenversicherung gegenüber Per-

sonen, die versicherungsfremde Leistungen erhalten, benachteiligt. 

 

Hierzu ein Beispiel: 

Dies hat u.a. die Folge, dass Erwerbsminderungsrentner*innen keinen allgemeinen Ab-

schlag auf Ihre Erwerbsminderungsrente in Höhe von 10,8 % zahlen müssen. 
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Erwerbsminderungsrentner*innen haben Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt. Perso-

nen, die versicherungsfremde Leistungen aus der Rentenversicherung in Höhe von ca. 30 

Mrd. Euro jährlich beziehen, zahlen keine Beiträge. Versicherungsfremde Leistungen müs-

sen aus Steuern finanziert werden. 

 

Beitragszahler*innen sollen in der Rentenversicherung vor Beziehern von versicherungs-

fremden Leistungen bevorzugt werden, da sie Beiträge gezahlt haben. 

 

Leider werden aus Versicherungsbeiträgen Leistungen gezahlt, die versicherungsfremd 

sind. Dies verkürzt die Leistungen für die Personen, die vorher Beiträge gezahlt haben. 

 

Dies kann exemplarisch an der gegenwärtigen Lage von Erwerbsminderungsrentner*innen 

veranschaulicht werden: 

 

Die pauschalen Abschläge in Höhe von 10,8 % sind systemwidrig. Abschläge sind nur vor-

gesehen, wenn jemand freiwillig vorzeitig in Rente geht. 

 

Bei einer Erwerbsminderung geht man nicht freiwillig, sondern krankheitsbedingt in 

Rente. 

 

Diese Benachteiligung betrifft insbesondere Menschen mit einem GdB ab 50. Denn bei 

ihnen bildet die Erwerbsminderungsrente sogar zu 42 % die Haupteinnahmequelle. 

 

Die Finanzierung könnte problemlos erfolgen, wenn die Bundesregierung die versiche-

rungsfremden Leistungen vollständig bezahlt und nicht jährlich ca. 30 Mrd. von Renten-

versicherungsbeiträgen zweckentfremdet. 

 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-

Presse/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-aktu-

ell/2019/2019_06_27_bvv_buntenbach.html 

 

Als voll erwerbsgemindert gelten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für ei-

nen nicht absehbaren Zeitraum täglich keine drei Stunden unter den üblichen Bedingun-

gen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein können. 

 

Menschen mit Behinderungen und anderen Beeinträchtigungen sind daher von Abschlä-

gen, um die Erwerbsminderungsrenten nach wie vor gekürzt werden, in besonders nach-

teiliger Weise betroffen. 

 

Die Abschläge von bis zu 10,8 %sind überdies systemwidrig, denn die vorzeitige Inan-

spruchnahme dieser Rente erfolgt nicht freiwillig, sondern auf Grund von gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen. Der Deutscher Behindertenrat fordert da-

her mit Nachdruck, die Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten – im Interesse von Men-

schen mit Behinderungen und gesundheitlichen Einschränkungen – abzuschaffen. Von 

Verbesserungen dürfen auch Bestandsrentnerinnen und -rentner nicht ausgeschlossen 

werden. 

 

Der Deutscher Behindertenrat weist darauf hin, dass die mit dem Erwerbsminderungsren-

ten-Leistungsverbesserungsgesetz beschlossene schrittweise Erhöhung der Zurechnungs-



Seite 241 von 293 

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

zeit bei Erwerbsminderungsrenten nicht ausreicht, um diese jetzt und in Zukunft armuts-

fest zu machen. Diese Leistungsverbesserungen begünstigen überdies nur neue Erwerbs-

minderungsrenten. Dies ist für Bestandsrentnerinnen und -rentner nicht nachvollziehbar 

und nicht vermittelbar, weil sich an deren Situation nichts ändert. 

 

Der Deutsche Behindertenrat (DBR) ist ein Aktionsbündnis von über 140 Organisationen 

behinderter und chronisch kranker Menschen, das über 2,5 Mio. Betroffene in Deutsch-

land repräsentiert. 

 

Zitiert nach: 

Deutscher Behindertenrat, Positionspapier „Rentenpolitik im Interesse behinderter Men-

schen gestalten“, 20.07.18 
 

Antragsbereich S/ Antrag 16 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch S1 

 
Die Besteuerung von gesetzlicher Rente muss auf den Prüfstand 
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Die mit dem Alterseinkünftegesetz 2005 eingeführte Besteuerung von gesetzlichen Renten 

gehört auf den Prüfstand, um eine verfassungswidrige „Doppelbesteuerung“ auszuschlie-
ßen. 

Begründung: 

Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde eingeführt, dass Alterseinkünfte aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung seit 2005 „nachgelagert“ versteuert werden. Der Besteuerungs-
anteil steigt für jeden neu hinzukommenden Rentnerjahrgang. Bei Rentner*innen, die 

erstmalig ab 2020 Rente beziehen, liegt der Besteuerungsanteil bei 80 Prozent. Bis zum 

Jahr 2040 steigt die 

Besteuerung nach dem sogen. Kohortenprinzip auf 100 Prozent. Im Gegenzug steigt bis 

zum Jahr 2025 die Möglichkeit, Altersversorgungsaufwendungen als Sonderausgaben an-

zusetzen. 

Unter Finanzfachjuristen und Rentenexperten mehren sich die Stimmen, dass die mit dem 

Alterseinkünftegesetz eingeführte Besteuerung der Renten verfassungswidrig sein könnte, 

da es bei immer mehr Rentner*innen zu einer eigentlich verbotenen „Doppelbesteue-
rung“ kommt. 

Die „Doppelbesteuerung“ von Renten muss daher auf den Prüfstand. Die Besteuerung der 
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Altersrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung muss dringend nachgebessert wer-

den. 

Besonders hart wird es die ab 1970 Geborenen betreffen, aber auch jetzt schon trifft es 

Rentner*innen, die seit 2005 Renten beziehen und die z. B. 40 und mehr Jahre Beiträge in 

die Rentenversicherung aus bereits versteuertem Einkommen einzahlten. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 17 

 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 

 
Rentenanrechnungszeiten von Studierenden an das Semesterende an-
gleichen 
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15 

Die SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Parteivorstand mögen sich dafür einsetzen, dass 

gesetzgeberisch folgende Vorgaben umgesetzt werden: 

Die Anrechnungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung sollen für Studierende an 

das Datum des Semesterendes angeglichen werden, in welchem die Abschlussprüfung ab-

solviert wurde. Regelstudienzeiten sind als Beitragszeiten anzurechnen. 

Begründung: 

Derzeit enden die Rentenversicherungsanwartschaftszeiten mit dem Tag der jeweiligen 

Abschlussprüfungen eines Studiengangs. So können zwischen Abschlussprüfungsdatum 

und Semesterende mehrere Monate liegen, die zu Fehlzeiten im Versicherungsverlauf der 

gesetzlichen Rentenanrechnungszeiten führen. Mit dem Tag der Abschlussprüfung ist der 

jeweilige Studiengang nicht beendet, da auch nach den Abschlussprüfungen noch Prü-

fungsleistungen bis zum Semesterende zu erbringen sind. 
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Antragsbereich S/ Antrag 18 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Weser-Ems 

Empfehlung der Antragskommission: Ablehnung 

 
Rentenversicherung/Minijob 
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10 

 

 

 

 

15 

 

 

Zurzeit besteht die Verpflichtung des Arbeitgebers (AG) den AN über die Möglichkeit eines 

zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrags zu informieren. Der AN muss seine Entschei-

dung, ob er das wünscht oder nicht, in schriftlicher Form äußern. Dieses Schriftstück muss 

in der Personalakte dokumentiert werden. 

 

Die Minijob-Zentrale soll ihr Formblatt um ein weiteres Feld erweitern. In dem Feld bestä-

tigt die Deutsche Rentenversicherung, das der AN zu einer Beratung in der RV erschienen 

war. Erst dann darf dieses Formblatt in die Personalakte. 

Begründung: 

Bei der Einstellung wird viel Papier bewegt. Die Zeit für das Durchlesen des Merkblattes 

(Anlage zum Antrag auf Befreiung..) ist zu kurz. Die AG bzw. deren Personalabteilungen 

sind fachlich nicht in der Lage die Beratung zur Rentenversicherung zu leisten. Es besteht 

das Risiko einer Falschinformation und damit ein Haftungsrisiko. Durch diese Vorgehens-

weise wird sichergestellt, dass der AN sämtliche Informationen von kompetenter Seite er-

halten hat. Wie letztendlich der AN entscheidet bleibt ihm überlassen. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 19 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

AfA-Bundesvorstand 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Parteivorstand und Bundestagsfraktion 

 
Bürgergeld gerecht gestalten! 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

Wir begrüßen den im Koalitionsvertrag vereinbarten Paradigmenwechsel im SGB II 

(Grundsicherung für Arbeitssuchende) und die geplante Einführung des Bürgergeldes. Die 

Reform muss so gestaltet werden, dass sie ein Leben ohne Armut ermöglicht und die (Re-

)Integration in den Arbeitsmarkt fördert 

 

1. Regelsätze 

Die Regelsätze für das Existenzminimum sind so anzupassen, dass sie die Existenz tatsäch-

lich sichern sowie die spezifischen Teuerungs- und Inflationsraten berücksichtigen. 

Eine Erhöhung zum 01.1.2022 um lediglich 3,00 € (für Kinder 2,00 €) gleicht noch nicht ein-
mal die Teuerungsrate bei den Lebensmitteln aus. Hier sehen wir dringenden Handlungs-

bedarf. 
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Zudem müssen wir uns wieder vom Prinzip der Bedarfsgemeinschaften zugunsten einer 

individuellen Betrachtung der einzelnen Arbeitsuchenden verabschieden. 

Um den Aufgaben der Alleinerziehenden gerecht zu werden, dürfen hier beispielsweise 

nicht die Regelbedarfssätze der Grundsicherung herangezogen werden. Die Regelsätze 

für Alleinerziehende müssen deutlich über denen der Grundsicherung liegen. Die derzeitig 

gültigen Zuschläge gleichen die Zusatzbelastung nicht aus. 

Das ALG II, künftig Bürgergeld, muss, wie ursprünglich von der Hartz-Kommission vorgese-

hen, deutlich - also etwa um 25% - über dem Existenzminimum liegen. 

 

2. Absetzbeträge 

Es ist wichtig, beim System der Absetzbeträge vom Erwerbseinkommen zu bleiben. Dies 

schafft den Anreiz, mehr zu arbeiten, da dann auch der vom Einkommen freibleibende Be-

trag höher ist. Sinnvoll wäre es, die Freibeträge für bestimmte Erwerbstätigengruppen zu 

erhöhen. So sollte für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der Freibetrag höher 

sein als für einen Minijob. Auch beim Minijob 

bestünde die Möglichkeit, die sozialversicherungspflichtige Variante zu 

wählen. Für Alleinerziehende sollte der Freibetrag deutlich höher angesetzt werden, da in 

diesen Familien nur eine Person einen Freibetrag erwirtschaften kann, in Zwei- Elternfami-

lien jedoch beide Elternteile durch Erwerbstätigkeit ein höheres Familieneinkommen er-

wirtschaften können. Die Zuverdienstmöglichkeiten zu erhöhen ist der falsche Ansatz. Dies 

schafft nur Anreize, sich im Niedriglohnsektor im Bereich der Minijobs zu betätigen, da 

dann nur so viel gearbeitet wird, um den maximalen Freibetrag zu erhalten. 

 

3. Zuflussprinzip 

Das Zuflussprinzip im ersten Monat bei Arbeitsaufnahme muss ausgesetzt werden, da der 

Arbeitslohn meist am Ende des Monats bezahlt wird und dadurch eine finanzielle Lücke 

entsteht. 

Eine im Monat der Arbeitsaufnahme eventuell entstandene Überzahlung ist als Bo-

nus/Prämie dafür anzusehen, dass der /die Leistungsberechtigte Person eine 

versicherungspflichtige Arbeit aufgenommen hat. Der Satz 3 im Absatz3 des §11 SGB II ist 

ersatzlos zu streichen. 

 

4. Finanzielle Hilfe von Dritten 

Es muss anrechnungsfrei möglich sein, dass z.B. Familienangehörige, Freunde, Solidarge-

meinschaften oder Vereine Bezieher*Innen von SGB II bzw. Bürgergeld finanziell unter-

stützen. 

Ein jährlicher Betrag von bis zu 3.000 Euro sollte als leistungsunschädlich angesehen und 

nicht angerechnet werden. 

 

5. Schonvermögen 

Das Schonvermögen spielt für die Betroffenen eine bedeutende Rolle. Meist stammt das 

Vermögen aus langer vorangegangener Arbeit. 

Wir wollen den Rückgriff auf wirklich große Vermögen beschränken. 

Dies kann Kränkungen, Existenzängste und Verarmung ebenso vermindern wie Kontrollbü-

rokratie reduzieren. Wer zur Miete wohnt und kein Wohneigentum hat, darf im Volumen 

des Schonvermögens nicht schlechter gestellt werden als Betroffene mit Wohneigentum. 

Letzteres wollen wir jedoch ausdrücklich schützen. 

Ferner sind private und betriebliche Altersversorgungssysteme bis zum Leistungsfall und 

danach voll zu sichern und in voller Höhe zu schonen. Eine unschädliche Beitragsbefreiung 
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während eines Bezugs von Leistungen nach SGB II bzw. des Bürgergeldes für private Al-

tersvorsorge ist gesetzlich zu verankern. 

 

6. Sanktionen 

Sanktionen bei Nichteinhaltung von Vereinbarungen sind keine Lösung. Eine Sanktion ist 

immer das letzte Mittel und darf nur in das höhere neue Bürgergeld, nicht jedoch in das 

Existenzminimum und die Wohn- und Energiekosten eingreifen. Ferner darf sie jeweils 

nicht länger als einen Monat verhängt werden. 

 

7. Bruttokaltmiete 

Die Erstattung der Bruttokaltmiete soll jährlich entsprechend den durchschnittlichen Ver-

änderungen der Mieten in der jeweiligen Region bzw. entsprechend den einschlägigen ge-

setzlichen Regelungen angepasst werden. Die Feststellung sollen die 

Gremien der jeweils zuständigen kommunalen Gebietskörperschaften (Kreistag, 

Stadtrat, Gemeinderat) in Kooperation mit den Jobcentern, Sozialämtern und Mieterverei-

nen übernehmen. Ferner wäre es z. B. eine Möglichkeit, die Vorgaben des 

Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge als Richtschnur zu nehmen. Hierfür 

bedarf es keiner Rechtsänderung, sondern vielmehr einer fachlich korrekten Ausübung 

des Ermessensspielraums durch fachlich qualifiziertes Personal in den Jobcentern. 

 

8. Energie- und Wasserkosten 

Die Energie- und Wasserkosten (Strom, Heizung und Wasser) sind in tatsächlicher 

Höhe unter Berücksichtigung von Bausubstanz und üblichem Verbrauch zu übernehmen. 

Die Regelsätze enthalten für Wohnungsinstandhaltung plus Energiekosten derzeit einen 

Anteil von 8,8%.(Für eine alleinstehende Person sind dies aktuell gerade einmal 39,51 €, 
und das angesichts der gegenwärtigen Preisentwicklung!). 

 

9. Anschaffungen und langlebige Gebrauchsgüter 

Für größere begründete Anschaffungen/ langlebiger Gebrauchsgüter muss eine 

bedarfsdeckende Einmalleistung nach individuellem Bedarf (z. B. Kühlschrank, 

Bett) gewährt werden. Die erforderlichen Beträge sind aus der Regelleistung nicht anspar-

bar. Die derzeitige Praxis der Darlehensgewährung führt zu massiver Ver- und Überschul-

dung der Leistungsempfangenden. Durch die Einbehaltung aus den Regelsätzen erfolgt 

eine langanhaltende oder sogar dauerhafte Unterdeckung. In der Regelleistung ist derzeit 

ein Anteil von 6,1 % für Innenausstattung, Haushaltsgeräte und Haushaltsgegenstände 

vorgesehen. Dies entspricht aktuell einem Betrag von 27,39 €. 
Wie von diesem Betrag zusätzlich zu laufendem Ausstattungsbedarf 

Einrichtungsgegenstände und Haushaltsgeräte in einem bedarfsgerechten Zeitraum ange-

spart werden können, bleibt der Fantasie des Gesetzgebers überlassen, ist jedenfalls in 

Wirklichkeit unmöglich. 

 

10. Strategien zur Armutsvermeidung 

Die Erfordernisse besonders benachteiligter Bevölkerungsgruppen sind zu ermitteln und 

geeignete Strategien der Armutsvermeidung und Eingliederung ins Erwerbsleben zu 

entwickeln. 

Die vorgesehenen Ansprüche auf verwertbare Qualifizierungsmaßnahmen anstelle des 

Zwangs zur Arbeitsvermittlung sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Zudem sind die 

Bezieher*innen von Bürgergeld/ALG II wieder in die Rentenversicherung mit Beitrags- und 

Versicherungszeiten in der Höhe eines halben Entgeltpunktes zu integrieren. Damit ist 
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auch das Risiko der Altersarmut zu verringern und der Zugang zur Grundrente zu erleich-

tern. 

 

11. Bildungs- und Teilhabeaufwendungen 

Bildungs- und Teilhabeaufwendungen müssen in tatsächlicher Höhe nach individuellem 

Aufwand und Bedarf bewilligt werden. Der Anteil für Bildung beträgt derzeit 0,3 % des Re-

gelsatzes. 

Für einen Erwachsenen sind dies 1,12 € monatlich, für Kinder und Jugendliche zwischen 
0,71 € und 0,94 €. Zusätzlich gibt es noch 15,00 € pro Monat aus dem Bildungs- und Teil-

habepaket. 

Eine angemessene aktive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben scheidet 

somit von vorneherein aus. So dürfte es z. B. einem musikalisch veranlagten Kind kaum 

möglich sein, mit diesen Beträgen eine(n) Musiklehrer(in) bezahlen zu können. Das Bil-

dungs- und Teilhabepaket ist auch ein Beispiel für übertriebene bürokratische Hürden. Der 

Zugang zu den einschlägigen Leistungen ist zu entbürokratisieren und zu vereinfachen. 

 

12. Potentiale fördern! 

Die Potentiale der Menschen zu fördern war auch bei der Einführung der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende nach SGB II als oberste Maxime ausgegeben 

worden. Der Slogan lautete „Fördern und Fordern“. Die Umsetzung erfolgte allerdings 
überwiegend im Bereich des Forderns. 

Wie im Koalitionsvertrag angelegt, muss daher die Eingliederungsvereinbarung und deren 

Umsetzung auf Augenhöhe erarbeitet anstatt wie bisher verordnet werden. Arbeitsu-

chende dürfen außerdem nicht in dequalifizierende oder prekäre Jobs gedrängt werden. 

 

13. Gute Beratung! 

Die Beratung auf Augenhöhe ist im SGB I verbindlich als Rechtsanspruch in § 14 SGB I Be-

ratung, §§ 13 bis 15 normiert: Aufklärung, Beratung und Auskunft. 

JedeR hat Anspruch auf Beratung über seine/ihre Rechte und Pflichten nach diesem Ge-

setzbuch. Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen gegenüber die 

Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. 

Dass nun darauf geachtet werden soll, dass das bestehende Gesetz eingehalten und um-

gesetzt werden soll, ist aller Ehren und Mühen wert. 

Hier und auch für die Erarbeitung von Teilhabevereinbarungen bedarf es einer entspre-

chenden qualitativen und quantitativen Ausstattung der Jobcenter. 

 

14. Personalausstattung 

Die qualitative und quantitative 

Personalausstattung in den Jobcentern muss insbesondere im Bereich des Fallmanage-

ments verbessert werden. Die Leistungsbemessung der zuständige Sachbearbeiter*Innen 

und die daraus abgeleitete Personalbemessung kann nicht länger 

nach der puren Anzahl der Leistungsempfangenden und zu vermittelnden Personen er-

rechnet werden, sondern muss vielmehr an den Bedürfnissen und der Zusammensetzung 

der jeweils betroffenen Leistungsempfangenden orientiert werden. Ferner bedarf es einer 

ausreichenden Finanzausstattung, um entweder selbst geeignetes Personal für z. B. psy-

chisch kranke Leistungsempfangende zu beschäftigen, oder Stellen bei Kommunen und 

Wohlfahrtsverbänden zur Unterstützung der 

Eingliederungsbemühungen zu schaffen und zu sichern. 

Es müssen auch Kapazitäten für die Vernetzung von passgenauen Hilfen im 

Einzelfall geschaffen werden. Leistungsempfangende benötigen in vielen Lebensfeldern 
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Unterstützung und müssen kontinuierlich begleitet werden. Aktuell sind Maßnahmen auf 

drei Monate begrenzt. Dies reicht bei den wenigsten aus, um sie „fit für das (Arbeits-) Le-

ben“ zu machen. Diese Drei-Monatsgrenze sollte auf ihre Wirksamkeit überprüft werden 

und in einem bedarfsgerechten Umfang erhöht werden. 

 

15. Rechtsweg 

Die sofortige Beschreitung des Rechtswegs (Widerspruch, Klage) muss erhalten bleiben. Es 

darf kein vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren geben. Ein Schlichtungsmechanismus ist 

ungeeignet, da sich in der Regel keine gleichberechtigten Partner gegenüberstehen, son-

dern es macht eine, oftmals rechtsunkundige, hilfsbedürftige Person gegenüber einer 

rechtskundigen Behörde einen gesetzlich normierten Rechtsanspruch geltend. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 20 

 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von S19 

 
Bürgergeld gerecht gestalten 
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Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen fordert, dass das Bürgergeld von der 

neuen Bundesregierung gerecht gestaltet wird. Das beinhaltet die folgenden Punkte: 

Miete: 

Die Bruttokaltmiete soll jedes Jahr erhöht werden, wenn sich die Erhöhung im gesetzli-

chen bzw. regionalen Bereich verändert. Die Überprüfung sollen die örtlichen Organe (z.B. 

Kreistage) in Kooperation mit den örtlichen Jobcentern übernehmen. 

Stromkosten: 

Gegenwärtig ist es so, dass die Großunternehmen von der EEG-Umlage befreit sind und 

Privathaushalte die EEG-Umlage zahlen müssen. Wir unterstützen, dass laut Koalitionsver-

trag 2023 die EEG-Umlage wegfallen soll. 

Beim Bürgergeld sollen anders als beim derzeitigen ALG II die tatsächlichen Stromkosten 

zusätzlich zur Miete gezahlt werden. Als Nachweis ist der Beleg der Stromhersteller zu ver-

wenden. Da die Stromkosten stetig steigen, ist dies notwendig, um eine ausreichende Ver-

sorgung (Nahrungsmittel, Telekommunikation, Verkehr, usw.) durch den Regelsatz zu ge-

währleisten. 

Rente: 

Die 2011 durchgeführte Umwandlung von Pflichtbeitragszeiten in Anrechnungszeiten 

schaffte Einbußen in der Altersrente und schränkte das Recht auf Erwerbsminderungsren-

ten sowie Maßnahmen zur medizinischen und beruflichen Reha massiv ein. Voraussetzun-

gen für den Bezug einer Erwerbsminderungsrente sind dreijährige Pflichtbeitragszeiten in 
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den letzten fünf Jahren vor Renteneintritt. Aktuell wird es bis zu einem Zeitraum von 2 

Jahren vom Arbeitsamt übernommen. 

Um die Möglichkeit auf Leistungen des Rententrägers zu erhalten, muss beim Bürgergeld 

der Erwerb der Rentenpunkte daher auf mindestens 3 Jahre ausgeweitet werden, außer-

dem müssen auch die Beitragszahlungen wieder übernommen werden. 

Hierbei sollte die Bemessungsgrundlage für die Höhe der Beitragszahlung dergestalt sein, 

dass auch entsprechend Entgeltpunkte angesammelt werden können, z.B. 0,163 Entgelt-

punkte pro Jahr, wie dies bereits im Jahr 2006 der Fall war. 

Bei 5 Jahren ALG II-Bezug wären dies 0,163 x 5 x € 34,19 (aktueller Wert West) = € 27,86 
pro Monat Rente 

Wir wollen Ehrenamt stärken: 

Zukünftig sollen ehrenamtliche Tätigkeiten beim Rentenbezug in Entgeltpunkten berück-

sichtigt werden. 

Die Erhöhung der Rente durch ehrenamtliche Tätigkeiten sollte für alle Arbeitnehmer*in-

nen gelten. 

Wir schlagen vor, dass 0,100 Entgeltpunkte pro Jahr Ehrenamt pauschal angerechnet wer-

den. Nach 20 Jahren Ehrenamt wären dies 39 2 Entgeltpunkte 2 x € 34,19 (aktueller Wert 
West) = € 68,38 pro Monat Rente 

Ersparnisse bzw. Vermögen: 

Es dürfen die Ersparnisse bzw. Vermögen, die Arbeitnehmer*innen durch ehemalige Ar-

beitgeber*innen erhalten und in eine private Rentenversicherung eingezahlt haben (z.B. 

Betriebsrenten) nicht berücksichtigt werden. Sie sollen daher zusätzlich zum Schonvermö-

gen gezählt werden und dürfen nicht zur Auflösung gebracht werden. Dies ist notwendig, 

um vor Altersarmut zu schützen. 

Finanzielle Hilfe durch Familienangehörige: 

Es muss erlaubt sein, dass Familienangehörige die Bezieher*innen, die Bürgergeld erhal-

ten, finanziell unterstützen dürfen. 

Ein jährlicher Betrag von bis zu € 3.000 sollte nicht als Einkommen angerechnet werden, 

da dieser Betrag eine unwesentliche Besserstellung bedeutet, sodass sich hieraus keine 

Änderungen für die Voraussetzungen zum Leistungsbezug des Bürgergeldes ableiten las-

sen. Unterstützungsleistungen in der oben aufgeführten Höhe sind nicht dergestalt, dass 

sie die Lebenssituation wesentlich positiv verändern. 

Sanktionen 

Beim Bürgergeld sind gegen die Bezieher*innen keine Sanktionen wie bisher beim ALG II 

durchzuführen. Die Sanktionen sind generell zu streichen. 

Das Bürgergeld soll eine Unterstützung sein, deshalb sollen Sanktionen komplett entfallen. 

Erhöhung der Regelsätze 

Es ist mit weiter steigenden Inflationsraten zu rechnen, deswegen sollten die Regelsätze 
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überdurchschnittlich erhöht werden. Die Erhöhung der Regelsätze muss mindestens 200 

Euro betragen Weiterhin soll eine Regelung zur Übernahme der Heizkosten geschaffen 

werden. 
 

Antragsbereich S/ Antrag 21 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von S19 

 
Bürgergeld als “Garantiesicherung“ statt Hartz IV Leistungen 
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Hartz IV ist nicht korrigierbar, sondern nur als Ganzes revidierbar. 

Will man „nicht hinter Hartz IV zurück“, also keine Lohnersatzleistung wie die Arbeitslo-
senhilfe einführen, muss 

1. der Lebensstandard von Langzeitarbeitslosen durch ein im Extremfall bis zur Rente ge-

zahltes Arbeitslosengeld (I) gesichert werden, dessen Höhe sich gleichfalls nach dem letz-

ten Nettoentgelt richtet. 

2. Wie bei der Anschluss-Arbeitslosenhilfe im Prinzip unbefristet. Anspruchsberechtigt 

müsste sein, wer nicht ein höheres Lebensalter, sondern eine bestimmte Mindestversiche-

rungsdauer aufweist. 

3. Der Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung besteht 

für die gesamte Dauer der Erwerbslosigkeit. 

4. Nach sechsmonatiger Beschäftigung besteht ein Anspruch auf reguläre Versicherungs-

leistungen. 

5. Das System SGB II wird abgeschafft mit dem Ziel einer gemeinsamen, mit denselben 

Rechten versehenen Arbeitsförderung für Menschen im Rahmen des SGB III. 

6. Berufs- und Qualifikationsschutz müssten wiederhergestellt und die rigiden Zumutbar-

keitsregelungen von Hartz IV entschärft werden. 

7. Niemand darf mehr genötigt werden, schlechtere Arbeitsbedingungen und einen niedri-

geren Lohn zu akzeptieren. 

8. Die aktuell im SGB II und im SGB III geltenden Zumutbarkeitsregeln werden grundlegend 

überarbeitet. 
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9. Das dem Fürsorgerecht entlehnte Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft muss rückabgewi-

ckelt werden. 

10. Die Sanktionen bzw. die Sperrzeiten im SGB II und SGB III werden abgeschafft und es 

soll keinen anderen Zwang zur Aufnahme einer Tätigkeit oder einer Maßnahme geben 

11. Sanktionen müssen durch positive Anreize (zum Beispiel attraktive Qualifikationsmög-

lichkeiten und hochwertige Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung) ersetzt werden. 

Niemand, erst recht kein Unter-25-Jähriger, der auf anderen Rechtsgebieten (Strafrecht) 

eher großzügiger als Erwachsene behandelt wird, darf mehr sanktioniert werden, nur weil 

er kein Bewerbungstraining absolvieren will und ein seiner Ausbildung nicht entsprechen-

des Jobangebot ablehnt. 

12. Beratung, Arbeitsvermittlung und Qualifizierung werden strikt von allen Geldleistun-

gen getrennt 

13. Jede*r hat Anspruch auf eine umfassende soziale Beratung, sowohl durch die Behörde 

als auch zusätzlich durch unabhängige Beratungseinrichtungen. 

14.Jede*r hat Anspruch auf eine Bildungs- und Integrationsberatung mit genauen Infor-

mationen über Förderungsmöglichkeiten für eine gewünschte Berufslaufbahn sowohl 

durch die Behörde als auch 

zusätzlich durch unabhängige Beratungseinrichtungen. 

Menschenwürdiges Existenzminimum 

15. Alle, die keinen Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung haben, so-

wie alle, deren Arbeitslosengeld unterhalb des Existenzminimums liegt, haben ein Recht 

auf monatlich mindestens 

600 Euro (jährlich an die Inflationsrate anzugleichen), auf die regelmäßige Übernahme der 

tatsächlichen Wohnkosten (Bruttokaltmiete und Heizkosten) sowie auf die anfallenden 

Mehrbedarfe. 

16. Die Anschaffungen von Haushaltsgeräten (sogenannte „weiße Ware“), orientiert an 
der jeweils geltenden höchsten Effizienzklasse, wird gesondert gefördert. 

17. Die Kosten für Brillen werden übernommen (wie jetzt schon bei unter 18-Jährigen). 

18.Bei allen Leistungsberechtigten wird ein Strombudget bis 2.000 kwh (ohne Heizstrom) 

bzw. das entsprechende Äquivalent bei Personen, die mit Gas kochen, übernommen. 

19. Die Freigrenze von Vermögen beträgt mindestens 60.000 Euro. 

20. Generell wird Erwerbseinkommen bis zur Höhe von 200 Euro (Grundfreibetrag) nicht 

angerechnet, darüber hinaus gilt ein Freibetrag von 30 %. 
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21. Leistungen für Kinder müssen existenzsichernd und teilhabefördernd ausgestaltet wer-

den, z.B. durch die Nicht-Anrechnung des Kindergeldes auf die Leistungen der Grundsiche-

rung oder durch die Einführung einer auskömmlichen Kindergrundsicherung 

22. Es muss ein Erwerbszuschuss eingeführt werden, der sich bei der Bedürftigkeitsprü-

fung und der Transferhöhe weitestgehend an den Bedingungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende orientiert. 

23. Für Erwerbstätige ab einem bestimmten Erwerbseinkommen würde er 

Grundsicherung, Wohngeld und Kinderzuschlag ersetzen, aber weiterhin im Bereich der 

Grundsicherung administriert werden. 

Begründung: 

Halbherzige Flickschusterei und kosmetische Reparaturen am Hartz-IV-System helfen der 

Partei nicht weiter. Der erforderliche Neuanfang beginnt mit überzeugender Selbstkritik 

und grundlegenden Kurskorrekturen. Ohne den endgültigen Abschied von Hartz IV wird es 

keine „Wiederauferstehung“ der SPD geben. Ziel ist eine soziale Grundsicherung, die den 

Namen im Unterschied zu Hartz IV wirklich verdient, weil sie armutsfest, bedarfsdeckend 

und repressionsfrei ist. Schließlich muss die soziale Grundsicherung ohne Sanktionen aus-

kommen, wenngleich die moralische Verpflichtung fortbesteht, dass seinen Lebensunter-

halt durch Erwerbsarbeit selbst sicherstellen 

muss, wer dazu gesundheitlich, psychisch und aufgrund seiner beruflichen Qualifikation in 

der Lage ist. 

Viele Menschen, die Hartz IV beziehen, schaffen es zumindest vorübergehend, auch auf-

grund der guten Lage am Arbeitsmarkt, wieder eine Beschäftigung zu finden. Arbeitsmarkt 

Fuß zu fassen oder gar den Leistungsbezug zu verlassen, gelingt ihnen jedoch häufig nicht. 

Wir brauchen eine umfassende Neugestaltung des Transfersystems. 

Das Leistungssystem muss insgesamt umgebaut werden, damit Arbeit sich mehr lohnt als 

bisher und Maßnahmen zielgenauer wirken. 

Das System muss deutlich zu vereinfacht werden, um die hohe effektive Belastung von 

niedrigen Erwerbseinkommen zu verringern. 
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Antragsbereich S/ Antrag 22 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 

Bundeskanzler Olaf Scholz 

SPD-Bundesminister 

SPD-Bundestagsfraktion 

Empfehlung der Antragskommission: zurückgezogen 

 
Höhe Bürgergeld – Nachfolge Hartz IV 
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Die Bundestagsfraktion und die SPD-Bundesminister werden aufgefordert, einen Gesetz-

entwurf einzubringen, dass der Satz von Hartz IV mindestens 511 Euro pro Monat beträgt. 

Dies entspricht dem Satz, den die Kommission, die von Herrn Hartz geleitet wurde, bereits 

2003 vorgeschlagen hatte. Gleichzeitig soll der Hartz IV entsprechend der Inflationsrate 

jährlich angepasst werden. 

Begründung: 

Die Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt hatte 2003 einen Hartz IV 

Satz in Höhe von 511 Euro vorgeschlagen. Dies erklärte Herr Hartz in einem Spiegel Inter-

view: 

„Hartz: Man hat unsere Kommission wegen der niedrigen Regelsätze gekreuzigt. Dabei  

hatte die Kommission schon vor 15 Jahren eine Grundsicherung von 511 Euro pro Monat 

vorgeschlagen. Erst die politischen Entscheider haben den Satz damals dann auf 319 Euro 

gesenkt.“ 

(Spiegel online, 01. Juli 2018, 06:52 Uhr, Reformer Peter Hartz, "Hätte ich Kramp-Karren-

bauer geheißen, wäre das nicht passiert", ein Interview von Claus Hecking). 

Ferner hat Peter Hartz erläutert, dass die Bertelsmann Stiftung maßgeblich an dem Kon-

zept beteiligt war. Die Bertelsmann Stiftung ist eine arbeitgebernahe Stiftung. 

„Peter Hartz selbst schrieb den Erfolg seiner Kommission in einem Interview von 2010 

auch der Hilfe der Bertelsmann Stiftung zu. Nach Forschungsergebnissen von Helga Spind-

ler hatte die Stiftung bereits im Januar 2002 ein internes Papier des nichtöffentlichen Ar-

beitskreises „Zur Diskussion um die Reform der Arbeitslosen- und Sozialhilfe“ erarbeitet, 
aus dem sich später Teile in den Unterlagen der Hartz-Kommission wiederfanden, die als 

Beiträge von „Sachverständigen“ bezeichnet waren. Die Stiftung ließ, laut Spindler, in den 

fünf Arbeitsgruppen Vorträge halten, organisierte Reisen und Workshops zu. Der Beitrag 

der Stiftung sei entscheidend gewesen für den Erfolg der Hartz-Kommission und die Stif-

tung habe großen Anteil an den Inhalten, die die Kommission letztlich erarbeitet habe.“ 
(aus wikipedia: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hartz-Konzept). 
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Das Bürgergeld ist auf Seite 75 des Koaltionsvertrages geregelt: 

„Bürgergeld" 

Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) werden wir ein Bürgergeld einführen. 

Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teil-

habe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein.“ 

Der Hartz IV Regelsatz wurde ab 01.01.2022 um 0,76 % erhöht, die Inflation betrug 2021 

3,1 %. 

Der Hartz IV Regelsatz beläuft sich dann auf 449 Euro im Monat. 

Aus diesen Gründen sollte das Bürgergeld mindestens 511 Euro pro Monat betragen. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 23 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bayern 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von S19 

 
Bürgergeld – Alter Wein in neuen Schläuchen – keine Begriffskosmetik 
sondern echte Reform wäre erforderlich 
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Die Leistungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) müssen so gestaltet 

werden, dass sie ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und Strategien zur Teilhabe 

beinhalten. 

• Die Regelsätze sind so anzupassen, dass sie die Existenz tatsächlich sichern und Teue-
rungsraten berücksichtigen. 

Eine Erhöhung zum 01.1.2022 um lediglich 3,00 € (für Kinder 2,00 €) gleicht noch nicht ein-

mal die Teuerungsrate bei den Lebensmitteln aus. Um den Aufgaben der Alleinerziehen-

den gerecht zu werden, dürfen hier nicht die Regelbedarfssätze der Grundsicherung her-

angezogen werden. Die Regelsätze für Alleinerziehende müssen deutlich über denen der 

Grundsicherung liegen. Die derzeitig gültigen Zuschläge gleichen die Zusatzbelastung nicht 

aus. 

• Die Energiekosten sind in tatsächlicher Höhe unter Berücksichtigung von Bausubstanz 
und üblichem Verbrauch zu übernehmen. 
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Die Regelsätze enthalten für Wohnungsinstandhaltung + Energiekosten derzeit einen An-

teil von 8,8 %. Für einen Alleinstehenden sind dies gerade einmal 39,51 € für Strom und 
Renovierungen. 

• Bildungs- und Teilhabeaufwendungen müssen in tatsächlicher Höhe nach individuellem 

Aufwand und Bedarf bewilligt werden. 

Der Anteil für Bildung beträgt derzeit 0,3 % des Regelsatzes. Für einen Erwachsenen sind 

dies 1,12 € monatlich, für Kinder und Jugendliche zwischen 0,71 € und 0,94 €. Zusätzlich 
gibt es noch 15,00 € pro Monat aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Eine aktive Teilhabe 

am gesellschaftlichen und kulturellen Leben scheidet somit von vorneherein aus. So dürfte 

es z. B. einem musikalisch veranlagten Kind kaum möglich sein, mit diesen Beträgen 

eine*n Musiklehrer*in bezahlen zu können. 

• Es ist wichtig beim System der Absetzbeträge vom Erwerbseinkommen zu bleiben. Diese 

müssen jedoch an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. 

Dies schafft den Anreiz, mehr zu arbeiten, da dann auch der vom Einkommen freiblei-

bende Betrag höher ist. Sinnvoll wäre es, die Freibeträge für bestimmte Erwerbstätigen-

gruppen zu erhöhen. So sollte für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der Freibe-

trag höher sein als für einen Minijob. Auch beim Minijob bestünde die Möglichkeit, die so-

zialversicherungspflichtige Variante zu wählen. 

Für Alleinerziehende sollte der Freibetrag deutlich höher angesetzt werden, da in diesen 

Familien nur eine Person einen Freibetrag erwirtschaften kann, in 2-Elternfamilien jedoch 

beide Elternteile durch Erwerbstätigkeit ein höheres Familieneinkommen erwirtschaften 

können. 

Die Zuverdienstmöglichkeiten zu erhöhen ist der falsche Ansatz. Dies schafft nur Anreize, 

sich im Niedriglohnsektor im Bereich der Minijobs zu betätigen, da dann nur so viel gear-

beitet wird, um den maximalen Freibetrag zu erhalten. 

•Für größere Anschaffungen / langfristige Gebrauchsgüter muss eine bedarfsdeckende 
Einmalleistung nach individuellem Bedarf (z. B. Kühlschrank, Bett) gewährt werden. 

Die erforderlichen Beträge sind aus der Regelleistung nicht ansparbar. Die derzeitige Pra-

xis der Darlehensgewährung führt zu massiver Ver- und Überschuldung der Leistungsemp-

fänger*in. Durch die Einbehaltung aus den Regelsätzen erfolgt eine langanhaltende oder 

sogar dauerhafte Unterdeckung. In der Regelleistung ist derzeit ein Anteil von 6,1 % für In-

nenausstattung, Haushaltsgeräte und Haushaltsgegenstände vorgesehen. Dies entspricht 

aktuell einem Betrag von 27,39 €. Wie von diesem Betrag zusätzlich zu laufendem Ausstat-
tungsbedarf Einrichtungsgegenstände und Haushaltsgeräte in einem bedarfsgerechten 

Zeitraum angespart werden können, bleibt der Phantasie des Gesetzgebers überlassen, ist 

jedenfalls in der praktischen Wirklichkeit unmöglich. 

1. Die Erfordernisse bildungsferner Schichten sind zu ermitteln und geeignete Strategien 

der Armutsvermeidung und 

Eingliederung ins Erwerbsleben zu entwickeln. 
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2. Die Mittel für die Personalausstattung müssen deutlich erhöht werden. 

Die qualitative und quantitative Personalausstattung muss insbesondere im Bereich des 

Fallmanagements verbessert werden. Ferner bedarf es einer intensiven Finanzausstat-

tung, um entweder selbst geeignetes Personal für z. B. psychisch kranke Leistungsempfän-

ger*innen zu beschäftigen oder Stellen bei Kommunen und Wohlfahrtsverbänden zur Un-

terstützung der Eingliederungsbemühungen dauerhaft zu schaffen. 

Es müssen auch Kapazitäten für die Vernetzung von passgenauen Hilfen im Einzelfall ge-

schaffen werden. 

3. Für die Angemessenheit der Unterkunftskosten bestehen bereits geeignete Kriterien, 

auf die auch zurückgegriffen werden sollte. 

So wäre es z. B. eine Möglichkeit, die Vorgaben des Deutschen Vereins für öffentliche und 

private Fürsorge als Richtschnur zu nehmen. Hierfür bedarf es keiner Rechtsänderung, 

sondern vielmehr einer fachlich korrekten Ausübung des Ermessensspielraums durch fach-

lich qualifiziertes Personal in den Jobcentern. 

4. Die sofortige Beschreitung des Rechtswegs (Widerspruch, Klage) muss erhalten bleiben. 

Es darf kein vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren geben. 

Ein Schlichtungsmechanismus ist ungeeignet, da sich in der Regel keine gleichberechtigten 

Partner gegenüberstehen, sondern es macht ein rechtsunkundiger Hilfeempfänger*innen 

gegenüber einer rechtskundigen Behörde einen gesetzlich normierten Rechtsanspruch 

geltend. 

Im Übrigen: 

In der Praxis spielt die Höhe des Schonvermögens keine bedeutende Rolle, daher bedarf 

es keiner Anhebung der Grenze für Schonvermögen. Nach Alter gestaffelt sind die Beträge 

schon im SGB II ausreichend. Sie sind z. B. deutlich höher, als es die Beträge früher in der 

Arbeitslosenhilfe waren. Ferner besteht bereits jetzt die Möglichkeit zusätzliches Vermö-

gen gezielt für die Alterssicherung zu schützen. Auch ein selbst bewohntes Wohneigentum 

ist in angemessenem Umfang Schonvermögen. Bei den Leistungsempfänger*innen ist je-

doch in der Regel kaum Vermögen vorhanden. 

Die Potentiale der Menschen zu fördern war auch bei der Einführung der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende nach SGB II als oberste Maxime ausgegeben worden. Der Slogan lau-

tete „Fördern und Fordern“. Die Umsetzung erfolgte allerdings überwiegend im Bereich 

des Forderns. Die im Koalitionsvertrag für das Bürgergeld geplanten Maßnahmen entspre-

chen den in den §§ 14 bis 18e SGB II exakt aufgelistet Fördermaßnahmen im Wesentlichen 

und stellen somit keinen Fortschritt dar. 

Die Beratung auf Augenhöhe ist im SGB I verbindlich als Rechtsanspruch normiert: § 14 

SGB I Beratung, §§ 13 bis 15 SGB I Aufklärung, Beratung und Auskunft. Jeder hat Anspruch 

auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. Zuständig für die 

Beratung sind die Leistungsträger*innen, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen 

oder die Pflichten zu erfüllen sind. Dass nun darauf geachtet werden soll, dass das beste-
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hende Gesetz eingehalten und umgesetzt werden soll, ist aller Ehren wert. Hier und insbe-

sondere auch für die Erarbeitung von Teilhabevereinbarungen bedarf es einer entspre-

chenden qualitativen und quantitativen Ausstattung der Jobcenter. Auch die Teilhabever-

einbarung gibt es mit der Bezeichnung Eingliederungsvereinbarung bereits (§ 15 Abs. 2 

SGB II). 

Reine Begriffskosmetik ist der Sache wenig dienlich und wird nicht dazu führen, den 

Imageschaden, den „Hartz IV“ bewirkt hat, zu korrigieren. Hierfür bedarf es echter Refor-
men und die Fokussierung auf die individuellen Fähigkeiten und Bedarfe jeder*s einzelnen 

Arbeitslosen und Bedürftigen. Und: Ohne Bereitstellung von finanziellen Ressourcen wird 

diese Reform nicht zu bekommen sein. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 24 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 

 
Kindererziehungszeiten voll angleichen und steuerfinanzieren 
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Kindererziehung muss unabhängig vom Geburtsjahr und Erziehungsort in der Rente gleich 

viel wert sein. 

Durch eine gesetzliche Neuregelung, die sogenannte "Mütterrente", werden bei Geburten 

vor 1992 bis zu 2,5 Jahre oder 30 Monate Kindererziehungszeit anerkannt. Sie beginnt mit 

dem Kalendermonat nach der Geburt des Kindes. Sollten Kinder im Jahr 1992 oder später 

geboren sein, werden bis zu 3 Jahre oder 36 Monate Kindererziehungszeit gutgeschrieben. 

Die Erziehungszeit beginnt mit dem Kalendermonat nach der Geburt des Kindes. Werden 

gleichzeitig mehrere Kinder erzogen, zum Beispiel Zwillinge, oder während einer Erzie-

hungszeit kommt ein weiteres Kind zur Welt, verlängert sich die Kindererziehungszeit um 

diese Zeit. Wir begrüßen diese Verbesserung, die aber immer noch einen nicht erklärba-

ren Unterschied zwischen Jahrgängen ausmacht. 

Die zusätzlichen Rentenpunkte werden wie die bereits 2014 beschlossene Verbesserung 

der Kindererziehungszeiten bis heute allein aus Beiträgen finanziert. Dabei ist sozial- und 

ordnungspolitisch völlig unstrittig, dass die Gewährung von Rentenansprüchen für Kinder-

erziehung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die auch von der Allgemeinheit aus 

Steuern zu finanzieren ist. Zumal für diese Rentenansprüche zu keinem Zeitpunkt Beiträge 

gezahlt wurden. 

 

Wir fordern deshalb die SPD Gremien, insbesondere die SPD-Bundestagsfraktion auf, die 

Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder den 1992 geborenen und späteren 

Jahrgängen gleichzustellen. 

Außerdem sind die Kindererziehungszeiten vollständig und ab sofort aus Steuermitteln zu 

finanzieren. 
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Antragsbereich S/ Antrag 25 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Ablehnung 
 

Grundeinkommen 
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Wir fordern, dass der AfA-Bundesvorstand gemeinsam mit der SPD-Bundestagsfraktion die 

Beschlusslage der Partei zum Grundeinkommen verdeutlicht und in einer Kampagne breit 

thematisiert. Aufbauend auf den Leitlinien „Sozialstaat 2025“ des SPD-Bundesvorstandes 

vom Februar 2019 wollen wir dabei sozialdemokratische Konzepte für einen zukunftsfes-

ten Sozialstaat aufzeigen. 

Begründung: 

Im Zuge der Digitalisierung bekam die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkom-

men neuen Aufschub. 

Ob eines der Grundeinkommensmodelle tatsächlich in unserem Sozialstaat und der Ge-

werkschaftslandschaft eine Verbesserung für die Gesellschaft darstellt ist ungewiss. Auch 

der Vorstoß von Michael Müller für ein solidarisches Grundeinkommen bleibt umstritten. 

Obwohl die Diskussionen über ein Grundeinkommen tief durch die Gesellschaft geht, 

bleibt die Forderung von der Politik ungehört. Zwar wurde im Konzept “In einem neuen 
Sozialstaat für eine neue Zeit” klar ein Votum gegen das bedingungslose Grundeinkom-
men getroffen, jedoch kaum kommuniziert. 

Warum wir als SPD und AfA ein bedingungsloses Grundeinkommen für ungerecht halten 

und warum wir an das Recht auf Arbeit glauben, wurde in der vergangenen Zeit nur wenig 

herausgearbeitet. Wir finden dies problematisch. 
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Antragsbereich S/ Antrag 26 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Regionalverbandsvorstand Pfalz 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundestagsfraktion 

 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderter Fassung 

Überschrift: "Kein" vor Kindergeldrechnung und Hartz IV durch "SGB II" ersetzen 

Zeile 9: "Harz IV" durch "SGB II" ersetzen 

Weiterleitung Bundestagsfraktion und AfA-Bundesvorstand 
  

Kindergeldanrechnung auf Hartz IV 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Kindergeld darf künftig nicht mehr in den Hartz IV-Bescheiden angerechnet werden. 

Begründung: 

Das Kindergeld beträgt seit 2021 für das erste und zweite Kind je 219 Euro, für das dritte 

Kind 225 Euro und für jedes weitere Kind 250 Euro. 

Kindergeld soll den Kindern zu Gute kommen, unabhängig vom Status der Eltern. Dies 

muss für alle Kinder gelten. Eine Anrechnung in den Hartz IV Bescheiden widerspricht die-

sem Grundsatz und benachteiligt wiederum Kinder von Hartz IV – Berechtigen. 

 

 

Antragsbereich S/ Antrag 27 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu S19 

 
 

Anerkennung von Lebensleistung – mehr Schutz in der Arbeitslosenver-
sicherung 
 

 

 

 

 

5 

 

 

Gerade in Zeiten des Wandels braucht es verlässliche und staatlich garantierte Schutzme-

chanismen. 

Arbeitsversicherung: Versicherung bei Erwerbslosigkeit 



Seite 259 von 293 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

Das Ziel ist der Schutz der Arbeitnehmer*innen, nicht der Arbeitsplätze. Konsequent und 

kontinuierlich gilt es dies zu verfestigen, insbesondere in Zeiten der Arbeitsmarkttransfor-

mation hin zur Informations- und Biotechnologie. 

Durch folgende Maßnahmen ist dies umzusetzen: 

● Die Agentur für Arbeit wird von der Arbeitslosenversicherung hin zu einer Arbeitsversi-

cherung weiterentwickelt. 

● Das Recht auf Fort- und Weiterbildung wird über die jeweilige Erwerbsbiographie hin-

weg garantiert, insbesondere die öffentlichen Berufs- und Hochschulen werden hierzu 

ausgebaut und befähigt. 

● Zur Beratung und Begleitung der Arbeitnehmer*innen wird eine dauerhaft öffentliche 

Finanzierung zur Errichtung, zum Aufbau und zum Betrieb von Innovations- und Transfer-

centern, in den einzelnen Bundesländern, in unmittelbarer Anbindung an die DGB-Ge-

werkschaften (ähnlich der öffentlichen Förderung von Mittelstand 4.0), sichergestellt. 

● Zur Humanisierung der Arbeit wird zudem in jedem Bundesland an mindestens einer 
Universität ein Lehrstuhl eingerichtet. 

● Sachgrundlose Befristungen werden ausgeschlossen. 

● Leih- und Zeitarbeit (z. B. nur zur Erledigung von Auftragsspitzen) oder Mini- und Midi-

Jobs (z. B. nur zur ausschließlichen Nebentätigkeit) oder betriebsnahe Werkvertragsver-

hältnisse (z. B. zur konsequenten Reduzierung von Solo- und Scheinselbstständigkeiten) 

werden nur noch in extremen Ausnahmefällen, bei gleichem Lohn für gleiche Arbeit am 

gleichen Ort (unter Einhaltung aller anderen Rechte) erlaubt. Die Erlaubnis erteilt, nach 

Prüfung der Umstände, die Agentur für Arbeitsversicherung, wenn diese besonderen Be-

schäftigungsverhältnisse insgesamt bei einer Betriebsgröße von mindestens 50 Beschäftig-

ten nicht die fünf Prozent übersteigen. 

● Die Definitionen und Begriffe für Unternehmen, Betrieb, Arbeitgeber*innen, Arbeitneh-

mer*innen, Selbständige und Beschäftigte (insbesondere im Hinblick der digitalen Trans-

formation) sind neu zu regeln. Dazu zählt auch die zeit- und inhaltsgerechte Sicherstellung 

und Anpassung der Rechtspositionen von Click- und Crowdworker*innen (hier sind insbe-

sondere das BGB, die AGB, das Kartell- und Wettbewerbsrecht sowie die Haftung und Ver-

antwortung in Übereinstimmung und Deckung zu bringen, etc.). 

● Dort, wo die Tarifvertragsparteien zu keinem tragfähigen tarifrechtlichen Kompromiss 
kommen, wird ein Mindestlohn in Höhe von 12,63 Euro eingeführt. Dieser bundesweite, 

flächendeckende Mindestlohn ist unmittelbar an den öffentlichen Tarifvertrag des Bundes 

gekoppelt, der zugleich auch den vergabespezifischen Mindestlohn für alle öffentlichen 

Aufträge von Bund, Ländern und Gemeinden darstellt. 

● Beim Verlust der Erwerbsarbeit wird ein Erwerbslosengelt I in Höhe von 85 % des letzten 
Entgelts mindestens für 36 Monate (beitragsfinanziert) gezahlt. Sollte nach dieser Zeit die 

erwerbssuchende Person noch keinen Arbeitsplatz gefunden haben, wird ein Erwerbslo-

sengelt II bzw. Bürgergeld steuerfinanziert in Höhe von 75 % für Bedarfsgemeinschaften / 

in Höhe von 70 % für Alleinstehende, ohne Prüfung der weiteren Bedürftigkeit i. V. m. der 
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Abschaffung der Zumutbarkeitsregelungen (Wegfall von zwingender Beschäftigungsauf-

nahme auch deutlich unterhalb des Qualifikationsniveaus), gezahlt. 
 

Antragsbereich S/ Antrag 28 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Urlaubsregelung für Hartz IV – Berechtigte menschengerechter gestal-
ten 
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Hartz IV – Berechtigte müssen keine Begründung für den Urlaubsantrag angeben. 

Hartz IV – Berechtigte müssen analog zum Bundesurlaubsgesetz selbst über den Zeitpunkt 

ihres Urlaubs bestimmen können. 

 

Der Urlaub muss mindestens 24 Werktage betragen. 

Der Urlaub muss so rechtzeitig beantragt werden können, dass eine Planbarkeit der Hartz 

IV – Berechtigten gewährleistet ist. 

Im Betrieb beschäftigte Aufstocker brauchen grundsätzlich keinen Urlaub bei den entspre-

chenden Jobcentern zu beantragen. 

Begründung: 

Auch Hartz IV – Berechtigte haben Anspruch auf Urlaub. Er muss planbar sein, insbeson-

dere bezügl. der finanziellen Aufwendungen (z.B Frühbucherrabatt). 

Eine Gängelung mancher Jobcenter bezügl. der Antragsfristen (z.B. dass Anträge nur 14 

Tage vorher angenommen werden) und der weitgehende Ermessensspielraum bezügl. der 

Ablehnung, könnten zu einer willkürlichen Genehmigungspraxis führen. 

Im Betrieb beschäftigte Aufstocker*innen unterliegen entweder dem Bundesurlaubsge-

setz oder einem Tarifvertrag, für sie darf es zusätzlich keine Antragspflicht mehr geben. 

Der Arbeitgeber hat in der Regel den Urlaub genehmigt. 
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Antragsbereich S/ Antrag 29 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

UB Steinfurt 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Nichtbefassung 

 
 

Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens zur Absicherung der Kosten-
übernahme der Kostenübernahme der Sozialversicherungen im Zeit-
raum von Bezug des ALG 1 in der Sperrzeit 
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Die Bundestagsfraktion der SPD wird beauftragt, eine Gesetzgebungsverfahren einzulei-

ten, dass Menschen, betreffend derer seitens der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen 

des Bezugs von Arbeitslosengeld 1 eine Sperrzeit verfügt wird, während dieses Zeitraums 

durch die Bundesagentur für Arbeit in den Sozialversicherungen versichert sind. 

Begründung: 

In einer Vielzahl von Fällen kommt es vor, dass zu Lasten von Menschen im Rahmen der 

Bezugszeit von Arbeitslosengeld 1 eine Sperrzeit im Hinblick auf den entsprechenden Leis-

tungsbezug verfügt wird. Für diese Sperrzeiten gibt es verschiedene Gründe, so den Ab-

schluss eines Aufhebungsvertrages und damit eine vermeintlich immer „selbstverschul-
dete“ Arbeitslosigkeit, eine verspätete Arbeitslosmeldung, den Abbruch oder die Ableh-
nung einer Eingliederungsmaßnahme, eine Arbeitsablehnung etc. Zwischen 2007 und 

2017 ist die Gesamtzahl von Sperrzeiten von 639.000 auf 810.000 gestiegen, wobei das 

Jahr 2009 mit 843.000 eine deutliche Abweichung nach oben darstellte. 

Sperrzeiten als solche sind im Grundsatz zu tolerieren und können ggf. mit Rechtsmitteln 

angefochten werden bzw. werden nicht verfügt, wenn der so Gemaßregelte einen wichti-

gen Grund für sein Versäumnis hatte. 

Aus unserer Sicht erheblich problematisch ist aber der mit der Sperrzeit einhergehende 

Wegfall der Versicherung in den Sozialversicherungssystemen. 

Hintergrund ist, dass das Arbeitslosengeld 1 in der Regel 60 Prozent des pauschalierten 

Nettoentgelts beträgt. Wenn ein Kind oder mehrere Kinder berücksichtigt werden können, 

erhöht sich das Arbeitslosengeld auf 67 Prozent, wobei noch die Steuerklasse die Höhe 

des Arbeitslosengeldes beeinflusst. Auch das Arbeitslosengeld 1 ist bereits im Regelfall 

keine monatliche Zahlungssumme (mehr), die einen positiven Lebensstandard ermöglicht. 

Eine Sperrzeit führt darüber hinaus zu einer (deutlichen) finanziellen Lücke, die durch die 

während der Sperrzeit notwendige Selbstversicherung noch drastisch verschärft wird. Aus 

unserer Sicht ist die Einstellung des Arbeitslosengeldes an sich als Maßregelung vollkom-

men ausreichend, eine Doppelbestrafung ist mit der insoweit einhergehenden übermäßi-

gen Härte nicht notwendig. Vor allem da häufig Kinder (mit-)betroffen sind bzw. die Nicht-

zahlungsfähigkeit der Sozialversicherungsbeiträge zu langandauernder Verschuldung füh-

ren kann, stellt dies für die Zukunft der Betroffenen schlicht eine zu große Härte dar. 
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Antragsbereich S/ Antrag 30 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Bezahlte Pflege im häuslichen Bereich 
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, folgende Änderungen des Pflegzeitgeset-

zes durchzusetzen: 

1. Ein Rechtsanspruch von jeweils 3 Jahren je Pflegeperson für eine pflegebedürftige Per-

son wird gesetzlich geregelt. Die Pflegetätigkeiten können sowohl in Teilzeit als auch in 

Vollzeitpflege erfolgen. Teilzeitpflege soll durch jeweils bis zu 2 Pflegepersonen je pflege-

bedürftiger Person möglich sein. Damit verbunden ist der Rechtsanspruch auf vollständige 

oder teilweise Freistellung im Arbeitsverhältnis der Pflegeperson. Es besteht ein gesetzli-

cher Anspruch auf Lohn-ersatzleistung für pflegende Angehörige in Krankengeldhöhe für 

bis zu 3 Jahren. Die Rentenanwartschaften werden in Höhe des ausfallenden Arbeitsent-

geltes der Pflegeperson gutgeschrieben, mindestens jedoch in Höhe des Pflegemindes-

tentgeltes. 

2. Die Finanzierung erfolgt aus Steuermitteln und der Pflegeversicherung. 

Begründung: 

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Pflegebedürftigen in den 

kommenden Jahren ansteigen, und damit auch der Bedarf an Pflegepersonal. Wegen des 

dadurch noch weiter steigenden Mangels an Pflegefachkräften wird die häusliche Pflege 

durch Angehörige der Pflegebedürftigen noch wichtiger. Es muss verhindert werden, dass 

pflegende Angehörige auch weiterhin finanzielle Einbußen beim Einkommen in Kauf neh-

men müssen. Außerdem muss Altersarmut wegen der fehlenden Rentenbeiträge durch 

Pflegezeiten verhindert werden. 
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Antragsbereich S/ Antrag 31 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung an AfA-Bundesvorstand 
 

Kindern ihren Weg ermöglichen! 
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Wir fordern, dass bis zur Umsetzung des von der SPD geforderten Bürgergeldes und der 

Kindergrundsicherung umgehend eine Änderung im ALGII-Bezug stattfindet. Diese Ände-

rung soll vorsehen, dass die Anrechnung von “Kindereinkommen” im Bezugshaushalt ge-
strichen wird. 

Ebenso dürfen die Kinder von ALG II-Bezieher*innen nicht mehr von Kindergelderhöhun-

gen ausgeschlossen werden. 

Begründung: 

Aktuell dürfen junge Menschen bis zu 7.664 Euro im Jahr verdienen, ohne dass ihren El-

tern der Kinderfreibetrag gestrichen wird. Kinder aus Hartz IV- Haushalten dürfen dagegen 

nur 100 Euro im Monat behalten. Von jedem Euro, den sie mehr haben, werden 80 Cent 

abgezogen. Diese Regelung greift somit bereits im Nebenjob und wird bei der Ausbildung 

elementar. 

Als SPD und AfA begrüßen wir es, dass Kinder ihre Möglichkeiten ergreifen und den Weg 

aus der sogenannten Hartz IV Falle finden möchten. Um diesen Weg zu unterstützen, müs-

sen wir Leistung anerkennen und nicht bestrafen. Wer fordert, muss auch fördern und 

darf keine Stigmatisierung vorantreiben. 

 

 

Antragsbereich S/ Antrag 32 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an PV und Bundestagsfraktion 
 

Keine weiteren Privatisierungen im Gesundheitswesen und der Daseins-
vorsorge 
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Sämtliche Träger der öffentlichen Hand und Unternehmen unter Einfluss der öffentlich-

rechtlichen Körperschaften werden aufgefordert, 

- Keine weiteren Privatisierungen im Bereich des Gesundheitswesens und der Pflege sowie 

in der Daseinsvorsorge (insbesondere Versorgung mit Energie, Kommunikation, Wasser, 

Verkehr, Entsorgung und Wohnraum) mehr vorzunehmen oder zuzulassen. 
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- Da, wo es möglich ist, bereits vorgenommene Privatisierungen rückgängig zu machen 

und Anteile an den Unternehmen in den genannten Bereichen zurückzukaufen. 

- alle neuen Infrastrukturprojekte in öffentlicher Hand zu übernehmen oder durch Unter-

nehmen in mehrheitlich in öffentlicher Hand übernehmen zu lassen. 

Begründung: 

Gerade die Pandemiezeit 2020/2021 hat wie unter einem Brennglas erwiesen, dass Priva-

tisierungen ohne Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand im Bereich von Gesundheit/ 

Pflege und der Daseinsvorsorge negative Auswirkungen für die öffentliche Hand und die 

Verbraucher/Kunden/Patienten hatten und haben: 

- Gesundheits- und Pflegeleistungen waren so eingeschränkt worden, dass Einrichtungen 

wie Krankenhäuser und Pflegeheime schnell an ihre Belastungs-/Kapazitätsgrenzen ka-

men. 

- Mehrkosten wurden auf die Krankenkassen und den Staat (z.B. Subventionen) und die 

Sozialversicherungen (z.B. über Kurzarbeitergeld) abgewälzt, sodass wir alle diese zu tra-

gen haben. Währenddessen blieben die Gehälter der Führungskräfte unangetastet. Häufig 

wurden sogar noch Ausschüttungen an die Aktionäre vorgenommen, z.B. bei Daimler. 

- Evtl. Erlöse aus Privatisierungen schmolzen in den Kassen der Städte und Landkreise wie 

Butter in der Sonne, während die Gehälter/Boni der Geschäftsführer/Vorstände in den pri-

vatisierten Unternehmen exorbitant stiegen. 

- Privatisierte Unternehmen taten sich besonders darin hervor, Lohnkosten durch Tarif-

flucht und Leiharbeit zu drücken und Kosten über Sub-Unternehmen durch Auslagerung 

von Reinigung, Essensversorgung, Verkehrsbetriebe usw. und damit die Qualität dieser 

Dienstleistungen zu senken. 

- Klimaziele wie der Ausstieg aus der Kohle- und Atomenergie sind z.T. nur unter immen-

sen Entschädigungsleistungen des Staates zu erreichen. 

- Energiekosten schwanken unvorhersehbar für die Verbraucher je nach Launen der Börse. 

Spekulationen wurde Tür und Tor geöffnet. 

- Versorgung mit schnellem Internet und Glasfaser erfolgt nur da, wo „es sich rechnet“. 
Deutschland ist nach wie vor ein Land mit großen weißen Flecken bei der Internetversor-

gung, besonders auf dem Land. 

- Verkäufe der öffentlichen Hand von Wohnungen führten zu Mietenanstieg u.a. durch Lu-

xussanierungen und Wegfall von bezahlbarem Wohnraum, besonders in den Ballungsge-

bieten. Langjährige Mieter wurden vertrieben oder mussten die teureren Mieten durch 

Wohngeld und Einschränkungen in der Lebensqualität kompensieren. 

Es erwies sich insgesamt, dass Gewinne aus der Privatisierung für die Anteilseigner kapita-

lisiert und Verluste oder Belastungen sozialisiert werden. 
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Antragsbereich S/ Antrag 33 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch S30 
 

Bezahlte Pflege im häuslichen Bereich 
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Die SPD wird aufgefordert, folgende Änderungen des Pflegezeitgesetzes durchzusetzen: 

1. Ein Rechtsanspruch von jeweils drei Jahren je Pflegeperson für eine 

pflegebedürftige Person wird gesetzlich geregelt. Die Pflegetätigkeiten können sowohl in 

Teil- als auch in Vollzeit erfolgen. Teilzeitpflege soll durch jeweils bis zu zwei Pflegeperso-

nen je pflegebedürftiger Person möglich sein. Damit verbunden ist der Rechtsanspruch auf 

vollständige oder teilweise Freistellung im Arbeitsverhältnis der Pflegeperson. 

2. Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Lohnersatzleistung je pflegende Personen in 

Höhe des Krankengeldes für bis zu drei Jahren. 

3. Die Rentenanwartschaften werden in Höhe des ausfallenden Arbeitsentgeltes der Pfle-

geperson gutgeschrieben, mindestens jedoch in Höhe des Pflegemindestentgeltes. 

4. Die Finanzierung erfolgt zu jeweils fünfzig Prozent aus Steuermitteln und aus der Pflege-

versicherung. 

Begründung: 

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Pflegebedürftigen in den 

kommenden Jahren steigen, und damit auch der Bedarf an Pflegepersonal. Wegen des 

dadurch noch weiter steigenden Mangels an Pflegefachkräften wird die häusliche Pflege 

durch Angehörige der Pflegebedürftigen noch wichtiger. 

Es muss verhindert werden, dass pflegende Angehörige auch weiterhin finanzielle Einbu-

ßen beim Einkommen in Kauf nehmen müssen. Außerdem muss Altersarmut wegen der 

fehlenden Rentenbeiträge durch Pflegezeiten verhindert werden. 
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Antragsbereich S/ Antrag 34 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Braunschweig 

 

Empfehlung der Antragskommission: Ablehnung 
 

Ärztemangel 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

Die AfA-Bundeskonferenz wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, eine spezielle Weiter-

bildung für Pflegefachkräfte zu schaffen, um eine eigenverantwortlichen Übernahme von 

medizinischen Behandlungen durch führen zu können. 

Der Katalog der Behandlungspflegen, die zur Delegation vom Arzt auf Pflegefachkräfte 

möglich sind, wird entsprechend erweitert. 

Begründung: 

In anderen Ländern gibt es z.B. „Gemeindeschwestern“, die befähigt sind, eigenverant-
wortlich verschiedene medizinische Behandlungen durchzuführen (z.B. Wundversorgung, 

i.V. Infusionen verabreichen…) 

 

 

 

Antragsbereich S/ Antrag 35 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Braunschweig 

 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

4. Zeile bis erhalten, ab die sicherstellt streichen. 

Begründung streichen 1. Satz bis MitarbeiterInnen streichen. Rest Antragstext. 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 

 
 

Förderung von Personalkosten in der ambulanten Pflege 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Die AfA-Bundeskonferenz wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, den§ 37,3 (SGB V) so 

zu ergänzen, dass die Ambulanten Pflege Dienste für jede Verordnung, die zur Genehmi-

gung den Krankenkassen vorgelegt werden, mindestens eine erhöhte angemessene Auf-

wandsentschädigung erhalten, die sicherstellt, dass die Pflegekräfte mehr Zeit für die Pati-

enten erhalten. 
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Begründung: 

Auch die ambulante Pflege benötigt eine breitere Finanzierung der Personalkosten für 

mehr MitarbeiterInnen. Der Effekt der Aufwandsentschädigung wird sein, dass der büro-

kratische Aufwand im Verordnungsmanagement endlich vergütet wird. Wir hoffen auch 

darauf, dass die Genehmigungspraxis sich verbessern wird (Bürokratieabbau). 

 

Antragsbereich S/ Antrag 36 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Braunschweig 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme in geänderte Fassung 

Zeile 2: nach Krankenversicherung "sämtliche" streichen 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion und Parteivorstand 

 
Abschaffung der Zuzahlungsregelungen in der GKV 
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Die SPD Bundestagsfraktion und der SPD Parteivorstand sollen sich auf allen politischen 

Ebenen dafür einzusetzen, dass bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sämtliche 

Zuzahlungsregelungen zu Lasten der Versicherten aufzuheben sind. 

Begründung: 

Mit der paritätischen Finanzierung des Zusatzbeitrages seit dem 1.1.2019 in der gesetzli-

chen Krankenversicherung wurde auf Drängen der ein wesentlicher Grundstein zur Wie-

derherstellung der paritätischen Finanzierung innerhalb der GKV gelegt. Weiterhin müs-

sen die Versicherten derzeit bei Inanspruchnahme von vielen medizinischen Leistungen, 

Krankenhausbehandlungen oder Medikamenten einseitige Zuzahlungen leisten. Diese 

Vorgehensweise widerspricht den Grundsätzen einer paritätischen Finanzierung der GKV 

und ist daher zu korrigieren. 
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Antragsbereich S/ Antrag 37 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion  
 

Medikamente 
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird beauftragt, eine gesetzliche Initiative – alternativ eine 

Initiative gerichtet auf die Konkretisierung der einschlägigen Arzneimittelrichtlinien - ein-

zubringen, dass die Beipackzettel sowie auch die Verpackung eines Medikaments eine 

klare Angabe dazu enthalten muss, ob ein Medikament geteilt werden darf. 

Begründung: 

Die Beipackzettel von Medikamenten enthalten pflichtgemäß u.a. Angaben über die Do-

sierung des Medikaments und die Einnahmeweise. Nur teilweise allerdings enthalten Bei-

packzettel Angaben darüber, ob ein Medikament geteilt werden und somit hälftig oder 

auch anteilig eingenommen werden darf. 

 

Relevant und problematisch werden kann eine nicht vorgesehene Teilung und anteilige 

Einnahme eines Medikaments u.a. dann, wenn das Arzneimittel selbst von einer Schutz-

hülle umgeben ist, diese mit dem Ziel, das der Wirkstoff über einen bestimmten Zeitraum 

abgegeben wird. Bei der Teilung des Medikaments und damit verbunden der Durchbre-

chung der Schutzhülle ist dieser Langzeitprozess nicht mehr gegeben, dies kann durchaus 

auch negative Auswirkungen auf den jeweiligen Patienten haben. 

 

Um sowohl den Einnehmenden als auch beispielsweise Betreuenden und Pflegekräften 

klare Hinweise an die Hand zu geben, sollte verbindlich und verpflichtend eine Angabe in 

die Beipackzettel aufgenommen werden. Zusätzlich wäre eine Verdeutlichung auf der Ver-

packung, z.B. in Form eines Piktogramms, hilfreich und zweckdienlich. Die Problematik an 

sich wurde im Rahmen einer Arzneimittelschulung, die durch einen Apotheker gehalten 

wurde, aufgeworfen, aus diesem Grund erfolgt der entsprechende Antrag mit der Bitte 

um Zustimmung. 
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Antragsbereich S/ Antrag 38 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch Annahme von S 49 
 

Assistenztiere 
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Das Recht auf Assistenztiere für Menschen mit physischen und psychischen Behinderun-

gen ist zu stärken und finanziell abzusichern. 

Begründung: 

Menschen, die auf Grund physischer und psychischer Behinderungen auf eine Begleitung 

durch Assistenztiere angewiesen sind, sind weit überwiegend in ihrem alltäglichen Leben 

erheblich beeinträchtigt und zumeist auch finanziell nicht positiv ausgestattet. 

Um diesen Menschen eine verbesserte Unterstützung zu bieten, fordern wir, die Liste der 

Assistenztiergewährungen auf Kosten der Krankenkassen / -versicherungen bzw. ggf. wei-

terer öffentlicher Institutionen wie Unfallkassen oder Landschaftsverbänden bei entspre-

chender medizinischer Indikation deutlich zu erweitern und die Ausbildung dieser Tiere 

auch zu Gunsten von Menschen mit psychischen Einschränkungen wie beispielsweise 

Posttraumatischen Belastungsstörungen und Autismus aus öffentlichen Mitteln zu finan-

zieren. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 39 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu S36 
 

Implantate mit Druckknopf in den Leistungskatalog aufnehmen 
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Aufnahme von ‚Implantaten mit Druckknopf‘ in den Leistungskatalog der Krankenkassen. 

Begründung: 

Eine gute zahnmedizinische Versorgung ist ein wichtiger Baustein für ein funktionierendes 

Gesundheitssystem, darüber hinaus trägt eine positive Dentalversorgung auch erheblich 

zum Selbstbewusstsein und Wohlgefühl von Menschen bei. Schlechtsitzende Prothesen, 

bei denen eine Gefahr besteht, dass diese verrutschen oder herausfallen, führt zu Unsi-

cherheit und teilweise zu einer gesellschaftlichen (Selbst-)Isolation. Von dieser Problema-

tik ist eine hohe Zahl von Menschen in unserem Land betroffen, Statistiken sprechen von 

12% der 64- bis 75-Jährigen. Nicht wesentlich teurer als die reine Prothese an sich und er-

heblich billiger als Implantate sind so genannte „Implantate mit Druckknopf“, an denen 
die Prothese im Kiefer befestigt wird. Diese stellen für die Betroffenen eine ungleich ver-

besserte Situation dar. Diese sind bislang nicht im Leistungskatalog der Kassen vorgese-

hen, die Kosten einer solchen Versorgung betragen ca. 1.000 – 1.200 Euro und sollten – 
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auch vor dem Hintergrund der mit dieser Versorgung verbundenen Aufwertung der Le-

bensqualität ganz oder zumindest deutlich überwiegend von den Kassen getragen wer-

den. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 40 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu S36 
 

Verpflichtende Übernahme von für Anträge von Leistungen durch die 
Krankenkassen im Rahmen der Vorschriften des § 63n SGB X 
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Im Falle von Verfahren auf der Grundlage des § 13 Abs. 3a SGB V ist ein Kostenerstat-

tungsverfahren durch die entsprechende Behörde in die gesetzlichen Vorschriften einzufü-

gen, dies parallel zu den Kostenerstattungsvorschriften bei Verfahren gemäß § 63 SGB X. 

Begründung: 

Im Krankenversicherungsrecht (SGB V) wurde in §13 zum 26.03.2013 der Abs. 3a neu ein-

geführt. Dieser regelt, dass Krankenkassen über Anträge auf Leistungen innerhalb von 3 

Wochen bzw. bei der Einschaltung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) 

innerhalb von 5 Wochen Entscheidungen treffen müssen. Werden diese Fristen über-

schritten, und der/die Antragsteller*in durch die Krankenkasse nicht informiert, tritt eine 

so genannte Genehmigungsfiktion in Kraft, wonach die durch den/die Antragsteller*in be-

antragte Leistung als durch die Krankenkasse genehmigt gilt. 

Problematisch wird es dann, wenn die Krankenkasse auch nach Ablauf der Frist keine Re-

aktion gegenüber dem/der Antragsteller*in zeigt. Sofern die Krankenkasse zur Leistung 

aufgefordert wird und hierzu – was immer wieder vorkommt, auf Anschreiben durch 

den/die Betroffene nicht reagiert, und hiernach zum „Nachdruck“ ein Rechtsanwalt einge-
schaltet wird, liegt es vollständig im Ermessen der Krankenkasse, ob die Anwaltskosten er-

stattet werden. Einige Krankenkassen erstatten die Kosten, andere verweigern eine Kos-

tenübernahme mit dem Hinweis darauf, dass es sich bei dem Verfahren zur Durchsetzung 

der Genehmigungsfiktion nicht um ein Rechtsmittelverfahren gemäß § 63 SGB X handelt, 

so dass keine Verpflichtung zur Kostenerstattung gegeben ist. In diesem Fall trägt trotz 

fehlerhaften Verhaltens der Krankenkasse der/die Versicherte die Kosten des Rechtsan-

walts selbst, da diese anwaltliche Leistung - wenn überhaupt - nur in seltensten Fällen von 

einer Rechtsschutzversicherung getragen wird – sofern eine solche überhaupt besteht. 
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Antragsbereich S/ Antrag 41 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Übernahme der Kosten von Sportrollstühlen durch die Krankenkasse 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

Der Leistungskatalog der Krankenkassen ist dahingehend zu erweitern, dass Sportroll-

stühle auf entsprechenden Antrag hin durch die Krankenkassen zu finanzieren sind. 

Begründung: 

Menschen, die durch eine physische Einschränkung auf die Nutzung eines Rollstuhls ange-

wiesen sind, sollten eine möglichst gute Teilhabeunterstützung erhalten. 

Teamdenken und gemeinsame Erlebnisse / Unternehmungen und damit Teilhabe wird in 

Sportvereinen in herausragender Weise ermöglicht. Ferner trägt Rollstuhlsport auch zur 

Verbesserung der Körperfunktionen und somit zum Muskelaufbau bei. Somit wäre es 

mehr als wünschenswert, dass auch Menschen, die auf die Nutzung eines Rollstuhls ange-

wiesen sind, verstärkt an Aktivitäten in Sportvereinen teilnehmen können. 

Sportarten wie Tennis, Badminton, Squash, Basketball pp. können allerdings mit regulären 

Rollstühlen nicht durchgeführt werden, da diese durch die Instabilität bei raschen Bewe-

gungen und Richtungswechseln erhebliche Gefahren mit sich bringen. Hierzu sind somit 

Sportrollstühle zwingend notwendig. Diese werden allerdings bei volljährigen Menschen 

mit Behinderungen seitens der Krankenkasse im Regelfall nicht finanziert, lediglich bei 

Schülern, die die Rollstühle im Sportunterricht und damit zur Teilhabe benötigen, erhalten 

entsprechende Sportrollstühle über die Krankenkassen. 

Um diesen Menschen eine verbesserte Unterstützung zu bieten, fordern wir, dass die Kos-

ten für einen solchen Rollstuhl, die sich auf Summen zwischen ca. 1.500 Euro und ca. 

4.500 Euro je nach Modell belaufen, zumindest für das Grundmodell des für die jeweilige 

Sportart zwingend notwendigen Rollstuhls durch die entsprechende Krankenkasse zu 

übernehmen. 

 

  



Seite 272 von 293 

 

Antragsbereich S/ Antrag 42 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch SPD-Zukunftsprogramm 
 

Es muss endlich Schluss gemacht werden mit dem Personalnotstand an 
den Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen 
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Die AfA beauftragt deshalb die SPD-Bundestagsfraktion, eine Gesetzesinitiative für die zu-

sätzliche Finanzierung der fehlenden 162.000 Stellen in den Krankenhäusern und der 

65.000 in der Altenpflege zu ergreifen, um die Funktionsfähigkeit des Sozialstaates wie-

derherzustellen und den sozialdemokratischen Anspruch auf eine kostenlose, wohnort-

nahe Vollversorgung im Gesundheitswesen und der Altenpflege zu verwirklichen. 

Die AfA fordert darüber hinaus die SPD-Bundesfraktion auf, für die Rücknahme des dum-

pingwettbewerbsfördernden Fallpauschalensystems (die „DRG“s), das von der Schröder 
Regierung als Agenda-Reform eingeführt wurde, einzutreten, weil es zur Einstellung „un-
rentabler“ gesundheitsfördernder Leistungen, des Verkaufs und der Privatisierung öffentli-
cher und wohlfahrtsstaatlicher Krankenhäusern geführt hat, und zu der bedarfsorientier-

ten Finanzierung der Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Altenpflege auf der 

Basis der in den 1990er Jahren ausgehandelten und abgebrochenen Pflegepersonalbe-

darfsermittlung zurückzukehren. 

Begründung: 

Die Erhebung der Beschäftigten für „mehr Personal“ an den Krankenhäusern und verein-
zelt auch in der stationären Altenpflege weitet sich aus. Nach ihren Streiks und gewerk-

schaftlichen Aktionen an über 10 Universitätskliniken und anderen Krankenhäusern berei-

ten sich Beschäftigten an weiteren Krankenhäusern, wie in Frankfurt, Jena oder Mainz 

bundesweit vor, mit ihrer Gewerkschaft ver.di den Kampf für mehr Personal zu führen. 

Der Bedarf wird von ver.di auf 162.000 Stellen an allen deutschen Krankenhäusern erho-

ben. Zehntausende von Stellen an Krankenhäusern sind nicht besetzt. 

Das ist das Ergebnis eines systematisch eingeführten Wettbewerbs durch die Bundesregie-

rungen seit den 1990er Jahren um die Senkung der Personalkosten in den Krankenhäusern 

und der Pflege zu erreichen. Diese Politik unter dem Diktat der Schuldenbremse hat zu 

Personalnot und dem dramatischen Pflegenotstand geführt, wie auch zu vermehrter Tarif-

flucht und Ausgründungen. 

Da das fehlende Personal, wie auch die Entscheidung zu Ausgründungen, ihre Ursache in 

der Politik des Kostensenkungs- und Personaldumping-Wettbewerbs haben, ist eine politi-

sche Entscheidung für zusätzliches Personal und die dessen zusätzliche Finanzierung not-

wendig, d.h. keine Kompensation durch Ausweitung der Tarifflucht, Ausgründungen und 

Privatisierungen. Der Bedarf wird definiert durch die vor Ort arbeitenden Kolleg*innen 

und ver.di. 
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Im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“ hat Gesundheitsminister Spahn (CDU) das 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz vorgelegt, das vom Bundestag beschlossen wurde, und 

eine Pflegepersonal-Untergrenzen-Verordnung erlassen. Die vagen Untergrenzen für das 

Pflegepersonal sind auf die Bereiche Geriatrie, der Unfallchirurgie, der Kardiologie, der 

Neurologie und der Herzchirurgie beschränkt und führen dort nach ersten Erfahrungen e-

her zur Absenkung der erreichten Personalstandards und in allen Bereichen werden kei-

nesfalls der Betten-, Personal- und Leistungsabbau, die Privatisierungen oder Schließun-

gen weiterer Kliniken gestoppt, wie die Kolleg*innen in den Krankenhäusern warnen. 

Für die stationäre Altenpflege hat Spahn die Neueinstellung von 13.000 Pflegekräften ver-

sprochen. „Ein Witz“, wie Diakonie-Präsident U. Lili erklärt hat. In der stationären Alten-

pflege wurde u.a. vom Deutschen Pflegerat ein zusätzlicher Bedarf von 50.000 Stellen von 

ver.di von 65.000 Stellen festgestellt. Die Finanzierung der Neueinstellungen will Spahn 

den Kassen und damit den Pflegebedürftigen und Beitragszahlern aufbürden. 

An dem zentralen Instrument der unverantwortlichen jahrelangen Kaputt-Sparpolitik der 

Bundesregierung gegen das Gesundheitswesen, wie dem DRG-System, das den Sparrah-

men für die Kassenfinanzierung des Personals sowie für die Länderfinanzierung der Kran-

kenhäuser definiert, hat Spahn und die Große Koalition uneingeschränkt festgehalten. 

Spahn und Scholz verweigern strikt die zusätzliche Finanzierung des dingend geforderten 

zusätzlichen Personals aus dem Bundeshaushalt. Das Sparkorsett wird nicht durchbro-

chen. 

Die Bevölkerung und die im Gesundheitswesen Beschäftigten lassen sich nicht mit trügeri-

schen „Korrekturen“ und Trostpflastern abspeisen, die nur dazu gedacht sind, die wach-
sende Unzufriedenheit einzudämmen und eine drohende Revolte zu verhindern. Erfahrun-

gen mit Scheinkorrekturen haben wir ausreichend schon unter der letzten Großen Koaliti-

onsregierung gemacht. 

Die SPD unterstützt voll solidarisch den Kampf und die Streiks für ihre dringlichen Forde-

rungen, die nicht dem Kostensenkungsdruck zum Opfer fallen dürfen. 

Im Interesse der Beschäftigten und der Bevölkerung ist eine politische Entscheidung für 

mehr, für zusätzliches Personal und dessen zusätzliche Finanzierung durch die Bundesre-

gierung notwendig, damit sie nicht auf Kosten der erforderlichen Investitionen oder durch 

Ausweitung von Tarifflucht, Ausgründungen und Privatisierungen erfolgt 
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Antragsbereich S/ Antrag 43 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Reform der Bundesrechtsverordnung zur Erlangung des Grad der Behin-
derung (GdB) 
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Die AfA fordert eine Reform der Bundesrechtsverordnung zur Erlangung des ‚Grad der Be-

hinderung‘ (GdB). Sie ist dahingehend zu verändern, dass die Feststellung und Erteilung 
des GdB vereinfacht wird und mit weniger bürokratischem Aufwand im Sinne der Antrag-

steller*in ermittelt werden kann. 

Insbesondere ist der Zeitraum von der Antragstellung bis zur Beurteilung des Antrags we-

sentlich zu verkürzen. 

Auch muss die Beurteilung entschieden ‚wohlwollender‘ als in der bisherigen Praxis erfol-
gen. 

Das Interesse auf Teilhabe und der Ausgleich auf Funktionsbeeinträchtigung haben hier im 

Vordergrund zu stehen. 

Begründung: 

Die Erlangung eines ‚Grad der Behinderung‘ (GdB) ist in der Bundesrechtsverordnung un-
ter §30 Abs. 17 BVG festgeschrieben. Sie beziffert die Schwere einer Behinderung und ist 

am 01. Januar 2009 in Kraft getreten. 

In Deutschland leben 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung bzw. Funktionsein-

schränkung, 7,6 Millionen davon anerkannt schwerbehindert. 

Nach der UN-Behindertenkonvention, die ebenfalls 2009 in Kraft getreten ist, besteht eine 

Verpflichtung, diesem Personenkreis eine Teilhabe auf allen Ebenen des öffentlichen Le-

bens und des Alltags zu ermöglichen. 

Dazu ist die GdB ein wesentliches und notwendiges Instrument der Beteiligung, um Nach-

teilsausgleiche überhaupt erst umsetzen zu können. 
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Antragsbereich S/ Antrag 44 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

UB Steinfurt 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Erhalt und Stärkung des Systems der Ladenapotheken, eine Stärkung 
von PTA-Schulen, die Stärkung der Apotheken in ländlichen Bereichen, 
die Inhaberführung, das Mehrbesitzverbot und die Preisbindung sind 
aufrechtzuerhalten, Stärkung des Filialapothekensystems 
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Die AfA-Bundeskonferenz möge beschließen: 

• den Erhalt und die Stärkung des Systems der Ladenapotheken bzw. die Förderung ihrer 
Attraktivität, beispielsweise durch die Möglichkeit der Vornahme von Impfungen durch 

Apotheker oder der Ausstellung von Folgerezepten durch Apotheker, aber auch durch die 

Erhöhung von finanziellen Ausgleichen für Not- und Nachtdienste, die sich z.T. lediglich im 

Centbereich bewegen sowie durch die (ggf. gesetzliche) Einflussnahme auf die Kranken-

kassen vor dem Hintergrund der vorbenannten Problempunkte 

• eine Stärkung von PTA-Schulen – diese haben zunehmend trotz Fachkräftemangel mit 

Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen 

• eine deutliche Beschleunigung der Digitalisierung / Förderung der Einführung von E-Re-

zepten 

• die Stärkung der Apotheken in ländlichen Bereichen (diese sind – z.B. als Dependance - 

in den Ferien zum Teil wochenlang geschlossen), was im Hinblick auf die Versorgung der 

Menschen in ländlichen Regionen auch in engem Zusammenhang mit der Situation der 

Ärzte steht – essentiell ist neben der Ärzteversorgung auch, dass ein schneller Zugang zu 

Medikamenten vor Ort bestehen bleibt. 

• Die Inhaberführung, das Mehrbesitzverbot und die Preisbindung sind aufrechtzuerhal-
ten. 

• Vor dem Hintergrund europäischen Rechts sind alle Möglichkeiten weitestgehend zu 

nutzen, das System der Filialapotheken zu stärken und damit auch die Arbeitsplätze der 

dort beschäftigten PTA, PKA und Apotheker zu schützen. 

Weitere Detailregelungen sind durch die Bundestagsfraktion zu erarbeiten. Bei Punkten, in 

denen die Zuständigkeit der Apothekerkammer gegeben ist, soll in Gesprächen und in Zu-

sammenarbeit auf die Umsetzung der vorgenannten Punkte hingewirkt werden. 

Begründung: 

Das in Deutschland bestehende System der Apotheken mit entsprechenden Fachkompe-

tenzen und Beratungsleistungen ist von hoher Bedeutung. Apotheken bieten eine große 

Zahl von Arbeitsplätzen – so für PTA und angestellte ApothekerInnen - und sind daher 

auch direkte Zielgruppe unserer Partei. 

Gleichzeitig unterliegen die Apotheken mittlerweile einem immensen Druck von verschie-

dener Seite, so seitens der Online-Apotheken, aber auch seitens der Krankenkassen, der 
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die Tätigkeit der Apotheken in Deutschland zum Teil erheblich verkompliziert. 

Apotheken sind verpflichtet, die abzugebenden Medikamente einzukaufen und müssen im 

Anschluss darauf hoffen, die Kosten zzgl. der entsprechenden Marge von den Krankenkas-

sen erstattet / gezahlt zu erhalten. Das früher im recht guten Einvernehmen geführte Sys-

tem ist zunehmend schwieriger geworden, da der Druck seitens der Krankenkassen über-

proportional zugenommen hat. 

Krankenkassen machen mittlerweile in erheblichem Maße Werbung für (ausländische) On-

line-Apotheken am deutschen Filialapothekennetz vorbei, um von den so ausgehandelten 

Rabatten zu profitieren. Ferner gibt es auch massive Werbekampagnen der Versandapo-

theken bei der Deutschen Rentenversicherung, den Krankenkassen und in Arztpraxen so-

wie eine Kooperation zwischen DocMorris und Hausärzten und der Kassenärztlichen Ver-

einigung zu E-Rezepten als Pilotprojekt. 

Sofern bei Rezepten ein Problem irgendeiner Art besteht oder in der Online-Kommunika-

tion zwischen Apotheken und Krankenkassen eine Schwierigkeit gegeben ist, wird die Er-

stattung nicht reduziert oder verzögert, sondern durch die Krankenkassen schlicht auf 0 

gesetzt, so dass die Apotheken nicht nur keine Vergütung erhalten, sondern stattdessen 

auch auf den Kosten der eingekauften Medikamente „sitzen bleiben“. 
Darüber hinaus dürfen ausländische Online-Apotheken Rabatte gewähren, die deutschen 

Apotheken vor dem Hintergrund der Preisbindung verboten sind – von diesen dürfen offi-

ziell noch nicht einmal Zugaben (Proben pp.) als „Bonus“ gegeben werden. 
Bei Bestellungen in Online-Apotheken besteht stetig die Gefahr, dass beispielsweise 

Wechselwirkungen von Medikamenten mit entsprechenden Gesundheitsgefahren nicht 

erkannt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist das bestehende Filialapothekensystem nicht nur erhaltens-, 

sondern dauerhaft schützenswert. 
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Antragsbereich S/ Antrag 45 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Weiterleitung an AfA-Bundesvorstand 
 

Investitionskosten für Krankenhäuser 
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Wir fordern: 

Die Investitionskosten für Krankenhäuser sind von den Ländern vollumfänglich zu über-

nehmen. 

Begründung: 

Krankenhäuser sind hochinnovative Einrichtungen. 

Sie müssen dem medizinischen Fortschritt folgen und die Entwicklungen in der Therapie- 

und Medizintechnik nachvollziehen. 

In Krankhäusern gilt eine Investitionsquote von ca. 9% vom Umsatz als erforderlich, um 

die Anforderungen an Innovation, Qualität und Sicherheit zu erfüllen. 

Die Investitionskosten der Länder sind jedoch auf ca. 3,3 % gesunken. 

Das widerspricht eindeutig der Verpflichtung der Länder! 

Die Folge ist, dass Gelder der Krankenkassen, die für die Personalausstattung vorgesehen 

sind, in Baumaßnahmen fließen, d. h. zweckentfremdet werden. 

(vgl. hierzu auch Deutsches Ärzteblatt / 30.12.2019) 
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Antragsbereich S/ Antrag 46 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Ablehnung 
 

Bonus- Malus-System für den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Ar-
beitslosenversicherung 
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Der Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung soll durch ein Bonus-Ma-

lus-System, analog zur gesetzlichen Unfallversicherung, ergänzt werde. Das System soll so 

gestaltet sein, dass Arbeitgeber mit wenigen Kündigungen, wenigen sonstigen Beendigun-

gen von Arbeitsverhältnissen seitens des Arbeitgebers, wenigen Befristungen etc. entlas-

tet und Arbeitgeber mit der umgekehrten Tendenz belastet werden. 

Das System soll dazu führen, dass Unternehmen die sich beim Umgang mit der Personal 

"mehr Mühe geben" belohnt werden, während Unternehmen die ihr Model für ein ständi-

ges "higher-and-fire" aufbauen belastet werden. 

 

 

Antragsbereich S/ Antrag 47 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Bremen 

 

Empfehlung der Antragskommission: Nichtbefassung 
 

Hände weg von den Sozialkassen der Bauwirtschaft! 
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Die Sozialkassen der Bauwirtschaft (Bauhauptgewerbe, Maler, Dachdecker, Steinmetze, 

Gerüstbauer, Betonsteingewerbe) regeln eine überbetriebliche Altersvorsorge und Ur-

laubsansprüche für die Beschäftigten in den Gewerken. Ebenso erfolgt ein Ausgleich für 

die durch Schlechtwetter ausfallende Arbeitszeit. Mehr als 2 Millionen Menschen in 

Deutschland erhalten Leistungen aus diesen Kassen. 

Geregelt wir das Ganze über allgemeinverbindliche Tarifverträge nach dem Tarfivertrags-

gesetz. Die Regelung erfolgt auch durch das Gesetz zur „Sicherung des Sozialkassenverfah-
rens im Baugewerbe“ (SoKaSiG). 

Ähnliche Sozialkassen gibt es auch außerhalb des Baugewerbes. 

Die AfD strebt mit der Drucksache 19/16989 eine Abschaffung der Sozialkassen an. Sie for-

dert, die eingesammelten Gelder an die Unternehmen umzuverteilen. Hier zeigt die AfD 
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ihr zutiefst arbeitnehmerfeindliches Gesicht. Es ist nichtauszuschließen, dass einige Arbeit-

geber aus Kapitalinteresse diesen Antrag begrüßen und befürworten. 

Forderung 

Wir brauchen Widerstand gegen die Pläne der AfD. Alle Fraktionen in den Landtagen und 

im Deutschen Bundestag sind aufgefordert derartige Bestrebungen der AfD abzulehnen 

und sich für den Erhalt der Sozialkassen der Arbeitnehmer einzusetzen. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 48 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion 
 

Lückenlose Teilhabe für Menschen mit Blindenführhunden oder ande-
ren Assistenzhunden 
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Die Bundeskonferenz der AfA möge beschließen, dass sich die Gremien und Organe der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands mit folgenden Themen auseinandersetzen: 

1. Die Beantragung von Blindenführhunden und anderen Assistenzhunden ist durch ge-

setzliche Regelungen zu vereinheitlichen und nicht weiter den Gutdünken der Krankenkas-

sen zu überlassen. 

2. Eine unbürokratische und barrierefreie Beantragung von Blindenführhunden/Assistenz-

hunden muss möglich sein. 

3. Neben den Blindenführhunden muss auch bei allen weiteren Assistenzhunden die voll-

ständige Kostenübernahme durch die Krankenkassen sichergestellt sein! 

4. Es ist eine Arbeits-Altersgrenze für alle Assistenzhunde, insbesondere für Blindenführ-

hunde, von max. 10. Jahren zu definieren, damit Menschen, welche auf die Hilfe von Assis-

tenzhunden angewiesen sind, rechtzeitig wieder einen Neuantrag stellen können. 

Mit den Punkten 1-4 soll die lückenlose Teilhabe für Menschen mit Blindenführhund-/As-

sistenzhundebedarf sichergestellt werden und somit auch die Erhaltung der Lebensquali-

tät. Zum Wohle der Hunde, sowie zur Sicherstellung einer lückenlosen Teilhabe und der 

durchgehenden Erhaltung einer hohen Lebensqualität der von Assistenzhunden und an 

dieser Stelle explizit noch einmal die von Blindenführhunden abhängigen Menschen, wird 

eine feste Berentungsgrenze der Assistenzhunde von maximal 10 Jahren als sinnvoll ange-

sehen, da in diesem Alter die ersten gesundheitlichen Einschränkungen der Hunde zu er-

warten sind und außerdem noch ein paar Arbeitsfreie Jahre vor dem Hund liegen. Mit ei-

ner festen Berentungszeit von max. 10 Jahren kann rechtzeitig ein neuer Hund beantragt 
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werden, der Assistenzhund rechtzeitig in „Freizeit“ geschickt und der von Assistenzhunden 
abhängige Mensch lückenlos versorgt werden. 

Begründung: 

Die Beantragung eines Blindenführhundes und anderen Assistenzhunden ist von Kranken-

kasse zu Krankenkasse häufig unterschiedlich und mit einem hohen bürokratischen Auf-

wand verbunden, welcher oftmals nicht barrierefrei gestaltet ist. Zusätzlich ist auch die 

Neubeantragung von Blindenführhunden im Rahmen der „Berentung“ des bisherigen Blin-
denführhundes unterschiedlich geregelt und die von diesem abhängigen Menschen sind 

dem Wohlwollen der Krankenkassen ausgeliefert. 

95 % der Krankenkassen lassen erst dann eine Neubeantragung von Blindenführhunden 

oder anderen Assistenzhunden zu, wenn der bisherige Hund berentet wurde. Sobald dies 

geschehen ist, darf der Assistenzhund nicht mehr arbeiten. Das wird jedoch zum Problem, 

denn: von Antrag bis zur fertigen Ausbildung und „Übergabe“ des neuen Assistenzhundes 
vergehen 2 - 3 Jahre. In dieser Zeit büßen die Menschen mit Assistenzbedarf (und hier ins-

besondere die Menschen mit Blindenhundbedarf) große Teile ihrer Teilhabe und Lebens-

qualität ein. Die Alternativen (zum Beispiel Langstock) sind bei weitem nicht so barriere-

frei wie das Leben mit einem Assistenzhund. 

 

Antragsbereich S/ Antrag 49 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Hessen-Süd 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Weiterleitung AfA-Bundesvorstand 
 

Pflegezeit für erkrankte Kinder individuell anpassen 
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Die SPD wird aufgefordert, folgende Änderung des SGB V durchzusetzen: 

Der Pflegetageanspruch wird gemäß § 45 SGB V von10 auf 20 Tage und für Alleinerzie-

hende auf 40 Tage je Kind pro Krankheitsfall und insgesamt maximal von 25 auf 42 Tage, 

bei Alleinerziehenden auf 60 Tage pro Jahr und Kind angehoben. 

Das Pflegekrankengeld wird für den gesamten Zeitraum der Erkrankung des Kindes auf das 

Nettoarbeitsentgelt angeglichen. Die Differenz zum bisherigen Pflegekrankengeld wird aus 

Steuermitteln finanziert. 

Der Anspruch gegen den Arbeitgeber auf unbezahlte Freistellung gem. § 45 Abs.3 SGB V 

wird entsprechend erhöht. 
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Begründung: 

Zehn Infekte im Jahr sind bei kleinen Kindern normal und ein Infekt ist meistens nicht nach 

einem Tag vorbei. Bleibt die Frage: Was tun, wenn die Pflegetage bereits vollständig in An-

spruch genommen wurden? 

In früheren Zeiten üblich, dass ein Elternteil, meist die Mutter, in den ersten Lebensjahren 

des Kindes ihre Berufstätigkeit ausgesetzt hat, um sich ausschließlich der Kinderbetreuung 

und -erziehung zu widmen. Damals hat der Pflegetageanspruch von insgesamt 20 Tagen 

pro Kind und Jahr ausgereicht. 

Da auch durch den gesetzlichen Anspruch auf eine U3-Betreuung im Jahr 2013 beide El-

ternteile wieder viel früher ihre Berufstätigkeitaufnehmen als zu früheren Zeiten, ist eine 

Anhebung des Pflegetagenanspruchs für Kinder dringend erforderlich. 

Derzeitige Rechtslage: 

§ 45 SGB V Krankengeld bei Erkrankung des Kindes 

(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erfor-

derlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versi-

cherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das 

Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das zwölfte Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. § 10 Abs. 4 und 

§ 44 Absatz 2 gelten. 

(2) Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind 

längstens für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. 

Der Anspruch nach Satz 1 besteht für Versicherte für nicht mehr als 25 Arbeitstage, für al-

leinerziehende Versicherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. Das Kranken-

geld nach Absatz 1 beträgt 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts aus bei-

tragspflichtigem Arbeitsentgelt der Versicherten, bei Bezug von beitragspflichtigem ein-

malig gezahltem Arbeitsentgelt (§ 23a des Vierten Buches) in den der Freistellung von Ar-

beitsleistung nach Absatz 3 vorangegangenen zwölf Kalendermonaten 100 Prozent des 

ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts aus beitragspflichtigem Arbeitsentgelt; es darf 70 Pro-

zent der Beitragsbemessungsgrenze nach § 223 Absatz 3 nicht überschreiten. Erfolgt die 

Berechnung des Krankengeldes nach Absatz 1 aus Arbeitseinkommen, beträgt dies 70 Pro-

zent des erzielten regelmäßigen Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung 

unterliegt. § 47 Absatz 1 Satz 6 bis 8 und Absatz 4 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 
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Antragsbereich S/ Antrag 50 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Baden-Württemberg 

 

Empfehlung der Antragskommission: Erledigt durch SPD-Zukunftsprogramm 
 

Erweiterung der gesetzlichen Unfallversicherung auf alle Erwerbstätige 
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Forderung: 

1. Ergänzend zu den bestehenden Regelungen für Beschäftigte sollen auch für (Solo)-Selb-

ständige, unternehmerähnliche Personen und C-Worker (Cloud-, Crowd- oder Klick-Wor-

ker) gesetzlicher Versicherungsschutz in den Unfallkassen, bzw. gesetzlichen Berufsgenos-

senschaften geschaffen werden. Das SGB VII ist insoweit zu ändern. 

2. Die Finanzierung der Beiträge wird durch eine Auftraggeberhaftung und/oder General-

unternehmerhaftung sichergestellt. 

Begründung: 

In allen Arbeitsbereichen werden reguläre Arbeitsverhältnisse immer mehr projektiert 

vergeben oder an Selbständige, meist Solo-Selbständige, ausgegliedert. Im Baubereich be-

schäftigen mittlerweile über 53% aller Selbständigen keine Mitarbeiter*. Hierbei entste-

hen nicht nur in der Kranken- und Rentenversicherung prekäre Lebensverhältnisse und Al-

tersarmut. Bei einem Arbeits- oder Wegeunfall ist der/die Selbständige (mit wenigen Aus-

nahmen) nicht abgesichert und von den Leistungen des SGB VII ausgeschlossen. Eine Wie-

dereingliederung in den Arbeitsmarkt oder eine Teilhabe am sozialen Leben (medizinische 

Reha, Umschulung, berufliche Eingliederung) wird so für Selbständige deutlich erschwert 

und hat für die Betroffenen schwerwiegende Nachteile für ihr weiteres berufliches und 

privates Leben. Hierbei sind insbesondere Solo-Selbständige im Niedriglohnsektor betrof-

fen. Um eine Sozialisierung von Unfallfolgekosten zu verhindern, ist eine verpflichtende 

Unfallversicherung gemäß SGB VII erforderlich. 

Zur Absicherung der Beiträge hat sich eine Auftraggeberhaftung, bzw. Generalunterneh-

merhaftung bewährt. So werden langwierige, bürokratische und kostenintensive Beitrags-

verfahren verhindert und andere Mitgliedsunternehmen nicht finanziell belastet. 
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Antragsbereich S/ Antrag 51 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Bundestagsfraktion und Parteivorstand 
 

SOZIALVERSICHERUNG STÄRKEN - ARBEITGEBER GERECHTER BETEILI-
GEN 
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Unser Sozialversicherungssystem wird von Jahr zu Jahr mehr gefordert. Deshalb ist eine 

Ausreichende Finanzierung sicher zu stellen. Im Rahmen einer Reform der Sozialversiche-

rungssysteme muss diese finanziell gestärkt werden. 

Deshalb sind die SPD Gremien und –Gliederungen mit ihren Mandatsträger*innen aufge-

fordert, nachfolgende Vorschläge aufzunehmen und entsprechende Gesetzesinitiativen zu 

starten. Insbesondere ist: 

• die Höhe des bisherigen paritätischen Arbeitgeberbeitrages für die Renten,- Arbeitslosen 

und Krankenversicherung künftig im Bereich des Niedriglohnsektors mindestens an den 

der Branche auszurichten. 

Begründung: 

Wir wollen Sicherheit und sichere Sozialversicherungssysteme, die im Fall von Krankheit 

oder Pflegebedürftigkeit eine gute Versorgung ermöglichen. Dazu bedarf es einer gerech-

ten Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. 

Gerade im Niedriglohnbereich werden Arbeitgeber, die Lohndumping betreiben, noch zu-

sätzlich durch die paritätische Beitragszahlung entlastet. Diese Situation führt zu erhebli-

chem Schaden für die Sozialversicherungssysteme. Außerdem erhalten diese Lohndumper 

auch noch finanzielle Vorteile durch geringere Beitragszahlungen gegenüber Arbeitge-

bern, die auf Normalarbeitsverhältnisse setzen und tarifliche bzw. faire Entgelte bezahlen. 

Eine höhere, mindestens auf Branchenniveau ausgerichtete Beitragszahlung der Arbeitge-

ber für Beschäftigte im Niedriglohnbereich wäre ein Weg, die Sozialversicherungs-kassen 

längerfristig zu stärken und zu stabilisieren. 
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Sonstige 
Antragsbereich So/ Antrag 1 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

Empfänger*in(nen): 

Sozialdemokratische Mitglieder im Berliner Abgeordnetenhaus 

Sozialdemokratische Mitglieder im Berliner Senat 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Mitglieder der Bundesregierung 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 
 

Mitgliedschaft in DGB-Gewerkschaften stärken! Arbeitnehmer*innen 
über die Vorteile einer Mitgliedschaft aufklären! 
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Die Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, die Mit-

glieder der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, die sozialdemokratischen Mitglieder 

im Berliner Senat und die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung sind auf-

gefordert, eine gesetzliche Verpflichtung für Berufsschulen zu schaffen, die es Vertre-

ter*innen von DGB-Gewerkschaften ermöglicht, regelmäßig vor Ort die Berufsschüler*in-

nen über ihre Arbeit aufzuklären. Die Gewerkschaftsvertreter*innen können auf diese 

Weise über Arbeitnehmer*innenrechte, Interessenvertretung, Mitbestimmung, die Vor-

teile gewerkschaftlichen Engagements, usw. informieren. In Berufsschulen müssen Mög-

lichkeiten vorgehalten werden, bei denen die für die Berufsschüler*innen maßgebliche 

Gewerkschaft auf ihre Arbeit in- und außerhalb der Betriebe hinweisen und gewerkschaft-

liche Arbeit verständlich machen können. Können die lokalen Gewerkschaftsorganisatio-

nen wegen fehlender personeller oder finanzieller Ressourcen oder aus anderen Gründen 

keine Aufklärungsarbeit in den jeweiligen Berufsschulen leisten, wird an ihrer Stelle die 

DGB-Jugend zur Organisation und Durchführung einer Informationsveranstaltung für die 

Berufsschüler*innen eingeladen. Die Berufsschulen sind hier in der Mitwirkungspflicht. In 

den Bundesländern, wo Gewerkschaften bereits erfolgreich Berufsschultouren durchfüh-

ren, sollen ihre Konzepte stärker bei der Umsetzung der Verankerung gewerkschaftlicher 

Themen in die Rahmenlehrpläne für berufsbildende Schulen berücksichtigt werden. 

Begründung: 

Sinkende Mitgliederzahlen in Gewerkschaften (mit Ausnahme der IG Metall) sind betrüb-

lich. Nicht nur für die Gewerkschaften selbst oder für uns Sozialdemokrat*innen, sondern 

auch für die Stärke von Arbeitnehmer*innen in Deutschland insgesamt ist diese Situation 

alarmierend. Klar ist, je stärker eine Gewerkschaft ist, desto eher setzen sich Berufsschü-

ler*innen für ihre Rechte ein. Der Ausbildungsreport 2018 der DGB-Jugend hat eine große 

Anzahl von Mängeln bezüglich der Qualität der Ausbildung in unterschiedlichen Branchen 

in Berlin und Brandenburg offengelegt. Häufig fehlt den Auszubildenden das Wissen dar-

über, wie sie sich mit Unterstützung ihrer Gewerkschaft für die Verbesserung der Qualität 

der Lehre an ihrer Berufsschule, für qualitativ hochwertige Unterrichtsmaterialien, usw. 

einsetzen können. Wenn wir für Auszubildende an den Berufsschulen eine kollektive Infor-

mationsveranstaltung schaffen, in der Gewerkschaften ihre Arbeit und die Rechte von 
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Auszubildenden deutlich machen können, wird sich dies auf die Mitgliederzahlen der Ge-

werkschaften spürbar positiv auswirken. 

Der DGB hat auf dem 21. Ordentlichen Bundeskonferenz 2018 u. a. den Beschluss gefasst, 

sich für die Verankerung gewerkschaftlicher Themen in die Rahmenlehrpläne allgemeinbil-

dender und berufsbildender Schulen sowie in die Lehrangebote der Hochschulen einzuset-

zen. Aus der Sicht der Verfasser dieses Antrags sind zusätzlich zur Anpassung der Rahmen-

lehrpläne Berufsschulen zur Durchführung von durch Gewerkschaften organisierten Infor-

mationsveranstaltungen zu verpflichten. Dadurch kann die Aufklärung über gewerkschaft-

liche Themen gewährleistet werden, ohne abhängig von bildungspolitischen Entscheidun-

gen und von der Einstellung der jeweiligen Schulleitung gegenüber Gewerkschaften zu 

sein. 

 

Antragsbereich So/ Antrag 2 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Hamburg 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundesparteitag 

 

Empfehlung der Antragskommission: Überweisung AfA-Bundesvorstand 
 

Geringverdiener*innen in die Gewerkschaften 
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Die grundgesetzlich verankerte Koalitionsfreiheit muss für alle Beschäftigten möglich sein. 

Deshalb soll geprüft werden, ob Beiträge zur Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft voll-

ständig erstattet werden können, wenn das jährliche Bruttoeinkommen des Mitglieds das 

jeweilige Niveau einer Vollzeitbeschäftigung auf Niveau des jeweils geltenden Mindest-

lohns und der Beitrag 1 % dieses Einkommens nicht überschreitet. Bei höherem Einkom-

men soll die Beitragsübernahme gestaffelt reduziert werden. 

Die Erstattung soll durch eine steuerliche Berücksichtigung bzw. höhere Freibeträge erfol-

gen. 

Begründung: 

Jede Arbeitnehmer*in oder jede Arbeit suchende Person sollte die Möglichkeit haben, 

Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Insbesondere Arbeitnehmer*innen mit geringem Ein-

kommen sind für besseren Lohn und Arbeitsbedingungen auf gewerkschaftliche Vertre-

tung angewiesen. 

Die Mitgliedsbeiträge der Gewerkschaften werden üblicherweise als ein Anteil vom Ein-

kommen (z.B. 1% vom Brutto) erhoben, um im Falle eines Streiks ein entsprechendes 

Streikgeld zahlen zu können. Durch die steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge und die Pro-

gression der Einkommensteuer ist die relative Belastung von Arbeitnehmer*innen mit ge-

ringem Einkommen größer als die von Arbeitnehmer*innen mit hohem Einkommen. 
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Die Übernahme der Beiträge von Geringverdiener*innen wird diese Verhältnisse umkeh-

ren. Sie wird die finanzielle Hemmschwelle, einer Gewerkschaft beizutreten, beseitigen. 

Dadurch werden mehr Arbeitnehmer*innen mit geringem Einkommen Mitglied einer Ge-

werkschaft, was die Vertretung ihrer Interessen verbessert. 

Die Grenze soll das jährliche Bruttoeinkommen auf Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung 

auf Basis des aktuell geltenden Mindestlohnes sein. Die gestaffelte Reduktion des Über-

nahmebetrags verhindert Anreize, Tariflöhne niedrig anzusetzen, um diese Grenze einzu-

halten. Zur Vermeidung von bürokratischem Aufwand soll die Beitragsübernahme mit den 

Gewerkschaften abgerechnet werden und nicht als Beitragserstattung an die Gewerk-

schaftsmitglieder ausgezahlt werden. Damit Gewerkschaften die Beitragserstattung nicht 

nutzen, um Beitragssätze zu erhöhen, soll eine Erstattung nur gewährt werden, wenn der 

Beitrag den üblichen Satz von 1% nicht überschreitet. 

 

Antragsbereich So/ Antrag 3 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Bezirk Braunschweig 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Material zu So6 
 

Bezahlbarer Wohnraum 
 

 

 

 

 

5 

 

 

Akzeptabler und bezahlbarer Wohnraum ist ein Grundbedürfnis. Für viele Menschen ist 

das immer unerschwinglicher. Die SPD Bundestagsfraktion und der SPD Parteivorstand sol-

len sich daher auf allen politischen Ebenen für eine breitere Schaffung von sozialen Wohn-

raum einsetzen. Eine konkrete Maßnahme ist, die Förderung für sozialen Wohnungsraum 

über die bisher geltenden 20 Jahre hinaus auszudehnen. Nur so können Vermieter, Woh-

nungsgesellschaften und Kommunen stärker für die Bereitstellung von Sozialwohnungen 

in die Pflicht genommen werden. 
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Antragsbereich So/ Antrag 4 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Empfänger*in(nen): 

SPD-Bundestagsfraktion 

 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

1. Satz Die Bundestagsfraktion wird beauftragt streichen, ersetzen durch der Parteivorstand wird auf-

gefordert. 

 
1. Mai 
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird beauftragt, eine gesetzliche Initiative einzubringen, dass 

der 1. Mai für Arbeitnehmer stets einen freien Tag bedeutet. Fällt der 1. Mai auf ein Wo-

chenende, ist der darauf folgende Montag, somit der 2. Mai oder der 3. Mai, als freier Tag 

festzusetzen. 

Begründung: 

Der 1. Mai ist als „Tag der Arbeit“ erstmals im Jahr 1919 als Feiertag festgesetzt, weitere 
Initiativen, einen dauerhaften Feiertag festzusetzen, hatten auf Grund des Widerstandes 

der bürgerlichen Parteien keinen Erfolg. Der Feiertag diente im damaligen Jahr „dem Ge-
danken des Weltfriedens, des Völkerbundes und des internationalen Arbeiterschutzes“. 
 

Damit Arbeitnehmer auch von dem freien „Tag der Arbeit“ profitieren können, wenn die-
ser auf ein Wochenende fällt, wird vorgeschlagen, diesen, wie dies beispielsweise auch im 

Falle von Feiertagen in Kanada der Fall ist, in Jahren mit dieser Situation unmittelbar am 

darauf folgenden Montag einen arbeitsfreien Tag festzusetzen. 
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Antragsbereich So/ Antrag 5 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Empfänger*in(nen): 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 

Bundeskanzler Olaf Scholz 

SPD-Bundesminister 

SPD-Bundestagsfraktion 

 

Empfehlung der Antragskommission: Ablehnung 

 
 

Begrenzung der Amtszeit der Bundeskanzler*innen auf 2 Wahlperioden 
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Die Bundestagsfraktion und die SPD-Bundesminister werden aufgefordert, einen Gesetz-

entwurf einzubringen, dass die Amtszeit zukünftiger Bundeskanzler*innen auf 2 Wahlperi-

oden begrenzt werden. 

Begründung: 

Das Amt der Bundeskanzler*innen ist sehr anstrengend. Sowohl im Fall des Bundeskanz-

lers Konrad Adenauer (12 Jahre), Helmut Kohl (16 Jahre) und der Bundeskanzlerin Angela 

Merkel (16 Jahre) hat man die Erfahrung gemacht, dass nach 2 Wahlperioden ein politi-

scher Stillstand eingetreten. 

Auch das Amt des Bundespräsidenten ist auf 2 Wahlperioden begrenzt und das hat sich 

bewährt. 

In den USA besteht bereits eine Begrenzung auf 2 Wahlperioden. 

Zum Schutz der Demokratie und vor Populisten ist das Instrument der Amtszeitbegren-

zung bewährt. 

Die Amtszeitbegrenzung soll erst ab dem Nachfolger*in von Bundeskanzler Olaf Scholz 

gelten. 
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Antragsbereich So/ Antrag 6 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Berlin 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Parteivorstand und Bundestagsfraktion 
 

Wohnen muss für Arbeitnehmer*innen bezahlbar sein! 
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Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maßnahmen dafür ein, dass Arbeitneh-

mer*innen mehr bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht und der soziale Wohnungs-

bau in Deutschland gestärkt wird: 

- Förderung von Werkswohnungen und Mitarbeiter*innen-Wohnungen: Der gemeinwohl-

orientierte Wohnungsbau durch Unternehmen für ihre Mitarbeiter*innen muss gefördert 

werden. Dazu soll das Konzept in das „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ aufgenommen, 
der Dialog mit Unternehmen gesucht und ggf. steuerliche Anreize verstärkt werden, um 

das Modell wieder erfolgreich zu machen. Voraussetzung für eine Förderung müssen die 

langfristige Sicherung der Gemeinwohnorientierung sowie der Insolvenzschutz sein. 

- Werkswohnungsbau durch den Bund und seine Beteiligungen: Auch beim Bund und sei-

nen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen arbeiten viele Beschäftigte mit kleinen 

und mittleren Einkommen. Der Bund ist daher gefordert, selber Werkswohnungen zu er-

richten. Dafür sollte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Baudienstleister 

tätig werden. Werkswohnungsbau soll auch bei Mehrheitsbeteiligungen des Bundes (z.B. 

Bahn AG) betrieben werden, bei Minderheitsbeteiligungen (z.B. Post AG oder Flughafen 

BER) hat der Bund seinen Einfluss geltend zu machen. 

- Investitionsoffensive für den sozialen Wohnungsbau und gemeinnütziges Bauen: Es 

braucht erhebliche staatliche Investitionen in die Entwicklung von bezahlbarem Wohn-

raum für Normal- und Geringverdienende. Eine Kapitaldeckung der 29 Rente darf es nur 

durch Investitionen der Rentenversicherungen in den 30 gemeinwohlorientierten Woh-

nungsbau geben. Für diese Investitionen müssen 31 zusätzliche Bundeszuschüsse genutzt 

werden. 

- Wohngeld erhöhen: Geringverdienende Arbeitnehmer*innen müssen alle vom Instru-

ment des Wohngelds profitieren können. Dazu muss das Wohngeld als Sozialleistung ge-

stärkt werden und mehr Menschen zur Verfügung stehen. So können individuelle Härten 

für arbeitende Haushalte bei Wohn- und Mietkosten solidarisch abgefedert werden. 

- Mietenwahnsinn stoppen: Die Eskalation des Mietmarkts geht vor allem zu Lasten von 

Arbeitnehmer*innen. Deshalb muss es eine Kappungsgrenze für den Anstieg von Mieten 

in angespannten Märkten geben. Diese Kappungsgrenze sollte an die Tariflohnentwicklung 

gekoppelt sein. Der Anteil der Miete am verfügbaren Haushaltseinkommen darf nicht wei-

ter steigen. 
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Begründung: 

Die Wohnungsfrage ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit. Vor allem in den 

Städten und Ballungsgebieten ist es in den letzten 20 Jahren zu einer dramatischen Über-

hitzung der Mietmärkte gekommen. Dies liegt einerseits am akuten Wohnungsmangel in 

diesen Gebieten, andererseits an unzureichender Regulierung des Eigentums an Wohn-

raum. Leidtragende dieser Entwicklungen sind in erster Linie Arbeitnehmer*innen mit 

mittleren und geringen Einkommen sowie ältere Menschen in der Rente. 

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, wie dramatisch die Lage ist: Fast die Hälfte der 

rund 8,4 Millionen Haushalte, die in Deutschlands Großstädten zur Miete wohnen, müs-

sen über 30% ihres Netto-Einkommens für die Miete (brutto-warm) aufbringen. Geld, das 

an anderer Stelle fehlt und durch die zuletzt gestiegenen Preise für Energie, Gas und 58 

Nahrungsmittel zu einer realen Verschlechterung der Lebenssituation führt. Die 30%-

Grenze gilt in der Wissenschaft als kritische Grenze oberhalb derer eine Mietbelastung im 

Verhältnis zum verfügbaren Einkommen zu hoch ist. Bei 25% der Großstadt-Haushalte be-

läuft sich der Anteil der Miete am verfügbaren Haushaltseinkommen sogar auf mindestens 

40%. Es sind gerade diese Gruppen, die sich eine weitere Verschärfung auf dem Woh-

nungsmarkt nicht mehr leisten können. Es droht das Abrutschen unter die Armutsgrenze. 

Bei diesen Haushalten, die maximal 60% des mittleren (Median-)Einkommens aller Groß-

städter zur Verfügung haben, beträgt die Mietbelastung im Mittel etwa 46% des verfügba-

ren Einkommens. 

Die SPD muss sich deshalb dafür einsetzen, dass Wohnen für alle Menschen bezahlbar 

bleibt. Wir müssen besonders gefährdete Gruppen schützen und allen Menschen den Zu-

gang zu einem erschwinglichen und würdigen Zuhause bieten. Dafür muss einerseits der 

Neubau von bezahlbarem Wohnraum stark gefördert, andererseits bestehende Mietver-

hältnisse so gestaltet werden, dass missbräuchliches Verhalten durch Vermieter*innen 

unmöglich gemacht wird. 

Werkswohnungen und Mitarbeiter*innenwohnungen fördern 

In den 1970er Jahren gab es in der Bundesrepublik Deutschland noch etwa 450 000 

„Werkswohnungen“ – Bezahlbarer Wohnraum für Arbeitnehmer*innen, der vom Betrieb 

errichtet und/oder zur Verfügung gestellt wurde. Heute haben sich Unternehmen, die 

nicht aus der Baubranche sind, aus dem Bau und der Vermietung von Wohnimmobilien 

fast vollständig zurückgezogen. Es gibt noch etwa 100 000 Werkswohnungen, Tendenz sin-

kend. Dabei birgt das Konzept erhebliches Potential und kann, richtig angewandt, einen 

großen Teil zum Kampf gegen den Wohnungsmangel in Ballungsräumen beitragen. Gute 

Werkswohnungen bedeuten für Arbeitnehmer*innen eine sichere Wohnstätte in Betriebs-

nähe und bezahlbare Mieten. Die Lebensqualität für die Beschäftigten ist gleichzeitig 

Standortvorteil für die Wirtschaft und hilft dabei (Fach-)Arbeitskräfte anzuwerben und 

langfristig zu halten. Als Nebeneffekt wird der öffentliche Wohnungsmarkt in den Städten 

entlastet: die Nachfrage dort sinkt, das Arbeitnehmer*innen sich nicht mehr auf die Suche 

begeben müssen und Unternehmen keine Wohnungen aus dem Wohnungspool anmieten 

müssen, um ihre Arbeitnehmer*innen dort unterzubringen. So können Bauprojekte von 

Unternehmen als Werkswohnungen auch ihren Teil gegen die Verdrängung der Stadtbe-

völkerung tun. 

Es ist daher zu begrüßen, dass Arbeitnehmer*innen ihren geldwerten Vorteil, den sie von 

einer Betriebswohnung haben, nicht mehr versteuern müssen. Dies stellt einen Anreiz für 
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Unternehmen dar, ihre Wohnungen günstig an die eigenen Beschäftigten zu vermieten. 

Nun ist es wichtig, dass das Modell nicht nur für bestehende Angebote attraktiver wird, 

sondern Werkswohnungen bzw. Mitarbeiter*innenwohnungen auch wieder vermehrt neu 

entwickelt werden. Dabei müssen natürlich auch die sonstigen Bedürfnisse einer sozialen 

und klimafreundlichen Stadtentwicklung berücksichtigt werden. 

Dazu muss die Förderung von Werkswohnungen und Mitarbeiter*innenwohnungen im 

neu geschaffenen „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ im Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen integriert werden. Weiterhin bedarf es eines institutiona-

lisierten Dialogs mit Unternehmen unter Beteiligung der Gewerkschaften, um das Konzept 

der Werkswohnungen wieder attraktiver und populärer zu machen. Es bedarf finanzieller 

bzw. steuerlicher Anreize, um das Engagement von branchenfremden Unternehmen in 

den Wohnungsneubau zugunsten ihrer eigenen Belegschaft zu verstärken. 

Voraussetzung solcher Anreize und Förderungen muss jedoch stets sein, dass die Gemein-

wohlorientierung der Wohnungen langfristig gesichert ist. 

Werkswohnungsbau auch durch den Bund und seine Beteiligungen 

Auch der Staat hat das Konzept der Werkswohnungen für seine Mitarbeiter*innen wieder 

zu stärken. Letztmalig ist dies im Rahmen des Hauptstadtumzugs in Berlin in den 1990er 

Jahren geschehen. Der Bund mit seinen über 500 000 Beschäftigten (inkl. Bundeswehr und 

nachgelagerte Behörden) kann ebenso wenig aus der Verantwortung entlassen werden 

wie die Beteiligungen des Bundes. Deshalb ist der Werkswohnungsbau insbesondere bei 

Mehrheitsbeteiligungen der Bundesrepublik, wie der Bahn AG, durchzusetzen. Aber auch 

bei Minderheitsbeteiligungen, bei denen der Bund nur über die KfW Anteile hält, ist zu-

mindest der Versuch zu unternehmen, das politische Ziel des geförderten Wohnens für 

Beschäftigte wieder zu erreichen. Als Baudienstleister für diese Vorhaben kann die Bun-

desanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) fungieren. 

Investitionsoffensive für den sozialen Wohnungsbau: Rentenbeiträge sinnvoll anlegen! 

Unter der neuen Regierung sollen 400 000 neue Wohnungen im Jahr gebaut werden, da-

von öffentlich gefördert. Dazu bedarf es großen Anstrengungen in der öffentlichen Förde-

rung von sozialem Wohnungsbau sowie gemeinnützigen Bauträger*innen. Auch für pri-

vate Investitionen müssen die Anreize auf diesem Markt verstärkt werden. Die Wohnungs-

bauoffensive muss so ausgestaltet sein, dass sie auch Arbeitnehmer*innen bei der Woh-

nungssuche konkret zugutekommt. 

Rentner*innen leiden besonders unter den stark ansteigenden Mietpreisen. Selbst für 

Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, ist die Bedrohung der Alters-

armut auch durch hohe Wohnkosten immer größer. Während sich in Deutschland die An-

gebotsmieten von 2005 bis 2017 um fast 30% erhöht haben, entwickelte sich das Alters-

einkommen laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit 

nur etwa 20% Anstieg sehr viel schwächer.3 Als Konsequenz wächst die Altersarmut in 

Deutschland stetig an: Im Jahr 2019 hatten über 20% der Rentner*innen ein Einkommen 

unterhalb der Armutsgrenze. 

Die Regierung hat sich vorgenommen, bei der Rente vom Modell der reinen Umlagefinan-

zierung abzukehren. Eine Kapitaldeckung der Rente ist nur dann sinnvoll, wenn damit 

nachhaltige Investitionen für das Allgemeinwohl getätigt werden und gleichzeitig ein 

stabiles Rentenniveau nicht gefährdet wird. Der soziale Wohnungsbau gehörte einst zu 



Seite 292 von 293 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

165 

 

 

 

 

170 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

185 

 

 

 

 

190 

den größten Betätigungsfeldern der Rentenversicherung und sicherte sowohl in der in-

dustriellen Revolution als auch in der Nachkriegszeit den schnellen Ausbau von Wohn-

raum in Zeiten von dramatisch angestiegener Nachfrage.5 Gleichzeitig ist eine solche ge-

meinwohlorientierte Kapitalanlagestrategie sozialer, nachhaltiger und risikoärmer als die 

Investition von Rentenbeiträgen an den Aktienmärkten. Eine Investition von Rentenbeiträ-

gen in den sozialen Wohnungsbau garantiert eine sichere realwirtschaftliche Anlage der 

Beiträge einerseits, gleichzeitig hilft sie dabei, bezahlbaren Wohnraum für genau die Men-

schen zu schaffen, die ebenjene Beiträge leisten. Dabei ist nicht zu unterschätzen, wel-

chen wichtigen Einfluss Qualität und Kosten der Wohnstätte für den langfristigen Erhalt 

der individuellen Arbeitskraft hat. Eine Kapitaldeckung der Rente könnte beispielsweise 

dadurch erfolgen, dass die Rentenversicherungen Grundstücke erwirbt und gemeinwohl-

orientierten Wohnungsbaugesellschaften oder Kommunen im Wege der Erbbaupacht für 

Jahre zum Geschosswohnungsbau zur Verfügung stellt. Der Erbbauzins kann dann in die 

Rentenversicherung zurückfließen. 

Im Hinblick auf die Mietmärkte in Ballungsräumen und den demografischen Wandel in 

Deutschland wäre ein erneutes Engagement der Rentenversicherung im sozialen und ge-

meinnützigen Wohnungsraum ein wichtiger Bestandteil für eine neue soziale Wohnungs-

bauoffensive. Gleichzeitig muss bei der Kapitaldeckung stets darauf geachtet werden, dass 

das Rentenniveau nicht deshalb sinkt, weil die investierten Renteneinzahlungen nicht zur 

Auszahlung zur Verfügung stehen. Daher muss eine Finanzierung der Kapitaldeckung in ge-

meinwohlorientierten Wohnungsbau durch zusätzliche Bundeszuschüsse getragen wer-

den. 

 

Zugang zum Wohngeld weiter erleichtern! 

Arbeitnehmer*innen mit geringen Einkommen leiden am meisten unter dem angespann-

ten Wohnungsmarkt in Deutschland. Ein entscheidender Schlüssel zu einer sozialen 

Wohnraumversorgung liegt in der Einkommensverteilung der Gesellschaft. Daher ist es 

vor allem auch für ein bezahlbares und menschenwürdiges Wohnen der Arbeitnehmer*in-

nen wichtig, dass wir den Mindestlohn erhöhen, die Tarifbindung wieder stärken und da-

für sorgen, 1dass Arbeit immer und überall fair bezahlt wird. 

Als Instrument für die Abfederung von individuellen Härten muss jedoch weiter das 

Wohngeld gestärkt werden. Dank dem Wohngeld können Einzelfälle von besonders hohen 

Mieten oder sonstigen Wohnkosten durch eine Aufstockung des verfügbaren Haushalts-

einkommens schnell ausgeglichen werden. Es ist daher richtig, dass wir das Wohngeld 

künftig alle 2 Jahre an die Entwicklungen von Einkommen und Mieten anpassen. Trotz der 

jüngsten Reformen beim Wohngeld profitieren in Deutschland jedoch nur etwa 660 000 

Haushalte von der Leistung. Weit mehr als diese Haushalte müsste diese Leistung jedoch 

zugutekommen. Als Gesellschaft müssen wir uns mit Beschäftigten aus dem Niedriglohn-

sektor solidarisch zeigen und sie bei ihrer Miete dringend entlasten. 

 

Mietenanstiege regulieren und den Mietenwahnsinn stoppen 

Die derzeitig steigende Inflationsrate trifft besonders Geringverdiener*innen im Moment 

schwer. Diese Haushalte leiden unter den steigenden Energiepreisen, da sie einen größe-

ren Teil ihrer Einnahmen für Nebenkosten und andere Lebensunterhaltungskosten ausge-

ben müssen. Zudem verteuern Indexmieten, die ihre Erhöhungen an die Verbraucher-

preise koppeln, mit der Inflation das bezahlbare Wohnen. 
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Die Erfahrung des Mietendeckels im Land Berlin hat gezeigt, wie groß der Bedarf nach wir-

kungsvoller Regulierung beim rasanten Anstieg von Mietpreisen ist. Dabei sind Kappungs-

grenzen das richtige Mittel, um den Anstieg von Wohnraummieten in angespannten Woh-

nungsmärkten zu bremsen. 

Kappungsgrenzen sind jedoch nur dann hilfreich, wenn sie im Kontext der gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung verortet werden. Deshalb sollten sich die gesetzlich festgelegten 

Kappungsgrenzen an der Entwicklung der Tariflöhne in Deutschland orientieren.Ein effek-

tiver Mieter*innenschutz muss in jeder Wirtschaftslage verhindern, dass der Anteil vom 

verfügbaren Haushaltseinkommen, der für Mietkosten aufgebracht wird, unkontrolliert 

steigt. Die Entwicklung der Tariflöhne ist dabei ein geeigneter Gradmesser für die finanzi-

elle Situation von Arbeitnehmer*innen. Eine Verknüpfung der Kappungsgrenzen mit dem 

Anstieg der Löhne verhindert, dass Arbeitnehmer*innen immer mehr von ihrem Geld für 

ihre Miete aufbringen müssen. 

 

Antragsbereich So/ Antrag 7 
 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Empfänger*in(nen): 

AfA-Bundesvorstand 

SPD-Bundesparteitag 

SPD-Bundestagsfraktion 

SPD-Parteivorstand 

 

Empfehlung der Antragskommission: Annahme 

Weiterleitung an Parteivorstand und Bundestagsfraktion 
 

8. MAI ALS GESETZLICHEN FEIERTAG FESTLEGEN 
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Aufgrund der Erstarkung des Rechtsextremismus und der ständigen Aufmärsche von 

rechtsextremen Parteien, Gruppierungen, Kameradschaften die den deutschen Faschis-

mus leugnen, verharmlosen und glorifizieren, ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und den 

8. Mai als Tag der Befreiung als gesetzlichen Feiertag zu begehen. 

Es wäre ein Zeichen, sich intensiver und differenzierter mit dem Begriff „Befreiung“ ausei-
nanderzusetzten, im Sinne der Rede von Bundespräsident Richard von Weizäcker 1985 im 

Bundestag, dass wir als nachfolgende Generation verantwortlich sind, einen neuen Fa-

schismus zu verhindern. Diese nachfolgende Generation muss in ihrem Bewusstsein für 

das „Nie wieder“ gestärkt werden. Ein gesetzlicher Feiertag könnte dazu beitragen. 

Deshalb sind die SPD Gremien und -Gliederungen mit ihren Mandatsträger*innen aufge-

fordert, eine entsprechende Gesetzesinitiative zu starten: 

Der 8. Mai ist als „Tag der Befreiung vom Faschismus“ als gesetzlicher Feiertag festzu-
schreiben. 

 


